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Beginn: 9.01 Uhr.

Präsident Wernstedt:

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich er-
öffne die 84. Sitzung im 33. Tagungsabschnitt des
Niedersächsischen Landtages der 14. Wahlperiode.

Die Beschlussfähigkeit wird zu gegebener Zeit
festgestellt.

Geburtstag hat heute der Abgeordnete Dr. Dom-
röse.

(Beifall)

Zur Tagesordnung. Wir beginnen die heutige Sit-
zung mit Tagesordnungspunkt 11 - Dringliche
Anfragen. Es folgen Punkt 12 - Mündliche Anfra-
gen - und Punkt 4 - Eingaben -, und zwar die strit-
tigen Eingaben. Anschließend setzen wir die Be-
ratungen ab Tagesordnungspunkt 15 in der Reihen-
folge der Tagesordnung fort.

Bei der Behandlung der Dringlichen Anfragen und
der Kleinen Anfragen zur mündlichen Beantwor-
tung können Sie heute erstmals - Sie werden das
gestern schon gesehen haben - die neu aufgestell-
ten elf Saalmikrofone benutzen. Ich bitte diejeni-
gen Abgeordneten, die zu einer Zusatzfrage an
eines der Mikrofone treten, das Mikrofon jeweils
vor ihrem Wortbeitrag an- und danach wieder aus-
zuschalten. In Zukunft können die Mikrofone auch
für Zwischenfragen benutzt werden. Meine Damen
und Herren, das ist eine ganz kleine Veränderung,
durch die Zeit gespart wird, weil Sie bei den ein-
zelnen Fragen nicht mehr hin- und hergehen müs-
sen.

(Fischer [CDU]: Das täte aber unseren
Körpern ganz gut!)

Die heutige Sitzung soll gegen 18.35 Uhr enden.

An die rechtzeitige Rückgabe der Reden an den
Stenografischen Dienst wird erinnert.

Es folgen geschäftliche Mitteilungen durch den
Schriftführer.

Schriftführer Sehrt:

Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ent-
schuldigt haben sich von der Fraktion der SPD
Herr Glogowski und Herr Reckmann, von der
Fraktion der CDU Herr Heinemann, Herr Jansen,
Herr Meier und Frau Pruin.

Präsident Wernstedt:

Meine Damen und Herren, wir kommen damit zu

Tagesordnungspunkt 11:
Dringliche Anfragen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat ihre An-
frage zurückgezogen, sodass noch eine Dringliche
Anfrage vorliegt:

Ministerpräsident im Hamsterrad: Ein Tag
ohne Meldung ist ein verlorener Tag - An-
trag der Fraktion der CDU - Drs. 14/2689

Die Präliminarien sind Ihnen bekannt. Es sollen
nur zu den einzelnen Fragen Zusatzfragen gestellt
werden. Jeder kann maximal zwei zusätzliche Fra-
gen stellen.

Die Frage bringt Herr Abgeordneter Klare ein.

Klare (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wäh-
rend sich vor dem Hintergrund einer völlig unzu-
reichenden Ausstattung von Schulen und Hoch-
schulen Niedersachsens Abiturientinnen und Abi-
turienten bundesweit am schlechtesten auf Studium
und Berufsausbildung vorbereitet fühlen, hat der
Niedersächsische Ministerpräsident Gabriel kurz
vor der Kommunalwahl 2,8 Millionen DM För-
dermittel für ein Luxushotel in seiner Heimatstadt
übrig und will sogar weitere Mittel aus dem Lan-
deshaushalt für den „längst überfälligen Golfplatz
am Bollrich“ - das ist ein wörtliches Zitat - zur
Verfügung stellen.

Dem Schulzentrum „Goldene Aue“ in Goslar hat
er die umgehende Wiederbesetzung der frei wer-
denden Schulassistentenstelle zugesagt, obwohl
landesweit ein Einstellungsstopp für Schulassis-
tenten besteht, die Wiederbesetzung frei werdender
Schulassistentenstellen nicht möglich ist, bereits
37 Schulassistentenstellen gestrichen worden sind
und die Streichung weiterer 19 Stellen im Landes-
haushalt 2002/2003 geplant ist.

Auf dem Landesschulgeografentag in Göttingen
hat Ministerpräsident Gabriel dann gefordert, die
allgemeine Schulbuchfreiheit abzuschaffen und
den Schülerinnen und Schülern stattdessen Zu-



Niedersächsischer Landtag  -  14. Wahlperiode  -  84. Plenarsitzung am 18. September 2001

8138

schüsse für einen Laptop zu geben. - Im Landes-
haushalt stehen dafür ca. 45 DM pro Schüler an
allgemein bildenden Schulen zur Verfügung. Eine
Verwendung dieser ohnehin geringfügigen Lan-
deszuschüsse für die so genannte Lernmittelfreiheit
zur Anschaffung eines Laptops ist weder nach den
Vorgaben des Landeshaushalts 2001 noch nach
dem von Ministerpräsident Gabriel vorgelegten
Haushalt 2002/2003 möglich.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie begründen Sie angesichts der völlig unzu-
reichenden Ausstattung von Schulen und Hoch-
schulen in Niedersachsen die Bereitstellung von
Fördermitteln für ein Luxushotel in Goslar und die
mögliche Förderung eines Golfplatzes aus dem
Landeshaushalt?

2. Warum kann im Schulzentrum „Goldene Aue“
in Goslar nach Intervention des Ministerpräsiden-
ten plötzlich die Schulassistentenstelle besetzt
werden, wenn für diese landesweit ein Einstel-
lungsstopp besteht, Wiederbesetzung derzeit nicht
möglich ist und weitere Stellenstreichungen im
Landeshaushalt 2002/2003 geplant sind?

3. Wie will die Landesregierung die so genannte
Lernmittelfreiheit abschaffen und stattdessen Zu-
schüsse für die Anschaffung eines Laptops geben
angesichts der Tatsache, dass pro Schülerin und
Schüler an allgemein bildenden Schulen pro Jahr
nur noch ein Betrag von 45 DM für die so ge-
nannte Lernmittelfreiheit zur Verfügung steht, ein
Laptop mit ca. 4 000 DM zu veranschlagen ist und
eine Förderung entsprechend dem Landeshaushalt
2001 sowie dem von Herrn Gabriel vorgelegten
Landeshaushalt 2002/2003 überhaupt nicht mög-
lich ist?

Präsident Wernstedt:

Für die Landesregierung antwortet Frau Jürgens-
Pieper.

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In der
Dringlichen Anfrage der CDU liegen drei Themen
zur Auskunft vor. Auf eine Reihe von Unterstel-
lungen, die Sie hier eingeflochten haben, wie z. B.
die HIS-Umfrage und ihre Interpretation, will ich
an dieser Stelle nicht eingehen. Ich möchte mich
zunächst um den Kern Ihrer Fragen bemühen.

(Fischer [CDU]: Stets bemüht!)

Erstens fragen Sie nach der Begründung für die
Bereitstellung von Fördermitteln für Goslar im
Bereich des Tourismus. Zweitens fragen Sie nach
der Begründung für die Wiederbesetzung einer
Schulassistentenstelle im Schulzentrum Goslar.
Drittens fragen Sie, wie die Landesregierung die
Lernmittelfreiheit abschaffen und stattdessen Zu-
schüsse für die Anschaffung von Laptops geben
will.

(Möllring [CDU]: Was wir gefragt
haben, wissen wir doch selber! Sie
sind für die Antworten zuständig!)

Zu 1: Für die Tourismuspolitik gilt: In der Vergan-
genheit lag der Schwerpunkt der Förderpolitik
eindeutig auf der öffentlichen Infrastruktur. Zwi-
schenzeitlich hat hier ein Umdenken und Umsteu-
ern eingesetzt. In den verbleibenden Jahren, in
denen noch Ziel-2-Mittel aus der EU zur Verfü-
gung stehen, soll ein wichtiger Schwerpunkt der
Tourismusförderung darin liegen, hochqualitative
Angebote im Bereich der Hotellerie und des Gast-
stättengewerbes zu initiieren. Alle Umfragen und
Gespräche, zuletzt auf einem breit angelegten
Workshop, der vom Wirtschaftsministerium initi-
iert wurde, haben gezeigt, dass Niedersachsen hier
einen Nachholbedarf im Verhältnis zu konkurrie-
renden Destinationen hat.

Der Landesregierung liegt eine ganze Reihe von
Förderanträgen aus dem Bereich des Hotel- und
Gaststättengewerbes vor. Alle Anträge beziehen
sich auf ganz Niedersachsen. Einer dieser Anträge
betrifft das in der Dringlichen Anfrage genannte
Hotelvorhaben. Alle Anträge werden von den zu-
ständigen Bezirksregierungen unter Anwendung
bestimmter Kriterien geprüft. Wichtiger Maßstab
dabei ist, inwieweit das qualitative Angebot des
Standortes mit dieser Maßnahme verbessert wer-
den kann. Das Land steht dem genannten Vorha-
ben ebenso wie anderen im Verfahren befindlichen
Vorhaben positiv gegenüber.

Das in der Anfrage genannte Golfplatzprojekt in
Goslar am Bollrich ist der Landesregierung als
Förderprojekt bekannt. Die Bezirksregierung prüft
die im Zusammenhang mit diesem Projekt anste-
henden wasserrechtlichen, abfallrechtlichen und
baurechtlichen Fragen. Grundsätzlich kommt eine
einzelbetriebliche Förderung aus GA-Mitteln in
Betracht. Voraussetzung ist, dass die touristische
Relevanz und Überregionalität des Projektes nach-
gewiesen wird. Hierzu gehört natürlich auch die
Öffentlichkeit des Platzbetriebes.
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Anzumerken bleibt hierzu noch, dass der Landtag
am 22. Januar 1997 mit großer Mehrheit der Ver-
äußerung eines bis dahin im Eigentum des Stifts-
güterfonds Goslar, Sondervermögen des Landes,
stehenden Grundstückes an die Stadt Goslar zuge-
stimmt hat, um das Golfplatzprojekt zu ermögli-
chen.

(Möllring [CDU]: Das ist auch be-
kannt!)

- Wenn Sie möchten, kann ich die Drucksachen-
nummer nennen.

Insoweit würde eine Förderzusage des Landes dem
damaligen Interesse das Landtages entsprechen.

Zu 2: Die Landesregierung hat für das Haushalts-
jahr 2001 und im Zusammenhang mit der Aufstel-
lung des Haushaltsplans 2002/2003 für diese
Haushaltsjahre auch die Umsetzung der Zielver-
einbarung zum Stellenabbau zwischen den Res-
sorts und dem Beauftragten für Staatsmodernisie-
rung beschlossen. Danach sind im Jahr 2001
20 Stellen zusätzlich zu den 17 Stellen, die schon
gemäß § 9 Abs. 2 des Haushaltsgesetzes
1997/1998 entfallen waren, weitere 20 Stellen
sowie in den Jahren 2002 und 2003 jeweils neun
bzw. zehn Stellen für Schulassistentinnen und
Schulassistenten abzubauen.

Um diese Vorgabe realisieren zu können, habe ich
vorsorglich für das Ressort eine Wiederbeset-
zungssperre - keinen Einstellungsstopp - für diesen
Personenkreis erlassen.

Es zeichnet sich nunmehr ab, dass das Ziel der
Stelleneinsparung unter Berücksichtigung der
normalen Fluktuation des Personals rechtzeitig
erreicht werden kann.

Da sich im Regierungsbezirk Braunschweig nach
der Wiederbesetzungssperre inzwischen die größte
Zahl frei gewordener Stellen für Schulassistenten
befindet - im Regierungsbezirk Braunschweig sind
es 9,5 Stellen, im Regierungsbezirk Hannover 7,
im Regierungsbezirk Lüneburg nur 1,3 und im
Regierungsbezirk Weser-Ems 5,6 Stellen - und da
die Stadt Goslar unterdurchschnittlich versorgt ist,
ist zum regionalen Ausgleich eine Ausnahme von
der Wiederbesetzungssperre erteilt worden. Auf
diese Weise kann der sich im Schulzentrum „Gol-
dene Aue“ abzeichnende Bedarf in absehbarer Zeit
befriedigt werden.

Ich füge hinzu, dass der Prozess des Stellenabbaus
durch eine Zufälligkeit frei werdender Stellen
durch die aus Altersgründen ausscheidenden Per-
sonen gekennzeichnet ist. Deshalb und auch wegen
der regionalen Unausgeglichenheit müssen trotz
des Stellenabbaus auch in Zukunft Ausgleiche
möglich sein.

Zu Frage 3: In einer Rede auf dem Landesschul-
geografentag in Göttingen am 6. September dieses
Jahres hat sich Ministerpräsident Gabriel wie folgt
geäußert:

„Der oft kritisierte Spruch vom Lap-
top im Tornister ist nichts anderes als
das Symbol der Verfügbarkeit neuer
Technologien im Alltag der Schüler.
Deshalb werden wir auch dazu kom-
men müssen, statt der traditionellen
Schulbuchfreiheit Zuschüsse zur An-
schaffung von Schüler-Laptops zu
zahlen, denn die Verfügbarkeit darf
langfristig nicht vom Einkommen der
Eltern abhängen.“

Weiterhin führte er aus:

„Ich weiß, dass wir davon noch weit
entfernt sind, vor allem aus finanziel-
len Gründen. Aber wir werden lang-
fristig auch prüfen müssen, wie wir
diese Verfügbarkeit neuer Technolo-
gien für alle Schülerinnen und Schüler
im Alltag möglich machen.“

(Möllring [CDU]: Das wird aber erst
in 60 Jahren sein! - Gegenruf von
Plaue [SPD]: Sie sehen aber auch so
aus, als wenn Sie 60 wären! Die Zwi-
schenrufe lassen eher auf ein höheres
Alter schließen!)

Diese Formulierung spricht für sich und bedarf
keiner weiteren Interpretation. Allerdings bemüht
sich die Landesregierung derzeit sehr erfolgreich,
auf diesem Weg voranzukommen.

Wie Sie wissen, schafft die Initiative n-21 die ers-
ten wichtigen Voraussetzungen, um die Verfüg-
barkeit neuer Technologien im schulischen Alltag
zu erhöhen. Sie selbst profitieren in den kommu-
nalen Gremien davon. In den Zeitungen ist zu le-
sen, ein warmer Geldsegen gehe über das Land.
Sowohl die Bundesregierung als auch die Landes-
regierung haben inzwischen die entsprechenden
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Bescheide erlassen; die Finanzierungen haben
begonnen.

Ich erwähne beispielhaft, dass zum Aktionspro-
gramm „Schulen online“ 750 positiv bewertete
Förderanträge für 2001 vorliegen, die ein Investiti-
onsvolumen in Höhe von insgesamt 38,3 Millionen
DM und einen Zuschussbedarf in Höhe von
15 Millionen DM umfassen. Dieses Aktionspro-
gramm wird in den Jahren 2002/2003 fortgesetzt.

Mit dem Programm „Lehrerzimmer online“ wer-
den bis zum Ende des Jahres 2001 alle Schulen in
Niedersachsen am Netz sein. Für das Programm
„Lehrkräfte online“ wird der Fortbildungsmarkt
n-21 aufgebaut. Dort haben wie 467 Kurse freier
Anbieter im Angebot, von dem bisher 4 000 Lehr-
kräfte Gebrauch machen. Im Rahmen des Pro-
gramms „Intel - Lehren für die Zukunft“ werden
173 Kurse mit 3 300 Lehrkräften durchgeführt.

Im Rahmen des Aktionspunktes „Unterricht onli-
ne“ sorgt n-21 in diesem Jahr für den Aufbau mul-
timedialer Lernumgebungen für Englisch, für
Sachunterricht sowie für Naturwissenschaften - als
Beispiel ist das Projekt XLab in Göttingen zu nen-
nen –, organisiert Internet-Wettbewerbe für einen
Literaturatlas, für einen Technikatlas und für einen
Geschichtsatlas.

Das Aktionsprogramm „Familie online“ wird In-
ternet-Pässe für Grundschullehrkräfte und Eltern
anbieten. Über das Programm „Ausbildung online“
sind 13 Lernortverbünde im Rahmen der Ausbil-
dungsplatzinitiative „LOVE IT“ geschaffen wor-
den.

Das Landesprogramm n-21 ist also erfolgreich. Es
ist ein gutes Projekt im Sinne von Public Private
Partnership. Bis Mitte dieses Jahres konnten im
Rahmen dieses Projekts allein 16,8 Millionen DM
aus der Wirtschaft eingeworben werden.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Wernstedt:

Eine Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Vockert.

Frau Vockert (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau
Ministerin, vor dem Hintergrund Ihrer soeben ge-
tätigten Aussage, dass es im Bereich der Schulas-
sistentenstellen keinen Einstellungsstopp gegeben
habe, frage ich Sie ganz konkret, ob Sie Ihre Be-

hauptung aufrechterhalten, wenn ich Ihnen eine
Verfügung der Bezirksregierung Lüneburg präsen-
tiere, in der dies definitiv dargestellt ist.

(Plaue [SPD]: Das hat Ihnen doch Ihr
Assistent in die Hand gedrückt! - Ge-
genruf von Frau Vockert [CDU]: Herr
Plaue, das ist bei uns ein bisschen an-
ders als bei Ihnen!)

Präsident Wernstedt:

Frau Ministerin!

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Frau Vockert, ich habe eben deutlich gemacht,
dass ich eine Wiederbesetzungssperre erlassen
habe. Darüber wissen die Bezirksregierungen Be-
scheid. Hier steht „Einstellungsstopp“. Dies ist von
der Bezirksregierung sicherlich in einer Verfügung
umgesetzt worden. Wir haben jedoch eindeutig
eine Wiederbesetzungssperre.

Ich behalte mir angesichts der bestehenden unglei-
chen Verteilung im Land Niedersachsen - das gilt
nicht nur für den Regierungsbezirk Braunschweig -
vor, im Einzelfall Ausgleiche vorzunehmen und
Ausnahmen von der Wiederbesetzungssperre zu
machen.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Wernstedt:

Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Ortgies.

Frau Ortgies (CDU):

Ich frage die Landesregierung: Welche anderen
Hotelprojekte in Niedersachsen sollen durch das
Land mit Mitteln in Millionenhöhe unterstützt
werden? Wir wissen, dass der Ministerpräsident in
Goslar Mittel in Höhe von 2,8 Millionen DM zu-
gesagt hat. Vor diesem Hintergrund würden wir
gerne wissen, ob auch andere Regionen mit einem
zusätzlichen Zuschuss unterstützt werden sollen.

Präsident Wernstedt:

Frau Dr. Knorre!
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Dr. Knorre, Ministerin für Wirtschaft, Tech-
nologie und Verkehr:

Es gehört zu den tourismuspolitischen Schwer-
punktsetzungen der Landesregierung, dass im
hochqualitativen Hotelbereich gefördert wird. In
diesem Sinne schichten wir unsere Mittel um. Inso-
fern trifft es in der Tat zu, dass in Niedersachsen
auch andere Hotelförderungen in Aussicht ge-
nommen sind. Zurzeit liegen ca. sechs bis acht
Anträge vor. Wir gehen davon aus, dass es weitere
Förderfälle geben wird. Ziel ist es, im Vier- und
Fünf-Sterne-Hotel-Bereich für Niedersachsen ent-
sprechende Investitionen im Land zu tätigen.

Präsident Wernstedt:

Herr Fischer ist der Nächste. Danach hat Herr Bu-
semann das Wort.

Fischer (CDU):

Frau Ministerin, ich frage Sie: Wie viele solcher
Sonderfälle wie in Goslar hat es gegeben, seit die
Wiederbesetzungssperre bzw. der Einstellungs-
stopp von Ihnen verordnet worden ist?

Präsident Wernstedt:

Frau Jürgens-Pieper!

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Wir haben diese Wiederbesetzungssperre erst nach
dem Kabinettsbeschluss vom Sommer dieses Jah-
res ausgesprochen. Von daher hat es jetzt diese
Ausnahme gegeben. Allein der Bezirksregierung
Braunschweig liegen neun Anträge vor; den ande-
ren Bezirksregierungen liegen weitere Anträge vor.
Wir werden Fall für Fall prüfen, ob es solche Un-
gleichgewichte wie in diesem Fall zwischen der
Stadt Goslar und anderen gibt.

Um den Bezirksregierungen eine Hilfestellung zu
geben, haben wir aufgelistet, wie viele Schulassis-
tenten jeweils auf eine hauptamtliche Lehrkraft
kommen. Goslar liegt mit einer Quote von 0,34
z. B. deutlich unter Langelsheim mit 2,1 oder See-
sen mit 1,88. Im Landesdurchschnitt beträgt die
Quote 0,78.

(Fischer [CDU]: Das war ja nicht
meine Frage! Bisher nur eine Aus-
nahme?)

- Bis jetzt haben wir eine Ausnahme; das habe ich
eben gesagt.

(Fischer [CDU]: Alles klar!)

Ich habe Ihnen gesagt, wir werden diese Anträge
durchaus auch noch an anderen Stellen zu prüfen
haben.

Präsident Wernstedt:

Die nächste Frage stellt Herr Busemann. Dann
folgt Herr Pörtner.

Busemann (CDU):

Frau Ministerin, angesichts der Tatsache, dass Sie
hier von einer Widerbesetzungssperre sprechen
und die Bezirksregierung Lüneburg von einem
Einstellungsstopp spricht, frage ich Sie, ob Sie
dem nachgegangen sind. Haben die das falsch ver-
standen, oder haben Sie das nicht kontrolliert?

Präsident Wernstedt:

Frau Jürgens-Pieper!

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Ich kontrolliere die Verfügungen meiner Beamten
in den Bezirksregierungen nicht im Einzelnen. Das
möchte ich Ihnen ganz deutlich sagen.

(Busemann [CDU]: Beim Einstel-
lungsstopp sollten Sie das aber tun!)

- Das mögen Sie als Mangel empfinden.

(Wulff (Osnabrück) [CDU]: Nicht der
einzige Mangel!)

Da es relativ viele Beamte gibt, ist mir das nicht
möglich. Wir geben das zentral an die Bezirksre-
gierungen weiter. Das ist in diesem Fall geschehen.

(Klare [CDU]: Die machen das alles
freischaffend! Die erklären Einstel-
lungsstopps!)

Präsident Wernstedt:

Herr Abgeordneter Pörtner hat das Wort zur
nächsten Frage. Dann kommt Frau Philipps.
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Pörtner (CDU):

Frau Ministerin, warum hat die Landesregierung
bis jetzt noch nicht ein Gesamtkonzept für den
methodisch-didaktischen Einsatz der neuen Me-
dien im Unterricht in Niedersachsen vorgelegt und
sich lediglich darauf beschränkt, über eine techni-
sche Ausstattung der Schulen nachzudenken?

Präsident Wernstedt:

Frau Ministerin!

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Herr Pörtner, wir helfen gerne noch einmal nach,
um Ihnen das Aktionsprogramm darzulegen. Ich
habe eben deutlich gemacht, dass wir an diesen
Konzepten arbeiten, dass ein Teil bereits vorliegt,
dass wir aber - übrigens nicht nur in Niedersach-
sen, sondern in allen Bundesländern – aus den
letzten Jahren gerade im Bereich der didaktischen
Konzeption noch Defizite haben. Deshalb stellen
wir die 25 Millionen DM pro Jahr nicht nur für die
Ausstattung, sondern auch für Fortbildung und
didaktische Konzeption zur Verfügung. Die Ent-
wicklung der entsprechenden Software findet be-
reits statt. Insofern rennen Sie offene Türen ein.
Ich meine nicht, dass wir das nicht genügend in
dem Aktionsplan dargestellt haben. Ich kann das
aber dem Kultusausschuss gerne noch einmal zur
Verfügung stellen.

Präsident Wernstedt:

Die nächste Frage stellt die Frau Kollegin Philipps.
Dann kommt Herr Klare.

Frau Philipps (CDU):

Frau Ministerin, meine Frage bezieht sich auf die
Frage 1. Frau Ministerin Knorre, Sie sagten, es
würden Umschichtungen vorgenommen. Ich frage
Sie: Aus welchen Fördertöpfen werden die Hotel-
projekte gefördert?

Präsident Wernstedt:

Frau Ministerin!

Dr. Knorre, Ministerin für Wirtschaft, Tech-
nologie und Verkehr:

Es ist eine neue inhaltliche Schwerpunktsetzung
erfolgt. Die Fördertöpfe kennen Sie. Das sind die
Gemeinschaftsaufgabe und die Ziel-2-Mittel. Wir

versuchen im Augenblick, eine entsprechende Re-
gelung mit der EU-Kommission zu treffen, die uns
diese neue Schwerpunktsetzung ermöglicht.

Präsident Wernstedt:

Herr Klare! Dann folgt Frau Vockert mit ihrer
zweiten Zusatzfrage.

Klare (CDU):

Ich habe noch eine Frage zu den Laptops, weil mir
zwei Berichte aus Tageszeitungen vorliegen, die
etwas anderes darstellen als das, was Sie gerade zu
der Aussage des Ministerpräsidenten gesagt haben.
Ich frage Sie, Frau Ministerin: Könnte es sein, dass
das gesprochene Wort des Ministerpräsidenten auf
dem Landesschulgeografentag ein anderes war als
das, was wir im Redemanuskript wieder finden? In
der Zeitung steht:

„Verwirrung herrscht im Landtag über
die Ankündigung des Ministerpräsi-
denten, mehr für Computer in Schulen
zu tun. Sigmar Gabriel (SPD) hatte
am Donnerstag gesagt, man könne die
kostenlose Bereitstellung von Schul-
büchern abschaffen und den Schülern
stattdessen Zuschüsse für den Kauf
von Laptops geben."

Präsident Wernstedt:

Das war eine sehr lange Frage, Herr Kollege. -
Frau Ministerin!

(Wulff (Osnabrück) [CDU]: Es ist
auch viel erzählt worden vom Minis-
terpräsidenten! - Hat er das richtig ge-
stellt?)

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Ich kann mir das nicht vorstellen, Herr Klare. Was
die Rede des Ministerpräsidenten angeht, haben
wir uns natürlich mit ihm abgestimmt. Darüber
hinaus kenne ich auch seine Äußerungen zu die-
sem Thema bei anderen Gelegenheiten. Diese wa-
ren nicht anders. Ich wundere mich, dass nach
diesem Landesschulgeografentag Verwirrung im
Landtag herrschen soll. Es gibt eindeutige Be-
schlussfassungen - dieses ist auch dem Haushalts-
planentwurf zu entnehmen -, dass die Lernmittel-
freiheit so bleibt, wie sie ist. Sie wissen - der Herr
Ministerpräsident weiß das natürlich auch, weil wir
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ihm das längst dargelegt haben -, dass die
45 Millionen DM,

(Fischer [CDU]: Sehr schön: ihm
längst dargelegt haben!)

die im Augenblick angesetzt sind, natürlich nicht
ausreichen würden, um alle Schülerinnen und
Schüler mit Laptops auszustatten. Deshalb hat er
sehr deutlich gemacht, dass das sozusagen symbo-
lisch gemeint ist und dass wir an dieser Stelle ei-
nen riesigen Finanzierungsbedarf hätten, wollten
wir das sofort umsetzen. Es geht jetzt zunächst
einmal um erste Schritte, und diese tun wir.

(Möllring [CDU]: Wo denn?)

- Aber sicherlich! - Wir haben bereits die ersten
Schritte unternommen. Wir werden ausprobieren,
wie sich diese Technik auf die Möglichkeiten der
Schülerinnen und Schüler auswirkt, z. B. ob sie
sich günstiger auswirkt als feste Netze in der
Schule.

Präsident Wernstedt:

Frau Vockert hat das Wort zu Ihrer zweiten Zu-
satzfrage. Dann Frau Trost.

Frau Vockert (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau
Ministerin, vor dem Hintergrund Ihrer Aussage
zum Einstellungsstopp bzw. zur Wiederbeset-
zungssperre für den Bereich Schulassistenten frage
ich noch einmal nach. Die Bezirksregierung Lüne-
burg ist mit Datum vom 17. August 2001 angewie-
sen worden, keine Stelle zur Wiederbesetzung
freizugeben? Am 20. August, also drei Tage später,
war jedoch in der Goslarschen Zeitung nachzule-
sen, dass es für Goslar eine Ausnahme gibt. Ich
frage:

(Wulff (Osnabrück) [CDU]: Un-
glaublich!)

Wer hat hier wann interveniert, sodass es zu dieser
Ausnahme hat kommen können?

(Zustimmung bei der CDU)

Präsident Wernstedt:

Frau Ministerin!

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Ich habe, glaube ich, vorhin deutlich gemacht, Frau
Vockert, dass es unterschiedliche Anträge gibt, die
bei den Bezirksregierungen und bei uns vorliegen.
Zum Beispiel liegt von der Stadt Goslar ein Antrag
vor, und zwar von den Schulen, die sich in dem
dortigen Schulzentrum befinden. Es gibt aber auch
Wünsche von anderen Schulträgern. Es ist zu be-
denken, dass die Schulassistenten nicht unbedingt
an den Stellen pensioniert werden, an denen es
unter Umständen eine gute Besetzung gibt, son-
dern die Stellen werden an den „falschen" Stellen
frei. Von daher müssen wir sehen, dass wir trotz
der Wiederbesetzungssperre den einen oder ande-
ren Ausgleich hinbekommen.

Was einen Einstellungsstopp angeht - darüber
könnten wir uns sicherlich trefflich streiten; das ist
wahrscheinlich eine Interpretationssache -, so ist
eine Wiederbesetzungssperre schärfer. Diese be-
sagt, dass im Augenblick auch kein interner Aus-
gleich stattfinden darf, nämlich so lange nicht, bis
ein Konzept entwickelt ist, wie ein Ausgleich statt-
finden kann. Das müssen die Bezirksregierungen
jetzt leisten. Wir haben das an der einen Stelle
bereits getan. Ich habe erwähnt, dass ein Schulas-
sistent schon versetzt worden ist, bevor wir diese
Wiederbesetzungssperre eingeführt haben. Sie ist
eine Folge des Kabinettsbeschlusses. Wir werden
jetzt die einzelnen Anträge darauf überprüfen, ob
es an anderen Stellen ähnliche Ungleichgewichte
gibt.

Präsident Wernstedt:

Frau Trost! Dann folgt Herr Pörtner mit seiner
zweiten Zusatzfrage.

Frau Trost (CDU):

Frau Ministerin, ich möchte noch einmal auf das
n-21-Programm zurückkommen. Sie sagten zwar,
es gehe ein warmer Geldregen über das Land. Sie
haben aber auch gesagt, dass alle Einsteigerschulen
im n-21-Programm gefördert werden sollen. Wie
erklären Sie sich dann, dass mehrere Einsteiger-
schulen von den Bezirksregierungen Absagen be-
kommen haben, obwohl die Kommunen die Ge-
genfinanzierung sichergestellt haben, zum Teil
unter großen Schwierigkeiten?

Meine zweite Frage geht in Richtung Laptop.
Wenn Sie sagen, Sie wollten Klassen einrichten,
die Laptops im Verbund nutzen, wie erklären Sie
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sich dann, dass Projekte, die im Rahmen des n-21-
Projektes vorgestellt worden sind, ohne Begrün-
dung von der Bezirksregierung abgelehnt worden
sind und die Damen und Herren in den Schulen bis
heute nicht wissen, warum eigentlich?

Präsident Wernstedt:

Frau Jürgens-Pieper!

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Ich will gerne der Frage nachgehen, warum es
Negativbescheide gibt. Vielleicht können Sie mir
diese auch zeigen. Nach Auskunft meiner Refe-
renten haben wir bisher keine Negativbescheide
erlassen. Im Gegenteil: Wir haben bisher nur posi-
tive Bescheide an die Schulen gegeben. Bei den
Einsteigerschulen kann es eigentlich nicht sein,
dass es Ablehnungen gegeben hat, weil wir näm-
lich alle Einsteigerschulen genehmigt haben. Von
daher würde ich gern konkret sehen, welche An-
träge Sie meinen.

(Frau Trost [CDU]: Warum nicht alle
Einsteigerschulen? Die Frage ist, ob
das für alle Einsteigerschulen gilt!)

- Es sind alle Einsteigerschulen positiv beschieden
worden. So ist die Auskunft meines Projektleiters.

(Frau Trost [CDU]: Das Geld auch?)

- Das Geld fließt! Das ist in den letzten Tagen ent-
schieden worden. Fragen Sie nach! Sie haben
vielleicht die Kenntnisse von vor zwei oder drei
Wochen. Wir haben jetzt über die Bezirksregie-
rungen die Geldmittel in Gang gesetzt.

(Frau Seeler [SPD]: Gucken Sie mal
ins Internet! Dort steht das!)

Präsident Wernstedt:

Herr Pörtner zur zweiten Frage!

Pörtner (CDU):

Ich habe eine Zusatzfrage an Frau Ministerin
Dr. Knorre zum Themenkomplex Luxushotel in
Goslar. Frau Ministerin, ist es üblich, dass, wenn
der Ministerpräsident seine persönliche Unterstüt-
zung für ein Projekt auf Landesebene zusagt, in
diesem Fall für das Luxushotel in Goslar, damit die
finanzielle Unterstützung und Realisierung dieses
Projektes „lediglich als Formsache“ - Goslarsche

Zeitung, Ausgabe vom 25. August dieses Jahres -
anzusehen ist?

Präsident Wernstedt:

Frau Dr. Knorre!

Dr. Knorre, Ministerin für Wirtschaft, Tech-
nologie und Verkehr:

Sie werden verstehen, dass ich jetzt nicht nachvoll-
ziehen kann, woher das Zitat stammt. Ich muss
aber auch klar sagen: Hotelförderungen richten
sich, wie alle anderen Förderungen auch, danach,
ob die entsprechenden Fördervoraussetzungen und
Kriterien erfüllt sind. Wir haben in den letzten
Wochen dem Thema, diese Kriterien festzulegen,
große Aufmerksamkeit gewidmet.

(Zuruf von der CDU: Nachdem es in
der Goslarschen Zeitung stand! –
Möllring [CDU]: Nachdem Sie es zu-
gesagt hatten!)

Es haben umfangreiche Workshops stattgefunden,
in denen diese Kriterien entwickelt wurden. Inso-
fern ist diese Frage ganz klar zu beantworten: Die
Förderentscheidung fällt auf der Basis der vorlie-
genden Kriterien.

(Wulff (Osnabrück) [CDU]: Die erar-
beiten Sie noch!)

Präsident Wernstedt:

Herrn Busemann stellt seine zweite Frage. Dann
kommt Herr Fischer zur zweiten Frage.

Busemann (CDU):

Noch einmal zum Thema Laptop, Frau Ministerin!
Angesichts der Überlegungen des Herrn Minister-
präsidenten zum Thema Laptop, die ein Volumen
von 3 bis 4 Milliarden DM ausmachen, angesichts
der Tatsache, dass sich davon im Haushalt nichts
wiederfinden lässt, und angesichts der Überlegun-
gen, dass die Aussagen des Herrn Ministerpräsi-
denten von den Medien vielleicht auch falsch ver-
standen wurden, frage ich schlicht und ergreifend:
Bleibt denn in Niedersachsen die Lernmittel-, die
Schulbuchfreiheit?

(Frau Seeler [SPD]: Das steht im
Haushaltsplan!)
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Präsident Wernstedt:

Frau Ministerin!

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Herr Busemann, der Haushaltsplan der Landesre-
gierung liegt Ihnen zur Beschlussfassung vor.

(Möllring [CDU]: Es ist gestern ge-
sagt worden, dass es Änderungen
gibt! -Weitere Zurufe von der CDU)

- Ach, den haben Sie noch nicht gesehen? Dann
sollten wir das nachholen.

(Frau Seeler [SPD]: Das steht im
Haushaltsplan!)

Dort ist eindeutig die Summe, die auch in den Jah-
ren zuvor für die Lernmittelfreiheit enthalten war,
enthalten.

(Frau Seeler [SPD]): Sie sollten rein-
gucken, Herr Busemann!)

Ich will nicht verhehlen, dass wir, weil die Mittel
aufgrund der Budgetierung – die ist Ihnen be-
kannt -, die die Schulen haben, nicht sonderlich
zügig abfließen - ich will es einmal sehr deutlich
sagen -, überlegt haben, ob wir Öffnungen in die
Lernmittelfreiheit - das müsste über ein Gesetz
geschehen - einbauen.

(Zuruf von der SPD: Software!)

Sie kennen eine Öffnung; das ist Software. Die
haben wir bereits gemacht.

(Zuruf von der SPD: Sehr gut!)

Wir haben auch überlegt, ob wir Öffnungen für die
Schulen machen, die – das sage ich jetzt einmal
untechnisch – sehr viel auf die hohe Kante gelegt
haben und gefragt haben: Dürfen wir statt der Bü-
cher auch anderes, zum Beispiel PCs, anschaffen?
– Angesichts des momentanen Programms n-21
haben wir das gelassen, weil wir finden, dass die
Bücher nicht zu lange benutzt werden sollten. Die
Schulen neigen dazu, die einzelnen Bücher sehr
lange zu benutzen.

(Möllring [CDU]: Weil sie kein Geld
kriegen! - Gegenruf von Frau Seeler
[SPD]: Das ist Quatsch, Herr Möll-
ring!)

- Das ist doch nicht wahr. Sie sind doch der Haus-
hälter. Gucken Sie doch einmal nach, wie der Ab-
fluss der Mittel an dieser Stelle ist und wie sich die
Budgetierung auswirkt.

(Möllring [CDU]: Ich weiß doch, wie
es aussieht! Ich sehe doch die Schul-
bücher meiner Kinder! Sie müssen
einmal sehen, mit welchem Schrott
meine Kinder in die Schule gehen
müssen! – Weitere Zurufe)

- Das ist doch gar nicht wahr. - Ich habe jedes Jahr
beim Finanzminister vorzutragen, warum Mit-
tel - z. B. im letzten Jahr, im Jahr 2000, 20 Millio-
nen DM - noch nicht verausgabt sind.

(Möllring [CDU]: Sie müssen die Be-
zirksregierungen befragen! – Zuruf
von der CDU: Welche Erklärungen
gibt es dafür?)

– Die Budgetierung! Die Schulen legen sich das
Geld auf die hohe Kante und wollen dann größere
Anschaffungen machen. Aber da bleibt inzwischen
fast die Hälfte der im Haushalt vorhandenen Mittel
liegen. Wir haben – auch weil die Schulbuchhänd-
ler damit höchst unzufrieden sind; das kann man
sich ja vorstellen –

(Klare [CDU]): Die Schüler auch!)

deswegen Abfragen an den Schulen gemacht. Die
Schulen haben Interesse, Öffnungen zu bekom-
men. Insofern ist die Diskussion, die wir führen,
doch nicht völlig unsinnig. Wir werden an der
Lernmittelfreiheit, wie sie ist, in diesem Doppel-
haushalt festhalten. Was wir danach machen wer-
den, muss im Einzelnen beraten werden, und zwar,
wie ich finde, auch im Kultusausschuss. Die Bud-
getierung läuft 2004 aus. Dann haben wir neu zu
diskutieren, ob wir z. B. Öffnungen einbauen.

Präsident Wernstedt:

Herr Kollege Fischer zur zweiten Frage, dann Herr
Möllring.

Fischer (CDU):

Herr Präsident! Frau Ministerin, ich frage Sie: Sind
unsere Informationen aus der Schule richtig, dass
der Ministerpräsident Sie persönlich in der Frage
des Schulassistenten und der Ausnahmeregelung
kontaktiert hat?
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(Zuruf von der CDU: Natürlich! –
Gegenruf von Frau Seeler [SPD] -
Busemann [CDU]: Am Randes des
Kabinetts zum Beispiel! – Weitere
Zurufe von der CDU)

Präsident Wernstedt:

Frau Jürgens-Pieper!

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Ich bin nicht persönlich kontaktiert worden. Der
Ministerpräsident hat bei mir im Hause nach den
Anträgen gefragt. Das ist richtig.

(Klare [CDU]): Er hat seine Mitar-
beiter!)

Präsident Wernstedt:

Herr Möllring! Dann Herr Klare zur zweiten Frage.

Möllring (CDU):

Vielen Dank, Herr Präsident! – Ich frage die Frau-
en Ministerinnen erstens - bei einer Million Schü-
lern und einem Preis für einen Laptop von
3 500 DM ist ja etwa ein Finanzbedarf von
3,5 Milliarden DM erforderlich -, wie Ihre Finan-
zierungsplanungen aussehen, bis auch der letzte
Schüler und die letzte Schulklasse mit Laptops
ausgestattet sind, und zweitens hinsichtlich der
Kriterien, die offensichtlich nach der Vergabe in
Goslar zusammengestellt worden sind, wo diese
veröffentlicht sind, damit man im Lande auch au-
ßerhalb von Goslar bei Anträgen zum Bau von
Luxushotels mit Erfolg Anträge stellen kann?

(Dinkla [CDU]: In Goslar!)

Präsident Wernstedt:

Frau Ministerin, noch einmal!

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Herr Möllring, ich glaube, ich habe hinreichend
deutlich gemacht, dass wir nicht von 45 Millio-
nen DM ausgehen können, wenn wir wirklich alle
Schüler mit Laptops ausstatten wollen,

(Möllring [CDU]: 3,5 Milliarden
müssten das sein!)

obwohl ich denke, dass die Preisentwicklung – wie
bei den PCs – nach unten gehen wird, wenn wir
das in absehbarer Zeit nicht so hinbekommen.

(Möllring [CDU]: Kennen Sie die Be-
träge für Laptops?)

Sie rechnen doch im Augenblick ausschließlich auf
den einzelnen Schüler um. Ich habe deutlich ge-
macht, dass die Summe, die jetzt im Haushalt ent-
halten ist - das weiß auch der Ministerpräsident -,
dafür nicht ausreicht.

(Möllring [CDU]: Sollen sich die
Schüler jetzt auch noch den Tornister
teilen?)

Wir haben im Augenblick drei Laptop-Klassen
eingerichtet. Wir werden Erfahrungen am Gymna-
sium Northeim, in Jever und in Friedrichsfehn an
der Grundschule sammeln. Wir werden sehen, wie
sich die Laptops dort machen. Wir werden Versi-
cherungsfragen klären. Wir werden klären müssen,
ob die Schüler sie auch privat nutzen können, ob
sie sie mit nach Hause nehmen können. Es gibt
viele Fragen, die noch zu klären sind. Nicht alles
an dieser Geschichte ist gut. Aber die persönliche,
unmittelbare Verfügbarkeit eines Laptops, die Sie
vielleicht inzwischen auch haben, ist natürlich ein
Wert an sich. Wenn wir das irgendwann mit Spon-
soring, wie wir das jetzt machen, finanziell dar-
stellen könnten, wäre das eine gute Entwicklung.
Dagegen könnten Sie auch in Hildesheim - glaube
ich - nichts haben.

(Busemann [CDU]: Wie ist die Zeit-
schiene?)

Präsident Wernstedt:

Frau Körtner!

(Wulff (Osnabrück) [CDU]: Frau
Knorre soll noch zur Hotelfrage Stel-
lung nehmen!)

- Ach so, ja! - Frau Dr. Knorre!

(Klare [CDU]: Das war eine etwas
schwierige Frage!)

Dr. Knorre, Ministerin für Wirtschaft, Tech-
nologie und Verkehr:

Herr Möllring, Sie sitzen offensichtlich einem
Irrtum auf. Die Frage der Hotelförderung ist ein
Thema, mit dem ich mich seit meinem Amtsantritt
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beschäftige. Ich habe auch schon in einer Sitzung
hier im Landtag vor der Sommerpause deutlich
gemacht, dass wir hier in der Tourismuspolitik des
Landes einen neuen Schwerpunkt setzen. Insofern
ist auch das Aufstellen der Förderkriterien keine
Sache der letzten Wochen, sondern ein Thema, das
wir seit geraumer Zeit verfolgen. Die Kriterien
sind mit den entsprechenden Fachverbänden be-
sprochen. Sie sind - wenn Sie so wollen - insofern
branchenöffentlich. Wenn Sie möchten, kann ich
Ihnen gleich eine Kopie geben.

Präsident Wernstedt:

Jetzt kommt Frau Kollegin Körtner.

Frau Körtner (CDU):

Frau Ministerin, wie ist es mit der Rechtsstaatlich-
keit vereinbar, wenn eine Ihnen nachgeordnete
Landesbehörde am 17. August einen Einstellungs-
stopp verhängt, der drei Tage später für den Wahl-
kreis des Herrn Ministerpräsidenten Gabriel letzt-
endlich nicht mehr gilt?

Präsident Wernstedt:

Frau Jürgens-Pieper!

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Die Rechtsstaatlichkeit, Frau Körtner, ist gegeben.
Sie müssen sich diesbezüglich keine Sorgen ma-
chen. Die Behörde selbst hat auch keinen Einstel-
lungsstopp verfügt, sondern wir, das Ministerium,
haben die Wiederbesetzungssperre, die ich vorhin
genannt habe, für alle Bezirksregierungen zentral
erlassen. Da es dafür keinen Kabinettsbeschluss
und auch keine gesetzliche Grundlage gibt, habe
ich das vorsorglich getan, um die jetzt aufgrund
von Pensionierungen frei werdenden Stellen ein-
sparen zu können. Die Probleme, die dabei entste-
hen, habe ich Ihnen ebenfalls genannt.

Zu diesem Kapitel gehören übrigens auch die
schon viel diskutierten pädagogischen Mitarbeiter.
Die habe ich an dieser Stelle ausgenommen, weil
es sonst noch komplizierter wäre, die Einsparvor-
gaben an dieser Stelle zu erfüllen. Sie wissen ja um
die Notwendigkeit von pädagogischen Mitarbeitern
an den Sonderschulen. Wir haben darüber ja schon
mehrmals diskutiert. Von daher ist es mir, wenn
ich eine solche Wiederbesetzungssperre erlasse,
möglich, auch eine Ausnahme zu erteilen. Das
wird vermutlich nicht die Einzige bleiben.

(Möllring [CDU]: Ist in Goslar denn
noch eine Stelle frei?)

Präsident Wernstedt:

Herr Klare! Danach Frau Körtner zu ihrer zweiten
Zusatzfrage.

Klare (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich
muss auf die Aussage hin, die Sie eben gemacht
haben, eine Frage stellen. Ich zitiere jetzt aus dem
Erlass Ihrer Bezirksregierung Lüneburg. Dort heißt
es wörtlich:

"Ob nach Aufhebung des Einstel-
lungsstopps eine Wiederbesetzung der
Schulassistentenstelle möglich sein
wird, vermag ich nicht zu sagen, da in
diesem Bereich erhebliche Stellenein-
sparungen geplant sind."

Warum behaupten Sie jetzt hier, dass von einem
Einstellungsstopp nicht die Rede sein kann, wenn
es in dem Erlass doch wörtlich so steht?

(Frau Seeler [SPD]: Ich glaube, dass
hat sie schon dreimal gesagt! - Fischer
[CDU]: Was stört mich mein Ge-
schwätz von gestern!)

Präsident Wernstedt:

Frau Jürgens-Pieper.

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Der Beamte hat den Begriff "Einstellungsstopp"
verwendet. Auch wir in der Landesregierung haben
bis zur Kabinettsentscheidung über den Haushalt
von "Einstellungsstopp" gesprochen. Was bedeutet
dieser Begriff? - Von außen darf niemand auf eine
entsprechende Stelle eingestellt werden. Das ist ein
Einstellungsstopp. Wenn ich aber eine Wiederbe-
setzungssperre erlasse, dann ist das viel weiter
gehend. Dann dürfen nicht nur von außen keine
Leute hineingeholt werden, sondern dann darf auch
kein Ausgleich zwischen den Stellen stattfinden.
Darüber müssen Sie sich gar nicht aufregen; denn
das, was ich erlassen habe, ist viel schärfer als das,
was der Beamte der Bezirksregierung offensicht-
lich interpretiert hat.

(Fischer [CDU]: Die Lex Gabriel hebt
das auf!)
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Wir werden klar stellen, warum er "Einstellungs-
stopp" gesagt hat, wenn Sie das beruhigt. Ansons-
ten bleibt es bei meiner Darstellung von vorhin.

Präsident Wernstedt:

Frau Körtner stellt ihre zweite Zusatzfrage.

(Frau Körtner [CDU]: Ich verzichte!)

- Das ist damit erledigt. - Weitere Zusatzfragen
werden nicht gestellt. Damit ist die Beratung der
Dringlichen Anfrage beendet.

Wir kommen nun zu

Tagesordnungspunkt 12:
Mündliche Anfragen - Drs. 14/2667

Bevor wir in die Fragestunde eintreten, teile ich
Ihnen mit, dass die Mitglieder der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen auf den mündlichen Vortrag
und die mündliche Beantwortung ihrer Anfragen
verzichten. Die Antworten auf diese Anfragen
werden zu Protokoll gegeben.

Es ist jetzt 9.43 Uhr. - Die erste Frage stellt der
Abgeordnete Groth:

Frage 1:
Reform des Arzneimittelrechts und des
Dispensierrechts der Tierärzte

Bitte schön!

Groth (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In
jüngster Zeit kam es wiederholt zu Missbrauch von
Tierarzneimitteln. In der allgemeinen Diskussion
um die Agrarwende und die Verbesserung der
Lebensmittelqualität führte die Tatsache, dass
Tierarzneimittel in der landwirtschaftlichen Tier-
haltung missbräuchlich zum Einsatz gebracht wur-
den, zu einem weiteren Verlust des Vertrauens der
Verbraucherinnen und Verbraucher in die Sicher-
heit und Qualität landwirtschaftlicher Erzeugnisse.
Die gesundheitlichen Folgen dieses Missbrauchs
sind bisher nicht abschließend abschätzbar.

Anhängige Verfahren machen deutlich, dass zum
einen eine Änderung arzneimittelrechtlicher Vor-
schriften geboten ist, zum anderen, dass das Recht

der Selbstherstellung von apothekenpflichtigen
Mitteln zu Missbrauch verleitet hat.

Die Möglichkeiten, die sich aus dem tierärztlichen
Dispensierrecht ergeben, kommen zunehmend in
die Kritik. Erkennbar werden Probleme mit der
Nachzulassung von Altpräparaten. Darüber hinaus
wurde bekannt, dass Fütterungsarzneimittel ohne
Verschreibung in den Verkehr gelangt sind.

Es fehlt an angemessenen Sanktionen, mit denen
einem Missbrauch begegnet werden könnte. So
konnte bei Unzuverlässigkeit im Umgang mit Arz-
neimitteln kaum ein Verbot gegen einen Tierarzt
durchgesetzt werden, zukünftig eine tierärztliche
Hausapotheke vorzuhalten.

Hinzu kam die Erkenntnis, dass es an Dokumenta-
tionspflichten sowohl in landwirtschaftlichen Be-
trieben unter Einbeziehung eines Tierarztes/einer
Tierärztin als auch in tierärztlichen Praxen fehlte.

Auch die Güterverkehre in der EU mit Tierarznei-
mitteln sind höchst unterschiedlich und bedürfen
der Harmonisierung, um durch die Unterschied-
lichkeit nicht Missbrauch zu begünstigen.

Dies vorausgeschickt, frage ich die Landesregie-
rung:

1. Teilt sie die Auffassung, dass das Tierarznei-
mittelrecht und das Dispensierrecht der Tierärzte
durch Missbräuche und Straftaten erkennbaren
veränderten Anforderungen anzupassen sind?

2. Welche konkreten Schritte hat sie eingeleitet,
um die Novellierung des Arzneimittelrechts und
des Dispensierrechts in der Bundesrepublik einzu-
leiten?

3. Sieht sie ebenfalls das Erfordernis, dass der
Handel mit Tierarzneien in Europa dringend har-
monisiert werden muss, und mit welchen Schritten
soll in dieser Frage die Bundesregierung aufgefor-
dert werden, das Problem zu lösen?

Präsident Wernstedt:

Die Antwort erteilt der Herr Minister für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten.

Bartels, Minister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Der illegale Tierarzneimittelhandel, der im
Januar dieses Jahres in Bayern und in Österreich
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aufgedeckt wurde, der so genannte Schweinemast-
skandal, hat u. a. eine Diskussion zum tierärztli-
chen Dispensierrecht ausgelöst. Das tierärztliche
Dispensierrecht stellt eine Ausnahmeregelung vom
Apothekenmonopol dar. Das Apothekenmonopol
sieht vor, dass Arzneimittel grundsätzlich im Ein-
zelhandel nur in Apotheken abgegeben werden
dürfen.

Tierärztinnen und Tierärzten werden im Tiermedi-
zinstudium - anders als z. B. in der Human- oder
Zahnmedizin – zur Ermöglichung dieser Ausnah-
me die entsprechend notwendigen Kenntnisse und
Fähigkeiten auf dem Gebiet der Arzneimittellehre
vermittelt und abgeprüft. Das Dispensierrecht be-
rechtigt den Tierarzt grundsätzlich, für die von ihm
behandelten Tiere Arzneimittel, Betäubungsmittel,
Sera und Impfstoffe, soweit keine rechtlichen Son-
derbestimmungen bestehen, nach den Vorschriften
des Deutschen oder Homöopathischen Arzneibu-
ches selbst herzustellen, vom Hersteller direkt zu
beziehen, aufzubewahren und abzugeben.

Erste Voraussetzung für eine Arzneimittelabgabe
durch den Tierarzt ist bereits jetzt, dass der Tier-
arzt die Tiere ordnungsgemäß behandelt hat, an
deren Halter er apothekenpflichtige Arzneimittel
abgeben will. Die gleiche Behandlungsvorausset-
zung gilt für die Anwendung und das Verschreiben
von apothekenpflichtigen Arzneimitteln durch den
Tierarzt. Die bloße Abgabe von Arzneimitteln an
den Tierhalter nach dessen Wünschen auf Vorrat
und ohne genaue Zweckbestimmung und Anwen-
dungsmodalität ist danach eindeutig verboten. Es
bedarf vielmehr einer gezielten Festlegung und
eingehenden Beschreibung nach Zeitdauer, Art,
Umfang, Anwendungsform und Menge der vom
Tierhalter anzuwendenden Arzneimittel. Im Übri-
gen hat der Tierarzt neben einer Untersuchung der
Tiere/des Tierbestandes in angemessenem Umfang
und nach den Regeln der tierärztlichen Wissen-
schaft die Arzneimittelanwendung und den Be-
handlungserfolg zu kontrollieren.

Durch die siebte und achte Novelle zum Arznei-
mittelgesetz, die am 25. Februar 1988 bzw. am
7. September 1988 in Kraft traten, sind Neurege-
lungen aufgenommen worden, die bereits eine
ganz erhebliche Einschränkung des so genannten
tierärztlichen Dispensierrechts bedeuten. Seither
dürfen aufgrund der so genannten Kaskadenrege-
lung in § 21 Abs. 2 a und § 56 a Abs. 2 des Arz-
neimittelgesetzes vom Tierarzt selbst hergestellte
oder Humanarzneimittel nicht mehr generell an-
gewendet bzw. abgegeben werden; es müssen

vielmehr die für die zu behandelnde Tierart und
das Anwendungsgebiet - Indikation - zugelassenen
Arzneimittel - = Fertigarzneimittel - eingesetzt
werden. Eine „Umwidmung“ von Arzneimitteln,
die für andere Tiere oder für den Menschen zuge-
lassen sind, oder die Selbstherstellung von Arz-
neimitteln sind nur noch im „Therapie-Notstand“
zulässig. Das heißt: Für die entsprechende Zieltier-
art und die Indikation steht kein zugelassenes Arz-
neimittel zur Verfügung. Ohne die Anwendung des
„Ersatz“-Arzneimittels ist die notwendige arzneili-
che Versorgung der zu behandelnden Tiere ernst-
lich gefährdet. Die Anwendung des „Ersatz“-
Arzneimittels lässt weder unmittelbar noch mittel-
bar eine Gefährdung der Gesundheit von Mensch
und Tier befürchten.

Besonders sei darauf hingewiesen, dass der Tier-
arzt bei jeder Anwendung und bei jeder Abgabe
eines Arzneimittels für Lebensmittel-Tiere den
Tierhalter auf die Wartezeiten hinweisen muss. Die
vorgeschriebene Angabe der Wartezeit ist im Arz-
neimittel-Abgabebeleg zu dokumentieren.

Bei der Herstellung in der tierärztlichen Hausapo-
theke ist zu beachten, dass der Tierarzt verschrei-
bungspflichtige Stoffe - ca. 90 % der Tierarznei-
mittel wie z. B. Antibiotika - für die Herstellung
von Arzneimitteln schon zurzeit nicht als Rohsub-
stanz beziehen und verwenden darf.

Trotz dieser bereits relativ restriktiven Regelungen
führte die zu Anfang des Jahres geführte Diskussi-
on über das Dispensierrecht zu dem Schluss, dass
es einer Reform des Arzneimittelrechts bedürfe,
um Einfallstore für diejenigen zu schließen, die das
geltende Recht für unlauteres Handeln missbrau-
chen bzw. missbrauchen wollen. Zudem wurde im
Rahmen dieser Diskussion deutlich, dass die
Nachweispflichten für Arzneimittel, die zur An-
wendung bei Tieren bestimmt sind, in den land-
wirtschaftlichen Betrieben ergänzt werden müssen,
um Transparenz und Sicherheit vollständig zu ge-
währleisten.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu Frage 1: Ja.

Zu Frage 2: Ministerpräsident Gabriel hat dem
Präsidenten des Bundesrates am 22. Februar 2001
einen in meinem Ministerium konzipierten Antrag
der Niedersächsischen Landesregierung für eine
„Entschließung des Bundesrates über die Ein-
schränkung des tierärztlichen Dispensierrechts"
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mit folgenden Eckpunkten zugeleitet: erstens Ver-
bot der Herstellung von Tierarzneimitteln aus
pharmakologisch wirksamen Rohsubstanzen,
zweitens Prüfung, ob die bereits eingeschränkte
Befugnis zur Abgabe von Arzneimitteln an Tier-
halter zu untersagen ist, drittens Bitte an die Bun-
desregierung, die „Leitlinien für den sorgfältigen
Umgang mit antimikrobiell wirksamen Tierarz-
neimitteln“ der Bundestierärztekammer und der
Arbeitsgemeinschaft der Leitenden Veterinärbe-
amten der Länder rechtsverbindlich zu machen und
deren Beachtung in die Dokumentationspflichten
nach der Verordnung über tierärztliche Hausapo-
theken aufzunehmen, und viertens umfassende
Neuregelung zur Eigenkontrollverpflichtung der
landwirtschaftlichen Betriebe einschließlich Do-
kumentationspflicht - „Stallbuch“ - unter Einbin-
dung einer oder eines bestandsbetreuenden Tier-
ärztin oder Tierarztes.

Der betreffende Antrag hat nach Erörterung im
Bundesrat unter Einbeziehung eines Antrages des
Landes Baden-Württemberg am 11. Mai 2001 zu
dem Bundesratsbeschluss „Entschließung des
Bundesrates zur Überprüfung des Arzneimittel-
rechts und zur Einschränkung des tierärztlichen
Dispensierrechts“ geführt, der die Inhalte des nie-
dersächsischen Antrags aufnimmt und ergänzend
abzielt auf erstens die verpflichtende Einführung
von Qualitätssicherungssystemen in tierärztlichen
Hausapotheken, zweitens die Beschleunigung der
tierarzneimittelrechtlichen Nachzulassung von
Altpräparaten bei Vormischungen, die zur Her-
stellung therapeutisch einzusetzender Fütterungs-
arzneimittel verwendet werden, nach den aktuellen
erweiterten Zulassungskriterien - es geht also nicht
um futtermittelrechtlich geregelte antibiotisch
wirksame Futterzusatzstoffe -, drittens die zukünf-
tige Herstellung von Fütterungsarzneimitteln aus-
schließlich im Wege der Verschreibung, viertens
den Entzug der Erlaubnis, eine tierärztliche Haus-
apotheke zu führen, bei wiederholten Zuwider-
handlungen gegen Vorschriften des Arzneimittel-
rechts, fünftens die Erweiterung der Ahndungsvor-
schriften des Arzneimittelgesetzes sowie sechstens
die Schaffung gleicher Bedingungen für den Ver-
kehr mit Tierarzneimitteln auf der Grundlage der
veränderten Regelungen zumindest auf EU-Ebene.

Diese Eckpunkte sowie ergänzende Überlegungen
werden zurzeit von der Arbeitsgruppe für Tierarz-
neimittel der Arbeitsgemeinschaft der obersten
Landesveterinärbehörden mit dem Ziel einer ge-
meinsamen Gesetzgebungsinitiative der Länder für

ein „Tierarzneimittel-Neuordnungsgesetz“ zusam-
mengefasst.

Vorab ist bereits ein von der Bundesregierung
vorgelegter Vorschlag zur Einführung eines „Be-
standsbuches“ von den Ländern nach Vertagung
im Bundesrat unter maßgeblicher Beteiligung Nie-
dersachsens überarbeitet worden. Die überarbeitete
Fassung ist vom Bundesministerium für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Landwirtschaft als
„Verordnung zur Änderung der Verordnung über
Nachweispflichten für Arzneimittel, die zur An-
wendung bei Tieren bestimmt sind, und zur Ände-
rung der Verordnung über tierärztliche Hausapo-
theken“ unter dem 10. August 2001 erlassen wor-
den und tritt am 24. September 2001 in Kraft.

Zu Frage 3: Wie bereits in der Beantwortung zu
Frage 2 erwähnt, hat der Bundesrat die Bundesre-
gierung gebeten, auf der Grundlage der veränder-
ten Regelungen die Schaffung gleicher Bedingun-
gen für den Verkehr mit Tierarzneimitteln zumin-
dest auf EU-Ebene zu betreiben. - Danke sehr.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Wernstedt:

Wortmeldungen für Zusatzfragen sehe ich nicht.

Damit kommen wir zur Frage 2 der Abgeordneten
Rabe und Genossen:

Frage 2:
Das Eurobargeld kommt - Ist Niedersach-
sen klar zum Eurostart?

Die Frage bringt der Kollege Räke ein.

Räke (SPD):

Herr Präsident! Meine sehr geehrte Damen und
Herren! Am 1. Januar 2002 wird mit der Ausgabe
des Eurobargeldes die am 1. Januar 1999 begonne-
ne Europäische Währungsunion abgeschlossen.
Die Geschichte einer der erfolgreichsten Währun-
gen ist damit abgeschlossen, ein neues Währungs-
kapitel wird aufgeschlagen.

Staat, Wirtschaft und Gesellschaft bereiten sich
seit langem auf die Euro-Bargeldeinführung vor.
Dennoch werden immer wieder - auch von der
EU-Kommission - Rückstände in der Vorbereitung
beklagt und nachteilige Auswirkungen der Bar-
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geldeinführung vor allem für die Verbraucher be-
hauptet. Auch die Sicherheitsfragen rücken mehr
und mehr in den Vordergrund.

Wir fragen vor diesem Hintergrund die Landesre-
gierung:

1. Wie ist der Stand der Vorbereitung der Landes-
regierung auf die Euro-Bargeldeinführung, und
welche gesetzlichen, verwaltungsorganisatorischen
und informationstechnologischen Arbeiten müssen
noch erledigt werden?

2. Wie wird die Öffentlichkeit über die wichtigsten
mit der Bargeldeinführung zusammenhängenden
Fragen informiert, und was tut die Landesregie-
rung, um vor allem kleinen und mittleren Unter-
nehmen bei der Bargeldeinführung zu helfen?

3. Wie wird der Euro gegen kriminelle Aktivitäten
geschützt, und was unternimmt die Landesregie-
rung, um Bürger, aber auch Wirtschaft und Banken
hinreichend gegen eventuelle Umtauschkriminali-
tät zu sichern?

Präsident Wernstedt:

Die Antwort erteilt Herr Minister Senff.

(Zuruf von der CDU: Das passt auch
dazu!)

Senff, Minister für Bundes- und Europaange-
legenheiten:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Noch knapp vier Monate, dann ist der
Euro da, dann ist er in zwölf Unionsländern einge-
führt. In diesem Zusammenhang möchte ich gern
daran erinnern, dass die Geburtsstadt des Euro
Hannover gewesen ist. 1988 wurde hier der Euro
geboren, und die entsprechende Kommission unter
dem Vorsitz von Delors hat die Umsetzung in die
Wege geleitet.

Wir bekommen jetzt also das Bargeld; den Euro
selbst gibt es ja schon. Zum 1. Januar 2002 wird
jetzt aber auch das Bargeld da sein. Das ist sicher-
lich der nach außen hin wichtigste Aspekt der Eu-
ro-Einführung.

Ich darf die Fragen 1 bis 3 folgendermaßen beant-
worten:

Zu Frage 1: Erstens. Die Landesregierung hat seit
der Einführung der neuen Währung 1999 - seitdem
gilt sie ja - vielfältige Maßnahmen getroffen. Wir

haben einen Euro-Arbeitskreis eingerichtet, der die
landesinternen Maßnahmen koordiniert, die Ab-
stimmungen vornimmt und alles das, was auch in
Abstimmung mit der Bundesregierung zu tun ist,
geregelt und organisiert hat.

Zweitens. In einem ersten Euro-Anpassungsgesetz
haben wir 1998 die vorrangigen Rechtsänderungen
vorgenommen.

Drittens. Die Landesregierung hat sich in einem
weiteren Euro-Anpassungsgesetzentwurf mit der
Umstellung des Landesrechts beschäftigt. Dieser
Entwurf liegt Ihnen zur Beschlussfassung und An-
nahme im Landtag vor.

Viertens. Die Landesregierung hat eine Euro-
Anpassungsverordnung erlassen, und die Ministe-
rien werden die nötigen Arbeiten jeweils in ihrem
Geschäftsbereich selbständig vornehmen.

Fünftens. Das Finanzministerium wird in den
nächsten Wochen die erforderlichen kassen-, buch-
führungs- und haushaltsrechtlichen Regelungen
treffen. Das gilt ebenfalls für den Bereich der Jus-
tiz.

Sechstens. Die erforderlichen informationstechno-
logischen Arbeiten, die Umstellung der Datenver-
arbeitungsverfahren sind größtenteils entweder
durch zentrale Vorgaben oder dezentral abge-
schlossen.

Siebtens. Zusammen mit dem Studieninstitut Nie-
dersachsen in Bad Münder haben wir seit 1999
eine Reihe von Fortbildungsveranstaltungen für
Verwaltungsmitarbeiter angeboten und durchge-
führt. Jeder, der mit dem Euro zu tun hat oder in
Zukunft zu tun haben wird, konnte sich dort über
die wesentlichen Elemente der Währungsumstel-
lung informieren.

Alle diese Maßnahmen, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, haben ein Ziel: Wir möchten am
1. Januar 2002 in der staatlichen Einflusssphäre
dazu beitragen, dass die Euro-Einführung so rei-
bungslos und so bürgerfreundlich wie möglich
vonstatten geht.

Zu Frage 2: Seit dem 1. September 2001 wird das
Euro-Bargeld im Banken- und Handelssystem
bereitgestellt. Die Euro-Banknoten gibt es - ich
habe darauf hingewiesen - ab dem 1. Januar 2002.
Ab dem 17. Dezember dieses Jahres können Sie
sich schon ein kleines Starter-Set im Wert von
20 DM mit gestückelten Münzen bei den Banken
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besorgen, sodass Sie sich damit vertraut machen
können. Vom 1. Januar 2002 an können Sie dann
an Ihren Banken selbständig Euro-Geld abheben.
Sie und viele andere Millionen Menschen im Euro-
Land bekommen es dann also in die Hand. Außer-
dem können wir bei den Banken und im Handel
selbstverständlich auch noch weiterhin bis Ende
Februar kommenden Jahres mit D-Mark bezahlen.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auf den ich im-
mer wieder hinweise, weil ich festgestellt habe,
dass das in der Bevölkerung wenig bekannt ist. Es
besteht die Angst: Was mache ich ab 1. Januar mit
meiner D-Mark? - Zunächst kann ich damit weiter
in den Geschäften bezahlen und habe ich acht Wo-
chen Zeit, in aller Ruhe alles zu machen, was not-
wendig ist. Wer nach dem Februar 2002 das große
Glück hat, durch eine Erbschaft von der Urur-
urgroßmutter oder von wem auch immer größere
Geldbeträge im Sparstrumpf unter der Matratze zu
finden, muss auch keine Angst haben; er wird die
D-Mark immer bei den Landeszentralbanken unbe-
fristet und in unbegrenzter Höhe umtauschen kön-
nen.

Dieses Bargeldkonzept ist auf ein umfangreiches
Informationsangebot abgestellt. Es gibt selbstver-
ständlich Informationskampagnen der Landeszent-
ralbanken - einige davon haben Sie schon zur
Kenntnis nehmen können -, es gibt die Arbeitsge-
meinschaft Euro, und eine Vielzahl von privaten
und öffentlichen-rechtlichen Banken hat eine Fülle
von Informationsmaterial bereitgestellt. Ich meine,
dies deckt im Wesentlichen alle Informationsbe-
dürfnisse ab.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Euro-
2002-Informationskampagne der Zentralbanken. In
Niedersachsen wird diese Kampagne ebenfalls
umgesetzt. Ich halte sie für eine gute Kampagne.
Diese Informationskampagne unterrichtet breit
angelegt über die Kernpunkte der Euro-Bar-
geldeinführung: erstens über das Aussehen und die
Sicherheitsmerkmale der Euro-Banknoten und
Euro-Münzen - damit man wenigstens ein Grund-
wissen darüber hat, wie sie aussehen -, zweitens
über die Stückelung - also über die Größenklassen:
10er, 20er, 50er - sowie drittens über die Modali-
täten der Einführung des neuen Bargeldes.

Vor dem Hintergrund dieser und weiterer wichtiger
Informationsmaßnahmen, die ich hier nicht im
Einzelnen schildern will, hat die Landesregierung
von Anfang an für eine zielgruppenorientierte Eu-
ro-Informationspolitik gearbeitet und sich dafür
entschieden. Die vom Land geförderten Euro Info

Centre in Hannover und Osnabrück informieren
seit 1999 zu dem Thema Euro-Einführung. Sie
führen Veranstaltungen in den verschiedenen Re-
gionen des Landes durch und führen ebenfalls,
wenn es notwendig ist, Einzelberatungen durch.

Das Wirtschaftsministerium hat darüber hinaus seit
1997 ein „Eurocoaching“ für kleinere und mittlere
Unternehmen angeboten und dafür insgesamt
knapp 500 000 DM zur Verfügung gestellt.

Die Staatskanzlei hat im März 2001 zusammen mit
der Landeszentralbank eine erste allgemeine In-
formationsveranstaltung durchgeführt, der weitere
folgen.

Am 3. August wurde vom Europäischen Informa-
tionszentrum zusammen mit der Norddeutschen
Landesbank der „Aktionstag zum Euro“ mit allge-
meinen Informationen und einem Euro-Quiz ver-
anstaltet. Der Euro-Informationsstand mit dem
Informationsmaterial des EIZ ist in unserem Lande
unterwegs.

Die Staatskanzlei wird von Ende September an
durch das EIZ Seminare insbesondere für ältere
Mitbürger anbieten, weil wir glauben, dass hier ein
besonderer Beratungsbedarf besteht.

Schließlich verweise ich noch auf das Schulungs-
programm der Landeszentralbank für das Kassen-
personal usw. usf.

Für mich ist klar: Jede denkbare Frage zum Euro,
die in unserer Bevölkerung auftaucht, sind wir in
der Lage zu beantworten. Wir haben Instrumente
dafür geschaffen, dass die Bevölkerung leicht an
die Informationsträger herankommt.

Zu Frage 3, zur Sicherheit des Euro-Geldes: Die
Euro-Bargeldeinführung zum 1. Januar 2002 ist ein
Ereignis, auf das sich die niedersächsische Polizei
in enger Abstimmung mit den beteiligten Akteuren
seit geraumer Zeit vorbereitet. Das Innenministeri-
um hat dazu in Abstimmung mit den Vertretern der
Kreditwirtschaft, des Handels und des Transport-
gewerbes ein Landessicherheitskonzept erarbeitet.
Dieses Konzept gibt den Rahmen vor, der von den
Polizeidienststellen vor Ort konkret ausgefüllt
wird. Dadurch ist sichergestellt, dass die Polizei
sowie alle anderen an der Währungsumstellung
beteiligten Akteure flexibel auf gegebenenfalls
auftretende Kriminalitätsphänomene reagieren
können, beispielsweise auf Falschgelddelikte. In
diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf
hinweisen: Wir befinden uns vor der Einführung
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des Euro und haben im Moment auch ein Falsch-
geldproblem insbesondere bei der kleineren Stü-
ckelung der D-Mark. Das sind all die Scheine, die
jetzt noch „umgetauscht“ werden müssen, damit
die Damen und Herren, die diesem Gewerbe nach-
gehen, nämlich falsches Geld zu drucken, hinterher
nicht auf ihren Blüten festsitzen. Es gibt also im
Moment vermehrt falsches Geld auf dem Markt.

Ein weiteres Kriminalitätsphänomen ist der Kapi-
talanlagebetrug, um den wir uns kümmern. Ferner
kümmern wir uns selbstverständlich um Geldwä-
sche und Trickbetrügereien insbesondere zum
Nachteil von älteren Menschen.

Zu den Maßnahmen der niedersächsischen Polizei
gehört natürlich auch ein besonderes Präventions-
konzept, das u. a. Vorsichtsmaßnahmen zur Ver-
hinderung der so genannten Umtauschkriminalität
beinhaltet. Dabei wird es um die Sicherheitsmerk-
male des neuen Geldes gehen. Das Geld ist zwar
auf dem neuesten Stand der Technik mit Sicher-
heitsmerkmalen ausgestattet, die Fälschungen äu-
ßerst schwierig machen. Aber plumpe Fälschungs-
versuche bei nicht informierten Bürgerinnen und
Bürgern können trotzdem Erfolg haben. Deshalb
weise ich insbesondere darauf hin, dass man sich
zu Beginn der Bargeldeinführung, also in den ers-
ten Wochen des kommenden Jahres, die neuen
Scheine aufmerksam ansehen sollte und möglichst
nicht von Anfang an mit besonders viel Bargeld
hantieren, sondern langsam in den Gebrauch des
neuen Geldes hineinwachsen sollte. Beispielsweise
ist vorgesehen, dass die Polizei in der Nähe von
Kreditinstituten oder in Einkaufszentren eigene
Informationsstände betreibt, damit sich die Men-
schen dort ganz praktisch informieren können,
wenn sie die neuen Scheine haben.

Weiterhin wird den niedersächsischen Bürgerinnen
und Bürgern über die örtlichen Polizeidienststellen
die Broschüre „Euro-Visionen“ in einer Auflage
von 100 000 Stück zur Verfügung gestellt, die sich
ebenfalls mit der Sicherheit, dem Gebrauch und
den Merkmalen des neuen Geldes beschäftigt. Der
Einzelhandel erhält eine spezielle Informations-
schrift, die auf seine Probleme eingeht.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin
optimistisch, dass die Bargeldeinführung ein Er-
folg wird. Wir alle werden mit dem neuen Geld im
Euro-Land die Vorteile des Binnenmarktes weiter-
hin nutzen und ausbauen können. Ich bin sicher,
dass das neue Geld auch ein weiteres Stück Integ-
ration in der Europäischen Union bewirken wird;

denn gemeinsames Geld verbindet. Ich bin sicher,
dass das auch einer Verbesserung der Chancen für
die EU-Erweiterung dienen wird, wenn - das füge
ich hinzu - die neuen Kandidatenländer die Krite-
rien erfüllen können, um ins Euro-Land eintreten
zu können.

Bringen wir deshalb dem Euro das Vertrauen ent-
gegen, das wir lange Jahre - 50 Jahre lang - der
D-Mark entgegengebracht haben und das sie sich
verdient hat. Ein stabiles europäisches Geld ist in
unser aller Interesse.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Wernstedt:

Eine Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Rabe.

Rabe (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es ist
bekannt, dass große Mengen von Bargeld in
D-Mark außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land gehalten werden. Kann nach Auffassung der
Landesregierung durch eine mögliche Rückschleu-
sung dieser enormen Summen die Geldwertstabi-
lität negativ beeinflusst werden?

Präsident Wernstedt:

Herr Minister!

Senff, Minister für Bundes- und Europaange-
legenheiten:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Die D-Mark hat sich im Laufe der
50 Jahre einer großen Beliebtheit erfreut. Sie ist
weltweit eine Reserve-Währung und Wertaufbe-
wahrungsmittel geworden. Insbesondere wenn wir
auf den Balkan gucken, sehen wir, welche
DM-Beträge dort gehortet werden, weil es eine
stabile Währung ist. Die Bundesbank schätzt, dass
sich ungefähr 40 % des Bargeldumlaufs außerhalb
der Europäischen Union befinden. Der Anteil, der
eben von dem Abgeordneten Rabe angesprochen
wurde, wird also auf ungefähr 40 % geschätzt.
Umgekehrt ausgedrückt: Drei Fünftel aller DM-
Noten befinden sich innerhalb und zwei Fünftel
außerhalb der Europäischen Union.

Diejenigen Privatpersonen oder staatlichen Stellen
außerhalb der Europäischen Union, die DM-Noten
besitzen - aus welchem Grund auch immer: zur
Wertaufbewahrung oder als Reserve -, sind nun
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ebenfalls gezwungen, sie ganz legal - wir reden
hier nur über legale Sachen - in die Europäische
Union zurückzubringen, sprich: sie in geeigneter
Art und Weise umzutauschen. Insofern liegt auf
der Hand, dass sie jetzt mit ihren DM-Noten auf
den Markt treten.

Die Bundesregierung hat ein Interesse daran, dass
diese DM-Bestände in Euro und nicht in andere
Währungen umgetauscht werden. Die Bundesbank
hat Vorsorge getroffen, dass die DM-Bestände, die
sich vor allem in den mittel- und osteuropäischen
Ländern, im Vorderen Orient und wohl auch noch
in der Türkei befinden, auf geeignete Weise in das
Euro-Land zurückkommen. Sie hat in diesen Län-
dern über die notwendigen Bedingungen zum
Geldumtausch informiert; dort hat es eine breit
angelegte Informationskampagne gegeben. Die
Bundesbank nimmt diese Mittel - das gilt für diese
sozusagen außereuropäischen DM-Noten genauso
wie für die innereuropäischen Währungen - selbst-
verständlich auch in Zukunft in unbegrenzter Höhe
und unbefristet zurück. Insofern ist die Sorge der
außereuropäischen DM-Besitzer, sie könnten von
der Einführung des Euro-Bargelds benachteiligt
sein, nicht begründet.

Währungspolitische Auswirkungen durch den
Rücktransfer der außereuropäischen DM-Bestände
wären allerdings dann zu befürchten, wenn diese
Mittel in nennenswertem Umfang nicht umge-
tauscht, sondern sozusagen in Konsum umgesetzt
würden. Dadurch würde sich nämlich die umlau-
fende Geldmenge erhöhen, und dies wiederum
könnte inflationäre Tendenzen auslösen. Die Euro-
päische Zentralbank verfügt jedoch über Möglich-
keiten, dem entgegenzusteuern.

Ich hoffe, ich habe Ihre Frage hinreichend beant-
wortet, Herr Abgeordneter Rabe.

(Behr [CDU]: Gerade so!)

Präsident Wernstedt:

Der Abgeordnete Mientus stellt ebenfalls eine Fra-
ge.

Mientus (SPD):

Herr Minister, weite Teile der Bevölkerung ma-
chen sich Sorgen um die Stabilität des Euro bzw.
haben Angst, dass es im Zuge der Umstellung auf
den Euro zu verdeckten Preis- und Gebührenerhö-
hungen kommen könnte. Wie begegnet die Lan-

desregierung diesen Ängsten? Was tut sie, um sie
zu mildern bzw. abzubauen?

Präsident Wernstedt:

Darauf wird der Minister antworten.

Senff, Minister für Bundes- und Europaange-
legenheiten:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Das Thema ist wichtig genug, weil wir
demnächst ja alle davon betroffenen sind. Die vom
Abgeordneten Mientus angesprochenen Ängste
gibt es in der Tat. Der Kurs des Euro hat sich nach
seiner Einführung ja nicht so entwickelt, wie viele
im Lande gemeint haben, dass er sich entwickeln
müsste, insbesondere viele, die die währungs- und
wirtschaftspolitischen Zusammenhänge vielleicht
nicht in ausreichendem Maße durchschauen.

Die Landesregierung, Herr Abgeordneter Mientus,
verfolgt natürlich aufmerksam alle Hinweise auf
angebliche Euro-bedingte Preissteigerungen im
Handel. Ich darf hier erklären, dass sich alle Han-
delsverbände - und damit auch der Einzelhandels-
verband -, verpflichtet haben, Euro-bedingte Preis-
steigerungen zu unterlassen und - Gleiches gilt
auch für die öffentliche Hand - im Zweifelsfall
zugunsten des Kunden zu verfahren.

Dabei muss allerdings auch berücksichtigt werden,
dass es insbesondere zu Beginn eines neuen Jahres
immer wieder zu ganz normalen marktbedingten
Preiserhöhungen kommt. Weil solche notwendigen
marktbedingten Preiserhöhungen jetzt mit der Ein-
führung des Euro zusammenfallen, kann der Ein-
druck entstehen -  das ist das Problem -, durch die
Einführung des Euro stiegen die Preise. Deshalb
haben wir alle Beteiligten gebeten, die erforderli-
chen marktbedingten Preiserhöhungen zeitlich
versetzt zu der Einführung des Euro vorzunehmen.

Die öffentliche Hand wird - ich habe es schon ge-
sagt - die in ihrem Bereich anfallenden Gebühren
im Zuge der Einführung des Euro nicht erhöhen;
im Zweifelsfall wird es eher zu einer Ab- als zu
einer Aufrundung kommen.

Präsident Wernstedt:

Weitere Wortmeldungen für Zusatzfragen liegen
nicht vor. - Wir kommen zu
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Frage 3:
Jugendwerkstatt des ev.-luth. Kirchenkrei-
ses Burgdorf

Die Frage wird von dem Abgeordneten von der
Heide gestellt. Bitte sehr!

von der Heide (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Im
Ostkreis des Landkreises Hannover ist die Ju-
gendwerkstatt Burgdorf das einzige Projekt dieser
Art in der Region. Eine Landesförderung für diese
Jugendwerkstatt erfolgt zurzeit noch nicht. Die
Finanzierung der sozialpädagogischen Kraft erfolgt
momentan über den Beschäftigungsfonds der Lan-
deskirche und Mittel des Kirchenkreises.

Ich frage die Landesregierung:

1. Teilt sie die Einschätzung, dass es sich bei der
Jugendwerkstatt des ev.-luth. Kirchenkreises
Burgdorf um ein sinnvolles und weiterzuführendes
Projekt handelt?

2. Wird sie die Jugendwerkstatt des ev.-luth. Kir-
chenkreises Burgdorf in das Landesprogramm der
Jugendwerkstätten aufnehmen, wenn ja, zu wel-
chem Zeitpunkt, wenn nein, warum nicht?

3. Ist sie bereit, der Jugendwerkstatt bis zur end-
gültigen Aufnahme in das Landesprogramm über-
gangsweise jährlich für die Finanzierung einer
festen sozialpädagogischen Kraft Zuschüsse zu
gewähren, wenn ja, ab wann, wenn nein, warum
nicht? - Vielen Dank.

Präsident Wernstedt:

Die Antwort gibt die Ministerin für Frauen, Arbeit
und Soziales.

Dr. Trauernicht, Ministerin für Frauen, Ar-
beit und Soziales:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr
Abgeordneter von der Heide! Das Land engagiert
sich sehr stark bei der Bekämpfung der Jugendar-
beitslosigkeit und insoweit auch bei der Förderung
von Jugendwerkstätten.

In der Vergangenheit hat nicht nur ein stetiger
Ausbau der Jugendwerkstätten stattgefunden, die
Jugendwerkstätten sind auch mit ihren technischen
Möglichkeiten und räumlichen Bedingungen zu
professionellen Anbietern einer zeitgemäßen be-

ruflichen und sozialen Qualifizierung geworden.
Der einzelne junge Mensch mit seinen individuel-
len Bedürfnissen steht im Mittelpunkt der Bemü-
hungen. Jugendwerkstätten verhindern Ausgren-
zung, helfen, Benachteiligungen zu überwinden,
und tragen zur gesellschaftlichen Teilhabe bei.

Um jedem jungen Menschen in einer Jugendwerk-
statt berufliche Perspektiven zu eröffnen, werden
gemäß der Richtlinien für die Jugendwerkstätten
individuelle Förderpläne gemeinsam mit den ein-
zelnen jungen Menschen erarbeitet, um ihnen
maßgeschneiderte Qualifizierungen und verlässli-
che Anschlussangebote zu unterbreiten.

Für das Jugendwerkstättenprogramm stehen für die
Jahre 2000 bis 2006 insgesamt 224,8 Millio-
nen DM Haushaltsmittel zur Verfügung. Davon
sind 74,1 Millionen DM Landesmittel, 150,7 Mil-
lionen DM konnten aus dem Europäischen Sozial-
fonds eingeworben werden. Damit stehen zur För-
derung der Jugendwerkstätten bis 2006 jährlich
rund 32,1 Millionen DM zur Verfügung und si-
chern das Jugendwerkstättenprogramm des Landes
ab. In diesem Programm wurden bisher 94 Ju-
gendwerkstätten mit Zuwendungen für personelle
und sächliche Ausgaben gefördert.

Es ist ein großer Erfolg der Landesregierung gewe-
sen, dass alle bisher geförderten Jugendwerkstätten
auch in der neuen Förderperiode weiter gefördert
werden können, darunter im Übrigen auch vier
Projekte im Landkreis Hannover, nämlich Werk-
stätten in Barsinghausen, Ronnenberg, Wunstorf
und Garbsen.

Beim Landesjugendamt haben für die neue Förder-
periode von 2000 bis 2006 von 25 Trägern Anträge
auf Förderung aus dem Jugendwerkstättenpro-
gramm vorgelegen. Zu diesen Trägern gehörte
auch der ev.-luth. Kirchenkreis Burgdorf, der zu
unserem Bedauern aber nicht gefördert werden
konnte.

Im Rahmen der Programmplanung konnte die Vor-
aussetzung dafür geschaffen werden, dass drei
weitere Projekte in die Förderung aufgenommen
werden konnten. Hier galten die Kriterien ausge-
wogene Verteilung im Lande, Berücksichtigung
sozialer Brennpunkte und Höhe der Jugendar-
beitslosigkeit. Auf dieser Basis wurden drei neue
Einrichtungen im Landkreis Osterholz, in der Stadt
Uelzen und in der Gemeinde Belm in das Pro-
gramm aufgenommen.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich Ihre Anfrage
wie folgt:

Zu 1: Das Landesjugendamt schätzt die Jugend-
werkstatt Burgdorf als ein fachlich sinnvolles Pro-
jekt ein.

Zu 2: Freie Haushaltsmittel stehen nicht zur Ver-
fügung, sodass eine Festlegung auf weitere Ju-
gendwerkstätten und ihre Aufnahme in das Pro-
gramm derzeit nicht getroffen werden kann.

Zu 3: Eine Übergangsfinanzierung außerhalb des
Programm ist aus Gründen der Gleichbehandlung
nicht vorgesehen.

Präsident Wernstedt:

Keine Wortmeldungen für Zusatzfragen. - Dann
kommen wir zu

Frage 4:
Bau einer Wanderbaude auf dem Stöber-
hai/Südharz

Frau Kollegin Ortgies!

Frau Ortgies (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Im
Jahre 1980 ist auf dem Stöberhai, dem so genann-
ten Brocken des Westens, das dort vorhandene
Hotel bis auf die Grundmauern niedergebrannt.
Jahre später wurde diese Fläche, sehr zum Bedau-
ern der umliegenden Ortschaften, die den Stöber-
hai als attraktives Wanderziel anbieten, eingeebnet.

Mittlerweile liegt von einem privaten Investor ein
Antrag auf den Bau einer Wanderbaude vor. Diese
Baude darf aber nach einer Bauvoranfrage beim
Landkreis Osterode keinen Wohncharakter sowie
keine Schlafmöglichkeiten enthalten, sie soll nur
Wanderern als kurzer Aufenthaltsort zur Erholung
bei einem Imbiss dienen. Ab 17 Uhr soll dieses
Gebäude dann geschlossen sein. Die Samtgemein-
de Walkenried (Walkenried, Wieda und Zorge) ist
über diese Vorgabe sehr unzufrieden.

Ein Wanderer setzt als selbstverständlich voraus,
dass, falls plötzliches Unwetter, extremer Schnee-
fall oder Gewitter einsetzen, eine Wanderbaude die
Möglichkeit zum Schutz, auch über 17 Uhr hinaus,
bietet.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Gibt es juristische oder gewerbliche Merkmale,
die eine Genehmigung zum Bau und Betreiben der
Baude ermöglichen?

2. Wird es dem Hüttenwirt erlaubt, während der
Saison zwecks Absicherung der Hütte dort zu
übernachten?

3. Sieht sie eine Chance, den Tourismus im Süd-
harz durch eine solche Einrichtung bzw. Attraktion
zu fördern und positiven Einfluss auf den Land-
kreis und die Bezirksregierung zu nehmen?

Präsident Wernstedt:

Zur Wanderbaude äußert sich jetzt der Innenmi-
nister.

Bartling, Innenminister:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Bereits 1995 wurde eine Bauvoranfrage
zur Errichtung einer Wanderbaude auf dem Stö-
berhai in einer Entfernung von 4 km zum nächst-
gelegenen Ort gestellt. Die Baude war neben ihrer
Bewirtungsfunktion für Übernachtungen vorgese-
hen. Zwei separate Räume sollten eingerichtet
werden.

Nachdem diese Bauvoranfrage vom Landkreis
Osterode am Harz negativ beschieden worden war,
beschlossen die Samtgemeinde Walkenried und die
Gemeinde Wieda, den Flächennutzungsplan zu
ändern und einen Bebauungsplan aufzustellen.
Damit sollten die bauleitplanerischen Vorausset-
zungen für die Errichtung einer Wanderbaude mit
30 Bewirtungsplätzen, einem Übernachtungsnotla-
ger in der Gaststube und einer separaten privaten
Übernachtungsmöglichkeit geschaffen werden.

Als problematisch erwies sich dabei die Tatsache,
dass der in Rede stehende Bereich im Geltungsbe-
reich der Verordnung über das Landschaftsschutz-
gebiet Harz (Landkreis Osterode am Harz) liegt.
Nach Mitteilung der Bezirksregierung Braun-
schweig bestanden seitens der Naturschutzbehör-
den Bedenken gegen die Entlassung der Fläche aus
der genannten Landschaftsschutzverordnung. Zwi-
schen der Samtgemeinde Walkenried und der Be-
zirksregierung Braunschweig haben deshalb Ge-
spräche stattgefunden, in denen der Samtgemeinde
Walkenried Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt
wurden. Die Bauleitplanverfahren wurden bislang
jedoch nicht zu Ende geführt.
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Am 8. Januar 2001 wurde erneut eine Bauvor-
anfrage gestellt, die sich von der oben genannten
nicht wesentlich unterschied. Auch sie wurde am
21. Juni 2001 negativ beschieden.

Der in Rede stehende Bereich, in dem die Wander-
baude errichtet werden soll, befindet sich im so
genannten Außenbereich. Dieser soll von bauli-
chen Anlagen frei gehalten werden, soweit diese
nicht ihrem Wesen nach in den Außenbereich ge-
hören. Die im Außenbereich zulässigen und inso-
weit privilegierten Vorhaben hat der Gesetzgeber
in § 35 Abs. 1 des Baugesetzbuches enumerativ
und abschließend geregelt. Nach der hier in Be-
tracht kommenden Bestimmung des § 35 Abs. 1
Nr. 4 des Baugesetzbuches ist ein Vorhaben im
Außenbereich zulässig, wenn es wegen seiner be-
sonderen Anforderungen an die Umgebung, wegen
seiner nachteiligen Wirkung auf die Umgebung
oder wegen seiner besonderen Zweckbestimmung
nur im Außenbereich ausgeführt werden soll. Zu
den Vorhaben, die wegen ihrer besonderen
Zweckbestimmung nur im Außenbereich ausge-
führt werden sollen, gehören diejenigen, die nach
den Grundsätzen städtebaulicher Ordnung, wenn
überhaupt, sinnvoll aber nur im Außenbereich
ausgeführt werden können, weil sie zur Erreichung
des mit ihnen verfolgten Zwecks auf einen Stand-
ort außerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile angewiesen sind. Es muss wegen seiner
Zweckbestimmung „hier und so“ sachgerecht nur
im Außenbereich untergebracht sein.

Ein Gaststättenbetrieb im Außenbereich kann in-
soweit zulässig sein, als er sich auf eine angemes-
sene und übliche Versorgung der Erholung Su-
chenden beschränkt. Diese Grenze ist regelmäßig
überschritten, wenn das Vorhaben nicht nur auf die
Versorgung der Erholung Suchenden abzielt, son-
dern die besondere Erholungseignung des Stand-
ortes ausnutzt, um die Nachfrage von Gästegrup-
pen zu befriedigen oder gar erst zu erzeugen. Um
ein solches handelt es sich aber bei dem geschil-
derten Sachverhalt gerade auch im Hinblick auf die
beantragten Übernachtungsmöglichkeiten, sodass
eine Zulässigkeit nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 des Bau-
gesetzbuches nicht gegeben ist.

Nach § 35 Abs. 2 des Baugesetzbuches können
sonstige Vorhaben im Außenbereich zugelassen
werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung
öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die
Erschließung gesichert ist. Öffentliche Belange
werden hier insoweit beeinträchtigt, als das in Re-
de stehende Vorhaben im Landschaftsschutzgebiet

Harz errichtet werden soll. Die Errichtung bauli-
cher Anlagen ist im Landschaftsschutzgebiet nur
bedingt möglich. In diesem Fall wäre eine Befrei-
ung gemäß § 6 der Verordnung über das Land-
schaftsschutzgebiet Harz zur Errichtung der Wan-
derbaude erforderlich.

Der Landkreis Osterode am Harz hat im Rahmen
der Bauvoranfrageverfahren festgestellt, dass die
Voraussetzungen für eine Befreiung von den Be-
stimmungen der Landschaftsschutzgebietsverord-
nung nicht vorliegen. Demzufolge würde die Aus-
führung des Vorhabens zur Beeinträchtigung öf-
fentlicher Belange führen, sodass sich eine Zuläs-
sigkeit auch aufgrund der Bestimmung des § 35
Abs. 2 des Baugesetzbuches nicht ergibt.

Die Errichtung der in Rede stehenden Wanderbau-
de ist daher nicht zulässig.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
namens der Landesregierung wie folgt:

Zu 1: Ja. Solange das Vorhaben nicht im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans liegt, muss es
sich um ein Vorhaben handeln, das nach der für
Vorhaben im Außenbereich maßgeblichen Be-
stimmung des § 35 des Baugesetzbuches zulässig
ist.

Zu 2: Nein, sofern nicht ein Bebauungsplan die
Übernachtungsmöglichkeit zulässt.

Zu 3: Ja. Der Gemeinde bzw. der Samtgemeinde
bleibt es überlassen, in den begonnenen Bauleit-
planverfahren auf die Schaffung der Vorausset-
zungen für die Zulässigkeit einer Wanderbaude
hinzuwirken.

(Frau Ortgies [CDU]: Das heißt also,
wenn der Bebauungsplan geändert
würde, wäre es möglich?)

- Richtig.

Präsident Wernstedt:

Wortmeldungen für Zusatzfragen gibt es nicht.
Dann rufe ich jetzt auf die

Frage 5:
„Geweitete Seelen“ - Neues Leitbild für
Schulleiterinnen und Schulleiter?

Bitte sehr, Herr Abgeordneter Klare.
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Klare (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der
Rundblick greift in seiner Ausgabe vom 19. Ju-
ni 2001 unter der Überschrift „Geweitete Seelen“
ein „Pamphlet zum idealtypischen Leitbild von
Schulleitern und leitenden Mitarbeitern in der
Schule“ auf, das „wie eine Satire auf die 68er an-
mutet“. Verfasser ist neben einem altgedienten
GEW-Funktionär der für pädagogische Inhalte,
Evaluation und Qualitätssicherung zuständige Re-
feratsleiter im Niedersächsischen Kultusministeri-
um. Dieser gibt als Kontaktadresse ausdrücklich
seine dienstliche E-Mail-Adresse im Niedersächsi-
schen Kultusministerium an.

Der Referatsleiter breitet sich offensichtlich sei-
tenlang über sein Weltbild aus, für das unter ande-
rem folgende Ausführungen stehen: „Bäume sind
unsere Brüder, und Flüsse sind unsere Schwestern.
Brüder und Schwestern morden wir nicht. ... Es ist
normal, verschieden zu sein. ... Wenn wir Kon-
flikte in der Sache hartnäckig und gegenüber Kon-
trahenten sanftmütig austragen, weiten sich die
Seelen. ... Kinder, Jugendliche und Erwachsene
sind nie geschlechtslos. Sie sind immer Mädchen
und Jungen, Frauen und Männer. ...“

(Frau Schliepack [CDU]: Ach!)

Und so weiter, und so fort!

Bezeichnend ist auch die Erkenntnis: „Die vom
Schulträger, die von den staatlichen Instanzen an
uns delegierte, die nicht von uns usurpierte Amts-
autorität verlangt eine möglichst hohe Sachautori-
tät und eine möglichst authentische personale Au-
torität.“

Mit Blick auf die Ausführungen des Autors, dass
einzelne Personen in der Rolle der Schulleitung
sehr wohl zu ersetzen sind, stellt die Presseveröf-
fentlichung die Frage, „ob das nicht erst recht für
einen Referatsleiter im Kultusministerium gelten
sollte, der vor lauter Politromantik die Bodenhaf-
tung vermissen lässt und außerdem seine augen-
scheinlich intensiven privaten Vereinsaktivitäten
mit seiner dienstlichen E-Mail-Adresse verquickt.“

Ich frage die Landesregierung:

1. Teilt sie diese Ausführungen des für zentrale
pädagogische und schulpolitische Fragen zuständi-
gen Referatsleiters im Kultusministerium in Form,
Wortwahl und Inhalt?

2. Hält sie das zitierte Leitbild für geeignet, Lehre-
rinnen und Lehrer für Schulleitungsaufgaben zu
gewinnen, angesichts der Tatsache, dass sich in
Niedersachsen - unter Berücksichtigung zurückge-
zogener Bewerbungen - im Durchschnitt nur
1,27 Bewerbungen pro Schulleitungsstelle finden?

3. Welche Konsequenzen ergeben sich für einen
für Evaluation und Qualitätssicherung ausdrücklich
zuständigen Referatsleiter, der „vor lauter Politro-
mantik die Bodenhaftung vermissen lässt und au-
ßerdem seine augenscheinlich intensiven privaten
Vereinsaktivitäten mit seiner dienstlichen E-Mail-
Adresse verquickt“?

(Beifall bei der CDU)

Präsident Wernstedt:

Die Frage beantwortet die Frau Kultusministerin.

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die
Kleine Anfrage des Abgeordneten Klare beant-
worte ich wie folgt:

Die in der Kleinen Anfrage genannten Zitate
stammen aus einer Publikation des Vereins zur
Förderung von Community Education (COMED)
vom Juli 1999. Dieser Zeitpunkt liegt rund ein Jahr
vor dem Termin, zu dem der angesprochene Refe-
ratsleiter im Niedersächsischen Kultusministerium
niedersächsischer Landesbeamter geworden ist. Es
ist Ihnen vielleicht bekannt, dass er zuvor in Hes-
sen war. Inhaltlich geht es in der Publikation um
einen „Anstoß“ genannten Versuch, in plakativen
Leitsätzen zur Erarbeitung eines Leitbildes für
Schulleiterinnen und Schulleiter beizutragen. Der
Text ist in der Fachzeitschrift Pädagogische Füh-
rung unter der Rubrik „Zur Diskussion“ vollstän-
dig abgedruckt worden. Sie haben wahrscheinlich
die interessantesten Passagen zitiert.

(Klare [CDU]: Das kann man so sa-
gen!)

Wir können uns an einigen anderen Stellen sicher-
lich auf das, was in der Broschüre steht, verständi-
gen. Ich könnte auch noch einiges anderes zitieren.

(Oestmann [CDU]: Das hätten wir
gerne gehört!)

Zu 1: Bei partieller inhaltlicher Übereinstimmung
werden die Grundsätze für ein Leitbild für Schul-
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leiterinnen und Schulleiter durch das Kultusminis-
terium anders formuliert.

Zu 2: Im Kultusministerium ist eine Arbeitsgruppe
mit dem Auftrag gebildet worden, Leitvorstellun-
gen für ein Berufsbild der Schulleiterinnen und
Schulleiter zu erarbeiten. Dies geschah übrigens
auch auf Wunsch des Schulleitungsverbandes und
der Direktorenvereinigung. Es wird erwartet, dass
die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe, der auch
Vertreterinnen und Vertreter der Betroffenen, also
der Schulleiterinnen und Schulleiter, angehören,
mehr zur Steigerung der Attraktivität der Schullei-
tertätigkeit beitragen als die oben genannte Publi-
kation.

Zu 3: Der Beamte ist gebeten worden, in weiteren
Auflagen der Publikation seine dienstliche E-Mail-
Adresse nicht mehr zu verwenden.

Präsident Wernstedt:

Keine Wortmeldungen für Zusatzfragen. - Die
Fragen 6 und 7 werden, wie ich vorhin mitgeteilt
habe, nicht mündlich gestellt und beantwortet,
sondern zu Protokoll gegeben.

Die Frage 8 stellt die Abgeordnete Frau Philipps:

Frage 8:
Großprojekt „Wild Tiernis“ im Harz

Frau Philipps (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Nach
einem Bericht der Zeitung Panorama am Sonntag
vom 4. März 2001 soll im Ortsteil Eckertal bei Bad
Harzburg ein 35 Millionen DM teures Projekt ent-
stehen, das eine „Mixtur aus Wanderpark, Tierge-
hege und Naturschau“ werden soll. Dabei soll das
Ökosystem Wald für den Menschen in seiner ur-
sprünglichen Form erfahrbar gemacht werden, also
sowohl als intakte Landschaft als auch als Lebens-
raum von wilden Tieren. Weiter wird ausgeführt,
dass der Erlebnispark nach einer Wirtschaftlich-
keitsberechnung erst dann rentabel sei, wenn ein
Eintrittspreis von 15 DM und eine Besucherzahl
von 500 000 im Jahr zugrunde gelegt werden
könnten. Während sich Anwohner vor Großpark-
plätzen und verkehrstechnischen Überlastungen
fürchten, erklärt der Leiter des Nationalparkes
Harz, Herr Dr. Barth, als Befürworter des Groß-
projektes „Wild Tiernis“, dass die Vorplanungen
noch liefen und dass man dafür Verständnis haben

müsste, „dass wir zum jetzigen Zeitpunkt wenig
nach draußen tragen“. Inzwischen sind weitere
Diskussionen um das naturhafte und touristische
Projekt geführt worden.

Ich frage deshalb die Landesregierung:

1. Wie ist der Stand des Verfahrens zur Einrich-
tung des Großprojektes „Wild Tiernis“?

2. Wie wird das Vorhaben einschließlich der künf-
tigen Unterhaltung und eventueller Defizite finan-
ziert?

3. Wie bewertet sie den Vorwurf von Bürgerinnen
und Bürgern aus Eckertal, die Bürger bisher nicht
hinreichend an der Planung beteiligt zu haben?

Präsident Wernstedt:

Die Antwort erteilt Herr Umweltminister Jüttner.

Jüttner, Umweltminister:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die
Landesregierung prüft zurzeit die Möglichkeit, ob
am Rande des Nationalparkes Harz, im unteren
Schimmerwald, nach dem bewährten Vorbild im
Nationalpark Bayerischer Wald ein Wildtiergehege
errichtet werden kann. Nach Auffassung der Lan-
desregierung könnte ein solches Tiergehege der
Naturschutz- und Umweltbildung dienen und einer
breiten Öffentlichkeit den Nationalparkgedanken
nahe bringen. So könnten dort Tiere beobachtet
werden, die im nahen Nationalpark heimisch sind,
aber in der freien Natur nur schwer zu entdecken
sind. Die Menschen könnten außerdem mit Tier-
arten vertraut gemacht werden, die im Harz in frü-
herer Zeit ausgerottet worden sind, aber anderswo
überlebt haben. Nicht zuletzt könnte ein solches
Tiergehege der dringend notwendigen strukturellen
und ökonomischen Förderung der Nordharzregion
dienen. Aus den vorgenannten Gründen beurteilt
die Landesregierung das Vorhaben positiv.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu Frage 1: Für das Tiergehege ist als touristisches
Großprojekt ein Raumordnungsverfahren notwen-
dig. Zur Vorbereitung dieses Raumordnungsver-
fahrens wurde bereits 1995 bei der Bezirksregie-
rung Braunschweig eine Arbeitsgruppe eingerich-
tet. Von der Bezirksregierung wurde außerdem im
Jahre 2000 eine Machbarkeitsstudie für die „Wild
Tiernis“ erarbeitet. Diese Machbarkeitsstudie
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diente als Unterlage für die Antragskonferenz zum
Raumordnungsverfahren, die am 14. Juni die-
ses Jahres stattgefunden hat. Nachdem nunmehr
eine Umweltverträglichkeitsstudie sowie ein Ver-
kehrsgutachten vorliegen, wird die Bezirksregie-
rung in Kürze das Raumordnungsverfahren einlei-
ten. Das Verfahren kann voraussichtlich im ersten
Halbjahr 2002 abgeschlossen werden. Danach
könnte die Stadt Bad Harzburg die bauplanrechtli-
chen Voraussetzungen für das Vorhaben schaffen.

Zu Frage 2: Die Frage der Finanzierung des Vor-
habens ist ebenso offen wie die Frage der Träger-
schaft.

Zu Frage 3: Der Vorwurf, die Bürgerinnen und
Bürger der Region könnten nicht genügend infor-
miert worden sein, ist nicht begründet. Er ist offen-
sichtlich die Folge davon, dass über ein erst in den
Anfängen stehendes Vorhaben nicht mehr Infor-
mationen gegeben werden können, als es der er-
reichte Konkretisierungsgrad der Planungen zu-
lässt. Da das Raumordnungsverfahren noch nicht
eingeleitet worden ist, hat eine formelle Unter-
richtung und Anhörung der Öffentlichkeit noch
nicht stattgefunden. Dies wird gemäß § 15 Abs. 3
des Niedersächsischen Gesetzes über Raumord-
nung und Landesplanung im Rahmen der Beteili-
gung erfolgen.

Präsident Wernstedt:

Eine Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Krumfuß.

Krumfuß (CDU):

Ich habe die Frage, ob es ein betriebswirtschaftli-
ches Rentabilitätsgutachten gibt, und wenn ja, wie
es aussieht.

Präsident Wernstedt:

Herr Jüttner!

Jüttner, Umweltminister:

Herr Präsident! Herr Kollege, ich habe mir vor
wenigen Wochen den aktuellen Verfahrensstand
vortragen lassen und dabei festgestellt, dass insbe-
sondere betriebswirtschaftliche Fragen bisher nicht
hinreichend geprüft worden sind. Deshalb habe ich
darum gebeten, dass eine Begutachtung in Auftrag
gegeben wird, die diesen Fragen intensiv nachgeht.
Ehe das nicht vorliegt, ist keine abschließende
Wertung über das Gesamtkonzept vorzunehmen.

Die Begutachtung, die ich veranlasst habe, stellt
auch keine Präjudizierung des Konzepts dar.

Präsident Wernstedt:

Herr Kollege Schwarzenholz!

Schwarzenholz (fraktionslos):

Herr Minister, vor dem Hintergrund, dass es be-
reits auf der sachsen-anhaltinischen Seite des Har-
zes, auch im Bereich des Nordharzes, im Bereich
des Hexentanzplatzes schon seit vielen Jahren ei-
nen Wildtierpark gibt, frage ich Sie: Ist es wirklich
sinnvoll, im Bereich des Grenzgebietes ein sepa-
rates niedersächsisches Konkurrenzprojekt auf die
Beine zu stellen?

Präsident Wernstedt:

Herr Umweltminister!

Jüttner, Umweltminister:

Herr Kollege Schwarzenholz, um ein Konkurrenz-
vorhaben geht es hier nicht, weil das, was auf der
Seite Sachsen-Anhalts entwickelt worden ist, von
der Größenordnung und der Dimension her sehr
viel kleiner ist und vor diesem Hintergrund auch
ganz andere Ansprüche bedient.

Präsident Wernstedt:

Frau Philipps!

Frau Philipps (CDU):

Meine Frage lautet: Gibt es einen Investor für das
Projekt, und soll dieser Investor eventuell der spä-
tere Betreiber sein?

Präsident Wernstedt:

Herr Umweltminister!

Jüttner, Umweltminister:

Diese Fragen, Frau Kollegin, habe ich schon mit
meiner Eingangsbemerkung beantwortet. Es gibt
keinen Investor. Es gibt keine Entscheidung oder
konkrete Planung über einen möglichen Betreiber.
Es gibt keine abschließenden Vorstellungen hin-
sichtlich der betriebswirtschaftlichen Seite. Vor
dem Hintergrund gibt es eine Idee, die spannend
ist, die auch sachgerecht ist, aus der sich etwas
entwickeln könnte. Es gibt einen Sack voller Fra-
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gen. An denen arbeiten wir zurzeit; das ist unsere
Aufgabe.

Präsident Wernstedt:

Herr Schwarzenholz noch einmal.

Schwarzenholz (fraktionslos):

Herr Minister, haben Sie in dieser Frage den Kon-
takt zu Ihrem sachsen-anhaltinischen Amtskolle-
gen Keller, der Ihnen als ehemaliger Abteilungs-
leiter aus dem Niedersächsischen Umweltministe-
rium gut bekannt ist, gesucht, um zu klären, ob es
zu einem gemeinsamen Vorgehen der beiden Bun-
desländer kommen kann?

Präsident Wernstedt:

Herr Jüttner!

Jüttner, Umweltminister:

Herr Schwarzenholz, es gibt Verabredungen mit
Sachsen-Anhalt, was die Kooperation und das
Zusammenwachsen der beiden Nationalparke an-
geht. Dort gibt es ein Direktorium, das regelmäßig
tagt. Ob diese Frage dort im Einzelnen besprochen
worden ist, kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten.
Das können wir aber gerne prüfen. Ich habe mei-
nes Wissens mit Herrn Keller in den letzten Wo-
chen über diese Frage nicht diskutiert. Ich glaube
auch nicht, dass sachsen-anhaltinische Belange
berührt werden, sonst hätte sich Herr Keller, da wir
uns wirklich sehr gut kennen, auf dem kleinen
Dienstweg bei mir gemeldet, und wir hätten das
besprochen. Von daher sehe ich nicht, dass es ir-
gendwelche Differenzen oder Auseinandersetzun-
gen mit Sachsen-Anhalt für den Fall gibt, dass sich
in Niedersachsen dieses Projekt als realistisch er-
weist.

Präsident Wernstedt:

Keine weiteren Wortmeldungen für Zusatzfragen.

Die Frage 9 von Frau Pothmer ist zu Protokoll
gegeben worden. – Wir kommen damit zur

Frage 10:
Ausbildung ausländischer Jugendlicher im
öffentlichen Dienst

Die Frage stellt Frau Abgeordnete Merk.

Frau Merk (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Bun-
desweit, aber auch in Niedersachsen wird seit lan-
gem gefordert, Ausländerinnen und Ausländer
stärker zu integrieren und ihre Ausbildungs- und
Arbeitssituation zu verbessern. Dennoch ist der
Ausländeranteil im engeren öffentlichen Dienst in
den alten Bundesländern laut Bundesanstalt für
Arbeit zwischen 1992 und 1999 bei den sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten von 3,6 % auf
2,9 % gesunken. Nur etwa 3 % der Auszubilden-
den - ohne Beamte - bei den Gebietskörperschaften
haben keinen deutschen Pass, obwohl ihr Anteil an
der jugendlichen Bevölkerung in den Metropolen
zwischen 20 % und 40 % beträgt.

Ich frage deshalb die Landesregierung:

1. Kann sie die aus den Angaben der BfA abzulei-
tende Tendenz anhand von Beispielen aus dem
kommunalen Bereich und der Landesverwaltung
auf Niedersachsen bezogen bestätigen?

2. Worin sieht sie begründet, wenn diese Tendenz
bestätigt werden kann, dass der Anteil auszubil-
dender junger Menschen im öffentlichen Dienst so
gering ist und damit das Schlusslicht der berufli-
chen Integration in unserer Wirtschaft bildet?

3. Welche Wege und Lösungsmöglichkeiten strebt
sie an, in Niedersachsen den Anteil auszubildender
ausländischer Jugendlicher zu erhöhen und damit
weitere Integrationsschritte zu gehen?

Präsident Wernstedt:

Die Frage wird vom Herrn Innenminister beant-
wortet.

Bartling, Innenminister:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die
vorhandenen Daten über Ausbildungsverhältnisse
von ausländischen Jugendlichen differenzieren
nicht nach Land und Kommunen. Es liegen zwei
Datenquellen vor, nämlich die Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesanstalt für Arbeit und die Daten der
Berufsbildungsstatistik.

Erstens. Nach der Beschäftigtenstatistik der Bun-
desanstalt für Arbeit hat sich der Anteil der Aus-
länder in Niedersachsen bei den Auszubildenden
von 1,1 % im Jahre 1992 mit geringen jährlichen
Schwankungen kontinuierlich erhöht und lag im
Jahre 1999 bei 1,5 %. Die Angaben dieser Erhe-
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bung basieren auf Meldungen der Arbeitgeber an
die Sozialversicherungsträger. Beamtinnen und
Beamte sind nicht enthalten. Unter „öffentlicher
Dienst“ werden in dieser Erhebung alle diejenigen
Betriebe verstanden, die den Systematiknum-
mern 91 (Allgemeine öffentliche Verwaltung),
92 (Verteidigung, öffentliche Sicherheit und Ord-
nung) und 93 (Sozialversicherung) zuzuordnen
sind. Die systematische Zuordnung erfolgt nach
dem Wirtschaftszweig des Ausbildungsbetriebes.

Zweitens. Die Berufsbildungsstatistik weist einen
Ausbildungsbereich „öffentlicher Dienst“ auf.
Nach dem Berufbildungsförderungsgesetz richtet
sich die Zuständigkeit für die Berufsausbildung
vielfach nach der Art des Ausbildungsberufes und
nicht nach der Zugehörigkeit des Ausbildungsbe-
triebes zu einem bestimmten Wirtschaftsbereich.
Beispielsweise wird ein Auszubildender, der an
einer Universität den Beruf des Gärtners erlernt, im
Wirtschaftsbereich Handwerk erfasst. Von daher
sind die Ergebnisse nicht ohne weiteres kompatibel
mit denen der wirtschaftssystematisch unterglie-
derten Beschäftigungsstatistik. Außerdem hat die
Berufsbildungsstatistik einen anderen Stichtag, den
31.12. Schließlich gehen in den Ausbildungsbe-
reich „öffentlicher Dienst“ auch Angaben über die
Auszubildenden in den Kirchen und den Sparkas-
sen ein.

Nach der Berufsbildungsstatistik hat sich der An-
teil der Ausländer bei den Auszubildenden von
1,0 % im Jahre 1993 auf 0,7 % im Jahre 1999 ver-
ringert.

Die kommunalen Spitzenverbände haben auf An-
frage mitgeteilt, dass dort keine Informationen zu
den gestellten Fragen vorliegen. Insgesamt ist fest-
zustellen, dass eine genaue Darstellung des Anteils
ausländischer Jugendlicher in Ausbildungsverhält-
nissen anhand der vorliegenden Statistiken nicht
möglich ist.

Auf eine gesonderte Umfrage bei den Behörden
der unmittelbaren und mittelbaren Landesverwal-
tung über ausländische Jugendliche in Ausbil-
dungsverhältnissen wurde wegen des unverhält-
nismäßig hohen Verwaltungsaufwandes verzichtet.

Zu Frage 2: Jugendliche Ausländer bewerben sich
nur in geringer Zahl um Ausbildungsplätze im
öffentlichen Dienst. Ihr Interesse konzentriert sich
auf wenige Berufe außerhalb des öffentlichen
Dienstes. Erhebungen über die Bewerberlage aus-
ländischer Jugendlicher werden nicht vorgenom-

men. Anhand der Erfahrungswerte wird der Anteil
dieses Personenkreises, der sich um einen Ausbil-
dungsplatz bei Behörden der Landesverwaltung
bewirbt, auf etwa 1 % bis 2 % geschätzt.

Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber
erfolgt nach der Eignung für den Ausbildungsplatz.
Ausländische Jugendliche erfüllen oft wegen feh-
lender schulischer Kenntnisse die Einstellungsvor-
aussetzungen nicht. Insbesondere sprachliche
Kompetenz ist gerade in Ausbildungsberufen des
öffentlichen Dienstes unerlässlich, aber bei vielen
Bewerberinnen und Bewerbern nur eingeschränkt
vorhanden.

Nach dem Bericht des Bundesausländerbeauftrag-
ten vom Oktober 2000 hat sich bei ausländischen
Jugendlichen der Trend zu höheren Schulabschlüs-
sen seit 1993 merklich verlangsamt. Insgesamt hat
die Stagnation der schulischen Bildung von Ju-
gendlichen ausländischer Herkunft erhebliche Aus-
wirkungen auf die berufliche Qualifizierung, die
sich seit 1994 deutlich verschlechtert hat.

Bei der Analyse und Bewertung der Daten ist al-
lerdings zu berücksichtigen, dass in der Zeit von
1993 bis 1998 insgesamt 61 707 Jugendliche im
Alter von 16 bis 23 Jahren eingebürgert wurden.
Hinzu kommen die Kinder, die mit ihren Eltern
gemeinsam eingebürgert worden sind. Genau dies
ist der Personenkreis, der aufgrund des Lebensal-
ters für eine Ausbildung im öffentlichen Dienst
Interesse haben könnte. Auch an diesen Einbürge-
rungsquoten ist nachvollziehbar, weshalb der An-
teil der ausländischen Jugendlichen bei den Aus-
zubildenden insgesamt und auch im öffentlichen
Dienst zurückgegangen ist. Langfristig wird sich
dieser Trend nach Einschätzung der Landesregie-
rung weiter verstärken, da aufgrund des neuen
Staatsangehörigkeitsrechts immer mehr Kinder
ausländischer Eltern mit der Geburt die deutsche
Staatsangehörigkeit erwerben.

Aus der Bearbeitung von Einzelfällen ist bekannt,
dass gerade bei jungen Ausländerinnen und Aus-
ländern, die eine Ausbildung im öffentlichen
Dienst anstreben oder begonnen haben, verstärkt
der Wunsch nach Einbürgerung vorhanden ist.
Daher dürfte eine möglicherweise bestehende
rückläufige Tendenz zur Beschäftigung junger
auszubildender Ausländerinnen und Ausländer im
öffentlichen Dienst darauf zurückzuführen sein,

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)
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dass dieser Personenkreis bereits stärker in das
Gesamtgefüge der Bundesrepublik integriert bzw.
dies zumindest stärker angestrebt ist als in anderen
Berufsgruppen. Das bedeutet, dass auch im öffent-
lichen Dienst Jugendliche mit ausländischer Her-
kunft ausgebildet, in der Statistik aber nicht mehr
als Ausländer erfasst werden.

Falls also die Anzahl der Einbürgerungen jugendli-
cher Ausländer weiterhin in dem bisher festge-
stellten Umfang erfolgt oder sich die Quote erhö-
hen sollte, würde sich der Anteil der Ausländer bei
den Auszubildenden zwangsläufig weiter reduzie-
ren. Diese Entwicklung wäre jedoch unter dem
Gesichtspunkt der Integration positiv zu bewerten.

Zu Frage 3: Die Erfahrungen bei der Besetzung
von Ausbildungsplätzen belegen, dass bei auslän-
dischen Jugendlichen kein großes Interesse an
einer Ausbildung im öffentlichen Dienst besteht.
Wenn Bewerbungen dieses Personenkreises vor-
liegen, führen vorwiegend eine nicht ausreichende
Qualifizierung und insbesondere mangelnde
Sprachkenntnisse zur Ablehnung der ausländischen
Bewerberinnen und Bewerber. Eine Absenkung
der Qualitätsanforderungen für diesen Bewerber-
kreis ist weder rechtlich zulässig noch vertretbar.
Für eine Verbesserung der Chancen der jugendli-
chen Ausländerinnen und Ausländer wäre es wün-
schenswert, wenn das schulische Angebot verstärkt
angenommen würde, um die notwendige Qualifi-
zierung für eine erfolgreiche Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz im öffentlichen Dienst zu errei-
chen.

Niedersachsen hat in den vergangenen Jahren eine
Reihe von Angeboten zur beruflichen Integration
von jugendlichen Migrantinnen und Migranten
entwickelt. Insbesondere mit dem Programm „Re-
gionale Arbeits- und Bildungsangebote für die
Zukunft arbeitsloser Jugendlicher“ (RABaZ) bietet
das Land Unterstützung bei der beruflichen Ein-
gliederung. Fünf Beratungsstellen sind speziell für
diese Zielgruppe eingerichtet worden. Von den
über 3 000 Langzeitarbeitslosen und von Langzeit-
arbeitslosigkeit bedrohten Jugendlichen, die insge-
samt in das Programm eingetreten sind, liegt der
Anteil der ausländischen Jugendlichen bei einem
Drittel.

Zielsetzung dieses Programms ist die Eingliede-
rung der arbeitslosen Jugendlichen in Ausbildungs-
und Arbeitsverhältnisse. Den realisierbaren Be-
rufswünschen der Jugendlichen entsprechend wer-
den von den im Programm tätigen Beratungskräf-

ten einzelfallbezogene Ausbildungs- und Arbeits-
plätze - auch im Bereich der öffentlichen Verwal-
tungen - akquiriert.

Hinzuweisen ist auch auf RAN - Regionale Ar-
beitsstellen zur beruflichen Eingliederung junger
Menschen in Niedersachsen - und die Jugendwerk-
stätten, die den Auftrag haben, jungen Menschen,
die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen
oder zur Überwindung individueller Beeinträchti-
gungen in erhöhtem Maße auf Hilfen angewiesen
sind, eine Integration in Ausbildung und Beschäf-
tigung zu ermöglichen. Zur Zielgruppe gehören
insbesondere auch junge Migrantinnen und
Migranten.

Die Jugendwerkstätten haben die Aufgabe, zwi-
schen den gesellschaftlichen Voraussetzungen und
der Lebenswelt solcher jungen Menschen zu ver-
mitteln, die besondere Schwierigkeiten beim Über-
gang in Ausbildung und Beruf haben. Unter dieser
Aufgabenstellung sind in Niedersachsen beratende,
berufsmotivierende und -vorbereitende sowie
schulisch qualifizierende Angebote entwickelt
worden, die auch von ausländischen Jugendlichen
in Anspruch genommen werden.

Präsident Wernstedt:

Eine Zusatzfrage, Frau Kollegin Merk?

Frau Merk (SPD):

Herr Minister, Sie haben ausgeführt, dass das Inte-
resse junger ausländischer Menschen in Richtung
einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst in der Tat
sehr schwach ist.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass das Inte-
resse der Deutschen am öffentlichen Dienst insge-
samt groß ist, frage ich Sie: Welche Möglichkeiten
sehen Sie, beispielsweise im Zusammenhang mit
dem schulischen Angebot Interesse an einer Be-
schäftigung im öffentlichen Dienst zu wecken?

Präsident Wernstedt:

Herr Bartling!

Bartling, Innenminister:

Frau Kollegin, ich halte insbesondere eine Verstär-
kung der Werbemaßnahmen in diesem Bereich für
eine Möglichkeit, das Interesse stärker zu wecken.
Nehmen wir als Beispiel einmal den Bereich der
Polizei, wo wir durchaus gerne Menschen auslän-
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discher Herkunft beschäftigen würden. Ich halte es
für das zurzeit einzig realistische und Erfolg ver-
sprechende Vorgehen, für diesen Bereich mit ge-
zielten Werbemaßnahmen Nachwuchskräfte zu
gewinnen.

Abgesehen davon müssen wir mit unseren Integra-
tionsmaßnahmen weiterhin die Voraussetzungen
dafür schaffen, dass ausländische Mitbürger den
Sekundarschulabschluss I oder gar die Fachhoch-
schulreife erwerben können, um eine Zugangs-
möglichkeit zum öffentlichen Dienst zu erhalten.
Darüber hinaus müssen wir unsere Bemühungen
verstärken, die sprachlichen Fertigkeiten der aus-
ländischen Mitbürger zu verbessern. Dies halte ich
im Übrigen für die wesentliche Voraussetzung
unserer Integrationsarbeit insgesamt.

Im Rahmen dieser Maßnahmen eröffnen sich
Möglichkeiten, Interesse für eine Tätigkeit im öf-
fentlichen Dienst zu wecken.

Mir liegen keine Erkenntnisse über den Grund für
diese Differenz zwischen den Interessen deutscher
Jugendlicher und ausländischer Jugendlicher, spe-
ziell was den öffentlichen Dienst betrifft, vor. Aus
meiner Sicht wären Werbemaßnahmen im Moment
der einzige konkrete Ansatzpunkt.

Präsident Wernstedt:

Weitere Wortmeldungen für Zusatzfragen liegen
nicht vor.

Es ist jetzt 10.54 Uhr. Damit ist die Fragestunde
beendet. Die Antworten der Landesregierung zu
den Anfragen, die nicht mehr aufgerufen werden
können, werden nach § 47 Abs. 6 der Geschäfts-
ordnung zu Protokoll gegeben. Ich bitte daher die
Mitglieder der Landesregierung, die Antworten
jetzt an der Bank der Landtagsverwaltung ab-
zugeben, sofern das noch nicht geschehen ist.

Bevor ich Tagesordnungspunkt 4 aufrufe, stelle ich
die Beschlussfähigkeit des Hauses fest.

Ich rufe auf

Tagesordnungspunkt 4:
34. Übersicht über Beschlussempfehlungen
der ständigen Ausschüsse zu Eingaben -
Drs. 14/2650 - Änderungsantrag der Fraktion
der CDU - Drs. 14/2694 - Änderungsantrag
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drs.
14/2695

Über die Ausschussempfehlungen zu den Eingaben
in der Drucksache 2650, zu denen keine Ände-
rungsanträge vorlagen, haben wir bereits gestern,
in der 83. Sitzung, entschieden. Wir beraten jetzt
nur noch über die Eingaben aus der Drucksa-
che 2650, zu denen die genannten Änderungsan-
träge vorliegen. Davon ausgenommen ist die Ein-
gabe 3645, die von der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen irrtümlich strittig gestellt worden war.

Zur Beratung: Die SPD hat bis zu zehn Minuten
Redezeit, die CDU ebenfalls, die Grünen bis zu
fünf Minuten und die Landesregierung bis zu fünf
Minuten.

Es liegen Wortmeldungen vor. Zunächst hat Frau
Kollegin Mundlos zur Eingabe 3877 das Wort.
Bitte schön!

Frau Mundlos (CDU):

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Eine Petentin hat im Februar 2001 eine
erste Eingabe mit dem Anliegen „Erhalt der eigen-
ständigen Realschule“ eingereicht. In keinem ein-
zigen Satz hat sie Kritik an der Unterrichtsversor-
gung der eigenen Schule geäußert. Einen Tag spä-
ter erhielt die Schule Anrufe aus dem Ministerium
mit Fragen zur Organisation des bilingualen Unter-
richts an dieser Schule. Dem verblüfften Schullei-
ter teilte das Ministerium zur Begründung mit,
diese kritischen Nachfragen verdanke man der
Eingabe der Petentin, der Schulelternratsvorsitzen-
den.

Ergebnis der Überprüfung: Obwohl das Bilingual-
konzept dieser Schule seit 1995 von Bezirksregie-
rung und Ministerium zum Teil auch in öffentli-
chen Veranstaltungen als leuchtendes Beispiel
herausgestellt wurde, wurde zunächst nur dieser
Schule, wurden mittlerweile jedoch vier weiteren
niedersächsischen Realschulen vom Kultusministe-
rium die Zusatzstunden für bilinguale Angebote
radikal zusammengestrichen - und das im Europäi-
schen Jahr der Fremdsprachen.
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Dies alles geschah infolge einer Eingabe der El-
ternratsvorsitzenden einer Realschule. Jemand hat
also gewagt, die Pläne der Landesregierung zur
Sekundarschule kritisch zu hinterfragen.

Daraufhin hat die Petentin eine Eingabe einge-
reicht, die sich hauptsächlich mit dem Eingaben-
recht befasst. Es darf nicht sein, dass Bürger, die
ihre bürgerlichen Rechte wahrnehmen, mit derarti-
gen Maßnahmen der Landesregierung, d. h. mit
Strafaktionen, zu rechnen haben.

(Beifall bei der CDU)

Es wurde jedoch alles darangesetzt, diese Person
und die von ihr repräsentierte Schule bzw. Eltern-
schaft in Misskredit zu bringen, einen Keil zwi-
schen sie zu treiben, die Schule abzustrafen und
weitere Schulen im Kollektiv gleich mit zu bestra-
fen. Die Elternvertreterin wurde demontiert, ihr
Ansehen und ihr Ruf wurden geschädigt.

Wer so mit Petenten umgeht, höhlt ein demokrati-
sches Recht aus.

(Zustimmung bei der CDU)

Er bringt dieses Recht in Misskredit. Das dürfen
wir als Demokraten nicht zulassen.

(Zustimmung bei der CDU)

Deshalb plädieren wir bei dieser Eingabe für „Be-
rücksichtigung“, um der Landesregierung Gele-
genheit zu geben, ihre Vorgehensweise zu korri-
gieren.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Wernstedt:

Dazu hat der Kollege Voigtländer das Wort.

Voigtländer (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir in
Niedersachsen sind froh, dass bilingualer Unter-
richt erteilt wird, vor allem an Realschulen.

(Zustimmung bei der SPD - Plaue
[SPD]: Genau!)

Ich würde aber gerne ein bisschen bei der Wahrheit
bleiben und weniger bei dem, was wir gerade ge-
hört haben.

(Zustimmung bei der SPD - Wider-
spruch bei der CDU)

Nach mir vorliegenden Informationen der Mö-
ser-Realschule geht es bei den betroffenen Schulen
im Wesentlichen um verstärkten Englischunterricht
- ich wiederhole: um verstärkten Englischunter-
richt -, weniger um bilingualen Unterricht.

(Vizepräsident Gansäuer über-
nimmt den Vorsitz)

Wer mögliche Zusatzstunden für bilingualen Un-
terricht nicht beantragt, darf sie nicht aus dem der
Schule normal zur Verfügung stehenden Kontin-
gent verwenden.

Wenn in Bezug auf eine Schule beklagt wird, die
Unterrichtsversorgung sei nicht ausreichend, muss
das Kultusministerium diese Situation überprüfen.
Es wäre schlimm, wenn das nicht so wäre.

(Klare [CDU]: Direkt nach der Einga-
be!)

Das ist in diesen Fällen geschehen. Das heißt, über
die Bezirksregierung hat das Kultusministerium
überprüft, was beklagt wurde. Was wollen Sie
denn? - Bedauerlich ist allerdings, dass erst durch
eine Petition der Bezirksregierung klar wird, dass
Schulen zu Unrecht Unterrichtsstunden in An-
spruch genommen haben,

(Zurufe von der CDU)

statt diese Stunden für bilingualen Unterricht zu
verwenden. Die Möser-Realschule ist als Europa-
schule ohne Zweifel eine engagierte Schule mit
dem Unterrichtsschwerpunkt Sprache. Sie war
auch die erste Realschule in Niedersachsen, die
einen bilingualen Unterricht angeboten hat. Aller-
dings muss sich auch diese Schule an die Rechts-
und Verwaltungsvorschriften des Landes halten,
die Sie im Übringen kontrollieren sollen.

(Beifall bei der SPD - Möllring
[CDU]: Das war die schlechteste Re-
de von Ihnen, die ich je gehört habe!)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank. - Der Kollege Koch hat das Wort.

Koch (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Lieber
Herr Voigtländer, ich kenne Sie eigentlich sachori-
entierter.

(Beifall bei der CDU)
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Die Ergebnisse der letzten Hotline, die die CDU
durchgeführt und der Kollege Busemann zusam-
mengefasst hat, sind erschreckend. Ich habe in der
Hannoverschen Allgemeinen Zeitung mit Freude
einen Artikel darüber gelesen, wie sich der Land-
tag gestern in besonderem Maße dargestellt hat.
Ich fände es gut, wenn diese Darstellung vor dem
Hintergrund der grenzenlosen Gewalt, die wir der-
zeit erleben und die zu einem besonderen Akzent
der Nachdenklichkeit geführt hat, über den Tag
hinaus getragen würde, vor allem wenn es um ein
Thema geht, das wirklich unter den Nägeln brennt.

In den vergangenen Tagen war der Finanzminister
des Landes Hessen bei uns zu Besuch. Ich muss
Ihnen ehrlich sagen, dass ich mich geschämt habe.
Er konnte sehr genau nachweisen, dass er über den
Bedarf der ausscheidenden Lehrkräfte hinaus zu-
sätzlich 2 900 Lehrer und - sehr klug - 2 200 Refe-
rendare eingestellt hat.

(Beifall bei der CDU)

Ich komme aus der Umgebung der Universitäts-
stadt Göttingen. Es gab dort den sehr berühmten
Agrarökonomen Hanau. Dieser Mann hat anhand
einer wissenschaftlichen Untersuchung am Bei-
spiel des Schweinezyklus auf Konjunkturdaten
hingewiesen. Und jetzt komme ich auf das eigent-
liche Thema zu sprechen.

(Beifall bei der SPD - Zurufe von der
SPD)

- Nein, nein, Herr Meinhold. Es ist schon richtig.
Springen Sie nicht zu kurz. Es reicht nur für den
Bezirk Hannover.

(Meinhold [SPD]: Mache ich nicht!)

Selbst wenn man jetzt endlich dazu käme, für
15 000 zusätzliche Schüler pro Jahr zusätzliche
Lehrer einzustellen und nicht, Herr Meinhold, eine
zusätzliche Stelle bei 2 000 zusätzlichen Beruf-
schülern,

(Meinhold [SPD]: Das ist nicht wahr!)

dann würde dies fast ins Leere laufen - dies vor
dem Hintergrund, dass - dies bestätigte mir einer
der leitenden Sozialdemokraten der Bundesrepu-
blik Deutschland gestern in einem Privatgespräch -
schon seit Jahren eine Lehrerbedarfsprognose nicht
mehr erstellt worden ist. Von daher ist meine Bitte:
Fragen Sie Herrn Schanz, wann zum letztem Mal
eine Lehrerbedarfsprognose erstellt worden ist und
ob dies nicht notwendig wäre, damit die Kultusmi-

nisterin, wenn Sie zu einer Koalition der Vernunft
kommen wollte, mit Ihrer Hilfe, Herr Meinhold,
den tatsächlichen Lehrerbedarf feststellen kann,
um dann Lehrkräfte zu gewinnen. Die Unterrichts-
versorgung in Niedersachsen - Herr Meinhold,
Ihnen als Pädagoge besonders an Herz gelegt - ist
wirklich desaströs, sie ist wirklich miserabel. Diese
Hotline, meine Damen und Herren, war doch keine
Bösartigkeit, sondern eine parteiübergreifende
Hilfestellung.

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU)

Herr Voigtländer und Herr Meinhold als Pädago-
gen, Sie reden immer von Lernzugewinn. Nun
stellen Sie sich einmal darauf ein, und beweisen
Sie Ihre besondere Flexibilität. Machen Sie einen
Crashkurs mit Frau Jürgens-Pieper. Sie fahren
dieses Land doch vor die Wand. Wenn Sie die
Wahl verlieren, dann in erster Linie wegen des
Versagens im pädagogischen Umfeld. - Danke!

(Beifall bei der CDU - Meinhold
[SPD]: Er hat nicht zur Sache gere-
det!)

Vizepräsident Gansäuer:

Frau Kollegin Litfin hat das Wort.

Frau Litfin (GRÜNE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich
werde zu den Petitionen, die die CDU-Fraktion
strittig gestellt hat, nicht Stellung beziehen, son-
dern ich werde nur sagen, dass meine Fraktion mit
der großen Oppositionsfraktion stimmen wird.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der
CDU - Meinhold [SPD]: Wie bitte?)

Ich rede jetzt über ein Stück Einigungsgerechtig-
keit, die wir noch zu leisten haben. Meine Fraktion
hat die Petitionen von Lehrkräften strittig gestellt,
die das Land Niedersachsen vor einigen Jahren von
Thüringen und Sachsen-Anhalt ausgeliehen hat. Es
handelt sich um Grundschullehrer und –lehrerin-
nen, die an niedersächsischen Schulen die gleiche
Arbeit verrichten wie in Niedersachsen oder ande-
ren alten Bundesländern ausgebildete Lehrer und
Lehrerinnen und die demnächst in den niedersäch-
sischen Schuldienst übernommen und für die glei-
che Arbeit, die überall hoch anerkannt ist – insbe-
sondere die Eltern sind mit der Arbeit dieser Lehr-
kräfte sehr zufrieden -, schlechter bezahlt werden
sollen. Diese Lehrkräfte dürfen nur Angestellte
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und nicht Beamte werden. Diese Lehrkräfte sollen
nach BAT IV a bezahlt werden. Wären sie gleich-
gestellt, würden sie nach BAT III bezahlt werden.
Außerdem steht diesen Lehrkräften jegliche Auf-
stiegschance nicht zur Verfügung, weil das Beam-
tenrecht dies verhindert. Sie können nicht Schul-
leiter oder Schulleiterin werden. Eigentlich dürften
sie auch keine Referendare und Referendarinnen
ausbilden. Das tun sie aber. Sie dürfen später auch
nicht in der Bezirksregierung arbeiten. All dieses
wird ihnen vorenthalten. Ich finde, wir haben - das
ist bei anderen Berufsgruppen auch geschehen -
die Pflicht, dass Ausbildungen, die in der ehemali-
gen DDR absolviert worden sind, von uns aner-
kannt werden, insbesondere dann, wenn wir alle
feststellen, wie gut die Arbeit dieser Leute an den
Schulen ist.

Das Bundesland Hessen verfährt anders, als das
Niedersächsische Kultusministerium und die SPD-
Fraktion es gerne wollen. Das Bundesland Hessen
übernimmt Lehrer und Lehrerinnen aus Thüringen
und Sachsen-Anhalt, wenn sie noch nicht 50 Jahre
alt sind, in das Beamtenverhältnis. Es bezahlt sie
nach A 12 wie andere Grundschullehrkräfte auch.
Es weist diese Lehrkräfte nicht darauf hin, wie das
hier passieren soll, dass sie berufsbegleitend ein
Studium aufnehmen müssten. Das würde bedeuten,
dass sie die Erste Staatsprüfung nachholen müss-
ten. Diese ist nämlich Voraussetzung für die
Zweite Staatsprüfung. Die Zweite Staatsprüfung
müssten sie nachholen. Und sie müssten wahr-
scheinlich - ganz mäßig bezahlt - als Referendare
arbeiten. Das Land Hessen prüft die fachliche
Qualifikation der Lehrkräfte, indem Unterrichtsbe-
suche durchgeführt werden. Das Land Hessen er-
kennt als gleichwertige Voraussetzung zum Studi-
um die Arbeit der Lehrer und Lehrerinnen an, die
sie bereits geleistet haben.

Wenn der politische Wille in diesem Hause vor-
handen ist, dann können wir das in Niedersachsen
auch so machen und würden damit erreichen, dass
wir den Lehrkräften aus den neuen Bundesländern
nicht das Gefühl geben, dass sie minderwertiger
sind als hier bei uns ausgebildete Grundschullehrer
und Grundschullehrerinnen.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der
CDU)

Vizepräsident Gansäuer:

Frau Kollegin Seeler, bitte schön!

Frau Seeler (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Als die
Lehrkräfte aus Sachsen-Anhalt und Thüringen ihre
Verträge unterschrieben haben, haben sie das mit
großer Freude getan, weil die Bezahlung und die
Bedingungen bei uns viel besser sind als in den
Bundesländern, aus denen sie kommen. Die Lehr-
kräfte aus diesen Bundesländern haben eine völlig
andere Ausbildung als unsere Lehrer. Sie haben
z. B. kein gleichwertiges Studium, und sie kennen
kein Erstes und Zweites Staatsexamen. Genauso
wie es in anderen Bereichen Lehrkräfte gibt, die
unterschiedlich bezahlt werden, obwohl sie eine
gleiche oder ähnliche Arbeit leisten, z. B. Lehr-
kräfte für Fachpraxis, ist es auch hier; denn sie
erfüllen nicht die Bedingungen, die bei uns erfüllt
werden müssen, wenn man Beamter und dement-
sprechend bezahlt werden will. Diese Lehrkräfte
- Frau Litfin hat es gesagt - haben die Möglichkeit,
durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

(Zuruf von der SPD: So ist es!)

den Standard, den wir bei uns an unsere Lehrkräfte
anlegen, zu erreichen und dementsprechend be-
zahlt zu werden.

(Zuruf von der SPD: Jawohl!)

Noch eines: Würden wir den jetzigen Forderungen
der Lehrkräfte aus Thüringen und Sachsen-Anhalt
nachkommen, würde das Mehrkosten von rund
12 Millionen DM bedeuten, ohne dass eine einzige
Unterrichtsstunde mehr geleistet wird. Dies können
wir uns angesichts unserer Haushaltslage und an-
gesichts der Unterrichtsversorgung nun weiß Gott
nicht leisten.

(Zustimmung bei der SPD – Buse-
mann [CDU]: Werbeetat herunterfah-
ren!)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank. – Frau Kollegin Litfin hat noch ein-
mal das Wort.

Frau Litfin (GRÜNE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Aus der
Stellungnahme des Kultusministeriums geht her-
vor, dass diese Lehrkräfte ein komplettes Studium
neu zu leisten haben. Ihnen wird zugemutet, das
berufsbegleitend zu machen.
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(Zuruf von der SPD: Na und? Ist das
so schwer?)

Ihnen wird zugemutet, zu gucken, wo die nächste
Lehrer ausbildende Universität ist.

(Zuruf von der SPD: Das macht jeder
Arbeitnehmer!)

Das bedeutet, die Lehrkräfte, die in Göttingen oder
Umgebung ihren Wohnsitz genommen haben,
müssten berufsbegleitend in Hildesheim studieren.
Außerdem ist es so, dass diese Lehrkräfte keine im
bundesrepublikanischen Recht verankerte Hoch-
schulzugangsberechtigung haben. Wie soll das
denn klappen?

(Frau Seeler [SPD]: Mit Abitur!)

Das, was da zugemutet wird, bleibt eine Zumu-
tung, etwas, was von den betroffenen Lehrkräften
nicht erfüllt werden kann.

(Plaue [SPD]: Sie müssten diese Rede
vor Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern bei VW halten! Die würden
Sie auslachen! Es ist unglaublich,
welche Wortwahl Sie haben!)

Ich frage die SPD-Fraktion: Wie wollen wir denn
angesichts der Europäischen Union und der Eini-
gung zur Überwindung der Teilarbeitsmärkte
kommen, wenn wir noch nicht einmal in der Lage
sind, bei Lehrkräften ein Stück Einigungsgerech-
tigkeit zu realisieren?

Wenn Silva Seeler hier haushaltsrechtlich und
finanzpolitisch argumentiert

(Plaue [SPD]: Auch! – Zuruf von der
SPD: Sie sind nicht in der Lage,
12 Millionen DM zur Deckung zu
bringen!)

und sagt, das könnten wir uns als Land nicht leis-
ten, hätte der Haushaltsausschuss mit beraten müs-
sen.

(Zustimmung bei der CDU)

Deshalb bitte ich die SPD-Fraktion, wenigstens
hier einsichtig zu sein und die Petition an den
Haushaltsausschuss zu überweisen, damit wir dort
darüber beraten können, wie viel das tatsächlich
mehr kosten würde, wenn man den Petenten und
Petentinnen und nur dieser Gruppe, bei der es um
Einigungsgerechtigkeit geht - ich kann das gar

nicht oft genug sagen -, gerecht wird, um dazu zu
kommen, dass nicht mehr gilt, welches Zertifikat
diese Leute in der Tasche haben, sondern dass gilt,
ob und wie sie ihre Arbeit machen. Denn diese
Leute machen die Arbeit genauso gut wie die Men-
schen, die in der Bundesrepublik Deutschland für
die gleiche Arbeit ausgebildet worden sind.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der
CDU – Zuruf von der SPD)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank. – Herr Kollege Möllring hat das
Wort.

Möllring (CDU):

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Liebe Frau Kollegin Seeler, Sie haben hier
gesagt, dies sei im Haushalt nicht darstellbar. Nun
ist zunächst einmal die Frage zu stellen, ob man
die innere Einheit will und sagt, Lehrer aus dem
Osten werden grundsätzlich schlechter behandelt
als Lehrer aus dem Westen,

(Zuruf von der SPD: Stimmt doch gar
nicht!)

diejenigen, die bis 1990 keine Möglichkeit gehabt
haben, unser Studium zu durchlaufen, weil sie
nicht im Westen gewohnt haben, haben eben Pech
gehabt.

(Zuruf von der SPD: Unsinn!)

Nun zu den Haushaltszahlen: Es geht um etwa
200 Personen. Nehmen wir einmal an, es geht um
eine Gehaltsdifferenz von 500 DM im Monat.
Dann sind das 10 000 DM im Monat, über die wir
hier reden. Sie sagen, das könnten wir in unserem
Haushalt nicht darstellen. Fangen Sie einmal an,
Ihre ganzen Pressesprecher und Ihre Öffentlich-
keitsarbeit durchzuflöhen! Wenn Sie eine Stelle bis
eineinhalb Stellen abbauen, haben Sie dieses Geld
lange finanziert,

(Beifall bei der CDU)

und Sie würden diesen Lehrerinnen und Lehrern
Gerechtigkeit gewähren.

(Plaue [SPD]: Nehmen wir Ihr Ge-
halt! Das ist eine solide Gegenfinan-
zierung!)
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- Herr Plaue, gestern ist doch von Herrn Go-
librzuch deutlich dargestellt worden, dass Sie die
Ausgaben beim Personal in diesem Bereich inzwi-
schen verdoppelt haben.

(Plaue [SPD]: Sie gehen auf alles
Mögliche ein, nur nicht auf das, was
man Ihnen entgegenhält, Herr Kolle-
ge! Sie schwafeln!)

Hier muss man dann eben Prioritäten setzen. Dann
muss man sagen, dass eben eine Stelle oder zwei
Stellen pro Ministerium weniger genommen wer-
den und man dafür 200 Lehrern Gerechtigkeit ge-
ben kann.

(Beifall bei der CDU - Zurufe von der
SPD)

Vizepräsident Gansäuer:

Frau Kollegin Seeler, bitte schön!

Frau Seeler (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es ist
schon etwas merkwürdig. Im Fachausschuss hat
die CDU selbst vorgeschlagen, dass wir „Sach-
und Rechtslage“ beschließen.

(Frau Körtner [CDU]: Wir haben re-
cherchiert!)

Herr Koch hat begründet, warum das die richtige
Vorgehensweise ist. Es ist schon etwas merkwür-
dig, wenn Herr Möllring jetzt seinen eigenen Kol-
legen widerspricht.

(Zurufe von der CDU)

Die Aussage von Herrn Möllring ist nicht richtig.
Wir haben schon vor der Wende 500 bis
600 Lehrkräfte aus der damaligen DDR gehabt.
Auch die müssten natürlich hochgestuft werden.
Außerdem - ich hatte es gesagt - haben wir auch
andere Lehrkräfte, die nicht Beamte sind und nicht
nach dem Beamtenrecht besoldet werden, sondern
anders bezahlt werden, weil sie unseren Ausbil-
dungsstandard nicht haben, z. B. die Lehrer für
Fachpraxis. Das heißt, die Kosten sind wesentlich
höher, als Herr Möllring hier gesagt hat. Das Kul-
tusministerium hat ausgerechnet, dass das rund
12 Millionen DM sind.

(Plaue [SPD]: So viel zum Thema in-
nere Einheit, Herr Kollege!)

Ich möchte noch etwas sagen: Die Grünen können
gern im Rahmen der Haushaltsberatungen einen
Antrag stellen und einen Gesetzesvorschlag dazu
machen, wie wir das Problem regeln können, wenn
sie das gern möchten.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Gansäuer:

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldun-
gen liegen mir nicht mehr vor. Ich schließe damit
die Debatte.

Wir kommen zu den notwendigen Abstimmungen.
Ich rufe die Eingaben einzeln bzw. bei gleichem
Sachinhalt im Block auf und lasse zunächst über
den Änderungsantrag - Sie kennen das - und, falls
er abgelehnt wird, über die Beschlussempfehlung
abstimmen.

Wir kommen zur Eingabe 3417, betr. Unterrichts-
versorgung an allgemein bildenden und berufsbil-
denden Schulen in Niedersachsen. Dazu liegt ein
Änderungsantrag der Fraktion der CDU in der
Drucksache 2694 vor, „Berücksichtigung“ zu be-
scheiden. Wer dieser Meinung ist, den bitte ich um
ein Handzeichen. – Ich bitte um die Gegenprobe. –
Stimmenthaltungen? – Der Antrag ist mit Mehrheit
abgelehnt.

Wir kommen jetzt zur Ausschussempfehlung in der
Drucksache 2650, „Sach- und Rechtslage“ zu be-
schließen. Wer dies tun möchte, den bitte ich um
ein Handzeichen. – Ich bitte um die Gegenprobe. –
Stimmenthaltungen? – Dies ist so beschlossen.

Für die nachfolgend aufgeführte Eingabe liegen
gleich lautende Änderungsanträge der Fraktion der
CDU in der Drucksache 2694 und der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen in der Drucksache 2695
vor, „Berücksichtigung“ zu beschließen. Wir
kommen zur Eingabe 3877, betr. Beschwerde über
das Kultusministerium. Hier wird beantragt, „Be-
rücksichtigung“ zu beschließen. Wer dies tun
möchte, den bitte ich um ein Handzeichen. – Ich
bitte um die Gegenprobe. – Stimmenthaltungen? –
Der Antrag ist abgelehnt.

Wir kommen jetzt zur Ausschussempfehlung in der
Drucksache 3650, „Sach- und Rechtslage“ zu be-
schließen. Wer dies möchte, den bitte ich um ein
Handzeichen. – Ich bitte um die Gegenprobe. –
Stimmenthaltungen? – Das ist so beschlossen.
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Wir kommen zu den Eingaben 3883 und 3951,
betr. Erhalt der Vorschulen. Dazu liegt ein Ände-
rungsantrag der Fraktion der CDU in der Drucksa-
che 2694 vor, „Berücksichtigung“ zu beschließen.
Wer dies tun möchte, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. – Ich bitte um die Gegenprobe. – Stimm-
enthaltungen? - Das ist mit Mehrheit abgelehnt.

Wir kommen zur Ausschussempfehlung in der
Drucksache 2650, „Sach- und Rechtslage“ zu be-
schließen. Wer dies möchte, den bitte ich um ein
Handzeichen. – Die Gegenprobe! – Stimmenthal-
tungen? – Das ist mit Mehrheit so beschlossen.

Wir kommen zur Eingabe 3358, betr. Umbau und
Sanierung öffentlicher Gebäude. Dazu liegt ein
Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen in der Drucksache 2695 vor, „Berücksich-
tigung“ zu beschließen. Wer dies so möchte, den
bitte ich um ein Handzeichen. – Ich bitte um die
Gegenprobe. – Stimmenthaltungen? – Das ist mit
großer Mehrheit abgelehnt.

Wir kommen demzufolge zur Ausschussempfeh-
lung in der Drucksache 2650, „Sach- und Rechts-
lage“ zu beschließen. Wer dies möchte, den bitte
ich um ein Handzeichen. – Ich bitte um die Gegen-
probe. – Stimmenthaltungen? – Das ist mit großer
Mehrheit so beschlossen.

Wir kommen zur Eingabe 3023, betr. Qualifizie-
rung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen.
Hierzu liegt ebenfalls ein Änderungsantrag der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Drucksa-
che 2695 vor, nämlich „Berücksichtigung“ zu be-
schließen. Wer dies möchte, den bitte ich um ein
Handzeichen. – Ich bitte um die Gegenprobe. –
Stimmenthaltungen? – Das ist mit Mehrheit abge-
lehnt.

Wir kommen zur Ausschussempfehlung in der
Drucksache 2650, „Sach- und Rechtslage“ zu be-
schließen. Wer dies möchte, den bitte ich um ein
Handzeichen. – Ich bitte um die Gegenprobe. –
Stimmenthaltungen? – Der Ausschussempfehlung
ist gefolgt.

Wir kommen zur Eingabe 3444, betr. Unterrichts-
versorgung an der Grund- und Hauptschule Bent-
heim. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen in der Drucksache 2695
vor, „Berücksichtigung“ zu beschließen. Wer dies
möchte, den bitte ich um ein Handzeichen. – Ich
bitte um die Gegenprobe. – Stimmenthaltungen? –
Der Antrag ist abgelehnt.

Wir kommen zur Ausschussempfehlung in der
Drucksache 2650, „Sach- und Rechtslage“ zu be-
schließen. Wer dies möchte, den bitte ich um ein
Handzeichen. – Ich bitte um die Gegenprobe. –
Stimmenthaltungen? – Das ist mit Mehrheit so
beschlossen.

Wir kommen zu den Eingaben 3464 sowie 3540
(01 bis 06), betr. Lehrkräfte aus Sachsen-Anhalt. -
Hierzu liegt in der Drucksache 2695 ein Ände-
rungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
vor, „Berücksichtigung“ zu beschließen. Wer die-
sem Änderungsantrag folgen möchte, den bitte ich
um ein Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenpro-
be. - Stimmenthaltungen? - Der Änderungsantrag
ist abgelehnt worden.

Wir kommen zur Ausschussempfehlung in der
Drucksache 2650, „Sach- und Rechtslage“ zu be-
schließen. Wer dies möchte, den bitte ich um ein
Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Das ist mit Mehrheit so
beschlossen worden.

Wir kommen jetzt zu den Eingaben 1396 und
3903, betr. Aufenthaltsgenehmigung für kurdische
Familien. Hierzu liegt in der Drucksache 2695 ein
Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen vor, „Berücksichtigung“ zu beschließen. -
Wer dies möchte, den bitte ich um ein Handzei-
chen. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimment-
haltungen? - Der Änderungsantrag ist mit großer
Mehrheit abgelehnt worden.

Wir kommen zur Ausschussempfehlung in der
Drucksache 2650, „Sach- und Rechtslage“ zu be-
schließen. Wer dies möchte, den bitte ich um ein
Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Das ist mit großer Mehrheit
so beschlossen worden.

Wir kommen zur Eingabe 3522, betr. Lärmbelästi-
gung im Bereich der L 492, Ortsdurchfahrt Schel-
lerten. Hierzu liegt in der Drucksache 2695 ein
Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen vor, „Berücksichtigung“ zu beschließen.
Wer dies möchte, den bitte ich um ein Handzei-
chen. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimment-
haltungen? - Der Änderungsantrag ist mit großer
Mehrheit abgelehnt worden.

Wir kommen zur Ausschussempfehlung in der
Drucksache 2650, „Sach- und Rechtslage“ zu be-
schließen. Wer dies möchte, den bitte ich um ein
Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Das
ist mit großer Mehrheit so beschlossen worden.
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Wir kommen zur Eingabe 3954, betr. Beschwerde
über die Genehmigungsverfahren beim Oberberg-
amt Clausthal-Zellerfeld. Hierzu liegt in der
Drucksache 2695 ein Änderungsantrag der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen vor, „Material“ zu be-
schließen. Wer dies möchte, den bitte ich um ein
Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Der Änderungsantrag ist mit
großer Mehrheit abgelehnt worden.

Wir kommen zur Ausschussempfehlung in der
Drucksache 2650, „Sach- und Rechtslage“ zu be-
schließen. Wer dies möchte, den bitte ich um ein
Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Der Ausschussempfehlung
ist mit großer Mehrheit gefolgt worden.

Wir kommen zu den Eingaben 2262 (01 bis 02)
und 3414, betr. ausländerrechtliche Entscheidun-
gen. Hierzu liegt in der Drucksache 2695 ein Än-
derungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen vor, „Berücksichtigung“ zu beschließen. Wer
dies möchte, den bitte ich um ein Handzeichen. -
Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltun-
gen? - Der Änderungsantrag ist mit großer Mehr-
heit abgelehnt worden.

Wir kommen zur Ausschussempfehlung in der
Drucksache 2650, „Sach- und Rechtslage“ zu be-
schließen. Wer dies möchte, den bitte ich um ein
Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Das ist mit großer Mehrheit
so beschlossen worden.

Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und
Herren, für diesen Abstimmungsmarathon, den wir
damit bewältigt haben.

Ich rufe nunmehr auf den

Tagesordnungspunkt 15:
Einzige (abschließende) Beratung:
Regionalmanagement sichert die Zukunfts-
fähigkeit der staatlichen Mittelinstanz -
Antrag der Fraktion der SPD – Drs. 14/2228 -
Beschlussempfehlung des Ausschusses für
Verwaltungsreform und öffentliches Dienst-
recht - Drs. 14/2637

und

Tagesordnungspunkt 16:
Zweite Beratung:
Mehr Demokratie und Effizienz durch Re-
gionalisierung von Verwaltungsaufgaben
und Verzicht auf doppelte Kontrolle - An-
trag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen -
Drs. 14/789 - Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Verwaltungsreform und öffentli-
ches Dienstrecht - Drs. 14/2640

Bevor ich den Rednern das Wort erteile, darf ich
darauf hinweisen, dass die Fraktionen übereinge-
kommen sind, bis zur Mittagspause - ich glaube,
sie war für 13 Uhr geplant - weiter zu tagen und
die Punkte zu beraten, die wir bis dahin noch abar-
beiten können. Ich teile Ihnen das mit, damit Sie
sich darauf entsprechend einstellen können.

Die Tagesordnungspunkte 15 und 16 sollen ver-
einbarungsgemäß gemeinsam behandelt werden.

Der Antrag der Fraktion der SPD war am
28. Februar 2001 direkt und der Antrag der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen in der 29. Sitzung am
17. Juni 1999 an den Ausschuss für Verwaltungs-
reform und öffentliches Dienstrecht zur Beratung
und zur Berichterstattung überwiesen worden.

Eine Berichterstattung ist nicht vorgesehen.

Ich gebe nun zunächst einmal der antragstellenden
Fraktion das Wort. Für sie spricht Frau Leuschner.
Bitte schön!

Frau Leuschner (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir
entscheiden heute über zwei Anträge, die sich mit
der Zukunftsfähigkeit, den zukünftigen Aufgaben
und der Arbeit der staatlichen Mittelinstanzen in
Niedersachsen befassen. Gemeint sind damit Mit-
telinstanzen. Es ist ein größeres Vorhaben der
Verwaltungsreform und betrifft nicht ausschließ-
lich die Zukunft der Bezirksregierungen. Nun wird
es niemanden verwundern, dass dieses Thema
zugespitzt und engagiert diskutiert wird. Aus unse-
rer Sicht geht es aber um mehr.

Zu unserem Antrag: Wir wollen mit unserem An-
trag das Vorhaben der Landesregierung, ein Be-
hörden übergreifendes regionales Management
einzuführen, unterstützen.

Zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
muss ich sagen: Herr Hagenah, Ihr Antrag ist eine
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Fleißarbeit. Er ist mittlerweile zwei Jahre alt. In
dieser Zeit hat sich eine ganze Menge getan. Mein
Kollege Plaue hat anlässlich der ersten Beratung
gesagt, dass wir ihn ablehnen werden. In der Zwi-
schenzeit ist eine ganze Menge geschehen. Mitt-
lerweile haben wir im Landtag gemeinsam das
Gesetz zur Bildung der Region Hannover verab-
schiedet. Die Regionsversammlung ist vorletzten
Sonntag gewählt worden. Die Wahl des Regions-
präsidenten steht noch für den kommenden Sonn-
tag aus. Das Wichtigste in diesem Zusammenhang
ist, dass die Niedersächsische Landesregierung in
der Zwischenzeit auch ein sehr umfangreiches
Konzept für das künftige Regionalmanagement für
Niedersachsen vorgelegt hat, über das wir im
Fachausschuss bereits ausführlich diskutiert haben
und über dessen Stand und weitere Entwicklung
wir ständig unterrichtet werden. Die ersten Unter-
richtungen haben stattgefunden. Alle Fraktionen
- das ist jetzt keine Information aus dem Ausschuss
- haben es unterstützt. Alle bisherigen Erfolge
werden ständig erörtert. Das ist meiner Meinung
nach eine richtungsweisende Sache. Es gibt zwölf
Pilotprojekte. Nach Abschluss der Pilotphase wer-
den wir sicherlich auch ein Resümee ziehen kön-
nen.

Meine Damen und Herren, die Ergebnisse der vor-
gelegten Bestandsaufnahmen zeigen uns, dass ein
Flächenland wie Niedersachsen auch in Zukunft
eine Mittelinstanz in Form der Bezirksregierungen
braucht. Eine Abschaffung der Bezirksregierungen
schafft generell nicht mehr Bürgernähe. Nicht um-
sonst halten auch andere große Flächenländer an
den Bezirksregierungen fest. Ein Flächenland
braucht eine regional verwurzelte und vor Ort an-
sprechbare Landesregierung. Es bedarf einer Ko-
ordinierung und Bündelung der Aufgaben der
obersten und der oberen Landesbehörden sowie der
Vollzugsbehörden.

Meine Damen und Herren, bei dieser Entscheidung
haben wir besonders berücksichtigt, dass sich die
Bezirksregierungen schon lange einem umfassen-
den Modernisierungs- und Reformprozess stellen.
Wir haben uns das vor Ort angeschaut. Was die
Kolleginnen und Kollegen und die Behördenlei-
tungen dort vorweisen, kann sich wirklich sehen
lassen. Durch unser Konzept der organisatorischen
Neuausrichtung der Mittelinstanz, das Regional-
management, bauen wir Bürokratie weiterhin kon-
kret ab, ohne dabei aber Leistungen für die Bürge-
rinnen und Bürger einzuschränken. Das Regional-
management ist hierbei ganz bewusst nicht als
Institution, sondern als Instrument ausgestattet, mit

dem keine neue Bürokratie aufgebaut wird. Viel-
mehr geht es um die Neuorientierung der Bezirks-
regierungen.

Meine Damen und Herren, wir sind der Ansicht,
dass wir für eine solche Neuorientierung keine
neuen Regionalverwaltungen und auch kein ent-
sprechendes Gesetz in Form einer Regionalord-
nung für ganz Niedersachsen brauchen. Wir brau-
chen auch keinen Sachverständigenrat für die Um-
setzung. Die Region Hannover ist aus unserer Sicht
ganz eindeutig in der Situation des Ballungszent-
rums bedingt. Dort haben örtliche Akteure von
unten heraus diese Region gebildet. Man kann sie
nicht von oben aufsetzen und vom Landesgesetz-
geber verordnen. Das wollen wir nicht.

Meine Damen und Herren, die Bezirksregierungen
sind bereits Kompetenzzentren,

(Schirmbeck [CDU]: Wer hat Ihnen
das denn aufgeschrieben?)

die es den Kommunen sowie den Bürgerinnen und
Bürgern ersparen, mit mehreren Ministerien
gleichzeitig zu verhandeln. Sie garantieren ortsna-
he Entscheidungen unter Berücksichtigung regio-
naler Besonderheiten. Man muss sie nicht erst, wie
die CDU es fordert, abschaffen, um dann Kompe-
tenzzentren zu errichten, sie also quasi umbauen.
Im Übrigen stellt sich hier die Frage, wie sich die
Opposition so etwas vorstellt. Die CDU hat die
Forderungen bisher mit keinem Wort inhaltlich
gefüllt.

(Schirmbeck [CDU]: Nur weg!)

Am Eingang wird nur ein Schild ausgetauscht. Aus
Ihrer Sicht soll sich gar nichts ändern.

(Schirmbeck [CDU]: Nur weg!)

Das müssen Sie mir noch einmal erläutern.

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, ein erfolgreiches Regi-
onalmanagement ist genau das Gegenteil von bür-
gerferner Verwaltung. Es geht schließlich um ein
aktives Management für die Regionen, das aus der
Mittelinstanz heraus die regionale Entwicklung
wirkungsvoll verstärkt.

Uns geht es darum, die entwickelten Konzepte
praktisch zu erproben und diese Erprobung zu
begleiten. So bringt es auch unser Antrag zum
Ausdruck.
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Die aus den eingeleiteten Modellvorhaben gewon-
nen Erfahrungen sollen im Jahre 2000 von der
Landesregierung vorgelegt werden. Wir werden sie
unserem Antrag entsprechend ausführlich im
Landtag und im Fachausschuss beraten.

Ich begrüße es außerordentlich, dass hier keine
weitere Einführung ohne vorhergehende Erpro-
bung stattfinden wird und wir die weitergehenden
Entscheidungen auf der Grundlage - das ist für uns
wichtig - der Ergebnisse dieser Pilotprojekte tref-
fen können.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank, Frau Kollegin. - Das Wort hat jetzt
Herr Kollege Althusmann.

(Zuruf von Plaue [SPD])

Althusmann (CDU):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Herr Plaue, wir haben in Niedersachsen
etwa 800 Behörden, 492 davon auf der Ebene der
so genannten gesamten Mittelinstanz. Die einen
- die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen - wollen
die Bezirksregierungen mittelfristig auflösen, Lan-
desämter verkleinern, dafür aber neue Regional-
parlamente und eine neue Regionsverwaltung
schaffen, die anderen wollen die Zukunftsfähigkeit
der staatlichen Mittelinstanz in Niedersachsen
durch so genanntes Regionalmanagement sichern.
Ich denke, der richtige Weg in Sachen Verwal-
tungsreform liegt - wie Sie ahnen werden - in der
Mitte, dort, wo wir uns eigentlich schon seit ge-
raumer Zeit befinden.

Ich darf einmal sehr deutlich sagen: Keine andere
Fraktion, keine andere Partei in Niedersachsen hat
bisher eine so konsequente Funktionalreform der
niedersächsischen Landesverwaltung mit kleinen,
dezentralen, aber bürgernahen Einheiten gefordert
wie die CDU. Kooperationen, kurze Entschei-
dungswege, Verlagerung von übertragbaren Auf-
gaben von den Bezirksregierungen auf starke
Landkreise - das fordern wir hier nun wahrlich
nicht das erste Mal.

Zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen!
Kunden- und bürgerfreundlicher Umbau, Herr
Hagenah, Abschaffung der Bezirksregierungen,

Verkleinerung der Landesämter - alles freiwillig,
versteht sich. Das hört sich zunächst sicherlich gut
an. Dann aber Ihre feinsinnige Unterscheidung
zwischen reiner Regionsbildung mit einem eigenen
Regionsparlament und quasi unreiner Regionsbil-
dung mit Zweckverbänden. Das Ganze heißt dann
- sozusagen systemtheoretisch - demokratische
Regionalisierung, was auch immer Sie darunter
verstehen wollen. Ich denke, Praktiker würden
darunter Beliebigkeit verstehen.

(Hagenah [GRÜNE]: Nein!)

Denkbare Regionalisierungen sollen sich laut Ih-
rem Antrag an bisher bestehenden ÖPNV-Verbin-
dungen orientieren, und zwar auch über Länder-
grenzen hinweg. Sie wollten Fachanträge im Be-
reich Landwirtschaft, im Kinder- und Jugendbe-
reich, im Bereich Verkehr stellen. Seit 1999 liegt
dieser Antrag vor. Wir haben bisher keinen einzi-
gen Fachantrag zu diesem Thema von Ihnen vor-
liegen. Als Quintessenz Ihres Antrages bleibt ent-
weder durch Regionalisierung eine Gebietsreform
für ganz Niedersachsen, die wir nicht wollen, oder
die Schaffung regionalisierter Zweckverbände, mit
denen wir auch nicht weiterkommen.

Nun zur SPD!

(Frau Leuschner [SPD]: Darauf habe
ich gewartet!)

- Liebe Frau Leuschner, der Austausch von Begrif-
fen und die krampfhafte Suche nach wirtschaftsna-
hen managementartigen Bezeichnungen allein ist
nun wahrlich noch kein Konzept und wahrlich
auch kein Rezept für Verwaltungsreform in Nie-
dersachsen.

Der Zwischenbericht aus dem September des letz-
ten Jahres quillt ja geradezu mit Managementbe-
griffen über. Ich darf einmal ein paar Begriffe aus
diesem Zwischenbericht nennen: Zukünftig in
Niedersachsen "one face to the customer", "front-
desk", "backoffice", "Regionalmanager" - das sind
die zukünftigen Regierungspräsidenten -, "balan-
ced scorecards", "Task Forces" - die dann einge-
setzt werden.

(Rabe [SPD]: Sie kennen nur Befehl
und Gehorsam, was? - Zuruf von der
CDU: Und was ist mit Baywatch? -
Heiterkeit)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die un-
kritische Übernahme solcher Begriffe aus dem
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Bereich der Privatwirtschaft wird am Ende rezept-
pflichtig, ohne dass Sie dabei die Risiken und Ne-
benwirkungen bedenken.

Meine Damen und Herren, Sie rudern mächtig,
aber Sie steuern nicht. Das ist das Problem in Sa-
chen Verwaltungsreform in Niedersachsen.

Fakt bleibt nach nunmehr zehn Jahren, Herr Aller,
Sie legen eine Bestandsaufnahme der Aufgaben
der Mittelinstanz vor und verkünden, Sie hätten
nunmehr in einer Datenbank des Landes 30 000
Einzeldaten gesammelt. Nur, was damit anfangen?

Einige Beispiele - Frau Leuschner, Sie sprachen
von den Bezirksregierungen als Kompetenzzent-
ren -: Zum Regionalmanagement der Bezirksregie-
rung Lüneburg soll künftig die Sammlung regio-
naler Esskulturen gehören. Die Bezirksregierung
Hannover wacht als erstinstanzliche Behörde über
den Abbau der Diskriminierung und über die För-
derung von Emanzipationsprozessen schwuler
Männer; sie wird dabei behördlich vom Sozialmi-
nisterium überwacht. Gleichzeitig werden die Be-
zirksregierungen durch das Innenministerium da-
hin gehend beaufsichtigt, dass die Ehrung von Ehe-
und Altersjubiläen in Niedersachsen ihren korrek-
ten Weg geht.

Auch an diesem Tag, meine Damen und Herren,
sei einmal angemerkt, dass da, Herr Innenminister,
eine Schwachstelle im System ist. Denn mein lie-
ber Landtagskollege Klaus Wojahn hat heute sei-
nen 37. Hochzeitstag, und kein Mensch weiß etwas
davon.

(Heiterkeit - Zuruf von der SPD:
Herzlichen Glückwunsch!)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Au-
toren der Bestandsaufnahme analysieren zutref-
fend, dass es auf der Ebene der Mittelinstanz einen
erheblichen Reformbedarf in Niedersachsen gibt.

Ich zitiere einmal aus dem Bericht der Landesre-
gierung:

„Wir verfügen inzwischen in Nieder-
sachsen über eine Datenbank mit
30 000 Einzeldaten, die voraussicht-
lich in 300 Aufgabenblöcken abgebil-
det werden können. Die umfassende
Überprüfung der von der Landesver-
waltung in den Behörden der Mit-
telinstanz wahrgenommenen Aufga-
ben hat ergeben, dass rund 70 Auf-

gabenblöcke einer besonders intensi-
ven fachübergreifenden Koordinie-
rung und Bündelung bedürfen und für
rund 40 Aufgabenblöcke dies nur an-
lassbezogen und zeitlimitiert gilt und
rund 190 Aufgabenblöcken eigentlich
wegfallen,“

- ich bin immer noch beim Zitat –

„reduziert, privatisiert und/oder auf
andere Aufgabenträger übertragen
werden können.“

Ich unterstelle, meine Damen und Herren, dass die
Analyse im Zwischenbericht der Landesregierung
wohl richtig ist, dass aber der Schluss aus dieser
Analyse wohl der Falsche sein dürfte. Wenn 70 %
der Aufgaben, die Sie analysiert haben, im Prinzip
wegfallen können, dann kann es doch nicht richtig
sein, dass man darüber nachdenkt, mehr Aufgaben
auf die Bezirksregierungen zu übertragen, die dann
Regionspräsidien heißen sollen, sondern dann
muss man den umgekehrten Weg gehen und sagen:
Die Aufgaben, die wegfallen können, fallen ganz
weg, und notwendige Aufgaben gehen von den
Bezirksregierungen an starke, schlagkräftige Land-
kreise, die dafür nun wahrlich die Strukturen vor-
halten können.

Ohne Zweifel ist es richtig, dass bestimmte Aufga-
ben auf einer mittelinstanzlichen Ebene - gerade
zur Koordinierung von Großprojekten zwischen
Landkreisen - notwendig sind und auch zukünftig
erhalten bleiben müssen.

(Frau Leuschner [SPD]: Aha!)

Dennoch ist es auch wahr, Frau Leuscher, dass
viele Aufgaben in Kooperation zwischen Land-
kreisen viel effektiver erledigt werden können, als
dies heute der Fall ist. Mit Regionalmanagement,
Leitlinien, Zielvereinbarungen oder mit neuen
Steuerungsmodellen allein liegt ja noch kein Ge-
samtkonzept für den Verwaltungsaufbau Nieder-
sachsens im 21. Jahrhundert vor.

Ich glaube, es ist ein Fehler, wenn in Niedersach-
sen der Weg beschritten wird, den Rheinland-Pfalz
eingeschlagen hat, wenn hier nämlich sozusagen
den Bezirksregierungen ein neues Deckmäntelchen
übergehängt wird und veraltete Strukturen und
Fehlentwicklungen lediglich konserviert werden.

In erster Linie entnehmen wir diesem Bericht, dass
alles beim Alten bleibt.
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(Frau Leuschner [SPD]: Dann haben
Sie ihn nicht richtig gelesen!)

Wenn festgestellt wird, dass in Niedersachsen in
den Bereichen der Steuerverwaltung, der amtlichen
Statistik, des Mess- und Eichwesens, der Material-
prüfung, des Justizvollzuges, des Geodatenservi-
ces, der Landesvermessung, der Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständeüberwachung, des Apotheken-
und Arzneimittelwesens und des Schornsteinfe-
gerwesens ganze Aufgabenblöcke nicht mehr nötig
sind, wegfallen können, dann brauchen wir doch
nicht den Begriff "Regionalmanagement", sondern
dann brauchen wir in Niedersachsen eine durch-
greifende Funktionalreform. Dabei müssen wir das
Beharrungsvermögen der Landesverwaltung über-
winden, indem wir dafür die Motivation der vielen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Niedersachsen
nutzen.

Als CDU-Fraktion wollen wir keine erneute Ge-
bietsreform. Gerade Sie, meine Damen und Herren
von den Grünen, deuten jedoch diese Schritte an.
Wir wollen eine Stärkung der Landkreise, weil hier
die größte Bürgernähe gegeben ist und hier die
wahren Probleme unseres Landes gelöst werden
können.

Wir denken, dass nur mit professionellen Land-
kreisen und Strukturen, die gegenseitig kooperie-
ren, und unter Wegfall nicht mehr notwendiger
Aufgabenstrukturen die Landesverwaltung lang-
fristig neu ausgerichtet werden kann und muss.
Insofern werden wir dem Antrag der SPD-Fraktion
und auch dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen unsere Zustimmung nicht erteilen und sie
natürlich auch nicht zustimmend zur Kenntnis
nehmen.

Lassen Sie mich am Schluss noch auf eines hin-
weisen.

Vizepräsident Gansäuer:

Herr Kollege Althusmann, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage?

Althusmann (CDU):

Bitte sehr!

Vizepräsident Gansäuer:

Bitte schön!

Dr. Weber (SPD):

Herr Kollege Althusmann, meinen Sie, wenn Sie
von den starken Landkreisen sprechen, die heuti-
gen Landkreise, oder hätten die eine veränderte
Größe?

Althusmann (CDU):

Lieber Herr Weber, wir sind nicht mehr beim
preußischen Landrat. Wir sind heute bei professio-
nellen Landkreisen mit gut ausgebildeten Verwal-
tungsbeamten, die viel mehr können, wenn Sie sie
ließen und wenn Sie sie endlich finanziell besser
ausstatten würden.

(Adam [SPD]: Beantworten Sie doch
die Frage! Wollen Sie eine Verwal-
tungs- und Gebietsreform, ja oder
nein?)

Meine Damen und Herren, das Erschreckende am
Antrag der Fraktion der SPD ist: Bis zum Ende des
Jahres 2002 wollen Sie in Ihren so genannten Dis-
kursen über Regionalmanagement im Lande Nie-
dersachsen diskutieren. Wenn es eines letzten Be-
weises bedurft hätte, dass Sie es mit dem Thema
Regionalmanagement wahrlich nicht ernst meinen
und dass Sie es auch mit dem Thema Regionalisie-
rung nicht ernst meinen - vielleicht meinen Sie es
ernst; aber wir sehen das fachlich anders -, dann
kann ich nur sagen, dass dies bei der SPD-Fraktion
zumindest der Beweis dafür war. - Herzlichen
Dank.

(Beifall bei der CDU - Beifall auf der
Zuschauertribüne)

Vizepräsident Gansäuer:

Ich weise darauf hin - das ist vielleicht nicht be-
kannt -, dass Beifallskundgebungen auf den Tribü-
nen nicht erlaubt sind.

Herr Kollege Hagenah, Sie haben das Wort. Bitte
schön!

Hagenah (GRÜNE):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Niedersachsen braucht mehr Demokratie
und Effizienz durch Regionalisierung, statt mit
Regionalmanagement den Bestand der Bezirksre-
gierungen bis in alle Ewigkeit fortzuschreiben,
Frau Leuschner.
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Die Entwicklungen der letzten zwei Jahre haben
bestätigt, dass unser Ansatz richtig und nicht über-
holt ist. Herr Althusmann, wir haben die Fachan-
träge während der Haushaltsberatungen in den
letzten Jahren gestellt und uns nicht auf zwar da-
tenreiche, aber ansonsten wolkige Redebeiträge
beschränkt. Das ist, glaube ich, etwas effektiver als
Ihr Vorgehen; Sie haben sich ja noch nicht zu ei-
nem Antrag in dieser Frage durchringen können.

Stadt und Land sind bei uns keine klar abgrenzba-
ren Bereiche mehr. Auch die Bezirksregierungen
bilden überhaupt nicht mehr die Regionen in Nie-
dersachsen ab. Das passt nicht mehr zueinander.
Durch die heutigen Mobilitätsmöglichkeiten haben
sich wirtschaftlich und kulturell längst eigene Re-
gionen herausgebildet, die überhaupt nicht mehr zu
den administrativen passen wollen - auch nicht
mehr zu den Landkreisen; da haben Sie völlig
Recht. Praktisch alle ländlichen Räume sind in
vielfältiger Weise mit ihrer Stadt, auf die sie sich
vorrangig beziehen, verwoben. Das ist eine lan-
desweite Entwicklung von unten und kein von
oben, vom Landtag, aufoktroyiertes Denken. Ent-
sprechend haben wir unseren Antrag gestaltet, dass
sich das, was sich vor Ort darstellt, vor Ort neu
organisieren muss. Dafür muss das Land aber die
richtigen Rahmenbedingungen setzen, Herr
Althusmann.

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land ver-
schwimmen durch zunehmende flächige Verstädte-
rung auch im ländlichen Bereich. Da in Nieder-
sachsen derzeit aber eine regional verbindliche
Planung und eine demokratisch legitimierte regio-
nale politische Willensbildung fehlen, kommt es
häufig zu Wildwuchs in der Ansiedlungspolitik, zu
unsinnigen internen Konkurrenzen von Nachbar-
gemeinden und zu falschen Entwicklungen an we-
nig geeigneten Standorten. An einem ausufernden
Siedlungsbrei, der nur noch durch immer mehr und
breitere Straßen zusammengehalten werden kann,
wird leider auch Ihr Regionalmanagement nichts
ändern. Auch das neue Etikett für die Bezirksregie-
rungen - auch ein neues Schild wie bei Herrn
Althusmann - hilft Ihnen überhaupt nicht weiter.

Kernpunkt der von uns vorgeschlagenen Regiona-
lisierung ist, dass es eben nicht um einen neuen
Zuschnitt oder die Zusammenlegung von Gemein-
den und Gemeindeteilen geht, sondern darum, dass
unter Beibehaltung der kommunalen Eigenständig-
keit die administrativen und politischen Institutio-
nen oberhalb der Gemeindeebene sich endlich so
organisieren und dass sie so zusammenarbeiten,

wie sich dies im Leben der Bevölkerung und in
den regionalen Wirtschaftsstrukturen bereits einge-
stellt hat. Es ist falsch, mit nur einem Modell auf
die unterschiedlichen regionalen Situationen an-
gemessen reagieren zu wollen. Im Raum Bremen
ist ein völlig anderer Ansatz als in Braunschweig
oder im Bereich Göttingen nötig. Das wissen die-
jenigen, die dort sind, am besten. Von daher muss
ein Antrag, der das landespolitisch abbilden will,
auch diese Offenheit beinhalten, Herr Althusmann.

Nach unserer Ansicht bietet eine solche Regionali-
sierung damit nicht nur die Chance, eine unnötige
Ressourcenbelastung und weitere Zerstörung der
natürlichen Lebensgrundlagen zu verhindern, son-
dern sie fördert auch die Effektivität und Bürger-
nähe der Verwaltungen. Die Notwendigkeit, hier
mehr zu tun, wurde nicht zuletzt durch die geringe
Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl drama-
tisch verdeutlicht. Was soll uns das anderes sagen,
als dass die Leute meinen, dass die Kreise und
Kommunen nicht mehr genug zu sagen haben, und
dass sie es nicht für wichtig genug halten, dort zu
wählen?

Doppelarbeit kann abgebaut werden, Verwaltungs-
ebenen können eingespart und Teile der gewonne-
nen Kapazitäten können trotz des allgemeinen
Einspardrucks dafür eingesetzt werden, mehr bür-
gernahe Präsenz der Verwaltungsdienstleistungen
in den einzelnen Gemeinden und großen Stadttei-
len aufzubauen. Die Region Hannover wird dies
über kurz oder lang anschaulich verdeutlichen. Die
Bezirksregierungen werden dabei überflüssig.

Der Ansatz der Landesregierung und der SPD-
Fraktion - allerdings entgegen der Meinung des
Kollegen Schwarz; Sie haben ja in einzelnen
Punkten auch Rufer in der Wüste -, den Bezirksre-
gierungen durch eine „Nottransfusion“ mit einem
wundersamen neuen Namen „Regionalmanage-
ment“ das Überleben zu sichern, geht dagegen in
die völlig falsche Richtung. Auch Sie versprechen
eine moderne, effiziente und bürgernahe Verwal-
tung; tatsächlich erfolgt aber eine noch weitere
Abkopplung der Bezirksregierungen von den de-
mokratischen Kontrollen des Parlaments und den
Fachministerien. Wegen des falschen räumlichen
Zuschnitts und der Beibehaltung der Kontroll- und
Rechtsaufsicht zur Durchsetzung zentraler landes-
politischer Ziele bleibt die regionale Einbindung
Einbildung und strukturell Illusion. Die hannover-
schen Statthalter können nicht gleichzeitig Kon-
trolleur und Kristallisationspunkt für regionales
Engagement sein. Das schließt sich gegenseitig
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aus. Die Hand, die füttert, kann nicht gleichzeitig
schlagen. Das funktioniert nicht. Dieses Konzept
ist nicht tragfähig. Übrig bleibt ein Etiketten-
schwindel, der das richtige Thema der zunehmen-
den und notwendigen Regionalisierung aufgreift
und zur Stabilisierung der überholten Bezirksregie-
rungen zweckentfremdet. - Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank, Herr Kollege. - Meine Damen und
Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht
vor. Ich schließe damit die Beratung.

Wir kommen zu den Abstimmungen. Wir kommen
zunächst zur Abstimmung zu Punkt 15. Wer der
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ver-
waltungsreform und öffentliches Dienstrecht in der
Drucksache 2637 zustimmen will, den bitte ich um
ein Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Der Beschlussempfehlung
ist mit Mehrheit gefolgt.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung zu Punkt 16.
Wer der Beschlussempfehlung des Ausschusses für
Verwaltungsreform und öffentliches Dienstrecht in
der Drucksache 2640 zustimmen und damit den
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der
Drucksache 789 ablehnen möchte, den bitte ich um
ein Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Der Beschlussempfehlung
ist mit großer Mehrheit gefolgt.

Meine Damen und Herren, damit haben wir die
beiden Tagesordnungspunkte 15 und 16 erledigt.

Ich rufe jetzt auf den

Tagesordnungspunkt 17:
Einzige (abschließende) Beratung:
Städtebauliche Probleme durch Städtebau-
förderung lösen - Antrag der Fraktion der
SPD - Drs. 14/2452 - Beschlussempfehlung
des Ausschusses für Städtebau und Woh-
nungswesen - Drs. 14/2638

Der Antrag der Fraktion der SPD wurde am
18. Mai 2001 an den Ausschuss für Städtebau und
Wohnungswesen zur Beratung und Berichterstat-
tung überwiesen. Eine Berichterstattung ist nicht
vorgesehen.

Herr Kollege Harden hat es übernommen, den
Antrag zu erläutern. Bitte schön!

Harden (SPD):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Es gibt Anlass, Sinn, Ziel und Zweck der
Städtebauförderung in Niedersachsen erneut deut-
lich zu formulieren. Anlass dafür hat die Kritik des
Landesrechnungshofes geboten, in der Städtebau-
förderung seien in vielen Fällen die Grundsätze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht ausrei-
chend beachtet worden. Überzeichnet wurde die
Kritik noch in einem Zeitungsartikel, in dem zent-
rale Anliegen der Städtebauförderung in Nieder-
sachsen in Frage gestellt wurden, z. B. die Steige-
rung der Attraktivität des zentralen Geschäftsbe-
reiches einer Stadt, der Bau einer Kulturscheune
und die Förderung eines Medienzentrums. Der
Kern der Städtebauförderung wurde in diesem
Artikel auf die Beseitigung baulicher Missstände in
Altbauten reduziert.

Ob der Landesrechnungshof in diesem Artikel
korrekt zitiert oder weitläufig interpretiert worden
ist, kann inzwischen dahingestellt bleiben. Es ging
in der Denkschrift selbst einmal mehr um die lan-
gen Laufzeiten und hohen Abrechnungsrückstände
bei den einzelnen Fördermaßnahmen. Der Rech-
nungshof hat dies nicht zum ersten Mal kritisiert,
und im Übrigen auch nicht ohne Erfolg. Die Be-
zirksregierungen haben inzwischen nämlich die
Abrechnungsrückstände so weitgehend aufgear-
beitet, dass Niedersachsen hier im Bundesvergleich
durchaus einen guten Platz belegen kann. Von
3 099 Zwischenabrechnungen sind inzwischen
2 685 geprüft. Das sind 87 %. Gegenüber dem, was
der Landesrechnungshof bei dem von ihm geprüf-
ten Zeitraum festgestellt hat, ist das ein deutlicher
Fortschritt.

Da die Kritik an der Städtebauförderung das zent-
rale Anliegen der Stadterneuerung trifft, muss der
Landtag erneut klarstellen, was Städtebauförde-
rung will, welche Anliegen er unterstützt und wel-
che Maßnahmen gefördert werden sollen. In dem
Antrag wird ausgeführt, was unter Städtebauförde-
rung im Einzelnen zu verstehen ist und wie sie
durchgeführt werden soll. Schwerpunkte sind im-
mer die Substanzsanierung und die Behebung von
Funktionsschwächen; denn nur attraktive Innen-
städte ziehen Menschen an, beherbergen Gastro-
nomie, Geschäfte und kulturelle Treffpunkte, ma-
chen eben Urbanität aus. Was wir nicht wollen,
sind sterile Einkaufsmalls abseits urbaner Zentren.
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Wir wollen die Mischung von Arbeiten und Woh-
nen, wie sie unsere Städte seit Jahrhunderten bie-
ten.

Städtebauförderung ist eine ständige Aufgabe. Die
Wiedernutzung von Innenstadtbrachen, die Um-
nutzung von Kureinrichtungen, die dem Struktur-
wandel zum Opfer gefallen sind, der beschleunigte
Umbau von Konversionsflächen - das alles ist ohne
Städtebauförderung kaum denkbar. Städtebauför-
derung ist vielfältig, schafft Arbeitsplätze und
wandelt sich auch. Inzwischen ist der neue Förder-
schwerpunkt „Stadteile mit besonderem Entwick-
lungsbedarf - die soziale Stadt“ hinzugekommen.

In diesem Jahr sind insgesamt 26 Maßnahmen neu
in das Städtebauförderungsprogramm des Landes
aufgenommen worden. Der vorliegende Haus-
haltsplanentwurf schafft die finanziellen Voraus-
setzungen dafür, dass weitere Städte in den Genuss
des Programms kommen können. Gleichzeitig
sollen natürlich alte Maßnahmen beendet und ab-
gerechnet werden. Dies ist im Übrigen zum großen
Teil die ureigenste Aufgabe der Kommunen.

Die Stärkung städtischer Funktionen als Inhalt
städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen ist gesetz-
lich festgelegt: in den §§ 136 und 164 b des Bau-
gesetzbuches. In § 164 b Abs. 2 steht, wofür Lan-
des- und Bundesmittel verwendet werden sollen,
nämlich für die Stärkung von Innenstädten und
Ortsteilzentren in ihrer städtebaulichen Funktion,
für die Wiedernutzung von insbesondere in den
Innenstädten brachliegenden Industrie-, Konversi-
ons- oder Eisenbahnflächen, für die Errichtung von
Wohn- und Arbeitsstätten, für Gemeinbedarfs- und
Folgeeinrichtungen und für städtebauliche Maß-
nahmen zur Behebung sozialer Missstände. Das
und nichts anderes war und ist der Inhalt der Städ-
tebauförderung in Niedersachsen.

Die SPD-Fraktion wünscht, dass sich die Städte-
bauförderung des Landes ihre Flexibilität erhält.
Öffentliche Kritik, die sich nicht am Gesetz orien-
tiert, verunsichert die Behörden und führt letztlich
zu weniger Entscheidungsfreude. Das können wir
nicht wollen.

Kritisiert worden ist die Dauer der einzelnen Maß-
nahmen, und das zu Recht. 1971 begonnene Sanie-
rungen müssten eigentlich längst beendet, abge-
rechnet und archiviert sein. Doch man sollte das
Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Zehn Jahre
können eine zu kurze Zeit sein, wenn eine Stadt
darauf wartet, dass eine Umgehungsstraße ver-

wirklicht wird, oder wenn nach einer beendeten
Altstadtsanierung die benachbarte Kureinrichtung
wegen einer bundesgesetzlichen Reform plötzlich
zu einer Rehabilitationsruine wird. Kommunen und
Regierung müssen hier flexibel bleiben können.

Nicht die zeitliche Beendigung der Sanierungs-
maßnahmen ist das oberste Ziel, sondern die Behe-
bung der Funktionsschwäche. Wenn - wie im Spe-
zialfall Bad Sachsa - das Ziel nicht erreicht wurde,
dann muss es möglich sein, die Maßnahme fortzu-
führen. Die Stadt Bad Sachsa hatte die Maßnahme
vor dem Erreichen des Sanierungsziels abgebro-
chen. Später ist sie zu der Einsicht gelangt, dass
der willkürliche Abbruch dem Stadtbild und der
Funktion geschadet hat. Deshalb hat sie in einer
Petition beantragt, erneut in das Städtebauförde-
rungsprogramm aufgenommen zu werden.

In unserem Antrag heißt es unter Nr. 3, bei den
Abschlusskonzepten solle nicht schematisch ver-
fahren werden; besondere Umstände, die für den
Erfolg der Sanierungsmaßnahmen deren Weiter-
führung erforderlich machten, seien angemessen zu
berücksichtigen. Im Falle Bad Sachsa gibt es diese
besonderen Umstände. Der Ausschuss für Städte-
bau und Wohnungswesen hat empohlen, die Petiti-
on für erledigt zu erklären, weil mit der Verab-
schiedung dieses Entschließungsantrags dem
Wunsch der Petentin entsprochen wird.

Die SPD-Fraktion geht davon aus, dass mit der
Entschließung endgültig geklärt ist, was Städtebau-
förderung zum Ziel und zum Inhalt hat. Sie fordert
die Landesregierung aber auch auf, weiterhin mit
Macht darauf zu drängen, dass die Kommunen
ihrer Pflicht zur rechtzeitigen Vorlage der nötigen
Abrechnungsunterlagen nachkommen. Die jetzt
eingetretenen Erfolge auf diesem Gebiet machen
Mut. - Schönen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank. - Herr Kollege Hagenah, Sie haben
das Wort. Bitte schön!

Hagenah (GRÜNE):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Die vom Landesrechnungshof in den Jah-
resberichten 1993 und 1997 schriftlich niederge-
legten umfangreichen Anmerkungen zur Praxis der
Städtebauförderung in unserem Land sind schwer-
wiegend. Zusammengefasst hat der Rechnungshof
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ausgeführt, dass die Ziele der Städtebauförderung
nicht konsequent verfolgt und umgesetzt wurden,
dass der Umfang der Fördermaßnahmen zum Teil
erheblich überschritten wurde, dass die Förder-
maßnahmen nicht zügig abgewickelt und geprüft
worden sind, dass nicht wirtschaftlich und sparsam
mit den zur Verfügung stehenden Fördermitteln
umgegangen wurde - mit der Folge, dass dadurch
die Möglichkeit der Finanzierung zusätzlicher,
neuer Maßnahmen verspielt worden ist - und dass
Abreden zur Vereinfachung des Verwaltungsver-
fahrens nicht umgesetzt wurden. Darüber hinaus
wurden laut Rechnungshof weder die verschiede-
nen bestehenden Fördermöglichkeiten koordiniert,
noch wurden ausreichend Fördermöglichkeiten
außerhalb der Städtebauförderung akquiriert und
ausgeschöpft. Für diese Hinweise darf ich mich
namens meiner Fraktion ausdrücklich beim Rech-
nungshof bedanken; denn nur dadurch konnten wir
als Parlament tätig werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es ist schon sehr ärgerlich, wie lange sich die Er-
örterungen zwischen Rechnungshof und Landesre-
gierung hingezogen haben. Insgesamt zwei Wahl-
perioden hat es gedauert, bis diese unterschwellige
Auseinandersetzung schließlich in Presseartikel
gemündet und Gegenstand der Beratung im Aus-
schuss für Städtebau und Wohnungswesen gewor-
den ist. Die Eile, mit der die SPD-Fraktion nun das
leckgeschlagene Schiff Städtebauförderung zu
retten versucht, ist verräterisch; denn zu dieser
Rettung hatte sie bereits sieben Jahre Zeit.

Dennoch unterstützen wir das Anliegen. Die An-
sätze, die in den letzten Wochen zu erkennen wa-
ren - dass man die Kritik tatsächlich aufgegriffen
und Besserung gelobt hat -, müssen unterstützt
werden und brauchen eine flankierende Begleitung
der Politik.

Bei der Überprüfung der Anträge muss zukünftig
konsequenter nach Sinn und Unsinn jeder Maß-
nahme gefragt werden. Im Zweifel muss auch ein-
mal der eine oder andere Ablehnungsbescheid
versandt werden. Insbesondere müssen die Bemü-
hungen verstärkt werden, noch andere Finanzie-
rungstöpfe für Projekte in Sanierungsgebieten zu
akquirieren, wenn dies der Inhalt des Projekts nahe
legt. Die Städtebauförderung hat zwar den Vorteil,
dass sie einer ganzheitlichen Finanzierung unter-
liegt. Gleichwohl geht es angesichts der struktur-
politischen Zielsetzung aber auch um eine Bünde-
lung und Fokussierung unterschiedlicher Finanzie-

rungswege auf ein Gebiet. Daran mangelt es in
Niedersachsen sowohl in den traditionellen Sanie-
rungsgebieten als auch in den neuen Gebieten des
Programms der sozialen Stadt.

Daneben sind wir jedoch grundsätzlich für die
Beibehaltung der strukturpolitischen Komponenten
der Städtebauförderung. Insofern unterstützen wir
die Feststellungen, die der SPD-Antrag dazu ge-
troffen hat. Wir erwarten zukünftig eine höchst-
mögliche Transparenz bei der Beantragung, der
Bewilligung und der Abrechnung. Die Fachver-
waltung muss dafür sorgen, dass Städtebauförde-
rungsmaßnahmen, die schon über 20 Jahre in der
Förderung sind, endlich zügig zum Abschluss ge-
bracht werden. Dies ist die Landesregierung denje-
nigen Antragstellern schuldig, die schon seit Jah-
ren vergeblich auf die Aufnahme in das Programm
hoffen. - Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank, Herr Kollege. - Frau Kollegin Jahns
hat das Wort.

Frau Jahns (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der
Kollege Harden hat bereits dargestellt, was der
Hintergrund für diesen Antrag war: die Kritik des
Landesrechnungshofs. Der Landesrechnungshof
hat das aufwändige Verwaltungsverfahren in der
Städtebauförderung sowie die Langfristigkeit ver-
schiedener Maßnahmen beanstandet, weil dies da-
zu führt - das haben wir schon in den beiden vorhe-
rigen Redebeiträgen gehört -, dass kaum Projekte
neu in das Programm aufgenommen werden kön-
nen.

Meine Damen und Herren, es ist unbestritten, dass
die Städtebauförderung für die Kommunen im
Lande Niedersachsen sehr wichtig ist. Wir alle
wissen, dass viele Sanierungsmaßnahmen ohne
diese Förderung nicht möglich wären. Die Kom-
munen sind allein nicht in der Lage, diese Maß-
nahmen finanziell zu bestreiten. Deshalb haben
viele Kommunen ein Interesse daran, in das Städ-
tebauförderungsprogramm aufgenommen zu wer-
den.

Allerdings trägt der Antrag der SPD-Fraktion nicht
zur Verbesserung der Situation bei. Die Vorausset-
zungen für die Aufnahme in das Förderprogramm
sind auch jetzt schon gesetzlich geregelt, und diese
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gesetzlichen Bestimmungen sind ausreichend. Die
Landesregierung müsste sie nur umsetzen.

Leider aber sind die Diskrepanzen zwischen Lan-
desregierung und Landesrechnungshof an die Öf-
fentlichkeit gedrungen. Insofern nutzt die SPD-
Fraktion die Gelegenheit, einen Antrag dazu ein-
zubringen, um der Landesregierung den Rücken zu
stärken. Unserer Ansicht nach ist dieser Antrag
aber Schaumschlägerei.

(Beifall bei der CDU)

Festzustellen ist, dass es dieses Förderprogramm
zur städtebaulichen Entwicklung und Sanierung
seit 30 Jahren gibt. Das heißt: Wir brauchen kein
neues Programm aufzulegen. Jede Kommune weiß,
dass es dieses Programm gibt. Man muss also nicht
besonders darauf hinweisen.

Natürlich ist es sehr bedauerlich, dass manche
Kommunen ihre Fördermaßnahmen automatisch
Jahr für Jahr fortgeschrieben bekommen. Diesbe-
züglich wäre unsererseits anzuregen, dass man von
vornherein eine zeitliche Begrenzung in den Zu-
wendungsbescheid aufnimmt, mit der Möglichkeit,
dass es Ausnahmezulassungen gibt, wenn sich die
Sachlage vor Ort verändert. Das heißt, man muss
in das Gesamtkonzept eine Möglichkeit einbringen
können, dass bei Veränderung der Sachlage eine
fortgesetzte Aufnahme möglich ist. Aber es kann
aufgrund des umfangreichen Verwaltungsverfah-
rens nicht so sein, dass die Maßnahmen automa-
tisch Jahr für Jahr fortgeschrieben werden. Viel-
mehr ist eine Überprüfung nötig, um weiteren
Kommunen die Möglichkeit der Aufnahme zu
geben.

Um noch einmal darauf hinzuweisen: Die gesetzli-
chen Bestimmungen geben es bereits jetzt her, dass
Veränderungen des ursprünglichen Konzeptes
vorgenommen werden können. Es ist nur wichtig,
dass die Landesregierung diese Selbstverständlich-
keiten auch umsetzt.

Zurzeit haben strukturpolitisch besonders von der
Standortreduzierung der Bundeswehr betroffene
Kommunen selbstverständlich die Möglichkeit,
Anträge zu stellen. Aber man kann seitens der
Fraktionsebenen oder seitens der Landesregierung
nicht vorschreiben, welche Kommunen bevorzugt
werden. Hierzu muss ein Abstimmungsprozess bei
den betreffenden Bezirksregierungen stattfinden.

Wichtig ist natürlich auch - das ist ganz klar, und
dem folgen wir ebenfalls -, dass die Einzelmaß-

nahmen zügig durchgeführt und auch abgeschlos-
sen und abgerechnet werden. Insofern sollten die
Verwaltungsvorschriften darauf überprüft werden,
ob man nicht eine Veränderung vornehmen kann.

Die CDU-Fraktion möchte sich nicht zum Schieds-
richter zwischen Landesrechnungshof und Landes-
regierung machen lassen. Denn wir sind der Auf-
fassung, dass die gesetzlichen Möglichkeiten zur-
zeit ausreichen und dass sie nur umgesetzt werden
müssen. Die Beanstandungen durch den Landes-
rechnungshof, die es bereits seit 1993/94 gibt - das
hat der Kollege Hagenah auch schon ausgeführt -,
hätten in den vergangenen Jahren längst berück-
sichtigt werden können. Es ist auch Aufgabe der
Landesregierung, diese Kritik mit einzubeziehen
und entsprechend zu bewerten.

(Beifall bei der CDU)

Herr Präsident, meine Damen und Herren, nach
alle dem können wir nur sagen: Es handelt sich
hier um eine Therapieveranstaltung. Wir sind des-
halb nicht gewillt, diesem Antrag zu folgen. Wie
gesagt, gibt es das Förderprogramm bereits seit
30 Jahren. Seit 1990 besteht eine Erweiterung in
Bezug auf den Bereich der sozialen Stadt, was in
den vergangenen Jahren in Niedersachsen große
Bedeutung erlangt hat, da es in vielen Kommunen
problematische Stadtviertel gibt. Im Hinblick auf
diese Bereiche ist es sehr wichtig, dass auch diese
Kommunen die Möglichkeit erhalten, in das Pro-
gramm aufgenommen zu werden.

Noch ein Wort zur Erhebung der Ausgleichsabga-
be - auch dies war ja eine Kritik des Landesrech-
nungshofs -: Die Kommunen sind gehalten, um die
Finanzmittel insgesamt so günstig wie möglich
nach dem Gesamtkonzept durchzurechnen, die
Ausgleichsbeiträge möglichst zügig zu erheben
und in das Gesamtkonzept einzubinden. Der Lan-
desrechnungshof hat festgestellt, dass die Kommu-
nen in dieser Hinsicht in der Vergangenheit eher
nachlässig gehandelt haben. Aber auch dies ist
dann im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen.
Dies ist also nicht Aufgabe der Fraktionen, sondern
es ist Aufgabe der Landesregierung bzw. der Be-
zirksregierungen, das Gesamtfinanzierungskonzept
entsprechend zu prüfen. Die Ausgleichsbeiträge
sind keine Einnahmen des Landes, sondern sie
werden dann in die Gesamtfinanzierung einbezo-
gen und vermindern dadurch eventuell den Förder-
bedarf. Das hat zur Folge, dass vielleicht andere
Mittel wieder frei werden. Dadurch haben andere
Kommunen die Möglichkeit, in das Programm
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aufgenommen zu werden. Deswegen sollte auch
die Landesregierung ein Interesse daran haben, auf
diese Erhebung zu achten.

Meine Damen und Herren, ich habe ausführlich
dargestellt, wie sich unsere Fraktion zu diesem
Thema verhält. Wir sind der Auffassung, dass alle
konkreten Punkte, die in dem Antrag enthalten
sind, bereits zurzeit umgesetzt werden können.
Insofern gibt es keine Verbesserung der Situation.
Deswegen werden wir uns bei der Abstimmung der
Stimme enthalten. - Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank, meine Damen und Herren. - Weitere
Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe
damit die Beratung, und wir kommen zu den not-
wendigen Abstimmungen.

Wer der Beschlussempfehlung des Ausschusses für
Städtebau und Wohnungswesen in der Drucksache
2638 Nr. 1 zustimmen will, den bitte ich um ein
Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Der Beschlussempfehlung
ist mit Mehrheit gefolgt.

Wer der Beschlussempfehlung des Ausschusses für
Städtebau und Wohnungswesen in der Drucksache
2638 Nr. 2 zustimmen will und damit die in die
Beratung einbezogene Eingabe für erledigt erklä-
ren möchte, den bitte ich wiederum um ein Hand-
zeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm-
enthaltungen? - Das ist einstimmig so beschlossen.
Damit ist der Tagesordnungspunkt 17 ebenfalls
bewältigt.

Ich rufe nunmehr auf

Tagesordnungspunkt 18:
Zweite Beratung:
Verkehrssicherheitsarbeit unterstützen - Kon-
trollen verstärken - Antrag der Fraktion der SPD
– Drs. 14/2301 - Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Wirtschaft und Verkehr - Drs.
14/2639

Der Antrag der Fraktion der SPD wurde am
16. März 2001 an den Ausschuss für Wirtschaft
und Verkehr zur Beratung und Berichterstattung
überwiesen. Eine Berichterstattung ist nicht vorge-
sehen.

Ich erteile jetzt dem Kollegen Schurreit das Wort.

Schurreit (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Unser
Antrag "Verkehrssicherheitsarbeit unterstützen –
Kontrollen verstärken" basiert auf einer Jahres-
hauptversammlung der Landesverkehrswacht. Mit
ihm wird deutlich gemacht - das ist im ersten Teil
des Antrages formuliert - , dass die Schülerlotsen-
idee neu belebt werden sollte. Denn überall dort,
wo Schülerlotsen tätig waren, sind die Verkehrsun-
fälle praktisch auf null zurückgeführt worden. Dies
ist ein überwältigendes Ergebnis. Insoweit steht
also die Schulwegsicherung im Vordergrund, die
in eine schulische Verkehrserziehung einmünden
soll, die dies unterstützt.

Ein weiterer Aspekt dieses ersten Antragsteiles ist
die Tatsache, dass junge Fahrer die Gruppe mit
dem größten Risiko im Straßenverkehr darstellen,
dass unter ihnen die höchste Unfallrate zu ver-
zeichnen ist. Wenn es uns gelingt, den jungen
Menschen in früher schulischer Zeit eine Erzie-
hung zum defensiven und partnerschaftlichen Ver-
halten innerhalb des Verkehrsgeschehens in Gänze
angedeihen zu lassen, so kann dies zum Vorteil
sein. Das wollen wir unterstützen. Insoweit erbitten
wir ein gemeinsames Vorgehen.

In einem zweiten Teil haben wir deutlich gemacht,
dass auf vierstreifigen Autobahnen in Verkehrs-
spitzenzeiten Überholverbote für Lkw ausgespro-
chen werden sollten. Wir haben das mit dem Ver-
band der Güterverkehrsunternehmen besprochen,
der uns gebeten hat, kein prinzipielles Überholver-
bot zu fordern, sondern auch Ausnahmezeiten zu-
zulassen, so z. B. in der Nacht, sodass dann auf
diesen Strecken das Überholen auch für Lkw mög-
lich ist. Das bedeutet ein abgestuftes, ein mit Au-
genmaß formuliertes Überholverbot auf vierstreifi-
gen Autobahnen. Wir wollen versuchen, dies in
Niedersachsen umzusetzen.

Drittens. Tempo-Begrenzer für Lkw sind Standard,
vor allen Dingen bei den neuen Fahrzeugen. Aber
es bedarf der Überprüfung der Funktionsfähigkeit
dieser Tempo-Begrenzer. Diese technische Über-
wachung muss auch kontrolliert werden, damit
nicht - sagen wir - manipuliert wird. Insoweit soll
das Land Niedersachsen im Bundesrat initiativ
werden, um eine bundeseinheitliche Regelung zu
erreichen.

Viertens haben wir den Innenminister insoweit
angesprochen, als vor allen Dingen die Fahrtüch-
tigkeit der Fahrzeuge, die aus dem Ostblock kom-
mend Deutschland durchfahren, besser und häufi-
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ger kontrolliert werden sollte, was einen erhöhten
Personalbedarf bedeutet. Das ist noch zu diskutie-
ren und vielleicht auch in ein gemeinsames Paket
zu schnüren.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Dis-
kussion im Ausschuss ist so verlaufen, dass sich
die Fraktionen dem letzten Vorschlag einmütig
angeschlossen haben. Ich freue mich sehr darüber,
dass dies gelungen ist und dass alle Fraktionen
anerkannt haben, dass wir künftig im Bereich der
Verkehrssicherheit etwas mehr tun müssen. Ich
bedanke mich also deshalb auch bei den anderen
Fraktionen.

(Beifall bei der SPD - Zustimmung
von Frau Rühl [CDU])

Folgerichtig bitte ich um Zustimmung zu diesem
Antrag. - Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD und bei der
CDU)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank. - Frau Kollegin Rühl hat jetzt das
Wort.

Frau Rühl (CDU):

Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Folgende Anzeige fand ich am Samstag im
Weser-Kurier:

„Samstagnacht. Voll drauf.

Mehr als 2 600 junge Menschen im
Alter von 15 bis 25 Jahren sterben
jährlich bei Verkehrsunfällen - meist
nachts, am Wochenende. Mensch,
denk doch mal nach! Spaß, Action
und Power gehören in die Disco“

und nicht ans Steuer.

Das ist Unterstützung der Verkehrssicherheit, und
zwar von der Deutschen Verkehrswacht.

(Beifall bei der CDU - Frau Schlie-
pack [CDU]: Sehr gute Initiative!)

Solche Initiativen müssen einfach gefördert wer-
den, wenngleich ich meine, dass es vielleicht eine
bessere Ansprache als diese gibt, denn dies er-
schien im Kleinformat auf Seite 4 in einer großen
Zeitung, untergehend unter „Verschiedenes“.

Wie schon in der ersten Beratung und auch jetzt
nach der Ausschussberatung sagen wir als
CDU-Fraktion immer noch Ja zur Unterstützung
der Verkehrssicherheit und auch Ja zur Verstär-
kung der Kontrollen. Aber - lassen Sie mich das
hinzufügen - die Unfälle im Straßenverkehr kann
letztlich nur der Mensch vermeiden.

Auto und Lkw bringen Mitarbeiter, Waren und
Rohstoffe pünktlich ans Ziel, und viele Menschen
haben auch Spaß am Fahren. Doch der Straßenver-
kehr hat seine Schattenseiten. Im Jahre 1998 verlor
die Gesamtwirtschaft 68 Millionen DM. Mehr als
die Hälfte der Schadenssumme entstand, weil Fuß-
gänger oder Radfahrer von Autos erfasst wurden
oder Fahrer und Mitfahrer bei Unfällen verletzt
wurden. Die Wissenschaftler der Bundesanstalt für
Straßenwesen berücksichtigten in dieser Rechnung
nicht nur die direkten Krankheitskosten, die beim
Arzt oder im Krankenhaus anfallen. Wenn das
Unfallopfer nicht mehr arbeiten kann, erhält es
eine Invalidenrente, und außerdem verliert die
Gesellschaft einen Mitarbeiter und dessen Produk-
tivität. Ohne Unfall hätte das Opfer je nach Alter
noch sehr viele Jahre arbeiten können. Beides ist in
der Kostenrechnung enthalten; auch mittelbare
Kosten, die etwa Eltern entstehen, die weniger
arbeiten, um ihr verletztes Kind zu pflegen. Auch
diese Kosten fließen hier mit ein.

Meine Damen und Herren, tödliche Verkehrsun-
fälle summierten sich auf 18,2 Milliarden DM
Schaden. Verstehen Sie mich nicht falsch! Ich will
angesichts dieser Zahl nicht das Leid der Familien
und Freunde ganz außen vor lassen. Auch ich
weiß, dass nie der Versuch unternommen wurde,
diese Tragik in irgendeiner Art zu beziffern, und
wir alle können den Umfang nur erahnen.

Wir wollten aber auch nicht ganz so schwarz ma-
len. Wir sehen das ebenso wie Sie, Herr Wenzel,
wobei ich mit Ihnen natürlich einer Meinung bin.
Sie zeigten eine Zahl von 7 000 Verkehrstoten an
und meinten, dass das kein Normalzustand sei.
Insoweit gehen wir natürlich einen gemeinsamen
Weg.

In der Verkehrssicherheit konnten deutliche Fort-
schritte erzielt werden. Die vom Statistischen Bun-
desamt vorgelegten Zahlen der Unfallstatistik be-
legen eine weitere Verbesserung der Unfallsituati-
on auf unseren Straßen. Besonders hervorzuheben
ist der Rückgang der tödlichen Unfälle in den neu-
en Bundesländern. Dies ist ein Zeichen dafür, dass
sich dort die Maßnahmen zur Erhöhung der Ver-
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kehrssicherheit und nicht zuletzt der Ausbau des
Straßennetzes auszahlen.

Da sind wir dann wieder bei unserer Forderung,
den bedarfsgerechten Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur zu erweitern. Natürlich benötigen wir,
verehrter Herr Kollege Schurreit, die Unterstüt-
zung der Verkehrswachten und Arbeitsgemein-
schaften der Verkehrserzieher. Auch brauchen wir
die Unterstützung der Arbeit der Schüler- und El-
ternlotsen, auch das eingeschränkte Überholverbot
für Lkw, regelmäßige technische Überwachung der
Tempo-Begrenzer für Lkw und Busse und nicht
zuletzt die Erhöhung der Dichte der Kontrollen
durch das Bundesamt für Güterverkehr. Genau
diese Maßnahmen erhöhen die Verkehrssicherheit.

In einem Unfallverhütungsbericht stellte die Bun-
desregierung fest:

„Die Entwicklung des Unfallgesche-
hens in den zurückliegenden zehn
Jahren ist relevant für die Abschät-
zung der Wirkung von laufenden und
künftigen Verkehrssicherheitsmaß-
nahmen.“

Wir wissen also, was getan werden muss. Aber wir
handeln nicht danach. Genau so habe ich auch Sie,
Herr Wenzel, verstanden. Nur, worauf ich nun
doch ein bisschen gespannt bin, sind Ihre angekün-
digten Vorschläge. Sie haben sich, Herr Wenzel, in
der ersten Beratung und im Ausschuss – das sage
ich in aller Freundschaft - ganz schön weit aus dem
Fenster gelehnt. Sie wollten einen Vorschlag vor-
legen, der dieses Thema grundlegender angeht und
mit dem eine deutliche Senkung der Unfallzahlen
herbeigeführt werden kann. So Ihre Worte. Wie
gesagt, ich bin sehr gespannt. Zündende, neue,
Erfolg versprechende Ideen werden sicherlich auch
fraktionsübergreifend gerne angenommen.

Meine Damen und Herren, ich meine, dass zum
Thema Verkehrssicherheit vieles gesagt, aber, wie
die Zahlen belegen, noch zu wenig getan wurde.
Abschließend fordere ich von uns allen als Abge-
ordnete in unserer Vorbildfunktion, mehr Verant-
wortung zu tragen für uns und für andere. Insbe-
sondere uns sollte klar sein: Hände fest ans Steuer,
Fuß vom Gas - Wein und Bier stehen lassen. - Ich
danke sehr herzlich.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Gansäuer:

Da gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Das
will ich jetzt aber nicht erörtern. - Herr Kollege
Wenzel hat das Wort. Bitte schön!

Wenzel (GRÜNE):

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir stehen im Bereich der Verkehrssicherheit vor
einer Herausforderung, die gewaltig ist, und ich
kann Ihnen heute noch nicht unseren abschließen-
den Vorschlag vorlegen.

(Frau Vockert [CDU]: Das hat Frau
Rühl auch nicht erwartet!)

- Frau Rühl, ich fand es schön, dass Sie das noch
einmal zitiert haben. Wir sind in der Tat an diesem
Thema dran und diskutieren es intensiv. Aber es
gibt noch keinen abschließenden Beschlussvor-
schlag. Wir haben uns daher entschieden, diesen
Vorschlag der SPD so, wie er heute vorliegt, mit-
zutragen. Das wird uns aber nicht daran hindern,
einen Antrag mit weiter gehenden Vorschlägen
hier im Plenum einzubringen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dann hoffen wir selbstverständlich auf die Unter-
stützung aller Fraktionen hier im Haus.

Dieser Antrag greift eine Reihe von Punkten auf,
aber er wird, wie gesagt, leider noch nicht die
Wende in der Frage der Verkehrssicherheit brin-
gen. Aber darin sind einige Punkte enthalten, die
durchaus eine Verbesserung bewirken. Wir müssen
das, was dort beispielsweise unter dem ersten
Spiegelstrich aufgeschrieben ist, konkret mit In-
halten füllen, beispielsweise im Hinblick auf die
Beteiligung von Kindern an der Schulwegsiche-
rung. Die Dänen, die vor anderthalb Jahrzehnten
mit an der Spitze der Statistik über Verkehrsunfälle
von Kindern lagen und bei denen insbesondere
eine sehr große Zahl von Schulkindern in Unfälle
verwickelt war, haben da sehr viel Forschung rein-
gesteckt und ein wegweisendes Projekt in Odense
entwickelt, das heute unter dem Stichwort Odense-
Projekt diskutiert wird. In die Untersuchungen zu
diesem Projekt hat man Kinder sehr stark einbezo-
gen und dabei festgestellt, dass Kinder sehr genau
wissen, wo auf ihrem täglichen Weg zur Schule
oder den Wegen, die sie täglich zurückzulegen
haben, Gefahrenpunkte liegen. Das hat man aufge-
griffen und mithilfe von Polizei, Gemeinden und
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anderen Behörden, die für die Verkehrssicherheit
zuständig sind, umgesetzt.

Hierfür benötigt man natürlich Finanzmittel und
vielleicht auch die eine oder andere Organisation
jenseits der Arbeit der Landesverkehrswacht, die in
diesem Bereich schon länger aktiv ist und bisher
fast 99 % der gesamten Landesmittel bekommt. Es
gibt andere Organisationen, wie beispielsweise den
Verkehrsclub Deutschland, der sich in der Vergan-
genheit insbesondere für die dänischen Beteili-
gungsmodelle engagiert hat. Ich würde mich freu-
en, wenn wir bei der Umsetzung auch diese heran-
ziehen würden.

Immer wieder taucht - auch bei dem dänischen
Modell - das Thema Geschwindigkeitsdämpfung,
Verkehrsberuhigung und die Einrichtung von
Spielstraßen in Wohngebieten auf. Man hat gese-
hen, dass damit sehr gute Wirkungen erzielt wer-
den können.

Was hier zum Bereich Lkw ausgeführt wurde, ist
angesichts der Häufung von Unfällen mit Lkw-
Beteiligung im Autobahnbereich eine richtige
Maßnahme. Auch das findet unsere Unterstützung.

In Anbetracht meiner Redezeit komme ich zum
Schluss. Ich würde gern noch einige Punkte dazu
näher ausführen. Wie gesagt, wir unterstützen den
Antrag in der vorliegenden Fassung und werden
auf das Thema zurückkommen. - Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank, Herr Kollege. - Meine Damen und
Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht
vor.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Wer der Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft
und Verkehr in der Drucksache 2639 zustimmen
will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Ich bitte
um die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Das
ist einstimmig beschlossen. Ich danke Ihnen.

Ich rufe nunmehr auf

Tagesordnungspunkt 19:
Einzige (abschließende) Beratung:
Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr
1999 - Antrag der Landesregierung – Drs.
14/2095 - Bemerkungen und Denkschrift des
Landesrechnungshofs - Drs. 14/2400 - Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Haus-
halt und Finanzen - Drs. 14/2674

Im Ältestenrat waren sich die Fraktionen einig,
dass über diesen Punkt ohne Besprechung abge-
stimmt wird. - Ich höre keinen Widerspruch.

Eine Berichterstattung soll selbstverständlich er-
folgen. Herr Kollege Wiesensee wird das jetzt tun.

Wiesensee (CDU), Berichterstatter:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Mit der soeben vom Herrn Präsidenten
genannten Drucksache 2674 hat Ihnen der Aus-
schuss für Haushalt und Finanzen seine Beschluss-
empfehlung zur Haushaltsrechnung 1999 vorge-
legt.

Der Ausschuss empfiehlt, die Landesregierung und
den Präsidenten des Landtages für die Haushalts-
rechnung des Haushaltsjahres 1999 zu entlasten
und die dazu vorliegenden Bemerkungen und die
Denkschrift des Landesrechnungshofs insoweit für
erledigt zu erklären, als sich aus dem Bericht des
Haushaltsausschusses nichts anderes ergibt. Au-
ßerdem enthalten die Empfehlungen die Bitte an
die Landesregierung, die Feststellungen und Be-
merkungen in dem Bericht zu beachten und dem
Landtag über die eingeleiteten Maßnahmen zu
berichten. Des Weiteren sollen die geleisteten
über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Haus-
haltsjahres 1999 nachträglich gebilligt werden.

Der Landesrechnungshof hat die Haushaltsrech-
nung wieder sehr zeitnah geprüft und dem Landtag
frühzeitig seine Denkschrift vorgelegt. Vom Un-
terausschuss „Prüfung der Haushaltsrechnungen“
wurde die Denkschrift sehr eingehend beraten. Zu
allen wesentlichen Sachverhalten hat der Unteraus-
schuss Empfehlungen ausgearbeitet, welche die
Grundlage für die Beratungen im Ausschuss für
Haushalt und Finanzen bildeten. Der Zeitrahmen
für die Berichterstattung lässt es nicht zu, dass ich
auf Einzelheiten des Berichts eingehe. Erlauben
Sie mir daher, dass ich auf den sehr umfangreichen
Bericht des Haushaltsausschusses verweise.
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Die Ihnen vorliegende Beschlussempfehlung ist im
Haushaltsausschuss mit den Stimmen der Vertreter
der Fraktionen der SPD und der CDU gegen die
Stimme des Vertreters der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen beschlossen worden. Seine Ableh-
nung begründete der Vertreter der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen damit, dass die Vorschläge des
Haushaltsausschusses zum Bereich Sican nicht den
Vorstellungen seiner Fraktion entsprächen.

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen bittet
Sie, seiner Empfehlung zu folgen.

Ich möchte meinen Bericht nicht schließen, ohne
namens des Haushaltsausschusses allen an der
Prüfung beteiligten Mitarbeitern des Landesrech-
nungshofs für die geleistete verantwortungsvolle
Arbeit zu danken.

(Beifall bei der CDU und bei der
SPD)

Vizepräsident Gansäuer:

Den Mitarbeiterinnen auch, nehme ich an.

(Wiesensee [CDU]: Allen!)

- Das muss immer noch geübt werden.

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur
Abstimmung. Wer der Beschlussempfehlung des
Ausschusses für Haushalt und Finanzen in der
Drucksache 2674 zustimmen will, den bitte ich um
ein Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? – Das ist mit großer Mehrheit
so beschlossen.

Ich denke, wir sind uns einig, dass wir jetzt noch
den Tagesordnungspunkt 20 beraten und dann in
die Mittagspause eintreten.

(Zustimmung)

- Gut.

Dann rufe ich auf

Tagesordnungspunkt 20:
Zweite Beratung:
Offensive für Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik an unseren
Schulen - Antrag der Fraktion der CDU – Drs.
14/1672 - Beschlussempfehlung des Kultus-
ausschusses - Drs. 14/2641

Der Antrag wurde am 22. Juni 2000 an den Kul-
tusausschuss überwiesen. Berichterstatter ist der
Kollege Wulf. Bitte schön!

Wulf (Oldenburg) (SPD), Berichterstatter:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mit
seiner Beschlussempfehlung in der Drucksache
2641 empfiehlt Ihnen der Kultusausschuss mit den
Stimmen der Vertreter der Fraktion der SPD sowie
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Antrag
abzulehnen. Die Ausschussmitglieder der Fraktion
der CDU stimmten gegen diese Empfehlung.

In Anbetracht der Tatsache, dass wir uns der Mit-
tagspause nähern, werde ich den Rest des Berichts
zu Protokoll geben.

(Zu Protokoll):

Ein Ausschussmitglied der antragstellenden Frak-
tion erklärte, die Wirtschaft erwarte, dass junge
Menschen insbesondere in den Bereichen Mathe-
matik, Wirtschaft, Naturwissenschaften und Tech-
nik gut ausgebildet würden. Dieser Erwartung
werde derzeit aber nicht entsprochen. Fächer wie
Chemie und Physik führten in niedersächsischen
Schulen nur noch ein Schattendasein. Im mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Bereich zeichne
sich ein drastischer Fachlehrermangel ab. Um ein
Lernen in der Informationsgesellschaft zu ermögli-
chen, reiche es nicht aus, für jedes Lehrerzimmer
einen Internetanschluss bereitzustellen. Vielmehr
müssten auch die übrigen unter Nr. 2.2 des Antra-
ges genannten Überlegungen endlich einmal in die
Tat umgesetzt werden. Nach Auffassung der CDU-
Fraktion müssten neue Lehrkräfte durch ein massi-
ves Qualifizierungsprogramm gewonnen werden.
Die Attraktivität des Lehrerberufes müsse endlich
verbessert werden. Nur so könne es gelingen, die
Zukunftschancen der jungen Generation im Wett-
bewerb zu wahren.

Das Ausschussmitglied der Fraktion der Grünen
legte dar, auch ihre Fraktion sehe auf dem in Rede
stehenden Gebiet einen dringenden Handlungsbe-
darf. Die TIMSS-Studie habe gezeigt, aus welchen
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Gründen die Schülerinnen und Schüler in Nieder-
sachsen bzw. in Deutschland insgesamt in den
naturwissenschaftlichen Fächern weltweit nicht zu
den Besten gehörten. Zahlreiche Unzulänglichkei-
ten seien in der Form des bereits erteilten Unter-
richtes zu suchen. Hier bedürfe es mehr Fortbil-
dung für die Lehrkräfte im didaktischen und im
methodischen Bereich. Der Unterricht selbst müsse
sich ändern. Er müsse ein in Richtung Problemlö-
sung und Experimentierfreude gehender Unterricht
werden. Die Schülerinnen und Schüler müssten die
Möglichkeit haben, sich selbst Gedanken über
Lösungswege zu machen. Diesem Anliegen werde
aber auch der Antrag der CDU-Fraktion nicht
gerecht. Er enthalte zu viele einseitige und auch
formale Forderungen. Daher werde der Antrag
von der Fraktion der Grünen abgelehnt.

Ein Mitglied der SPD-Fraktion räumte im Kultus-
ausschuss ein, dass der von der CDU-Fraktion
vorgelegte Antrag durchaus ein wichtiges Problem
aufgreife. Es müsse aber festgestellt werden, dass
die Landesregierung bereits außerordentlich um-
fangreiche Maßnahmen auf dem in Rede stehenden
Gebiet ergriffen habe. Beispielhaft sei zu erwäh-
nen, dass zahlreiche Quereinsteiger eingestellt
worden seien und auch weiterhin eingestellt wür-
den. Darüber hinaus habe die Landesregierung für
die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik umfangreiche Werbe-
maßnahmen durchgeführt, die inzwischen zu einem
Anstieg der Studienplatznachfrage um 25 % ge-
führt hätten. Im Mittelpunkt weiterer Maßnahmen
werde auch die Stärkung des naturwissenschaftli-
chen Bereichs, insbesondere in der Sekundarstu-
fe I, stehen. Vor diesem Hintergrund lehne die
SPD-Fraktion den Antrag der CDU-Fraktion ab.

Die mitberatenden Ausschüsse für Wissenschaft
und Kultur, Wirtschaft und Verkehr sowie Haus-
halt und Finanzen folgten der Beschlussempfeh-
lung des federführenden Ausschusses.

Der Kultusausschuss bittet Sie, der Beschlussemp-
fehlung in der Drucksache 2641 zuzustimmen.

Sofern der Präsident gestattet, werde ich gleich mit
meinem Redebeitrag für die SPD-Fraktion fortset-
zen.

Vizepräsident Gansäuer:

Bitte sehr!

Wulf (Oldenburg) (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Bei der
ersten Beratung dieses Antrages im Juni letzten
Jahres habe ich bereits festgestellt, dass unser Land
natürlich qualifizierte Schülerinnen und Schüler
braucht, die den sich ständig ändernden Anforde-
rungen in Zeiten der Globalisierung gewachsen
sind. Das, so denke ich mir, ist aber jedem in die-
sem Hause klar.

Unserer Ansicht nach haben dabei Erziehung und
Persönlichkeitsentwicklung, Teamfähigkeit und
Vermittlung gesellschaftlicher Werte einen ebenso
großen Stellenwert wie auch die fachliche Ausbil-
dung. Hierzu gehört natürlich ohne Frage auch die
Entwicklung grundlegender Kenntnisse in Mathe-
matik, den Naturwissenschaften und im Bereich
der Informationstechnologie. Im Rahmen des Mög-
lichen leistet die Landesregierung in allen Berei-
chen meiner Ansicht nach da eine gute Arbeit. Ich
will das an einigen Beispielen aufzeigen.

Das Handeln der Landesregierung mit dem Akti-
onsprogramm n-21 schreitet weit vor dem voran,
was Sie von der CDU in dem Antrag vorgelegt
haben. Die Erfolge sind messbar. Allein mehr als
130 000 Besuche auf den Internetseiten von n-21
seit November 2000 zeigen das große Interesse der
Menschen im Lande und die große Resonanz auf
dieses Programm.

Die Chronologie spricht für sich. Seitdem im De-
zember 1999 das Aktionsprogramm n-21 von Mi-
nisterpräsident Gabriel angekündigt wurde, hat
sich eine beispiellose Erfolgsbilanz entwickelt.
Ziel des Aktionsprogramms ist es, Schülerinnen
und Schüler für die Wissensgesellschaft zu qualifi-
zieren. Perspektive ist eine Lernkultur, in deren
Zentrum problemorientiertes, selbstgesteuertes und
kooperatives Lernen und die Vermittlung von Me-
dienkompetenz stehen. Realisiert wird das Akti-
onsprogramm im Rahmen einer Public Private
Partnership durch den Verein n-21 und durch eine
Projektgruppe im Kultusministerium. Die Bilanz
ist sehenswert. Im Januar 2001 fand eine erste
Förderrunde statt. Im Februar 2001 wurde ein Ko-
operationsvertrag mit einem Volumen von mehr
als 10 Millionen DM von Ministerpräsident Gab-
riel und dem Chef von Microsoft, Bill Gates, abge-
schlossen. Zum Stichtag 1. März 2001 sind 901
Förderanträge mit einem Zuschussbedarf von rund
20 Millionen DM gestellt worden. Die Begutach-
tung der Anträge ist abgeschlossen, wie Sie wis-
sen. 719 Anträge niedersächsischer Schulen sowie
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28 Anträge außerschulischer Einrichtungen sind
positiv bewertet worden.

Aber es geht natürlich weiter. Ich will nur ein paar
Schlaglichter aufzeigen. VW fördert Schulen an
Produktionsstandorten in Niedersachsen mit mehr
als 2 Millionen DM. Informationsveranstaltungen
zum Thema „Lernen mit Notebooks“ haben statt-
gefunden. Eine umfassende Basisqualifikation der
Lehrkräfte findet statt. Es gibt extra dafür einen
Fortbildungsmarkt in Niedersachsen. Im Juli 2001
wurden im Rahmen des Programms ZIBS - Zu-
kunftsinvestitionen für berufliche Schulen - für das
Jahr 2001  17 Millionen DM, für das Jahr 2002
8 Millionen DM für berufsbildende Schulen zur
Verfügung gestellt.

Am 10. August fand in Wolfsburg die Festveran-
staltung zum einjährigen Geburtstag des Aktions-
programms n-21 statt. Das aktuelle Sponsorenvo-
lumen erreichte zu diesem Zeitpunkt 17 Millio-
nen DM. Im Rahmen der Geburtstagsfeier haben
Ministerpräsident Sigmar Gabriel und Günter Junk,
Geschäftsführer von Cisco Deutschland, eine Ko-
operationsvereinbarung mit einem Projektvolumen
in Höhe von weiteren 10 Millionen DM unter-
zeichnet.

Das Aktionsprogramm „Lehrerzimmer online“ ist
ein voller Erfolg erster Güte.

Was können Sie dem noch entgegensetzen? Das
frage ich Sie. Wenn das keine Erfolgsstory ist,
meine Damen und Herren, dann weiß ich es auch
nicht.

(Beifall bei der SPD)

Das ist viel mehr als das, was Sie in Ihrem Antrag
gefordert haben. Die Aktivitäten dieser Landesre-
gierung lassen Ihren Antrag in diesem Passus ge-
radezu lächerlich aussehen.

Ich will jetzt kurz auf die anderen Punkte einge-
hen, die von Ihnen hier erwähnt worden sind. Die
Aspekte dessen, was die Landesregierung z. B.
zum Lehrermangel in die Wege geleitet hat, wird
die Kultusministerin ausführlich ansprechen. Na-
türlich ist uns allen klar, dass im Bereich Natur-
wissenschaften und Informationstechnologie unse-
re Gesellschaft in der Gegenwart und Zukunft
qualifizierte Arbeitskräfte braucht. Wir wissen
auch, dass es dafür keine hinreichende Zahl von
Arbeitsplatzbewerbern gibt, weder für die Industrie
noch für die Schule. Wenn die Nachfrage von
Schülerinnen und Schülern in der gymnasialen

Oberstufe nach diesen Fächern aber schon ab-
nimmt und gering ist, dann ist klar, dass wir dann
auch keine hinreichende Zahl von Studierenden
haben.

Wir müssen uns fragen, warum das so ist. Die Er-
gebnisse der TIMSS-Studie haben es hinreichend
dargelegt. Wir haben es immer wieder analysiert.
Ich gehe davon aus, dass das inzwischen im Hause
klar ist, selbst bei der CDU. Die Schlussfolgerun-
gen liegen auf der Hand: Die unzureichende, of-
fensichtlich nicht praxisnahe und wenig schüler-
adäquate Vermittlung des Lernstoffs in diesen
Bereichen ist das Hauptproblem.

Die Hochschulen haben dieses Problem erkannt.
Die Fachdidaktiker arbeiten daran. Entsprechende
Veränderungen sind eingeleitet worden. Ich meine,
wir sind auf dem besten Wege, die Situation zu
verbessern.

In den anderen Bereichen greifen Maßnahmen der
Landesregierung bereits. Wir haben die Anzahl der
Stellen in den Ausbildungsseminaren erhöht. Da-
mit sind die Wartezeiten für den Vorbereitungs-
dienst bzw. für das Referendariat nahezu auf null
gesunken.

Wir haben qualifizierte Fachpraxiskräfte für den
Schulunterricht eingestellt. Notwendige pädagogi-
sche Kenntnisse werden ihnen durch Fort- und
Weiterbildung vermittelt.

Es hat eine Reihe von Werbemaßnahmen gegeben,
u. a. eine auch von den Lehrerverbänden unter-
stützte Werbemaßnahme des Ministeriums. Scha-
de, dass Sie als Opposition daran nicht mitgewirkt
haben. Das zeigt auf, wie ernst Sie dieses Problem
nehmen.

Unabhängig davon, wie die Zahlen im Hinblick auf
den Lehrermangel in einigen Bereichen des Landes
aussehen - dieser ist in einigen Fächern und in
einigen Regionen durchaus vorhanden -, ist das
entscheidende Problem ein anderes. Das Problem
besteht vielmehr darin, dass wir die Zahl der Lehr-
amtstudierenden perspektivisch noch erhöhen müs-
sen. Wir haben diese Zahl bereits um 25 % erhöht.
Dennoch sind die Bedarfe vorhanden, und zwar
weniger im Fach Mathematik, sondern vielmehr in
den naturwissenschaftlichen Fächern, aber auch im
Bereich Informationstechnologie, Evangelische
Religion, Musik, Latein, Russisch, Politik, in den
nächsten Jahren zum Teil sogar im Bereich Ge-
schichte und Kunst. Wenn die Zahl der ausschei-
denden Lehrkräfte ab 2006/2007 weiter steigen
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wird, werden wir eine größere Zahl von Lehramts-
studierenden brauchen.

Tatsache ist allerdings, das die Lehrerinnen- und
Lehrerausbildung in den letzten Jahrzehnten nicht
nur in Niedersachsen, sondern überall an den deut-
schen Hochschulen zugunsten anderer Studiengän-
ge geschröpft worden ist. Das muss von den Hoch-
schulen selbst geändert werden. Daher plädiere ich
massiv für die Aufwertung der Lehrerausbildung
an unseren Hochschulen.

Bei zusammenfassender Betrachtung kommt es im
Kern darauf an, dass man sich mit den folgenden
zwei Fragen beschäftigt:

Erstens. Wie ist ein breiteres Verständnis für den
naturwissenschaftlich-technischen Bereich an den
Schulen zu entwickeln?

Zweitens. Wie gewährleisten wir in den nächsten
Jahren eine quantitativ und qualitativ hochwertige
Lehrerinnen- und Lehrerausbildung in diesen
Sektoren?

Das sind die wichtigen Fragen, denen man sich
stellen muss, auf die Ihr Antrag jedoch leider keine
Antwort gibt. Weil in Ihrem Antrag nichts anderes
als das gefordert wird, was die Landesregierung
längst leistet, haben wir diesen Antrag im Kultus-
ausschuss abgelehnt und werden das auch heute
tun. - Danke.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank. - Frau Kollegin Mundlos hat das
Wort.

Frau Mundlos (CDU):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Lieber Kollege Wulf, Fakt ist doch, dass das Ler-
nen in Niedersachsen drastisch erschwert worden
ist und dass man eher in Schlaglöcher fällt, in die
man umso härter fällt, wenn man nach den von
Ihnen angekündigten Schlaglichtern Ausschau hält.

Es überrascht allerdings, wenn unser Antrag, der
vor 16 Monaten eingebracht wurde, von der Lan-
desregierung zumindest in der Weise bewertet
wird, dass er zum Handeln angeregt hat, wenn-
gleich die Fakten eine andere Sprache sprechen. Es
gibt Hinweise darauf, dass man sich bemühe und
Handlungsbedarf sehe. Unter anderem ist geplant,

Physik und Chemie ab dem 7. Jahrgang unterrich-
ten zu lassen. Ich frage mich nur: Von wem? Wo
sind denn die Lehrer, die das leisten sollen?

(Zustimmung bei der CDU)

Um das gesteckte Ziel zu erreichten, müsste man
zum nächsten Schuljahr allein an den niedersächsi-
schen Gymnasien 250 Lehrkräfte mit der Fächer-
kombination Physik und Chemie einstellen. Die
Landesregierung sieht noch nicht einmal ein Fünf-
tel der erforderlichen Kräfte dafür vor. Mit derarti-
gen Ausgestaltungen eigener geplanter Maßnah-
men konterkarieren Sie diese gleich wieder selber.

Im Übrigen führen Fächer wie Physik und Chemie
in Niedersachsen nur noch ein Schattendasein. Der
Fachlehrermangel wird immer drastischer. Es gibt
kein schlüssiges Qualifikationskonzept zur Gewin-
nung von Lehrkräften für diesen Bereich. Immer
weniger junge Menschen beginnen ein Lehramt-
studium in diesen Fächern. Diejenigen, die es den-
noch tun und sich z. B. mit einer Note von 2,7 im
Examen Physik/Chemie um einen Referendarplatz
bewerben, bekommen zur Antwort - das ist
schriftlich zu belegen -, dass ihre Bewerbung nicht
berücksichtigt werden kann.

Diese jungen Menschen wandern in andere Bun-
desländer ab, wo sie erheblich bessere Rahmenbe-
dingungen vorfinden. Damit sind sie für Nieder-
sachsen verloren oder - man müsste eigentlich
ehrlicher sagen - grob fahrlässig verloren gegan-
gen.

(Zustimmung bei der CDU und bei
den GRÜNEN)

Die Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte haben
sich drastisch verschlechtert, sodass man damit
schwerlich junge Menschen einwerben kann.

In den Schulbüchern wird das Bild von Naturwis-
senschaftlern, Ingenieuren und Unternehmern
überwiegend gesellschaftskritisch negativ darge-
stellt. Es werden eher Risiken als Chancen aufge-
zeigt. So wird frühzeitig etwas eingeimpft, was
man durch keine Werbemaßnahme kurz vor dem
Abitur beseitigen kann.

Was glauben Sie eigentlich, wie begeistert junge
Menschen Physik oder Chemie studieren wollen,
wenn sie tagtäglich erleben, wie Unterricht mit
Schülerexperimenten so, wie er zeitgemäß sein
sollte, aufgrund wachsender Klassen- und Kursfre-
quenzen weitgehend gestrichen werden muss?
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Dass die Ausstattung im mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Bereich zu einem Großteil – ins-
besondere in SPD-geführten Kommunen - nicht
über den Stand des letzten Jahrhunderts hinaus-
kommt,

(Zurufe: Hört, hört!)

weil den Schulträgern in finanzieller Hinsicht die
Luft zum Atmen genommen wird, will ich nur kurz
erwähnen.

Niedersächsische Studienanfänger verfügen im
Ländervergleich über unzureichende Kenntnisse in
den Grundlagenfächern Mathematik, Physik und
Chemie, was sich auch anhand der gestiegenen
Zahl der Vorkurse in diesen Bereichen feststellen
lässt. Die Studienanfänger müssen sich also erst
ein gewisses Wissen aneignen, bevor sie überhaupt
richtig studieren können.

Evaluationsberichte, die von unabhängiger Seite
erstellt worden sind, belegen leider, dass an unse-
ren niedersächsischen Hochschulen eine unter-
durchschnittliche sächliche und personelle Aus-
stattung vorzufinden ist.

Fazit: Unser Antrag hat dazu geführt, dass sich die
Landesregierung - zumindest erweckt sie den Ein-
druck, als hätte sie es getan - auf den Weg gemacht
hat - mehr nicht. Es bleibt zu befürchten, dass der
Ausflug der Landesregierung in eine Initiative für
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik an unseren Schulen mit der heutigen Ab-
lehnung des Antrags auf einen kurzen Wochenend-
ausflug reduziert bleibt. Das ist zu wenig, und es
ist grob fahrlässig.

Die Eingabe, die in diesem Zusammenhang mitbe-
raten wurde, möchten wir deshalb nach wie vor
und unbedingt zur Berücksichtigung an die Lan-
desregierung zugeleitet sehen.

Meine Damen und Herren, ich finde es bedrü-
ckend, dass die in dieser Landesregierung für Bil-
dung Verantwortlichen die Zeichen der Zeit nicht
sehen wollen und unsere Kinder wieder einmal
einfach im Regen stehen lassen. Darüber, lieber
Kollege Wulf, kann auch die Anzahl der Zugriffe
von Bürgern auf Internetseiten der Landesregie-
rung nicht hinwegtäuschen. Ich bedaure es sehr,
dass Sie nicht die Kraft aufbringen, diesem Antrag
zuzustimmen.

(Beifall bei der CDU - Wulf (Olden-
burg) [SPD]: Weil wir das alles be-
reits leisten!)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank. - Das Wort hat jetzt Frau Kollegin
Litfin.

Frau Litfin (GRÜNE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe
Kollegin Heidi Mundlos, auch meine Fraktion wird
diesem Antrag nicht zustimmen, und zwar nicht
etwa, weil sie kraftlos sei - ich denke, sie ist das
Gegenteil -, sondern weil der Antrag der
CDU-Fraktion nicht - jedenfalls zu großen Teilen
nicht - die tauglichen Maßnahmen benennt, die
ergriffen werden müssen.

Ich konnte großen Teilen der Rede, die die
Vertreterin der CDU eben gehalten hat, durchaus
zustimmen. Aber all das spiegelt sich nicht im
Antrag wider, sondern der Antrag enthält untaugli-
che Maßnahmen. Zum Beispiel wird darin ver-
langt, dass in Mathematik, aber auch in Physik,
Chemie und allgemein in den Naturwissenschaften
zusätzlicher Unterricht erteilt wird. Hieran kann
ich jedoch nicht glauben. Mehr desgleichen wird
uns an dieser Stelle auf jeden Fall nicht weiterhel-
fen. Auch die geplante Maßnahme der Kultusmi-
nisterin, in Klasse 7 zwei zusätzliche Stunden Na-
turwissenschaften einzuführen, wird nicht helfen,
zumal - hier hat die Kollegin Mundlos Recht - es
die Lehrer und Lehrerinnen, die diese Fächer un-
terrichten sollen, überhaupt nicht gibt.

Die Analyse der CDU-Fraktion ist nicht falsch, sie
ist in großen Teilen richtig. Wir müssen in diesem
Bereich gemeinsam sehr viel mehr unternehmen,
als die Landesregierung begonnen hat zu unter-
nehmen. Es hört sich sehr schön an, dass für Inter-
netanschlüsse und PC-Ausstattung aus der Wirt-
schaft bereits 17 Millionen DM gespendet worden
sind und 10 Millionen DM noch hinzukommen
sollen. Ich darf Sie aber daran erinnern, meine
Damen und Herren, dass 75 Millionen DM hinzu-
kommen sollten. Die Summe, die die Regierung
zur Verfügung stellt, sollte noch einmal aus der
Wirtschaft eingeworben werden.

(Mühe [SPD]: Verteilt auf mehrere
Jahre!)

In diesem Zusammenhang stellt sich doch die Fra-
ge, was man unternehmen kann, damit nicht immer
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nur die großen Firmen, allen voran VW, spenden.
Wie erreicht man es, dass sich auch mittelständi-
sche und kleinere Unternehmen an diesem Projekt
beteiligen? - Dafür hat die Landesregierung keine
tauglichen Maßnahmen ergriffen. An dieser Stelle
reicht es nicht aus, einen Verein außerhalb der
Hierarchie und des Kultusministeriums zu grün-
den, der das machen soll, sondern an der Stelle
müssen sich die Ministerin und der Ministerpräsi-
dent engagieren, um auf diesen Geldbetrag zu
kommen, den ich einfach noch nicht sehe.

Es reicht auch nicht aus, den Mathematikunterricht
verändern zu wollen - das hat der Kollege Wulf
richtig vorgetragen -, indem zwei Gymnasien mit
zwei Universitäten zusammenarbeiten, um ge-
meinsam etwas zu entwickeln. Es dauert doch
Jahrzehnte, bis das in unseren Schulen umgesetzt
wird. Bis dahin werden wir jedoch bei TIMSS und
ähnlichen Studien Schlusslicht bleiben, was die
Leistungen unserer Schüler und Schülerinnen an-
geht.

Es freut mich ja, dass Wolfgang Wulf das Versa-
gen der Landesregierung in den vergangenen Jah-
ren bei der Ausbildung von Lehrkräften, insbeson-
dere im naturwissenschaftlichen Bereich, zugege-
ben hat.

(Frau Leuschner [SPD]: Hat er nicht!
- Plaue [SPD]: Das ist pure Spekulati-
on, durch nichts belegbar!)

Er hat das ziemlich eindeutig gesagt. Zwar hat er
gesagt, dass die anderen Länder genauso mangel-
haft ausgebildet hätten wie wir und dass wir das in
Zukunft besser machen wollten. Wir werden das
aber nicht besser hinbekommen, wenn wir jungen
Menschen, die in Niedersachsen studiert haben und
eine Examensnote von 2,7 haben, sagen, dass alle
Referendarplätze schon belegt seien. Denn diejeni-
gen, die in den Seminaren sind, reichen nicht aus,
um die ausscheidenden Lehrkräfte im Mathema-
tikbereich zu ersetzen. Das heißt, wir brauchen
auch diejenigen mit der Examensnote 2,7. Diese
jungen Menschen - das ist nicht nur einer, sondern
das sind mehrere - sind jedoch inzwischen im Vor-
bereitungsdienst in Hessen. Das bedeutet, unser
Nachbarland hat sich mal wieder Kapazitäten gesi-
chert, die wir hätten haben können und die unseren
Schulen weiter geholfen hätten. Ein solches Ver-
fahren hat aber auch einen Vorteil: Wenn man
keine Lehrkräfte hat, kann man natürlich verspre-
chen, so viele wie möglich einzustellen. Man hat

dann eine gute Ausrede, dass man sie nicht ein-
stellt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank. - Das Wort hat jetzt Frau Ministerin
Jürgens-Pieper. Bitte schön!

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es hat
etwas gedauert, bis wir wieder im üblichen Fahr-
wasser der bildungspolitischen Diskussionen ange-
kommen sind.

(Beifall bei der SPD)

Das läuft allerdings nach dem Motto, Frau Litfin:
Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen, z. B. die
Landesregierung.

(Busemann [CDU]: Ist denn sonst
noch jemand verdächtigt?)

Anders kann man das nicht bezeichnen. Wenn
junge Leute in der ganzen Bundesrepublik nicht
mehr Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaf-
ten und Technik studieren, dann hat daran natürlich
die Niedersächsische Landesregierung Schuld.

(Beifall bei der CDU)

Das müssten Sie mir einmal erklären. Die Nieder-
sächsische Landesregierung kann natürlich junge
Leute dazu zwingen, Naturwissenschaften - Phy-
sik, Biologie oder Chemie - zu studieren. Auch das
müssten Sie mir einmal erklären. Ich verstehe diese
Diskussion nicht. Sie beklagen sich ständig, neh-
men aber nicht wahr, dass derzeit z. B. Formel-X-
Projekte in Braunschweig, Hannover und dem-
nächst in Oldenburg laufen, die schon in der zwei-
ten Runde sind. Frau Mundlos kommt aus Braun-
schweig und weiß ganz genau, dass ein Teil der
Schulen ihren Unterricht in dieser Hinsicht umge-
stellt hat. Ich lade Sie, Frau Mundlos und Frau
Litfin, zu der nächsten Prämierung ein, damit Sie
das wahrnehmen. Ich habe den Eindruck, Sie neh-
men die Realität in den Schulen nicht wahr. Sie
beschimpfen unsere Schulen und Lehrkräfte in
einer unglaublichen Form.

(Beifall bei der SPD)

Von „grob fahrlässig“ haben sie gesprochen. In
Ihrer Rede habe ich dreimal gehört, wir wären grob
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fahrlässig. Ich empfinde das als eine Unver-
schämtheit. Das muss ich an dieser Stelle sagen.

(Beifall bei der SPD)

Lassen Sie mich auf die drei Gebiete eingehen, die
Sie in Ihrem Antrag angesprochen haben.

Unter Nr. 1 fordern Sie die Förderung des mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts.

Vizepräsident Gansäuer:

Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Nein. - Frau Litfin sagte: Mehr desgleichen geht
nicht. - Doch, Sie haben in dieser Hinsicht offen-
sichtlich keine Ahnung von Naturwissenschaften.

(Beifall bei der SPD - Busemann
[CDU]: Was? - Weitere Zurufe)

- Ich bedauere das ungeheuerlich. Der Grund da-
für, dass junge Leute keine Naturwissenschaften
studieren, ist auch, dass sich jeder in dieser Gesell-
schaft, der keine Ahnung von Mathematik, Physik
oder Chemie hat, über Naturwissenschaft lustig
macht.

(Zuruf von der CDU)

- Sehen Sie sich doch Frau Litfin an. Ich finde, es
hat etwas mit unserer gesellschaftlichen Kultur zu
tun, wie wichtig mathematisch-naturwissenschaft-
liche Bildung in dieser Gesellschaft genommen
wird.

(Zuruf von Frau Litfin [GRÜNE])

Wenn Sie sagen, es sei unwichtig, ob junge Leute
durchgehend Chemie- und Physikunterricht erteilt
bekommen, wir aber die Anzahl der Unterrichts-
stunden in der Stundentafel erhöhen, weil wir ge-
nug Geld und Lehrerstunden dafür haben, dann
sollten Sie Ihre Meinung einmal nach außen ver-
treten, Frau Litfin. Aber lustig machen scheint ja
eher an der Tagesordnung zu sein.

Ich habe bereits heute Morgen deutlich gemacht,
dass wir mit der n-21-Initiative genau das aufge-
nommen haben, was offensichtlich auch junge
Leute seit Jahren wollen. Gestern und heute mor-
gen ist die im Jahre 1999 durchgeführte HIS-
Studie erwähnt worden, bei der festgestellt worden
ist, dass sich junge Leute auf die neuen Technolo-

gien nicht genügend vorbereitet fühlen. Dieses hat
die Landesregierung mit dem Programm n-21 ex-
akt aufgenommen. Ich glaube, das Ergebnis einer
solchen Studie würde heute anders aussehen als
1999. Inzwischen sind fast alle Schulen - 3 056 an
der Zahl - am Netz.

Ich gehe nun auf die Fragen hinsichtlich der Lehr-
kräftegewinnung ein. Frau Mundlos, Sie behaup-
ten, wir würden keine Maßnahmen ergreifen. Ich
habe sie bereits ergriffen. Sie scheinen es aber
nicht wahrzunehmen.

Erstens. Die Zulassung von Hochschulabsolventen
ohne Lehramtsstudium in den Vorbereitungsdienst.
Die Resonanz ist unerwartet hoch. Auf die
30 ausgewiesenen Stellen gab es 54 Bewerbungen.
Diese sind inzwischen angesehen worden. Es wa-
ren Diplomchemiker und Diplomphysiker dabei.
Eines möchte ich Ihnen allerdings sagen: Im gym-
nasialen Lehramt haben wir im Augenblick noch
keinen Mangel - Sie scheinen das sehr undifferen-
ziert zu diskutieren -, sondern es gibt für diesen
Bereich nach wie vor junge Leute, die noch nicht
eingestellt worden sind. Deshalb agieren wir sehr
differenziert.

(Frau Körtner [CDU]: Davon hat auch
niemand geredet!)

Zweitens. Die Einrichtung eines einjährigen post-
gradualen Intensivstudiengangs - gemeinsam mit
meinem Kollegen Oppermann - zum 1. September
dieses Jahres in Göttingen in den Mangelfächern
an Gymnasien. Die Resonanz ist überwältigend,
und zwar bundesweit. Wir haben eine riesige
Nachfrage. Wir werden dieses an anderen Univer-
sitäten wahrscheinlich ähnlich machen. Es gibt
Interesse in Hannover und Osnabrück.

Drittens. Eine Novelle der Verordnung über die
Erste Staatsprüfung ist erarbeitet. Sie sieht die
Einführung der beruflichen Fachrichtung Ange-
wandte Informatik für das Lehramt an berufsbil-
denden Schulen vor. Wir werden in dieser Novelle,
die jetzt erarbeitet ist, die Vorschriften über die
Fächerverbindungen verändern. Wir wollen natür-
lich auch weiterhin Quereinsteiger für die Bereiche
gewinnen, für die es notwendig ist. Hören Sie bitte
zu: Bisher gab es nur elf Einstiege. Alle anderen
Stellen sind anders besetzt worden.

Viertens. Seit Schuljahresanfang gibt es an den
Hauptschulen, Realschulen und Orientierungsstu-
fen das volle Beamtenverhältnis. So merkwürdig
es klingt: Für junge Leute ist das volle Beamten-
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verhältnis nach wie vor ein attraktiver Anzie-
hungspunkt. Auch das Land Schleswig-Holstein
musste dies feststellen und ist von Angestellten-
stellen wieder abgerückt. Wir haben das bereits
eingeleitet. Im nächsten Jahr folgen die Gymna-
sien, für die noch rund 300 Lehrkräfte für Mathe-
matik, Physik, Chemie auf eine Einstellung warten.

(Möllring [CDU]: Dann stellen Sie sie
doch ein!)

Dort, wo auch für volle Beamtenstellen keine ge-
eigneten Bewerberinnen und Bewerber gefunden
werden, nämlich an den Realschulen und an den
Grund- und Hauptschulen - die haben Sie gar nicht
erwähnt -, haben wir Gymnasiallehrkräfte mit die-
sen Fächern eingestellt. Herr Möllring hat gerade
gesagt: „Dann stellen Sie sie doch ein!“ - Ich tue
das. Von den jetzt 74 so eingestellten Gymnasial-
lehrkräften hat fast die Hälfte Mathematik, Physik,
Biologie oder Chemie.

Für den Bereich der berufsbildenden Schulen ha-
ben wir ein ganzes Kontingent für IT-Fachkräfte
freigegeben, weil es für dieses Lehramt ausgebil-
dete Kräfte noch nicht gibt. Hier besteht hohe At-
traktivität für Seiteneinsteiger. Wir haben ebenfalls
eine hohe Zahl von Bewerbungen an den LOVE-
IT-Standorten.

Ich habe bereits die Formel-X-Projekte in den Re-
gionen Braunschweig und Hannover erwähnt, die
schon in der zweiten Runde laufen. Dort haben
sich Schulen in der Oberstufe inhaltlich mit den
Universitäten und mit Betrieben zusammen ein
naturwissenschaftliches Profil gegeben. Sie unter-
stützen das fortgesetzt in der Mittelstufe. Das soll-
ten Sie honorieren. Es sollte wahrgenommen wer-
den, auch von Abgeordneten des Landtages, und es
sollte nicht so getan werden, als gebe es so etwas
in Niedersachsen nicht.

Wir haben ein bundesweit, europaweit interessan-
tes Experimentallabor für Naturwissenschaften in
Göttingen. Das ist einmalig. Außer in Jerusalem
gibt es das sonst nirgends. Dort sind Lehrkräfte
und Fachleute sowie Experten aus der Universität,
und sie experimentieren gemeinsam mit Schülerin-
nen und Schülern.

In Wolfsburg entsteht ein Sience Center „Phaeno“,
das wir ebenfalls für Schülerinnen und Schüler
sowie für Klassen nutzen werden. Wir haben in
Braunschweig ein Biologielabor. Wir haben das
SuperLab in Clausthal-Zellerfeld. Wir haben das
Uni-KIK-Programm an der Universität in Hanno-

ver. Wir haben - vom BDA bundesweit ausge-
wählt - Excellenz-Center mit mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Schulen in Niedersachsen. Es
gibt jetzt eine zweite Runde, in der sich Schulen
bewerben.

Sie sehen also, wir haben bereits nicht nur umfang-
reiche Konzepte, sondern wir haben auch Schritte
unternommen. Schulen haben sich diesem Thema
ganz intensiv gewidmet. Es ist wirklich nicht fair,
wenn Sie dies einfach negieren und so tun, als gebe
es das, was Schulen schon machen, in Niedersach-
sen überhaupt nicht.

(Beifall bei der SPD)

Wir haben die n-21-Initiative. Das Land Nieder-
sachsen ist von D 21 bundesweit als besonders
weitgehendes Projekt für die Regionalisierung
ausgesucht worden.

(Zuruf von der SPD: Das hören die
nicht gern!)

Wir haben Konzepte zur Gewinnung von Lehr-
kräften. Natürlich muss ich Vorsorge betreiben. Sie
sind erst letztes Jahr aufgewacht, was diese Frage
angeht. Ich habe das von Anfang an - mit meinem
Amtsantritt - gemacht. Da haben Sie - die GEW
übrigens auch mit einer Studie - noch gesagt, wir
hätten zu viele Lehrkräfte ausgebildet.

(Busemann [CDU]: Was? – Zuruf von
der CDU: Das belegen Sie erst ein-
mal!)

Wir müssen jetzt differenzieren - - -

(Zurufe von der CDU)

- Aber sicher!

(Widerspruch bei der CDU – Wulff
(Osnabrück) [CDU]: Das ist das Al-
lerletzte!)

- Sie haben erst letztes Jahr richtig wahrgenom-
men, dass wir jetzt auf einen Lehrkräftemangel
hinausgehen. Das kann man an Ihren Anträgen
nachvollziehen. Deshalb ist es notwendig, gemein-
sam nicht schlecht zu reden, sondern junge Leute
- wie wir das gemeinsam mit den Lehrerverbänden
tun - zu ermutigen, Lust zu haben, Naturwissen-
schaften und Mathematik zu studieren. Das ist für
unsere Schulen die Zukunft - nicht, wie das heute
hier stattgefunden hat, alles schlecht zu reden.
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(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Gansäuer:

Frau Ministerin, Sie haben Ihre Redezeit um weit
mehr als das Doppelte überschritten. Aus diesem
Grunde erteile ich den nachfolgenden Rednern
auch zusätzliche Redezeit.

Herr Kollege Wulff, Sie haben sich gemeldet. Sie
erhalten bis zu fünf Minuten Redezeit. Bitte schön!

Wulff (Osnabrück) (CDU):

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren! So geht es nun wirklich nicht!

(Beifall bei der CDU – Zuruf von der
SPD: Doch!)

Sie müssen hier zur Kenntnis nehmen, dass wir uns
von einer Landesregierung, die unattraktive Drei-
viertelstellen eingerichtet hat, die bei steigenden
Schülerzahlen Lehrerstellen abgebaut hat, die für
wissenschaftlichen Nachwuchs in den Fachämtern
nicht gesorgt hat, die einen Einheitslehrer einge-
führt hat, einer Landesregierung, die Lehrer als
„faule Säcke“ diffamiert hat,

(Zuruf von der SPD: Unverschämt!)

nun in diesem Haus wahrlich nicht vorwerfen las-
sen, wir redeten irgendjemanden schlecht, oder
dass wir uns von ihr nicht Vorwürfe machen las-
sen.

(Beifall bei der CDU - Zurufe von der
SPD)

- Sie haben mit diesem Vorwurf der faulen Säcke
Politik gemacht. – Ohne die engagierten Lehrkräfte
Niedersachsens, ohne das Übermaß an Einsatz von
Lehrerinnen und Lehrern wären Sie in diesem
Land längst am Ende.

(Beifall bei der CDU)

Das Einzige, was Ihnen noch hilft, sind die Lehrer
an Schulen. Die Schulpolitik in Niedersachsen ist
wirklich schlecht.

Wir haben 1995 - dass hier über solche histori-
schen Fragen gestritten wird, ist traurig; das ist
sechs Jahre her - in den Niedersächsischen Landtag
einen Antrag eingebracht, in dem wir darauf hin-
gewiesen haben, dass es einen gigantischen Leh-
rermangel in den Bereichen Chemie, Physik, Bio-

logie, Mathematik und anderen Naturwissenschaf-
ten gibt.

(Beifall bei der CDU)

Sie haben die damalige Initiative für mehr Fach-
lehrer in Niedersachsen und für eine bessere
Fachlehrerausbildung in diesem Niedersächsischen
Landtag abgelehnt. Sie haben das negiert. Sie ha-
ben gesagt: Nein, wir haben genügend Lehrer, und
wir können gar nicht so viele einstellen, wie wir
ausbilden. Das Problem gibt es nicht. – Sie können
das in den Landtagsprotokollen nachlesen.

Sie können heute von zehn Chemielehrerstellen im
Bezirk Lüneburg nur eine besetzen. Sie können
heute bei Physik, bei Mathematik überall nur mit
den Ohren schlackern und sagen: Wir können es
nicht schaffen, fachbezogenen Unterricht zu ertei-
len.

Durch den Einheitslehrer werden demnächst Sach-
kundelehrer für die Grundschule im 10. Schuljahr
der Realschule Physik unterrichten. Das ist das,
was Sie in Niedersachsen herbeigeführt haben.

(Beifall bei der CDU)

Wir machen uns seit langem Sorgen darüber, dass
in deutschen Zeitungen ganzseitige Anzeigen er-
scheinen: Mein Papa arbeitet bei der Firma, die
den Transrapid für China hergestellt hat. – Es irri-
tiert junge Leute in Deutschland, warum solche
Technologien in China und nicht innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, also sozusagen hier,
umgesetzt, angewandt werden.

(Beifall bei der CDU – Widerspruch
bei der SPD)

Die Frage ist, ob man in einem Land für Ingeni-
eurwissenschaften werben will, wenn Sie, Herr
Inselmann, nicht den Mumm haben, so eine Tech-
nologie durch Ihren Landkreis zu führen.

(Beifall bei der CDU)

Das ist doch der Grund gewesen, aus dem Sie das
aufgegeben haben. Man muss dann eben auch mal
den Mumm haben, Herr Inselmann, nicht nur
Sprüche zu klopfen, sondern konkret etwas zu tun.

(Zurufe von der SPD)

Dann muss man eine Technologie anwenden, sich
für sie aussprechen, sie vorbildhaft in Deutschland
präsentieren. Stattdessen haben die Grünen gesagt,
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der Transrapid sei ein lärmender Tiefflieger. Aber
Herr Trittin hat nicht einmal den Weg gefunden,
sich die Teststrecke anzuschauen und es sich anzu-
hören, um das sachgerecht beurteilen zu können.

Ich glaube, dass mit der Technologiefeindlichkeit
in Deutschland, mit der mangelnden Offenheit für
Technik, für Zukunftsinnovationen ein Klima ge-
schaffen wurde, sodass sich junge Leute sagen, es
ist besser, die Fächer des Bereiches B oder des
Bereiches A zu studieren, als sich gerade auf die
Bereiche der Naturwissenschaften zu kaprizieren.

Wir brauchen in unserem Land ein Klima für die
Naturwissenschaften. Dafür kämpfen wir seit vie-
len Jahren. Frau Ministerin, wir erwarten eine seri-
öse, eine sachbezogene Debatte und keine Be-
schimpfungen der Opposition. Dies führt uns näm-
lich keinen Millimeter weiter.

(Lebhafter Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Gansäuer:

Herr Kollege Plaue, ich habe dem Kollegen Wulff
bis zu drei Minuten mehr Zeit gegeben, als der
CDU noch zur Verfügung standen. Das erhalten
Sie jetzt auch. Bitte schön!

Plaue (SPD):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Herr Kollege Wulff, was sollen eigentlich
diese rechthaberischen Debatten, die Sie hier in
diesem Landtag führen?

(Beifall bei der SPD und Zustimmung
bei den GRÜNEN)

Können Sie mir das einmal erklären? Was soll
denn Ihr dauernder Angriff auf eine Vergangen-
heit, in der auch Sie Ihre Meriten haben? Soll ich
Ihnen, Herr Kollege Wulff, beim Bereich Transra-
pid denn vorhalten, dass ein Ministerpräsident
Albrecht es nicht im Kreuz gehabt hat, das Projekt
im Land durchzuziehen?

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der
CDU)

Aber was hilft uns das, meine Damen und Herren?
– Herr Kollege Lindhorst, Sie haben ja Recht: Da
kann man nur abwinken. Aber ich habe die Debatte
nicht angefangen. Die hat Ihr Fraktionsvorsitzen-
der angefangen. Dann sagen Sie ihm in der Frakti-
on dazu doch einmal die Meinung.

(Zuruf von der CDU: Schämen Sie
sich für so was! – Möllring [CDU]:
So ein dummes Zeug!)

Meine Damen und Herren, ich finde, wir sollten
uns mit dem, was es hier zu diskutieren gilt, sach-
lich auseinander setzen. Sie helfen den jungen
Leuten nicht, wenn Sie ständig eine ingenieurkriti-
sche oder pseudoingenieurkritische Debatte führen.
Weshalb haben wir denn die Probleme, dass die
jungen Menschen nicht in diese Bereiche hinein-
gehen wollen? Rufen wir uns doch in Erinnerung,
dass es die Industrie gewesen ist, die den Leuten
gesagt hat, es lohne nicht mehr, in diesen Bereich
hineinzugehen,

(Zuruf von der SPD: So ist es!)

die Dienstleistungen vor Ingenieurwissenschaften
gestellt hat.

(Zurufe von der SPD und von den
GRÜNEN)

Das waren doch die Probleme, mit denen wir uns
auseinander zu setzen hatten.

Wenn Sie auf der anderen Seite sehen, dass gerade
auch die Kritik z. B. aus den Reihen der Grünen
etwa an der Frage, wie Chemie in dieser Gesell-
schaft in den Produktionsprozess eingebunden
werden kann, junge Menschen nicht dazu moti-
viert, dieses wirklich schwierige Studium aufzu-
nehmen, dann sollten wir uns alle bitte etwas ge-
dämpfter an die eigene Nase fassen und fragen,

(Möllring [CDU]: Dann fassen Sie
sich doch mal an die Nase!)

was wir in der Vergangenheit vielleicht falsch
gemacht haben, als es darum ging, den Menschen
zu sagen, dass es eben der schwierigere, aber ein
Erfolg versprechender Weg ist.

(Möllring [CDU]: Dann fassen Sie
sich doch mal an die Nase!)

- Herr Kollege Möllring, dafür, dass Sie als Jurist
ausgerechnet zu diesem Thema etwas sagen, würde
ich mich an Ihrer Stelle schämen. Die Ingenieure
sind es nämlich langsam leid, das von den Juristen
dauernd vorgehalten zu bekommen.

(Beifall bei der SPD)

Gucken Sie sich doch einmal in Ihren eigenen Rei-
hen um. Wie viele Ingeniere sind denn noch bereit,
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in die Politik zu gehen, wenn sie ständig mit einer
solchen Auseinandersetzung leben müssen? - Ich
sage Ihnen: Die Ministerin hat hier für die Landes-
regierung detailliert erklärt, welche Maßnahmen
wir ergriffen haben, um das Interesse der jungen
Menschen daran, sich in diesen schwierigen Beru-
fen zu qualifizieren, zu verbessern. Wenn Sie ein
besseres Konzept haben, dann legen Sie es vor. Sie
haben es aber nicht. Haben Sie deshalb den Mut,
dem Konzept der Landesregierung zuzustimmen.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Gansäuer:

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldun-
gen liegen mir nicht mehr vor. Ich schließe damit
die Beratungen.

Wir kommen jetzt zu den notwendigen Abstim-
mungen.

(Unruhe)

- Wenn der Plenarsaal den Geräuschpegel herun-
tergefahren hat, lasse ich die Abstimmungen
durchführen. - Wer der Nr. 1 in der Beschlussemp-
fehlung des Kultusausschusses in der Drucksache
2641 zustimmen will und damit den Antrag der
Fraktion der CDU in Drucksache 1672 ablehnen
möchte, den bitte ich um ein Handzeichen. - Ich
bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? -
Das ist mit Mehrheit so beschlossen worden.

Wer der Nr. 2 in der Beschlussempfehlung des
Kultusausschusses in der Drucksache 2641 zu-
stimmen will und damit die in die Beratungen ein-
bezogene Eingabe für erledigt erklären möchte,
den bitte ich um ein Handzeichen. - Ich bitte um
die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Auch das
ist so beschlossen worden.

Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine
beruhigende und gute Mittagspause. Wir sehen uns
um 14.30 Uhr wieder.

Unterbrechung: 13.03 Uhr.

Wiederbeginn: 14.30 Uhr.

Vizepräsidentin Litfin:

Meine Damen und Herren, die Sitzung ist wieder
eröffnet. Wir setzen unsere Beratungen fort mit

Tagesordnungspunkt 21:
Zweite Beratung:
PopAkademie auf dem EXPO-Gelände an-
siedeln - Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen – Drs. 14/2293 - Beschlussempfehlung
des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr -
Drs. 14/2644

Der Antrag wurde in der 74. Sitzung am
15. März 2001 an den Ausschuss für Wirtschaft
und Verkehr zur Beratung und Berichterstattung
überwiesen.

Die Fraktionen sind übereingekommen, die Be-
schlussempfehlung in der Drucksache 2644 inso-
fern zu ergänzen, als die Institution den Namen
"Rock- und PopAkademie" tragen soll.

Eine Berichterstattung zu diesem Tagesordnungs-
punkt ist nicht vorgesehen.

Ich erteile das Wort der Kollegin Frau Stokar von
Neuforn.

Frau Stokar von Neuforn (GRÜNE):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich
bin den Fraktionen und insbesondere den enga-
gierten Fachleuten in allen Fraktionen sehr dankbar
dafür, dass dieses Thema im zuständigen Aus-
schuss so zügig beraten worden ist und dass es in
der Unterstützung unseres Antrages Einvernehmen
gibt. Hier im Land Niedersachsen gibt es darüber
hinaus auch in den beteiligten Ministerien und
Häusern Einvernehmen darüber, dass Niedersach-
sen mit einer Rock- und PopAkademie - ich danke
auch den Fachleuten, die noch einmal den Hinweis
auf die Vervollständigung des Namens gegeben
haben - Vorbild für andere Bundesländer im Be-
reich der Kulturwirtschaft wird und insoweit eine
Vorreiterrolle übernehmen soll. Niedersachsen
macht sich jetzt wirklich auf den Weg, auf dem
EXPO-Gelände in Hannover eine Rock- und Pop-
Akademie anzusiedeln.

Meine Damen und Herren, bei aller Einigkeit über
die Inhalte des Antrages möchte ich doch noch ein
paar Bemerkungen machen. Ich glaube, auch in
kleinen politischen Konflikten sollten wir lernen,
dass man Minderheitspositionen oder nicht so do-
minante Gruppierungen gerecht und gleichberech-
tigt behandelt und beteiligt. Hier geht es darum,
dass die Intention des Antrages sehr bewusst auf
den Bereich der Kulturwirtschaft gesetzt hat. Es
geht es uns nicht darum, einen neuen Studiengang
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im Bereich der Musikhochschule anzusiedeln,
sondern wir wollen, dass im gesamten Projekt alle
Inhalte unseres Antrages umgesetzt werden und
dass hier insbesondere den Bereichen Ausbildung
im Handwerk der Rock- und Popmusik und Förde-
rung der Kulturwirtschaft ausreichender Raum
gegeben wird.

Ich gehe davon aus, dass mit der Anschubfinanzie-
rung von 350 000 DM aus dem Landesetat die
Gesamtfinanzierung noch nicht steht. Wir haben
gleichzeitig einen Antrag im Rat der Landeshaupt-
stadt Hannover eingebracht, der dort ebenso ein-
stimmig angenommen worden ist.

Ich gehe davon aus, dass auch die Landeshaupt-
stadt Hannover einen Beitrag leisten wird.

Wichtig ist bei dem jetzt einberufenen Workshop,
dass alle Gruppierungen mit ihren Inhalten gleich-
berechtigt in diesem Workshop vertreten sind und
mit ihren Inhalten zur Geltung kommen. Wir brau-
chen auch Gelder von Investoren und Sponsoren
aus dem Bereich der schon vorhandenen Kultur-
wirtschaft. Dies wird nur gelingen, wenn wir die-
ses Segment auch tatsächlich gleichberechtigt mit
entwickeln.

Meine Damen und Herren, der Weg ist begonnen,
die Rahmenbedingungen sind gesetzt. Ich hoffe,
dass die beteiligten Ministerien im Workshop nicht
nur eine Moderatorenrolle übernehmen, sondern
alle vom Parlament beschlossenen Inhalte mit in
diesen Workshop einbringen werden und dass man
sich gemeinsam einigt, das beschlossene Vorhaben
jetzt auch zu einem Erfolg Niedersachsens werden
zu lassen.

Danke schön.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Litfin:

Frau Kollegin Ernst!

Frau Ernst (CDU):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ei-
gentlich haben wir bei der letzten Diskussion im
März-Plenum und auch im Ausschuss schon alles
gesagt. Ich meine, es ist gut, dass wir alle gemein-
sam und fraktionsübergreifend davon überzeugt
sind, dass nicht nur der Wunsch besteht, eine - wie
sie jetzt heißt - Rock- und PopAkademie einzu-
richten, sondern dass vor allen Dingen auch die

Notwendigkeit gesehen wird, diese Institution bei
uns in Niedersachsen, und zwar auf dem EXPO-
Gelände in Hannover, einzurichten.

Meine Vorrednerin hat schon gesagt, dass die Wei-
chen gestellt sind. Aber ich meine, es kommt jetzt
auch darauf an, dass wir schnellstens reagieren; es
kommt darauf an, dass dieser Workshop schnells-
tens zu Ende gebracht wird, denn wir wissen ge-
nau, die südlichen Länder stehen ebenfalls in den
Startlöchern. Es würde Niedersachsen gut anste-
hen, wenn wir die Ersten wären, die hier in Han-
nover eine Rock- und PopAkademie installieren.
Wir müssen die Chancen jetzt nutzen, bevor uns
die südlichen Bundesländer wieder überholen.

Die Musikförderung - das wissen wir alle - be-
schränkt sich im Moment großenteils noch auf die
klassische Musik. Wir haben bei der Rock- und
Popmusik einen großen Nachholbedarf. Auch der
Brief, den wir von dem Institut bekommen haben
und in dem darauf hingewiesen wurde, diese neue
Institution „Rock- und PopAkademie“ zu nennen,
hat noch einmal ganz deutlich gemacht: Hannover
gilt als Deutschlands Hochburg der Rockmusik.
Ich denke, das sollten wir beherzigen. Wir sollten
diese Institution mit allen Mitteln unterstützen und
zusehen, dass der Workshop zu einem guten Ge-
lingen beitragen wird, sodass wir diese Akademie
demnächst hier auch installieren können und die
Akzeptanz der Rock- und Popmusik in Nieder-
sachsen bleibt. – Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der CDU und von Frau
Stokar von Neuforn [GRÜNE])

Vizepräsidentin Litfin:

Kollege Schurreit!

Schurreit (SPD):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Auch
wir unterstützen diesen Antrag, wie schon im
März-Plenum dargestellt. Wir stellen einfach fest,
dass dies bei der Nachnutzung des EXPO-Gelän-
des eine Chance ist, an diesem Standort sozusagen
den Medienstandort Hannover in den Vordergrund
zu stellen. Bei der Konkurrenz, die wir insgesamt
mit Hamburg, Berlin und München haben, ist dies
eine echte Chance.

Wir haben mit der Umwidmung des Titels „Pop-
Akademie“ in „Rock- und PopAkademie“ das
nachvollzogen, was sich hier in Niedersachsen
schon sehr stark mit dem Radio 21 - mit ihm haben
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wir einen neuen Rocksender der dritten Sendeket-
te - wie auch mit den „Scorpions“ etabliert hat, mit
der wir die ohne Zweifel europaweit führende
Rockband haben, die schließlich aus Hannover
kommt.

Insofern bietet es sich förmlich an, dass man hier
nicht nur ein Zentrum der Popmusik, sondern auch
der Rockmusik installiert.

Der Antrag wird von allen drei Fraktionen unter-
stützt, und wir begrüßen das.

Wir wollen noch einmal deutlich machen, dass das
Land Niedersachsen auf diesem Gebiet schon sehr
initiativ gewesen ist. Das Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur hat an dieser Stelle mit einem
sehr erklecklichen Betrag die Grundförderung für
die Zukunft sichergestellt. Wir können uns das nur
so vorstellen, dass die Landeshauptstadt natürlich
auch ein Interesse daran haben müsste, diese Aka-
demie mit einer entsprechenden Kofinanzierung zu
einem Erfolg werden zu lassen. Hier sind natürlich
auch die örtlichen Abgeordneten aus Hannover
gefordert, weil es nicht eine alleinige Veranstal-
tung des Landes sein kann, an dieser Stelle eine
neue Akademie aufzubauen. Dies kann nicht allein
zulasten des Landes gehen, sondern es muss auch
das Interesse der Region Hannover insgesamt sein,
das zu realisieren. Ich bitte also, dass wir hier in
Gemeinsamkeit vorangehen und uns auch am Ende
der Haushaltsdiskussionen dessen erinnern, was
wir hier heute diskutieren haben.

Ich möchte noch einmal deutlich machen, dass das
Vorhaben, attraktive Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten für Musikerinnen und Musiker in
den Bereichen Kunst, Wirtschaft und Medien zu
schaffen, ohne Zweifel einen wirtschaftspoliti-
schen Aspekt hat, der diesen Standort auch unter
dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Entwick-
lung dieser modernen Medien und Technologien
betrachtet. Das ist also kein Thema für Wissen-
schaft und Kunst, sondern ein wirtschaftspoliti-
sches Thema. Unter dieser Überschrift haben wir
es hier zu diskutieren.

Wir unterstützen das Vorhaben gern und bitten,
dass wir auch bei der Kofinanzierung durch die
Kommune Hannover eine gemeinsame Linie fin-
den. Wir stimmen dem Vorhaben gern zu.

(Beifall bei der SPD und bei den
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Litfin:

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich
schließe die Beratung.

Wir kommen zur Abstimmung. Wenn Sie der Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft
und Verkehr, Drucksache 2644, zustimmen wollen,
dann bitte ich um Ihr Handzeichen. - Gibt es Ge-
genstimmen? - Das ist nicht der Fall. Stimment-
haltungen? - Das ist auch nicht der Fall. Dann ha-
ben wir, obwohl es nicht so aussah, einstimmig so
beschlossen.

Wir kommen jetzt zum

Tagesordnungspunkt 22:
Zweite Beratung:
Verbesserung der Rahmenbedingungen für
den Anbau nachwachsender Rohstoffe -
Antrag der Fraktion der CDU – Drs. 14/1898 -
Beschlussempfehlung des Ausschusses für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - Drs.
14/2668

Dieser Antrag wurde in der 60. Sitzung am
12. Oktober 2000 an den Ausschuss für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten zur Beratung und Be-
richterstattung überwiesen. Berichterstatter zu
diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Klein,
dem ich das Wort erteile.

(Klein [GRÜNE] begibt sich zu einem
Saalmikrofon)

Klein (GRÜNE), Berichterstatter:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten empfiehlt dem Landtag mit den Stimmen
der Vertreter der Fraktion der SPD gegen die
Stimmen der Vertreter der CDU-Fraktion und der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Antrag ab-
zulehnen. Im Übrigen gebe ich den Bericht zu
Protokoll.

(Zu Protokoll:)

Gegenstand des Entschließungsantrages ist die
Aufforderung an die Landesregierung, für einen
wirtschaftlichen Anbau nachwachsender Rohstoffe
praxisgerechte Rahmenbedingungen zu schaffen.
Insbesondere soll die Höhe des Mindestertrages
überdacht werden, an den die EU die Gewährung
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der Stilllegungsprämie knüpft, und der Zeitpunkt
für seine Festsetzung vorgezogen werden.

Die CDU-Fraktion machte im Rahmen der Aus-
schussberatung darauf aufmerksam, dass im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern die festgesetzten
Mindesterträge für Raps als nachwachsenden Roh-
stoff auf Stilllegungsflächen in Niedersachsen
recht hoch seien. Bei einer rechtzeitigen Festle-
gung des Mindestertrages bestände für die Land-
wirte zudem die Möglichkeit, aus den Verträgen
auszusteigen und den Aufwuchs zu vernichten,
anstatt die Differenz der Ernte zum Mindestertrag
zukaufen zu müssen.

Der Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
betonte, er könne dem Antrag in der Sache zu-
stimmen. Es sei wichtig, angesichts der „absurden
Abrechnungsmodalitäten“ und des daraus resultie-
renden Verwaltungsaufwandes ein Signal zu set-
zen. Andererseits sei ihm bewusst, dass die Hand-
lungsmöglichkeiten der Landesregierung aufgrund
des in diesem Bereich umzusetzenden Gemein-
schaftsrechts relativ gering seien.

Der Vertreter der Fraktion der SPD entgegnete,
die Regelungen, die das Land gemeinsam mit dem
Bund entsprechend den Vorgaben der EU be-
schlossen habe, müssten angewendet werden; ein
Abweichen von dem Verfahren sei aus Rechtsgrün-
den nicht möglich, und daher werde der Entschlie-
ßungsantrag von seiner Fraktion abgelehnt.

Die Ihnen vorliegende Beschlussempfehlung, den
Antrag der CDU-Fraktion abzulehnen, wurde
dementsprechend im Ausschuss für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten mit den Stimmen der
Vertreter der Fraktion der SPD und gegen die
Stimmen der Vertreter der Fraktionen CDU und
Bündnis 90/Die Grünen beschlossen. Die mitbera-
tenden Ausschüsse für Wirtschaft und Verkehr,
Haushalt und Finanzen und Umweltfragen folgten
bei gleichem Abstimmungsverhalten dem Votum
des federführenden Ausschusses.

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten bittet Sie, der Beschlussempfehlung in der
Drucksache 2668 zuzustimmen.

(Biel [SPD]: Frau Präsidentin, dass
muss klar gemacht werden! Das war
keine Zwischenfrage!)

Vizepräsidentin Litfin:

Nein. - Nehmen Sie Platz, Herr Kollege Klein. Der
Bericht gilt als eingebracht.

Es liegen drei Wortmeldungen vor. Ich rufe zu-
nächst die Wortmeldung des Kollegen Wojahn von
der CDU-Fraktion auf.

Wojahn (CDU):

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Wie bereits berichtet, ist dieser Antrag fast
ein Jahr alt. Vielleicht sollte man uns im Agraraus-
schuss ein bisschen schelten, dass wir ihn so lange
haben liegen lassen. Wir haben ihn aber rechtzeitig
diskutiert und wollten einmal probieren, ob der
Minister und das Ministerium dem Begehren, das
wir mit diesem Antrag verfolgen, von alleine, also
ohne Aufforderung des Landtages, nachkommen.
Aus meiner Sicht ist das nicht geschehen.

Ich bedauere außerordentlich, dass sich die SPD-
Fraktion dazu durchgerungen hat, den Antrag ab-
zulehnen. Ich kann das eigentlich gar nicht verste-
hen. Es geht ja um die Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für nachwachsende Rohstoffe. Dieses
Begehren ist völlig haushaltsneutral - nicht dass
jemand erzählt, das könnten wir mit dem Haushalt
nicht leisten. Das ist eigentlich eine Aufforderung
an den Minister und an das Ministerium, ein biss-
chen zügiger zu arbeiten.

Ganz kurz zum Sachverhalt: In der Ernte 2000, die
sehr früh eingesetzt hat, speziell bei Raps, ist der
Referenzertrag, den das Ministerium für nach-
wachsende Rohstoffe auf Stilllegungsflächen fest-
legen muss, so spät gekommen, dass die Ernte
bereits fast abgeschlossen war und Landwirte, die
auf Stilllegungsflächen nachwachsende Rohstoffe
angebaut haben, nicht mehr reagieren konnten. Das
Ministerium muss das bis 31. Juli festlegen. Das ist
so in der EU-Verordnung festgeschrieben. Dies
wissen wir alles. Aber wir können von einem Mi-
nisterium erwartet, dass es das rechtzeitig tut. Im
Ausschuss haben wir gesehen, dass diese Möglich-
keiten vorhanden sind, damit die Landwirte, die
nachwachsende Rohstoffe anbauen - das liegt ja im
allgemeinen gesellschaftlichen Interesse und för-
dert das Wirtschaften und die Arbeitsplätze im
ländlichen Raum; darüber gibt es keinen Dissens -,
nicht die Lust daran verlieren, weil es ein Ministe-
rium nicht fertig bekommt, auch mal 14 Tage frü-
her zu arbeiten, als es arbeiten muss. Herr Minis-
ter, ich möchte Sie ganz herzlich darum bitten. Das
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kann doch gar kein Problem sein. Natürlich muss
man die Ernteerträge ermitteln.

Ich erinnere an die gestrige Haushaltsdebatte, in
der der Kollege Golibrzuch Ämter mit ihrer Ar-
beitsweise in Frage gestellt hat. Hier ist es genau
so. Wir arbeiten hier über das Landesamt für Sta-
tistik mit Ernteschätzungen und mit dem Ministe-
rium. Die Methoden sind schon Jahrzehnte alt. Das
kann aber nicht mehr die Neuzeit sein. Dies wird
dem Begehren, nachwachsende Rohstoffe zu er-
zeugen, in keinem Fall gerecht. Deswegen lautet
unsere Forderung an das Ministerium ganz klar,
das früher zu machen. Auch im Jahr 2000 ist das
erst spät gemacht worden. Zwar hat das Wetter
dies ausgeglichen, weil sich die Ernte verzögert
hat. Die Ernte kam erst dann, als der Referenzer-
trag vorlag. Das kann aber nicht Sinn der Sache
sein. Deswegen verstehe ich überhaupt nicht, dass
die SPD-Fraktion dieser unserer Bitte im Aus-
schuss nicht nachgekommen ist und auch hier im
Parlament wohl nicht nachkommen will, den Mi-
nister aufzufordern, die Referenzerträge in Zukunft
zügiger festzulegen.

Hinzu kommt, dass unserer Meinung nach der
Referenzertrag relativ hoch festgelegt worden ist.
Ich weiß nicht, woran das liegt, Herr Minister.
Liegt das daran, dass zu viele Referenzpartien in
besseren Böden sind? Ich weiß aber, dass er in
Mecklenburg etwas geringer festgesetzt worden ist,
obwohl dort eigentlich bessere Rapsertragsbedin-
gungen herrschen. Das gleiche Problem bekommen
wir jetzt bei Getreide, das auf Stilllegungsflächen
für Energiezwecke freigegeben wird. Ich muss
schon sagen, da erwarten wir eigentlich mehr vom
Ministerium. Wenn sich die Landwirte draußen in
der Praxis so langsam neuen Bedingungen an-
schließen würden wie das Ministerium mit der
relativ schwerfälligen Festlegung des Referenzer-
trages, dann hätten wir überhaupt keine nachwach-
senden Rohstoffe. So kann das ja nicht laufen.

Deswegen sage ich noch einmal zur SPD-Fraktion:
Mit der Ablehnung erweisen Sie dem Begehren,
nachwachsende Rohstoffe zu erzeugen, und Nie-
dersachsen als Agrarland Nr. 1 einen schlechten
Dienst. Ich meine, es ist Aufgabe des gesamten
Parlaments, das Ministerium zu kontrollieren und
dann, wenn es Verbesserungsmöglichkeiten gibt,
das Ministerium und den Minister aufzufordern,
entsprechend zu handeln.

Wenn dieser Antrag heute abgelehnt wird, dann
sage ich Ihnen bereits voraus: Sollten wir im

nächsten Sommer wieder Schwierigkeiten damit
haben, werden wir erneut mit einem Antrag auf
dieses Haus zukommen. Das werden wir so lange
tun, bis wir entweder das Ministerium alleine be-
setzen oder diesen Minister so weit gebracht ha-
ben, dass er das tut. - Danke schön.

(Beifall bei der CDU - Zuruf von der
SPD: Das wäre eine rechtswidrige
Handlung, das Ministerium zu beset-
zen!)

Vizepräsidentin Litfin:

Ich nehme an, gemeint war eine Instandbesetzung.
- Für die Fraktion der SPD hat sich der Kollege
Brauns zu Wort gemeldet.

Brauns (SPD):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Der vorliegende Antrag zur
Verbesserung der Rahmenbedingungen für den
Anbau nachwachsender Rohstoffe ist gut gemeint,
lässt sich aber aus sachlichen und fachlichen
Gründen nicht umsetzen. Die Landesregierung hat
genau das umgesetzt, was mit dem Bund gemein-
sam beschlossen und von der EU als Rahmenbe-
dingungen vorgegeben worden ist.

Seit Beginn der Agrarreform können Stilllegungs-
flächen für nachwachsende Rohstoffe benutzt wer-
den. Nachdem entsprechende Erfahrungen gesam-
melt worden sind, hat es kritische Bemerkungen
seitens der EU-Kommission gegeben. Die Europäi-
sche Union hat nachgerechnet, wo die festgesetz-
ten Erträge erreicht worden sind und wo es Prob-
leme gab. Nach dieser Kritik haben die Mitglied-
staaten der EU einen gemeinsamen Vorschlag un-
terbreitet, wie man die Thematik zur Zufriedenheit
aller Beteiligten regeln könne. Die Regelung bein-
haltet, dass die statistischen Erträge der letzten fünf
Jahre zugrunde gelegt werden. Hierbei werden das
Jahr mit dem höchsten sowie das Jahr mit dem
niedrigsten Ertrag weggestrichen und wird von den
drei verbleibenden Jahren der Durchschnitt ermit-
telt.

Es ist zu Recht auch darauf hingewiesen worden,
dass Raps als nachwachsender Rohstoff in der
Regel auf Stilllegungsflächen bzw. auf Standorten
mit geringem Ertragsniveau angebaut wird. Aus
diesem Grund wird ein Abschlag vorgenommen,
der von der EU vorgegeben ist. Daneben wird aber
auch auf eine Vegetationsbeobachtung abgestellt.
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Diese wird landesweit repräsentativ mit Hilfe der
Ernteberichterstatter durchgeführt. Das Ergebnis
liegt erst kurz vor Beginn der Ernte vor. Das lässt
sich nicht ändern. Deshalb ist das ein Punkt, der
uns zeitlich bindet. Dabei ist auch zu bedenken,
dass die Vegetationsbeobachtungen für alle betref-
fenden Kulturpflanzen gelten sollten, die für einen
repräsentativen Ertrag festgelegt sind. Eine frühere
Festlegung, die im Antrag gefordert wird, ist daher
gar nicht möglich.

Meine Damen und Herren, ein Problem gibt es in
der Tat. Es besteht darin, dass für die Statistik auf
den Food-Anbau abgestellt wird, während es beim
Anbau von Raps als nachwachsenden Rohstoff
ausschließlich um den Non-Food-Bereich geht.
Das kann zur Folge haben, dass es auf den
schlechteren Böden auch einmal eng wird. Insge-
samt gesehen gibt es aber keine Möglichkeit, von
diesem System abzuweichen. Es hat sich im Laufe
der Zeit eingespielt und wird auch anerkannt.
Wollte man davon abweichen, stellte sich sehr
schnell die Frage der Anlastung. Dann, Herr Wo-
jahn, bekämen wir echte Probleme.

Andererseits gibt uns das Gemeinschaftsrecht auch
gar keinen Spielraum, von diesem System abzu-
weichen. Die Agrarverwaltung ist verpflichtet, das
Gemeinschaftsrecht umzusetzen. Aus diesem
Grunde hat die Landesregierung den Handlungs-
spielraum, den Sie wünschen bzw. fordern, eben
nicht.

Meine Damen und Herren, weil das so ist, müssen
wir den vorliegenden Antrag ablehnen.

Abschließend möchte ich feststellen, dass sich bei
den nachwachsenden Rohstoffen insgesamt viel
getan hat. Es ist eine Reihe von Verbesserungen
eingetreten, die von der Landwirtschaft und der
Wirtschaft aufgegriffen worden sind und die uns in
der Nutzung der nachwachsenden Rohstoffe vo-
rangebracht haben. Daran wollen wir gemeinsam
weiterarbeiten. - Ein herzliches Dankeschön.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Litfin:

Kollege Klein, bitte!

Klein (GRÜNE):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die
vierte Säule der so genannten Neuorientierung der
Landwirtschaftspolitik, soweit sie in Berlin gestal-

tet worden ist, ist die Schaffung von Einkommens-
alternativen zur bisherigen Produktion in der
Landwirtschaft. Ein ganz zentraler Punkt ist dabei
das Stichwort „der Landwirt als Energiewirt“. Der
Anbau von nachwachsenden Rohstoffen hat in
diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung:
als Gaslieferant für die Biogasanlage, aber auch als
Rohstoff für Treib- und Schmierstoffe. Hier hat die
Berliner Regierungskoalition vieles auf den Weg
gebracht und die Rahmenbedingungen insgesamt
erheblich verbessert.

Nun muss auch die Landesregierung ihren Teil
dazu beitragen. Die Forderungen des CDU-Antrags
sind eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Sie sind
notwendig, weil ein hoch bürokratisches EU-Ver-
fahren die Landwirte möglicherweise abschreckt,
entsprechenden Anbau zu betreiben. Das aber kann
nicht unser aller Ziel sein.

Ich finde es absurd, dass jemand, der in einer
schwachen Ackerbauregion mit Dünge- und Pflan-
zenschutzbeschränkungen nachwachsende Roh-
stoffe anbaut, mit diesem Anbau wirtschaftlichen
Totalschaden erleidet, nur weil ihm ein paar
Gramm an dem Mindestertrag fehlen, der am grü-
nen Tisch festgelegt wurde.

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung von Frau Hansen [CDU])

Deswegen halte ich es nicht für ungebührlich, die
Landesregierung aufzufordern, ihren Handlungs-
spielraum flexibel zu nutzen.

Im Ausschuss haben sich sowohl die Landesregie-
rung als auch die SPD-Fraktion auf ein kurzes
„Anders geht's nicht“ zurückgezogen. Sie haben
darauf verzichtet, auf die zugegebenermaßen engen
Spielräume bei der Umsetzung der aufgestellten
Forderungen einzugehen. Insofern finde ich die
SPD-Ablehnung nicht nachvollziehbar. Sie ist für
mich ein typischer Fall, wie man den gesunden
Menschenverstand durch den Hinweis auf Paragra-
fen ersetzt. Sie ist für mich auch als einseitige
Parteinahme für überbordenden EU-Bürokratismus
interpretierbar. Für alles das sind wir nicht zu ha-
ben. Deshalb sprechen wir uns gegen die Ableh-
nung dieses Antrags aus. - Danke sehr.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der
CDU)

Vizepräsidentin Litfin:

Herr Minister Bartels, bitte!
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Bartels, Minister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten:

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Wir erleben heute praktisch die Wieder-
aufführung dessen, was wir hier vor einem Jahr
schon einmal gehört haben. Die Argumente sind
die gleichen. Neues ist nicht hinzugekommen.

Sicherlich könnte ich hier erklären: Nun seid mal
flexibel, seid mal großzügig, nutzt die Spielräume,
lasst euch nicht einengen, seid nicht kleinherzig! -
Aber auf der anderen Seite verlangt man von uns,
dass wir nach Recht und Gesetz vorgehen, dass wir
die Spielregeln, die Europa uns mit deutscher Zu-
stimmung auferlegt hat, einhalten, und zwar so,
dass das hinterher weder zum Nachteil der Land-
wirte in Niedersachsen ausgeht, denen nachher
nicht mehr die entsprechende Prämie gewährt wür-
de, noch zum Nachteil des Landeshaushalts, weil
wir die Folgen unseres gesetzlich nicht einwand-
freien Handelns zu tragen haben würden. Das kann
niemand von uns verlangen. Wo wir Spielräume
haben - das habe ich immer wieder deutlich ge-
macht -, werden wir sie auch nutzen und uns ein-
bringen.

Auch uns liegen die nachwachsenden Rohstoffe
sehr am Herzen. Wir wollen ebenfalls, dass sie in
Niedersachsen in der Zukunft stärker genutzt wer-
den, im Non-Food-Bereich, aber auch in anderen
Bereichen. Ich bin mit Ihnen der Auffassung, dass
wir gegenüber der Bundesregierung noch tätig
werden müssen, damit gerade im Bereich der Bio-
gasanlagen der gute Weg, den wir beschritten ha-
ben - wir haben ja viele Anträge bekommen -, auch
in der Zukunft weiter beschritten werden kann.

Aber an dieser Stelle muss man auch die Kirche im
Dorf lassen. Im Ausschuss ist sehr deutlich bespro-
chen worden, dass das System, das hier Anwen-
dung findet, im Großen und Ganzen vernünftig ist
und gegriffen hat.

Die CDU hatte damals die Befürchtung geäußert
- ich habe mir das aus den Protokollen herausge-
sucht -, dass wir beim tatsächlichen Ernteertrag
unter dem Wert liegen würden, den wir zusammen
mit dem Landesamt als statistischen Durch-
schnittswert festgelegt hatten. - Meine Damen und
Herren, das Gegenteil ist der Fall gewesen. Ich
habe Herrn Ehlen schon damals gesagt, dass das
Ernteergebnis nicht, wie er gemeint hatte, 27, son-
dern 31,4 Dezitonnen pro Hektar betrug.

Hier ist also niemand geschädigt worden. Wir ha-
ben vernünftig gehandelt. Das werden wir auch in
der Zukunft tun. Ich bitte darum, dass wir uns auf
dieser Ebene treffen. Mir wäre es auch lieb, wir
würden manche Dinge im europäischen Recht
flexibler handhaben können. Aber leider Gottes
sind uns hier die Hände gebunden, leider Gottes
haben wir die Möglichkeit dazu nicht.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Litfin:

Kollege Heineking, bitte!

Heineking (CDU):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr
Minister, ich kann Ihren Ausführungen leider nicht
folgen. Wenn Niedersachsen ein Musterland für
nachwachsenden Rohstoffe werden will, dann
muss man anders verfahren, dann muss man fle-
xibler sein. Daher unterstütze ich den Antrag.

Mit der Förderung der nachwachsenden Rohstoffe
tut man zum einen etwas für die Umwelt; schließ-
lich sind wir doch alle für die CO2-Entlastung; wir
veranstalten ja auch einen Klimagipfel. Zum ande-
ren tut man damit etwas für die Wirtschaft im ei-
genen Land, weil man dadurch nämlich Arbeits-
plätze schafft. Das wollen wir doch alle, und inso-
fern kann ich nicht verstehen, dass Sie diesen An-
trag nicht unterstützen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Litfin:

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich
schließe die Beratung, und wir kommen zur Ab-
stimmung.

Wenn Sie der Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in
der Drucksache 2668 zustimmen und damit den
Antrag der Fraktion der CDU in der Drucksache
1898 ablehnen wollen, dann bitte ich um Ihr Hand-
zeichen. - Die Gegenstimmen! - Das Erste war die
Mehrheit.

Wir kommen zu
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Tagesordnungspunkt 23:
Zweite Beratung:
a) Bahnhöfe in Niedersachsen - Schließun-
gen der Reisezentren ablehnen - attraktive
Drehscheiben für den öffentlichen Verkehr
schaffen! - Antrag der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen - Drs. 14/2149 - b) Verbesse-
rung der Schienenangebote statt Leistungs-
abbau - Antrag der Fraktion der SPD - Drs.
14/2155 - Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Wirtschaft und Verkehr - Drs.
14/2669

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
und der Antrag der Fraktion der SPD wurden in
der 68. Sitzung am 25. Januar 2001 an den Aus-
schuss für Wirtschaft und Verkehr zur Beratung
und Berichterstattung überwiesen. Eine Berichter-
stattung ist nicht vorgesehen.

Zu Wort gemeldet hat sich der Kollege Wenzel.
Ich erteile es ihm.

Wenzel (GRÜNE):

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich freue mich, dass uns hier ein einstimmig verab-
schiedeter Beschlussvorschlag des zuständigen
Fachausschusses vorliegt. Darin heißt es sehr deut-
lich:

„Der Landtag missbilligt die von der
DB AG geplanten Einschnitte in das
Serviceangebot, insbesondere die be-
absichtigte Schließung von Reisezent-
ren.“

Weiter heißt es:

„Der Landtag fordert die Landesregie-
rung auf ... dafür Sorge zu tragen,
dass die Servicequalität der Bahnhöfe
und Haltepunkte in Niedersachsen
deutlich verbessert wird.“

Wir hatten in den Beratungen auch das Thema
Mobilitätszentralen angeschnitten. Mobilitätszent-
ralen könnten alle Mobilitätsangebote vernetzen
und für die Kundinnen und Kunden ein einheitli-
cher Ansprechpartner sein, bei dem sie Fahrkarten
für alle Verkehrsträger kaufen, aber auch eine um-
fassende Beratung erhalten können.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir diskutieren
über die Schnittstellen der Bahn zum Kunden. Wer

diesen Kontakt aufgibt, gefährdet letztlich den
wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.

Ich habe die Hoffnung - an vielen Orten zeigen
sich schon erste Erfolge -, dass der flächendecken-
de Rückzug der Bahn aus den Reisezentren in Nie-
dersachsen gestoppt werden kann. Dazu trägt die-
ser Beschluss hoffentlich bei, aber auch die Bereit-
schaft der Kommunen, sich verstärkt für das Aus-
hängeschild ihrer Stadt zu engagieren. Man sieht
an vielen Orten: Wenn sich Kommunen wirklich
engagieren und sagen „Das ist unser Bahnhof; wir
lassen uns unseren Bahnhof nicht nehmen, sondern
wir investieren auch selber, ideell und materiell, in
unseren Bahnhof und nutzen alle Möglichkeiten
der Kofinanzierung, die hier zur Verfügung ste-
hen“, dann kann man in vielen Städten wirklich
etwas bewegen und erhält eine hervorragende Ver-
besserung der Infrastruktur.

Wir haben mit Freude die Gesprächsbereitschaft
der zuständigen Personen von DB Reise und Tou-
ristik registriert, die sich nach anfänglicher Hart-
leibigkeit erfreulich kooperativ verhalten haben.
Insofern hoffe ich, dass wir mit dieser Beschluss-
empfehlung auf dem richtigen Weg sind, und be-
danke mich für die Zustimmung aller Fraktionen
zu dieser Beschlussempfehlung.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsidentin Litfin:

Der Kollege Schurreit spricht für die Fraktion der
SPD.

Schurreit (SPD):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir
stimmen diesem gemeinsam formulierten Vor-
schlag zu, der aus zwei Teilen besteht, nämlich
zum einen aus dem von den Grünen gestellten
Antrag "Bahnhöfe in Niedersachsen - Schließung
der Reisezentren ablehnen" und zum anderen aus
unserem Antrag "Verbesserung der Schienenange-
bote statt Leistungsabbau".

Wir haben uns in Gemeinsamkeit gegen Ein-
schnitte im Serviceangebot der Bahn im Lande
Niedersachsen zu wehren.

(Unruhe - Glocke der Präsidentin)

Dies ist eine konzertierte Aktion der im Nieder-
sächsischen Landtag vertretenen Fraktionen, damit
dies nicht ohne Weiteres akzeptiert werden. Inso-
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fern ist zu überlegen, in welcher Weise die Bahn
dazu gebracht werden kann, alternative Angebote
des Services im Lande Niedersachsen insgesamt
und an den einzelnen Bahnstationen vorzusehen.

Die Landesregierung, Niedersachsen insgesamt hat
in der letzten Zeit, ohne dass es unsere Aufgabe
sein kann und bislang war, sehr viel Geld für die
Ausgestaltung der Bahnhöfe eingesetzt. Das war
eine originäre Angelegenheit der Bahn. Sie hat es
nicht getan. Daher haben wir unter anderem auch
Langsamfahrstecken um- und ausgebaut, und zwar
mit Geldern des Landes. Wir haben in konzertierter
Aktion mit den Landkreisen, die Pläne für die
Nahverkehrsorganisation umgestaltet haben, und
auch mit einer Verbesserung des Serviceangebotes
vor allem im flachen Land ein attraktives Umfeld
für die Bahn insgesamt geschaffen und eine Politik
betrieben, die hoffentlich dazu führt, dass – ge-
meinsam mit der Bahn – möglichst viele Halte-
punkte erhalten werden können.

Ich möchte noch deutlich machen, dass das Inves-
titionsprogramm "Niedersachsen ist am Zug", das
das Land aufgelegt hat, ein sehr ehrgeiziges Pro-
gramm ist. Die Bahn hat über Jahrzehnte hinweg
Leistungen auf der Schiene abgebaut. Mit diesen
1,6 Milliarden DM halten wir wirklich ein attrakti-
ves Angebot vor, mit dem wir unseren Part dazu
beitragen, dass in nächster Zukunft die Probleme
gelöst werden, dass ein attraktives Angebot vor-
gehalten wird, dass die Bahnhöfe und das Service-
angebot attraktiv gestaltet werden, sodass die Bür-
ger ihren Vorteil davon haben.

Dieser Antrag soll das in Gemeinsamkeit formulie-
ren. Ich möchte aber auch deutlich machen, dass
unser Antrag weiter ging, dass wir uns auch, was
den Güterverkehr, die Warentarifpunkte, anbetrifft,
sozusagen in ein gemeinsames Konzert mit der
Bahn begeben wollten. Auch das muss geleistet
werden. Damit das ehrgeizige Programm, in den
nächsten Jahren mehr Güter auf die Schiene zu
bringen, Realität werden kann, muss auch hier ein
Umdenken vonstatten gehen.

Ich hoffe, dass mit dieser Entschließung, die wir
als Fraktionen im Niedersächsischen Landtag ge-
meinsam formuliert haben, der Ministerin die nöti-
ge Unterstützung gegenüber der Bahn gegeben
wird, um ein abgefedertes und sinnvolles System
zum Erhalt von Warentarifpunkten wie auch zum
Erhalt von Serviceangeboten auf den Bahnhöfen
im Lande Niedersachsen zu erreichen. Da sitzen
wir gemeinsam in einem Boot. Ich denke, die Ent-

schließung kann in Bezug auf die Verhandlungen
mit dem Bund, für die wir der Ministerin Knorre
sehr viel Glück wünschen, nur von Vorteil sein,
damit, was niedersächsische Bahnhöfe anbetrifft,
die Kürzungen möglichst gering ausfallen. - Herz-
lichen Dank.

(Beifall bei der SPD - Zustimmung
von den GRÜNEN)

Vizepräsidentin Litfin:

Kollege Dinkla!

Dinkla (CDU):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die-
ser Bereich, der eben von meinen Kollegen ange-
sprochen wurde, ist nur ein Mosaikstein des Ge-
samtpaketes von all dem, was notwendig ist, um
Bahnpolitik in Niedersachsen voranzutreiben.

Die Beschlussempfehlung fasst zwei diskutierte
Anträge zusammen, wobei, Kollege Schurreit,
sicherlich richtig ist, dass sich der Bereich der
Güterverteilzentren, der in Ihren Antrag ursprüng-
lich eingebunden war, in der Beschlussempfehlung
nicht wiederfindet. Aber das schließt nicht aus,
dass wir das Plenum auch künftig mit dem Thema
„Bahn“ beglücken werden. Derzeit werden noch
viele diesbezügliche Anträge in den Fachausschüs-
sen diskutiert, sodass wir uns wahrscheinlich schon
im Oktober-Plenum mit diesem Thema weiter be-
fassen werden.

Uns allen im Landtag liegt das Schreiben von DB
„Station und Service“ vor, das wir in der Sommer-
pause bekommen haben. In gewisser Weise habe
ich mich über die Formulierungen ein wenig amü-
siert. Der einleitenden Satz vermittelt die tiefe
Erkenntnis: Kein Bahnhof gleicht dem anderen.
- Das ist wirklich wahr und stimmt. Weiter steht
hier, dass es gelte, die Qualität der Bahnhöfe anzu-
heben, und es ist auch zu lesen von der im Frühjahr
gestarteten „Sauberkeitsoffensive“. Da würde ich
fast sagen: Späte Erkenntnis. Denn wir in Nieder-
sachsen wissen ja und haben in der Fläche wirklich
gespürt, dass es mit vielen Bahnhöfen nicht zum
Besten bestellt ist.

Herr Kollege Wenzel, Sie haben völlig Recht,
wenn Sie sagen: Gerade die Bahnhöfe verkörpern
die Möglichkeit, die Schnittstellen zwischen Bahn
und Kunden z. B. mit Mobilitätszentren, mit einem
besseren Angebot zu verbessern. Sie sollen, wenn
man so will, attraktive Drehscheiben sein und müs-
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sen dazu entwickelt werden. In Niedersachsen gibt
es 360 Stationen. Das muss man sich einmal vor
Augen führen. Es sind eben nicht nur die Bahnhöfe
der großen Zentren, es ist nicht nur der Bahnhof in
Hannover, sondern es sind auch die vielen kleinen
Stationen in der Fläche. Dort sieht es manchmal
wirklich jämmerlich aus.

Frau Dr. Knorre hat völlig Recht, wenn sie in ihrer
Pressemitteilung sagt, 80 % der Bahnhöfe in Nie-
dersachsen befänden sich in einem schlimmen
Zustand. Wenn schon der bauliche Zustand er-
schreckend ist, so sagt das natürlich auch etwas
über das Innenleben aus. Hier liegt vieles im Ar-
gen. Ich glaube, wir sind gut beraten, den Weg
weiter zu gehen und auch einzufordern.

Ich kann Ihnen auch bezüglich des Ziels, das Sie
mit dem Programm "Niedersachsen ist am Zug"
formuliert haben, eigentlich nur Glück wünschen.
Wir müssen natürlich darüber hinaus auch die an-
deren Dinge weiter entwickeln, so z. B. die in-
tegrierten Fahrpläne, und mehr Wert auf Bediener-
freundlichkeit legen. Ich erinnere daran, dass wir
im Hinblick auf die Automaten der Bahn gefragt
haben: Wie soll eigentlich ein älterer Kunde mit
der neuen Technik klarkommen? Wenn ich mich
richtig erinnere, hat der Kollege Wenzel bei der
ersten Beratung hier im Plenum sein eigenes Erle-
ben geschildert und deutlich gemacht, dass es für
jemanden, der nicht täglich mit diesen Dingen zu
tun hat, relativ schwierig ist, eine bestimmte Karte
zu lösen. Das heißt, auch das Stichwort „Bediener-
freundlichkeit“ hat durchaus einen hohen Stellen-
wert.

Ziel muss es sein, die Bahnhöfe in ganz Nieder-
sachsen - auch in der Fläche - insbesondere - um
dieses Stichwort noch zu nennen - in der Zeit nach
der EXPO als Dienstleistungsservicezentren aus-
zubauen. Denn ich glaube, hierin besteht die Mög-
lichkeit, mehr Kunden an die Bahn zu binden. Das
muss als Ziel dahinter stehen. In den letzten Jahren
war Niedersachsen in der Bahnpolitik leider zu oft
auf der Verliererstraße. Wenn jetzt durchaus auch
mit Euphorie das Ziel verkündet wird „Niedersach-
sen ist am Zug“, kann ich nur hoffen und wün-
schen, dass daraus nicht wieder ein „Bummelzug“
wird. - Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU - Zustimmung
von Wenzel [GRÜNE])

Vizepräsidentin Litfin:

Frau Ministerin Knorre!

Dr. Knorre, Ministerin für Wirtschaft, Tech-
nologie und Verkehr:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich
bedanke mich ausdrücklich für die Unterstützung,
wie sie in dem gemeinsamen Entschließungsantrag
zum Ausdruck kommt. Unser gemeinsames Ziel ist
klar: Wir wollen attraktive Bahnhöfe und Stationen
im Land. Ich glaube, wir sind mit dem Programm
"Niedersachsen ist am Zug" auf gutem Weg.

Ich möchte ausdrücklich noch einmal sagen: Dies
ist ein Beispiel dafür, wie wir in guter Kooperation
mit der Deutschen Bahn solche Themen angehen
können. Wir haben gerade vor einigen Tagen einen
Vertrag über 30 Stationen im Bereich Weser-Ems
unterzeichnet, um mit der Deutschen Bahn AG
zusammen die Sanierung und Renovierung anzu-
gehen. Ich möchte betonen: Dies ist ein Beispiel
dafür, dass man solche Themen, bei aller Kritik,
die man im Einzelfall einmal übt, sehr konstruktiv
angehen kann. Wir werden diesen Weg konsequent
weitergehen. Herr Dinkla, ich bin ganz sicher: Es
ist kein Bummelzug, sondern ein ICE, der hier
fährt.

(Beifall bei der SPD - Zustimmung
von Frau Stokar von Neuforn [GRÜ-
NE])

Vizepräsidentin Litfin:

Da mir weitere Wortmeldungen nicht vorliegen,
schließe ich die Beratung. Wir können abstimmen:

Wenn Sie der Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Wirtschaft und Verkehr in der Drucksa-
che 2669 zustimmen wollen, dann bitte ich um Ihr
Handzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Das ist
nicht der Fall. Damit haben Sie einstimmig so be-
schlossen.

Ich rufe auf
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Tagesordnungspunkt 24:
Zweite Beratung:
a) Männergewalt in Familien effektiv be-
kämpfen - Antrag der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen - Drs. 14/2042 - b) Aktions-
plan gegen Gewalt in der Familie: Vorberei-
tende Maßnahmen und Gesetzesänderun-
gen zur sofortigen Umsetzung des Gewalt-
schutzgesetzes (Bundesgesetz) in Nieder-
sachsen - Antrag der Fraktion der CDU - Drs.
14/2286 - Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Gleichberechtigung und Frauen-
fragen - Drs. 14/2670

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
wurde in der 66. Sitzung am 15. Dezember 2000
und der Antrag der Fraktion der CDU wurde in der
74. Sitzung am 15. März 2001 an den Ausschuss
für Gleichberechtigung und Frauenfragen zur Be-
ratung und Berichterstattung überwiesen. Eine
Berichterstattung ist auch zu diesem Tagesord-
nungspunkt nicht vorgesehen.

Ich erteile das Wort der Kollegin Frau Schuster-
Barkau.

Frau Schuster-Barkau (SPD):

Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Vor dem Hintergrund der extremistischen
Gewalt in der vergangenen Woche fällt es natür-
lich schwer, das Augenmerk heute auf die inner-
familiäre Gewalt zu lenken. Doch in diesem Be-
reich können wir selbst, kann der Niedersächsische
Landtag konkret etwas zur Bekämpfung von Ge-
walt hier und heute beschließen. Umso erfreulicher
ist es, dass es gelungen ist, sich zwischen den
Fraktionen auf eine gemeinsame Entschließung
„Männergewalt in Familien effektiv bekämpfen -
Aktionsplan für Niedersachsen“ zu verständigen;
dokumentiert es doch, dass alle Fraktionen dem
Thema die dringend notwendige Aufmerksamkeit
zuteil werden lassen und immer wieder zuteil wer-
den lassen wollen. Denn Gewalt gegen Frauen und
Kinder ist allgegenwärtig.

Viele Jahre lang war insbesondere die Gewalt im
familiären Bereich ein Tabuthema. Seit dem Inter-
nationalen Tag der Frau im Jahre 1975 wird Ge-
walt gegen Frauen auch in Deutschland themati-
siert. Ende der 80er-Jahre/Anfang der 90er-Jahre
rückten auch andere Formen von Gewalt in das
Blickfeld der Öffentlichkeit: sexuelle Gewalt ge-
gen Frauen, der sexuelle Missbrauch von Kindern,

die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Prostitu-
tionstourismus und Frauenhandel, sexuelle Über-
griffe in Therapien, Gewalt gegen ältere Frauen,
gegen ausländische Frauen und gegen Behinderte.
Ich frage aber: Was hat das gebracht? - Noch im-
mer erfährt statistisch gesehen jede dritte Frau in
der Bundesrepublik Gewalt durch Männer. Jede
siebte Frau ist Opfer von sexueller Gewalt, Verge-
waltigung und Nötigung. Von insgesamt 521
Mordopfern in 1999 sind 245 Frauen gewesen.
Von diesen 245 Frauen wurden 110 von Ver-
wandten und 66 von Bekannten ermordet. Bei
Vergewaltigungen und sexueller Nötigung waren
von 7 620 Opfern 7 343 Frauen, von denen über
die Hälfte mit dem Täter verwandt oder bekannt
war.

Diese Zahlen zeigen deutlich auf, dass Gewalt in
der Familie, Verwandtschaft und Bekanntschaft
weit überwiegend von Männern ausgeübt wird.
Häusliche Gewalt in der Familie ist aus der poli-
zeilichen Statistik derzeit nicht explizit ermittelbar.
Dies gilt es zu ändern. Es gilt, den Tatbestand
„Gewalt in Familien“ als eigenständiges Delikt in
die niedersächsische Polizeistatistik aufzunehmen.

Eine letzte markante Zahl, die das Besorgnis erre-
gende Ausmaß von Gewalt verdeutlicht: Jede dritte
bis fünfte Frau erfährt Gewalt in der Familie. Das
heißt natürlich anders herum, mindestens ein
Fünftel aller Männer wird in der Partnerschaft
dauerhaft oder vorübergehend gewalttätig. Mit der
Gewalt gegen die Partnerin steigt aber auch für die
Kinder das Risiko, in solchen Partnerschaften Op-
fer innerfamiliärer Gewalt zu werden. Von den
psychischen Belastungen der Kinderseelen, die
Zeugen solcher Gewaltübergriffe werden, will ich
hier erst gar nicht sprechen.

Ich frage: Was ist bisher in Niedersachsen getan
worden? - Wir haben ein gutes, über das Land
verteiltes Angebot an Beratungs- und Hilfeein-
richtungen. Frauen- und Mädchenhäuser erfahren
eine institutionelle Förderung. Notrufe, Anlauf-
und Beratungsstellen für vergewaltigte Frauen und
Mädchen, für Kinder und Jugendliche, die von
Gewalt betroffen sind, werden gefördert und er-
halten Zuschüsse. Über die wiederholte haushalts-
mäßige Abbildung dürften Sie alle im Bilde sein.
Aus- und Fortbildung der Polizeivollzugsbeamtin-
nen und -beamten, Schulung der Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte berücksichtigen bereits das
Thema Gewalt.
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Mit der Entschließung fordern wir, darüber hinaus-
zugehen. Polizei, Justiz und die weiteren beteilig-
ten Einrichtungen sollen durch Fort- und Weiter-
bildungsangebote mit dem neuen Interventionspro-
gramm und seinen Handlungsmöglichkeiten ver-
traut gemacht werden.

Die anfangs genannten Schätzungen lassen aber
weiteren Handlungsbedarf erkennen, nein, massi-
ver ausgedrückt: Handlungsdruck. Gestatten Sie
mir einen Querverweis auf das beschlossene Ge-
setz zum Recht der Kinder auf gewaltfreie Erzie-
hung. Insbesondere der Nationale Aktionsplan der
Bundesregierung ist ein wichtiger Baustein. Aber
auch die Länder sind in der Pflicht, jeweils ein
umfassendes Gesamtkonzept zu entwickeln, wel-
ches es mit den Aktivitäten des Bundes und der
Kommunen abzustimmen gilt. Wir müssen - auf
Dauer - zu einer Kooperation, zu einer Vernetzung
der mit Männergewalt befassten Institutionen auf
der staatlichen und nichtstaatlichen Ebene kom-
men.

Auf der bundesgesetzgeberischen Ebene hat sich in
jüngster Zeit einiges getan, was die Männergewalt
in Familien betrifft. So dient z. B. die so genannte
Wohnungszuweisung dazu, die Rechtslage weiter
zu verbessern. Den Familiengerichten wird damit
die Zuweisung der ehelichen Wohnung an einen
der Ehegatten sowie die begrenzte Zuweisung bei
anderen als ehelichen häuslichen Gemeinschaften
erleichtert. Damit werden die schnelle räumliche
Trennung von den Tätern und der Erhalt der ge-
wohnten Umgebung ermöglicht.

Aber auch im Bereich des polizeilichen Wegweise-
rechts gilt es, auf Länderebene aktiv zu werden,
gilt es, ein Konzept zur Überwachung der Weg-
weisung zu entwickeln. Insbesondere die Äuße-
rungen des Justizministers lassen hoffen, hier einen
starken Verbündeten zu haben.

Insbesondere wollen wir die unverzügliche Ent-
wicklung eines Konzeptes zur Einführung von
Präventions- und Interventionsstellen auf regiona-
ler Ebene, welche auch der notwendigen Täterar-
beit Rechnung tragen und sich die Erfahrungen der
bereits gut arbeitenden Projekte wie z. B. des
HaIP, des Hannoverschen Interventionsprojektes,
zunutze machen.

Lassen Sie uns heute - ich sage: endlich - diesen
weiteren Mosaikstein im großen Themenkomplex
zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen und Kin-
dern beschließen. Die Ministerien -  hier möchte

ich besonders das MFAS hervorheben, das schon
aktiv an der Einrichtung von sechs Beratungs- und
Interventionsstellen zum Bereich der häuslichen
Gewalt arbeitet - sind bereits ressortübergreifend
am Thema dran. Geben Sie diesen das offizielle
Startsignal!

Ich bitte Sie, der Empfehlung des federführenden
Ausschusses, des Ausschusses für Gleichberechti-
gung und Frauenfragen, in der Drucksache 2670 zu
folgen. - Ich danke denen, die mir bis zu Ende
zugehört haben.

(Beifall bei der SPD und bei den
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Litfin:

Frau Kollegin Pothmer!

Frau Pothmer (GRÜNE):

Frau Präsidentin, ich hatte mich zwar gemeldet,
aber ich bin es derart gewöhnt, an die letzte Stelle
gesetzt zu werden, dass ich gar nicht reagiere,
wenn ich als Zweite aufgerufen werde.

(Wulff (Osnabrück) [CDU]: Die Letz-
ten werden die Ersten sein! - Plaue
[SPD]: Das muss irgendwie an der
Qualität liegen! War nicht so ge-
meint!)

- Herr Plaue, ich weiß, dass Sie das gerne zurück-
nehmen.

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich
möchte an dieser Stelle gerne einmal sagen, dass
die Beratungen, die wir im Ausschuss zu diesen
beiden Anträgen durchgeführt haben, sehr produk-
tiv gewesen sind. Ich finde, dass wir dem Bera-
tungsergebnis zustimmen können, auch wenn ich
mir an der einen oder anderen Stelle eindeutigere
Aussagen gewünscht hätte. Ich glaube, dass es jetzt
darauf ankommt, dafür Sorge zu tragen, dass das,
was in dem Antrag steht, in vollem Umfang und
vor allem auch zeitnah umgesetzt wird.

Die Landesregierung hat das ja im Haushalt bereits
abgebildet, und die Ministerin hatte das auch ange-
kündigt, zunächst einmal aber nur Mittel für drei
Interventionsstellen zur Verfügung gestellt. Nun ist
- man kann wohl sagen - auf Druck der Frauen,
insbesondere auf Druck der LAG der kommunalen
Frauenbeauftragten, die darauf hingewiesen haben,
dass drei Interventionsstellen für Niedersachsen
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nun wirklich nicht zureichend sind, die Anzahl auf
sechs ausgeweitet worden. Allerdings sind die
veranschlagten Mittel nicht mehr geworden, sie
sind gleich geblieben. Für sechs Interventionsstel-
len stehen also die Mittel zur Verfügung, die für
drei geplant waren.

Ich verstehe natürlich, dass es das Bemühen gibt,
die Regionen umfänglich zu bedienen. Ich frage
allerdings, ob die Qualität der Interventionsstellen
so zureichend sein wird, dass sie den Frauen auch
die Hilfe bieten können, die zunächst vorgesehen
war und die auch notwendig ist.

Gänzlich fehlt bis jetzt noch eine Koordinierungs-
stelle auf Landesebene. Wir hatten sie ausdrücklich
in unserem Antrag vorgesehen. Dabei haben wir
auf Erfahrungen in Österreich und aus anderen
Bundesländern zurückgegriffen, die mit der Um-
setzung der Interventionsprojekte schon weiter
sind. Von denen ist sehr deutlich gesagt worden,
dass es dringend eine Vernetzung auf der Landes-
ebene braucht, die für die Öffentlichkeitsarbeit zu-
ständig ist, die Fortbildung auf Landesebene orga-
nisiert, die für die Datenerhebung und die Evalua-
tion sorgt.

In den Beratungen im Ausschuss ist deutlich ge-
worden, dass die Notwendigkeit einer solchen
Interventionsstelle nicht in Frage gestellt wird. Im
Übrigen ist auch nicht in Frage gestellt worden,
Frau Ministerin, dass diese sechs Interventions-
stellen nur der erste Schritt sein können, dass wir
natürlich in Niedersachsen, einem Flächenland, für
jeden Landkreis eine brauchen. Sachlich ist das
übrigens auch von den SPD-Kolleginnen und
-Kollegen nicht in Frage gestellt worden.

Ich weiß, dass die finanzielle Decke des Landes
sehr kurz ist. Ich finde das nicht schön, aber ich
habe letztlich Verständnis dafür, dass man schritt-
weise versucht, hier eine Infrastruktur zu schaffen,
die wir für die Umsetzung des Gewaltschutzgeset-
zes brauchen.

Wofür ich allerdings wirklich kein Verständnis
habe, ist die Tatsache, dass wir zwar im Entschlie-
ßungsantrag gemeinsam die Notwendigkeit der
Täterarbeit in diesem Zusammenhang noch einmal
hervorheben, dass aber zeitgleich die Männerbü-
ros, die ja die Einzigen wären, welche die Täterar-
beit auch leisten könnten, ihre Tore schließen müs-
sen, weil sie in dem Zuständigkeitswirrwarr dieser
Landesregierung aus jeder Förderung herausgefal-
len sind oder herausfallen. Ich bin der Auffassung

- das will ich deutlich sagen -, dass das in den Zu-
ständigkeitsbereich des Justizministers fällt, nicht
nur zuständigkeitshalber, sondern auch als Person.
Es ist sehr schade, dass er jetzt nicht da ist. Er hat
nämlich in vielen, wirklich umfänglichen und, wie
ich finde, auch nachvollziehbaren guten Artikeln
immer wieder auf die Bedeutung der Täterarbeit
hingewiesen. Meiner Ansicht nach ist es auch eine
Frage der Glaubwürdigkeit dieses Justizministers,
der ja gerade an der Stelle auch versucht, wie er
sagt, Akzente zu setzen, hier die Zuständigkeit
nicht weiter von sich wegzuweisen, sondern die
Täterarbeit auch möglich zu machen.

Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, im Rahmen
der Haushaltsberatung das, was da jetzt passiert ist,
zu heilen. Ich meine, dass die Täterarbeit tatsäch-
lich ein wichtiger Teil der Interventionsprojekte
sein wird. Das haben die Österreicher, die das zu-
nächst nicht vorgesehen hatten, ganz ausdrücklich
in ihrer Auswertung deutlich gemacht. Wir wären
wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn
wir eine vorhandene Infrastruktur, die wir brau-
chen, jetzt zerschlügen. Ich bitte deswegen insbe-
sondere die Kolleginnen und Kollegen von der
SPD-Fraktion, da korrigierend einzugreifen.
- Danke schön.

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung bei der CDU)

Vizepräsidentin Litfin:

Kollege Bookmeyer!

Bookmeyer (CDU):

Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! In der Niedersächsischen Verfassung heißt es
im Artikel 3, der sich mit den Grundrechten be-
fasst, am Schluss von Absatz 2:

„Die Achtung der Grundrechte, insbe-
sondere die Verwirklichung der
Gleichberechtigung von Frauen und
Männern, ist eine ständige Aufgabe
des Landes, der Gemeinden und
Landkreise.“

Es ist davon auszugehen, dass im Jahre 1999 min-
destens 15 867 Frauen durch Männer in Familien
Gewalt angetan worden ist. Damit ist das Grund-
recht auf körperliche und psychische Unversehrt-
heit gröblich verletzt worden. Es steht für meine
Fraktion außer Frage, dass alle geeigneten Mittel
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ergriffen werden müssen, diesem Grundrecht, so
weit es nur irgend geht, Geltung zu verschaffen.

Gerade die Betroffenheit über die zugegebenerma-
ßen nicht direkt vergleichbaren furchtbaren Vor-
gänge in den USA sollte uns für diesen Bereich
noch stärker sensibilisieren, als dies ohnehin er-
wartet werden dürfte. Denn jede Gewalttat, ob
gegen Frauen, Kinder oder auch Männer, ist eine
Untat zu viel. Da es, so fürchte ich, noch irgendwo
einige ewig Gestrige geben könnte, füge ich un-
missverständlich hinzu: Abgesehen von im Einzel-
fall nicht auszuschließender Notwehr ist auch die
geringste Anwendung von Gewalt eines Mannes
gegenüber einer Frau kein „Kavaliersdelikt“, son-
dern die eklatante Verletzung der Menschenwürde
ist ausnahmslos zu ächten. Sie gilt es ausnahmslos
und unnachgiebig zu ahnden.

(Beifall bei der CDU)

Insofern ist die fraktionsübergreifende Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Gleichberechti-
gung und Frauenfragen überfällig, steht sie doch,
wenn nicht unmittelbar, so doch mittelbar in Kon-
tinuität auch der Bemühungen meiner Fraktion. Ich
darf u. a. an den Entschließungsantrag der Union
vom 4. November 1995 erinnern. Damals ging es
zunächst um eine Perspektiverweiterung dergestalt,
neben der Hilfe für die weiblichen Opfer auch die
Prävention in den Blick zu nehmen, welche beim
männlichen Täter ansetzt. Seinerzeit wurde auch
bereits auf eine Konzeption für ein Interventions-
projekt in Berlin verwiesen. Um der Gewalt gegen
Frauen umfassend begegnen zu können, sind mei-
nes Erachtens auch heute alle Wege zu beschrei-
ten: Prävention, Intervention sowie erforderlichen-
falls entschiedene Ahndung. Wegen der Kürze der
Zeit möchte ich zur Prävention nur einige wenige
Anmerkungen machen.

Erstens. Wir sind uns gewiss einig, dass der erste
Schritt mit der Erziehung zur Gewaltlosigkeit zu
tun ist, und zwar nicht nur in der Schule, sondern
auch im Elternhaus. Hier besteht jedoch offenbar
inzwischen zuweilen die Notwendigkeit, sowohl
das Verantwortungsbewusstsein als auch die Fä-
higkeit zu entsprechender Erziehung zu fördern.

Zweitens. Wann endlich werden wir dahin kom-
men, die Gewaltverherrlichung in den Medien
wirksam einzudämmen? Meines Erachtens gibt es
inzwischen hinreichend Untersuchungen, welche
die Negativauswirkungen solcher Sendungen bele-
gen.

Drittens. Müssen wir es hinnehmen, dass „Pop-
stars“ durch ihre vermeintlichen „Hits“, wenn sie
darin Gewalttätigkeit besingen, auf Kosten späterer
Opfer reich werden? Als womöglich noch harmlo-
ses Beispiel - ich fürchte, es gibt weit schlimmere -
führe ich einen Titel der so genannten Ärzte an,
den ich bisher nicht in den Mund genommen habe.
Er heißt: „Manchmal haben Frauen ein kleines
bisschen Haue gern.“ Solange wir so etwas noch
erdulden müssen, kann ich darauf nur mit Versen
aus dem Song „Anonyme Opfer“ der Popgruppe
„Pur“ entgegnen: „Männer sind die Täter, rück-
sichtslos, gemein. Manchmal ist es schwer, sich
nicht zu schämen, ein Mann zu sein.“

(Zustimmung von Frau Pawelski
[CDU])

Zur Intervention an dieser Stelle entsprechend
wenige, aber deutliche Anmerkungen: Da wir, wie
eingangs ausgeführt, alle geeigneten Mittel ergrei-
fen müssen, dem Grundrecht auf Unversehrtheit
Geltung zu verschaffen bzw. dessen Missachtung
zu ahnden, unterstützen wir nach wie vor die wei-
tere und natürlich alsbald flächendeckende Ein-
richtung von Interventionsprojekten, in welchen
alle in Frage kommenden Institutionen, die aufzu-
zählen ich Ihnen und mir hier erspare, zusammen-
arbeiten. In diesem Zusammenhang setzten und
setzen wir uns daher auch für den Erhalt des Män-
nerbüros ein, welches nach einem Artikel der HAZ
vom 28. November 2000 um seine Existenz bangt.
Denn nach Ausführungen von Mitarbeitern ist die
Wahrscheinlichkeit des Rückfalls gewalttätig ge-
wordener Männer durch die Arbeit der Büros
deutlich geringer, sodass Täterarbeit auch Opfer-
schutz sei. Wo aber Täterarbeit zu kurz greift - um
dies ebenso klar noch einmal zu unterstreichen -,
muss der Täter sanktioniert werden, wozu im kon-
kreten Fall auch das Instrument der Wohnungs-
wegweisung vorzusehen ist.

Ferner plädiere ich dafür, dass der Ahndungsgrad
von Gewalt- und Sexualstraftaten der Schwere der
Tat entsprechend angemessen sein muss. Zuweilen
scheint mir das heute bei weitem nicht der Fall zu
sein.

Wiederholungstäter dürfen keine Möglichkeit fin-
den, für weitere Untaten Freiraum zu erhalten.

(Zustimmung von Frau Schliepack
[CDU])

Dies würde eine erneute Entwürdigung der Opfer
sowie eine erneute fahrlässige Gefährdung dersel-
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ben oder anderer Frauen bedeuten, die wir nicht
zulassen dürfen.

Zur Verdeutlichung weise ich auf Folgendes hin:
Unter den vergewaltigten oder sonstiger Brutalität
ausgesetzten Frauen sind nicht wenige lange Zeit,
manchmal ihr Leben lang körperlich und/oder see-
lisch verletzt bis zur dauerhaften Zerstörung ihrer
Würde, ihres Lebensplanes und ihre Lebensfreude,
sodass ihre Gefühlswelt in einem äußerlich noch
funktionierenden Körper quasi erstickt, um nicht
zu sagen, gemordet wurde.

Gerade als Mann bitte ich Sie, sehr geehrter Herr
Justizminister, die Schwere des Handels juristisch
entsprechend viel stärker zu gewichten, bitte ich
Sie, sehr geehrte Frau Familienministerin, effekti-
vere Hilfen für Familien vorzusehen, wo Erzie-
hungsarbeit - aus welchen Gründen auch immer -
nicht hinreichend gelingt, bitte ich die Frau Kul-
tusministerin, in den Schulen mehr Raum zu geben
für die Vermittlung menschenwürdigen Lebens
miteinander, fordere ich Sie, sehr geehrte Frau
Dr. Trauernicht, als Frauenministerin auf: Kom-
men sie mit dem Aktionsplan des Landes Nieder-
sachsen nicht weiter in Verzug. Verzichten Sie bei
den einzurichtenden Interventionsstellen auf Mo-
dellvorhaben, da wir auf Erkenntnisse aus anderen
Ländern zurückgreifen können und die Zeit drängt.
Richten Sie vielmehr die Stellen, dem Erfordernis
Rechnung tragend, landesweit deutlich zahlreicher
ein als geplant. Sparen Sie gerade in diesem Fall
Ballungsräume nicht aus. Schließlich bitte ich den
Herrn Finanzminister, so sehr wir die vorgesehene
Bereitstellung der Mittel in Höhe von 570 000
Euro würdigen, er möge für die erforderlichen
Maßnahmen zur Errichtung bzw. für den Fortbe-
stand von Männerbüros zur Minderung von Gefah-
ren für bedrohte Frauen weitere Mittel zur Verfü-
gung stellen.

(Beifall bei der CDU)

Dass diese Mittel, verehrte Frau Kollegin Pothmer,
nicht aus dem Etat des Frauenministeriums zu
bestreiten sind, brauche ich gewiss nicht weiter
auszuführen. Da sind wir uns völlig einig. Aber
ebenso sehr sind wir uns einig, dass diese Arbeit
unbedingt getan werden können muss, und zwar im
Interesse der Leidtragenden.

Die Bekämpfung der Männergewalt ist eine klassi-
sche umfassende Querschnittsaufgabe, die mit
dieser Beschlussempfehlung hoffentlich und end-
lich aus der Nische stärker in den Mittelpunkt ge-

rückt wird. Seien Sie versichert, um der Frauen
und Familien willen, die viel zu lange gelitten ha-
ben und leiden, wird meine Fraktion daran mitar-
beiten, das Menschenmögliche zu tun, um - sehr
vorsichtig gesprochen - dieser völlig inakzeptablen
Handlungsweise Einhalt zu gebieten. - Ich danke
Ihnen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Litfin:

Frau Ministerin Trauernicht!

Dr. Trauernicht, Ministerin für Frauen, Ar-
beit und Soziales:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es ist
gut so, dass wir heute einen Antrag zum Thema
„Männergewalt in Familien effektiv bekämpfen“
auf der Tagesordnung haben, der gemeinsam von
allen Fraktionen des Landtages getragen wird. Das
ist ein eindeutiges Signal, ein wichtiges Zeichen
dafür, dass dieses Thema über parteipolitische
Grenzen hinweg angegangen wird, dass gegen
Männergewalt in der Familie, dass gegen Gewalt
gegen Frauen und Kinder vorgegangen wird. Es ist
ein Thema, das über 20 Jahre in der Frauenbewe-
gung thematisiert wurde, inzwischen aber viele
Institutionen erreicht hat, alle Parteien erreicht hat.
Das Thema Gewalt in der Familie ist aus der pri-
vaten Tabuzone herausgeholt worden und ist ein
politisches Thema geworden. Und das ist gut so.

Dass Männergewalt gegen Frauen und Kinder
nicht mehr als privates Problem gesehen wird,
zeigen etliche rechtliche Änderungen der letzten
Jahre. Ich möchte beispielhaft darauf hinweisen,
dass die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der
Ehe zwar erst seit 1997 auch in Deutschland expli-
zit staatsrechtlich erfasst ist, aber immerhin! Das
sind deutliche Signale.

Das Gewaltschutzgesetz ist ein weiterer Meilen-
stein auf dem Weg der verbesserten rechtlichen
Absicherung des durch die Frauenbewegung Er-
reichten.

In Niedersachsen haben wir - damit gehe ich auf
den Entschließungsantrag ein - bereits jetzt eine
Vielzahl von Vernetzungen der Professionen im
Bereich der Männergewalt gegen Frauen, die sich
auch an der Umsetzung des geplanten Gewalt-
schutzgesetzes beteiligen. Es ist nicht alleinige
Aufgabe der Landesregierung, sondern gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Es müssen alle Kräfte
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mobilisiert werden. Dies ist in Niedersachsen auf-
grund der Vorarbeiten gut möglich.

Seit 1999 hat mein Ministerium mit verschiedenen
Kooperationspartnern zum Thema Prävention und
Intervention große Veranstaltungen durchgeführt.
Mein Haus hat frühzeitig den Nationalen Aktions-
plan gegen Gewalt vorgestellt und im Vorgriff auf
das zu erwartende zivilrechtliche Gewaltschutzge-
setz die österreichischen Erfahrungen bekannt
gemacht und diskutiert. Und dies gemeinsam mit
dem Landespräventionsrat, der mit seinen über
100 örtlichen Präventionsräten Motor der Vernet-
zung aller im Gewaltbereich tätigen Akteurinnen
und Akteure ist. Damit wurden landesweit vernetzt
die Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen, die im
Bereich von Justiz und Polizei Tätigen mit den
kommunalen Frauenbeauftragten und anderen
kommunalen Ämtern, Schulen, Täterprojekte, Kir-
chen, auch Wohnungsbaugesellschaften, viele an-
dere mehr. Die Vernetzung ist schon ein ganzes
Stück voran gekommen. Zuletzt haben wir eine
große Veranstaltung am 23. August gemacht.

Sie sehen, dass wir Ihrem Wunsch nach Vernet-
zung in vielfältiger Weise Rechnung tragen. Au-
ßerdem hat mein Haus in Kooperation mit den
gerade genannten Akteurinnen und Akteuren eine
Konzeption für Beratungs- und Interventionsstellen
entwickelt und diese zur Zeit ausgeschrieben. Die
Frist läuft bis zum 31. Oktober. Wir werden dann
aus den hoffentlich vielfältigen Anträgen sechs
auszuwählen haben. Sechs Interventionsstellen
sind nicht deshalb möglich, weil es Druck gegeben
hat von den Frauenbeauftragten, sondern weil sich
der Ministerpräsident und ich im Rahmen der
Haushaltsberatungen damit haben durchsetzen
können, dass es zusätzliches Geld für den Bereich
Gewalt gegen Frauen gibt. Ursprünglich hatte ich
vorgesehen, durch Umschichtung in meinem eige-
nen Haushalt und durch den Einsatz von Toto-
Lotto-Mitteln drei Stellen zu finanzieren. Jetzt
haben wir zusätzliches Geld und können deshalb
doppelt so viel machen.

(Zustimmung von Frau Elsner-Solar
[SPD])

Seitens des Landes wird Folgendes vorausgesetzt:
eine Kooperation zwischen den bestehenden Frau-
enhäusern und Gewaltberatungsstellen - es ist mir
ganz wichtig, dass die Frauenhäuser mit ihrer be-
währten Arbeit auf diesem Weg mitgenommen
werden -, eine Beteiligung von mindestens zwei,
möglichst drei Landkreisen, um eine große Flä-

chendeckung zu erreichen, eine schon bestehende
Kooperation zwischen Frauenhäusern, Gewaltbe-
ratungsstellen und Polizei, Justiz und Verwaltung,
beispielsweise in Form von kommunalen Arbeits-
kreisen, Runden Tischen, kriminalpräventiven
Räten und anderem mehr.

Ich beabsichtige, diese Projekte zu Beginn des
Jahres 2002 einrichten zu lassen und wissenschaft-
lich begleiten zu lassen. Das heißt, wir sind keines-
falls im Zeitverzug, sondern werden zu Beginn des
Jahres 2002 diese sechs Stellen haben.

Es geht aber, um dies ganz deutlich zu sagen, nicht
nur um die Beratung der Frauen durch die Inter-
ventionsstellen, auch die anderen Bereiche - Justiz
und Polizei - sind gleichermaßen gefordert, damit
das Wegweisungsrecht auch tatsächlich Realität
werden kann. Dieser Herausforderung stellt sich
die Niedersächsische Landesregierung. Das im
Antrag geforderte ressortübergreifende Konzept
gegen Gewalt gegen Frauen wird zurzeit erarbeitet
und in Kürze dem Kabinett zur Entscheidung vor-
gelegt. Inhalt dieses Aktionsplanes des Landes
Niedersachsen zur Bekämpfung der Gewalt gegen
Frauen im häuslichen Bereich ist neben der Ein-
richtung der Interventionsstellen das Thema Fort-
bildung für Polizei und Justiz. Es werden Handrei-
chungen im Bereich Polizei erarbeitet, um einen
konkreten Handlungsrahmen für das Einschreiten
im Bereich häuslicher Gewalt zu geben und damit
auch verlässliche Qualität im Umgang mit diesem
Gesetz.

Sie haben ein anderes Thema angesprochen, das in
der Tat sehr wichtig ist, nämlich verlässliche Zah-
len zum Umfang der häuslichen Gewalt. Diese
liegen in der Tat aufgrund des fehlenden statisti-
schen Merkmals bislang nicht vor. Es wird nicht
möglich sein, dies als Landesregierung in die Sta-
tistiken aufzunehmen, weil es hier eine Bundes-
vorgabe gibt. Aber die Innenminister der Länder
haben sich bereits für eine Änderung entschieden,
sodass die Kategorie häusliche Gewalt zukünftig in
die Kriminalstatistik aufgenommen wird. Dies
wird allerdings aufgrund verschiedenster Hinter-
gründe ganz offensichtlich noch einige Jahre in
Anspruch nehmen. Deswegen hat sich das Innen-
ministerium in Niedersachsen bereit erklärt, schon
jetzt interne Aufzeichnungen zu machen, damit wir
bereits über das Ausmaß der häuslichen Gewalt
hier in Niedersachsen statistische Informationen
haben.
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Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass der Lan-
desaktionsplan ein gemeinsames Konzept meiner
Kollegen Heiner Bartling und Professor Christian
Pfeiffer sein wird, weil wir der Überzeugung sind,
dass nur gemeinsame Maßnahmen zur Unterstüt-
zung von Frauen und Kindern und zur polizeili-
chen Krisenintervention der Strafjustiz und Zivil-
justiz und auch der Prävention wirklich durchgrei-
fend helfen werden. Deswegen geht es um Bünde-
lung und Kooperation sowohl auf der kommunalen
Ebene als auch auf der Ebene der Landesregierung,
denn erst dieses wird den Schutz vor Gewalt ef-
fektiver verwirklichen helfen. - Meine Damen und
Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Litfin:

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich
schließe die Beratung.

Wir kommen zur Abstimmung. Wer der Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Gleichbe-
rechtigung und Frauenfrauen in der Drucksache
2670 zustimmen will, den bitte ich um Handzei-
chen. – Gibt es Gegenstimmen? – Stimmenthal-
tungen? – Das ist nicht der Fall. Dann haben Sie
einstimmig so beschlossen.

Ich rufe auf

Tagesordnungspunkt 25:
Zweite Beratung:
Gemeinsame Verantwortung für eine ge-
rechte Familienpolitik - Familienpolitik als
Querschnittsaufgabe organisieren - Antrag
der Fraktion der SPD – Drs. 14/2451 - Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für
Gleichberechtigung und Frauenfragen - Drs.
14/2671 - Änderungsantrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 14/2698

Der Antrag wurde in der 78. Sitzung am 18. Mai
2001 an den Ausschuss für Gleichberechtigung
und Frauenfragen zur Beratung und Berichterstat-
tung überwiesen. Auch hier ist eine Berichterstat-
tung nicht vorgesehen.

Ich erteile der Kollegin Frau Hemme das Wort.

Frau Hemme (SPD):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vor
dem Terroranschlag in den USA war die Familie in
den Medien eines der Hauptthemen, üblicherweise
eingegrenzt auf das Thema Kinder als Armutsfalle
oder als Armutsrisiko.

Nun haben wir erneut die Diskussion um die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. Haben wir das
in der Vergangenheit aber hauptsächlich unter dem
Aspekt Frauenpolitik diskutiert,

(Frau Pawelski [CDU]: Wir nicht!)

so diskutieren wir darüber jetzt unter der Über-
schrift „Familienpolitik“. Es geht nun um eine
Erhöhung des Familieneinkommens, um der Fami-
lie - Familie ist immer dort, wo Kinder leben -
Teilhabe an den unterschiedlichen Aspekten des
Lebens zu ermöglichen.

Ich meine, dass uns diese Änderung der Über-
schrift sehr wachsam machen muss. Es ist darauf
zu achten, dass die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf nicht zur Falle für die Frauen wird - nach
dem Motto: Jetzt habt ihr alles, nun macht mal -
und dass wieder alles an den Frauen hängen bleibt,
während die Männer außen vor sind.

Wenn ich die Ergebnisse der Umfrage, die in der
Zeitschrift Brigitte veröffentlicht worden sind,
betrachte, so habe ich den Eindruck, dass die
Menschheit zu den aussterbenden Spezies gehören
würde und auf der Roten Liste stünde, würden wir
die Gebärmöglichkeit auf das andere Geschlecht
übertragen. Diese Umfrage hat nämlich ergeben,
dass sich die Mehrheit der Männer von den Er-
wartungen, die in der Familie an sie gerichtet wer-
den, und vom Beruf furchtbar gestresst fühlt nach
dem Motto: Lieber Herr, lass Montag werden,
damit ich den Stress in der Familie los bin. Dann
dürfen wir uns natürlich nicht wundern, dass im-
mer weniger Frauen bereit sind, Kinder in die Welt
zu setzen.

Meine Damen und Herren, wir erfahren durch den
Zuspruch, den die Verlässliche Grundschule von
den Eltern erhält, wie nötig solch ein Angebot ist.
Deshalb muss ein schrittweiser Ausbau des Ganz-
tagsangebots erfolgen.

Die Forderung von Bündnis 90/Die Grünen, einen
Rechtsanspruch auf ein Betreuungsangebot von
Kindern im Alter von zwei bis zwölf Jahren zu
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begründen, wird sich allerdings in den Haushalts-
beratungen bewähren müssen.

Familie geht nicht nur den Staat - in diesem Fall in
Gestalt der Landesregierung - etwas an. Wenn Nie-
dersachsen ein familienfreundliches Land sein soll,
so geht dieses Thema uns alle an. Kommunen müs-
sen mit der Jugendhilfe, mit freien Trägern und an-
deren Stellen zusammenarbeiten, um ein nachschu-
lisches Angebot zu entwickeln. Mit den beteiligten
Verbänden, aber auch ganz individuell vor Ort
müssen Modelle für eine familienfreundliche Ar-
beitsorganisation entwickelt werden.

Geht es um auffällige Kinder und Jugendliche, so
wird immer sofort die Erziehungskompetenz von
Eltern angezweifelt. Es gilt, Strategien zu entwi-
ckeln, mit denen Eltern auch erreicht werden, um
ihnen Angebote machen zu können. Was nützen
die schönsten Angebote, wenn diese die Eltern
nicht erreichen bzw. wenn Eltern nicht bereit sind,
diese Angebote anzunehmen? Außerdem, liebe
Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir nicht ver-
gessen, dass Erziehung nicht nur in der Familie
stattfindet.

Familienpolitik ist unserer Meinung nach mehr als
die Gewährung von Kindergeld. Dennoch begrü-
ßen wir ausdrücklich die Kindergelderhöhung
durch die Bundesregierung. Genauso begrüßen wir
die Veränderung in der Familienpolitik, die seit
1998 stattgefunden hat. Als Beispiele nenne ich die
gewaltfreie Erziehung, Elternzeit und das Recht
auf Teilzeit.

Bei der Teilzeit müssen wir den Wunsch von nie-
dersächsischen Beamtinnen und Beamten aufneh-
men, die eine Teilzeit unter 20 Stunden beanspru-
chen. Wir müssen diesen Wunsch aufnehmen,
überprüfen und diskutieren.

(Zuruf von Frau Pothmer [GRÜNE])

- Frau Pothmer, gestern bei der Diskussion um das
NGG äußerten Sie die Befürchtung, es würde sich
überhaupt nichts ändern, weil unser Antrag viel zu
allgemein sei.

(Frau Pawelski [CDU]: Ja, das stimmt
doch!)

Durch die Erwiderung der Ministerin ist Ihnen
sicherlich deutlich geworden, dass dieser aus Ihrer
Sicht zu allgemein gehaltene Antrag durchaus im
Ministerium angekommen ist und etwas bewirkt
hat.

(Frau Pothmer [GRÜNE]: Nein, dass
er in der Schublade verschwunden
ist!)

Auch bei diesem Antrag, der von uns vorgelegt
worden ist, konnten wir feststellen, dass er im Mi-
nisterium nicht nur angekommen, sondern auch
umgesetzt worden ist; denn wir finden viele Punkte
unseres Antrags in der familienpolitischen Initiati-
ve des Landes wieder.

Nun liegt uns heute zur abschließenden Beratung
ein Änderungsantrag von Bündnis 90/Die Grünen
vor. Unser Antrag wird seit Mai beraten. Ich frage
mich, warum diese Änderung nicht in die Beratung
eingeflossen ist, wo doch der Inhalt von Ihnen in
der Presse durchaus publik gemacht worden ist.
Außerdem gibt es zum Thema Realsplitting einen
Antrag von Ihnen. Ich habe den Eindruck, dieser
Antrag soll heute auf kaltem Wege mit erledigt
werden; denn dieser Antrag befindet sich in der
Beratung.

Meine Damen und Herren, Familienpolitik ist
Querschnittspolitik. Das zeigt auch unser Antrag.
Lassen Sie uns gemeinsam für die Familien an dem
Ziel arbeiten: Niedersachsen gleich Familienland. -
Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Litfin:

Frau Kollegin Pothmer!

(Wernstedt [SPD]: Die redet schon
wieder!)

Frau Pothmer (GRÜNE):

Das klang doch erfreut und nicht bedauernd, oder?

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Frau
Hemme, zunächst einige Sätze zu der Frage, wa-
rum wir zur abschließenden Beratung einen Ände-
rungsantrag vorgelegt haben. Die Beratung des
Antrags der SPD-Fraktion im federführenden Aus-
schuss war wirklich nicht hinnehmbar. Ich habe
darum gebeten, ausführlich zu beraten. Wir hand-
haben es eigentlich immer so, dass Änderungsan-
träge in der ersten Beratung nicht gleich schriftlich
auf den Tisch gelegt werden müssen, sondern auch
das Ergebnis eines Beratungsprozesses sein dürfen.
Das haben Sie verhindert, Frau Hemme. Deswegen
blieb kein anderer Weg.



Niedersächsischer Landtag  -  14. Wahlperiode  -  84. Plenarsitzung am 18. September 2001

8213

So viel zu der Frage, wie seriös ein solcher Antrag
von Ihnen in den Ausschüssen beraten wird.

Meine Damen und Herren, vielleicht sind wir uns
in einer Sache doch immerhin einig, und zwar
darin, dass Familienfreundlichkeit vor allen Din-
gen die Schaffung von Rahmenbedingungen be-
deutet, die dafür sorgen, dass das Leben mit Kin-
dern nicht automatisch dazu führt, dass persönli-
che, berufliche und finanzielle Nachteile hinge-
nommen werden müssen. Wenn man junge Frauen
tatsächlich dazu ermutigen will, sich wieder mehr
für Kinder zu entscheiden, dann muss nach meiner
Einschätzung noch sehr viel getan werden. Ich
glaube, dass auch Niedersachsen noch etwas mehr
tun muss, um sich dieses Markenzeichen „famili-
enfreundlich“ ans Revers heften zu dürfen.

Für mich bedeutet Infrastruktur in erster Linie die
Verbesserung von Kinderbetreuungseinrichtungen.
Insofern liegen unsere Auffassungen nicht weit
auseinander. Ich glaube jedoch, dass es dabei um
andere Dimensionen geht als um die, über die bis-
her zu diesem Thema beraten worden ist. Dass
Bewegung darin ist, zeigt nicht zuletzt auch die
Tatsache, dass selbst die CSU in Bayern der Auf-
fassung ist, wir brauchen eine Ganztagsbetreuung.
Ich finde, wir sollten nicht dahinter zurückfallen.
In einem heute zu beschließenden Entschließungs-
antrag muss doch festgelegt werden, dass wir den
Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für
Kinder ab dem zweiten Lebensjahr brauchen.

Zudem brauchen wir familienfreundliche Arbeits-
plätze. Auch in dieser Hinsicht sind wir uns, was
die Zielsperspektive angeht, einig. Ich finde es
schade, dass dazu in dem Entschließungsantrag der
SPD-Fraktion, aber auch in dem Konzept der Lan-
desregierung wenig Konkretes steht. Wir haben
dazu schon vor langer Zeit einen Antrag vorgelegt,
der zurzeit im Wirtschaftsausschuss beraten wird.
Ich hoffe, dass über diesen Antrag positiv ent-
schieden wird, weil er einen konkreten Beitrag zur
Verbesserung der Situation für Frauen darstellt.

Ich glaube, man darf nicht darum herumreden: Wir
brauchen einfach neue Männer. Wir brauchen
Männer, die belastbarer sind

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung bei der CDU)

und die endlich auch die Verantwortung für Haus-
und Familienarbeit übernehmen.

Frau Ministerin, was die neuen Männer angeht, so
ordne ich Ihnen dafür wirklich nur begrenzt die
Verantwortung zu. Aber auch dort muss man viel-
leicht ein bisschen schieben und Erziehungsarbeit
- wenn auch manchmal unbezahlt - leisten.

(Zuruf von der SPD: Vergiss es!)

Lassen Sie mich zunächst einmal etwas zu der
Kinderbetreuung sagen. In dem Familienpapier der
Landesregierung finden wir hierzu vor allem den
Hinweis darauf, dass die Kommunen für die Kin-
derbetreuungsangebote zuständig sind. Meine Da-
men und Herren, bei der Finanzausstattung der
Kommunen, die uns allen bekannt ist, ist eine sol-
che Aussage aus meiner Sicht zynisch. Es ist doch
völlig klar, dass die Kommunen nicht in der Lage
sein werden, eine Aufgabe dieser Größenordnung
zu schultern. Auch das Land kann es nicht. Des-
wegen haben wir den Vorschlag gemacht, an dieser
Stelle zu einer ganz anderen Finanzverteilung zwi-
schen Bund, Land und Kommunen zu kommen. Da
wir wissen, dass wir auch in Berlin das Geld nicht
drucken können, schlagen wir eine Umverteilung
vor, weg vom Ehegattensplitting, weg von der
Eheförderung, hin zu der Förderung des Lebens
mit Kindern.

Familienfreundliche Arbeitsplätze sind nach wie
vor ein düsteres Kapitel. Die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf wird von den Arbeitgebern bis
auf ganz wenige Ausnahmen zur Privatangelegen-
heit der betroffenen Frauen erklärt. Es ist hier be-
reits angeklungen: Auch die Landesregierung bil-
det da keine große Ausnahme. Ich finde sehr wohl,
dass Hessen bewiesen hat, dass es auch anders
geht. Ich meine, wir sollten sehr schnell den Män-
nern und Frauen die unterhälftige Beschäftigung
als Beamte bzw. Beamtinnen im Landesdienst
ermöglichen. Ich finde, das wäre ein kleiner Hin-
weis darauf, ob das Emblem „Familienfreundlich-
keit“ diese Landesregierung einmal erreichen wird.
- Ich danke Ihnen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsidentin Litfin:

Frau Kollegin Pawelski!

Frau Pawelski (CDU):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen und Kollegen von der SPD, eigentlich
bin ich davon ausgegangen, dass Sie Ihren Antrag
zurückziehen, denn die Beratung im zuständigen
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Ausschuss war mehr als mangelhaft. Der Abge-
ordnete Schumacher, der damals den Antrag im
Landtag eingebracht hat, hat im Ausschuss ledig-
lich gemeint, über den Antrag brauche man nicht
mehr zu diskutieren. Er sei bereits bei der Einbrin-
gung ausgiebig diskutiert worden. Ich wollte Ihnen
eigentlich noch einmal meine Einbringungsrede
vortragen, damit Sie wissen, was wir dazu gesagt
haben, weil es - wie gesagt - im Ausschuss keine
Diskussionen gab. Die Abgeordnete Hemme mein-
te lediglich, Familienpolitik sei Querschnittsaufga-
be. Das ist eine ganz neue Erkenntnis, Frau Hem-
me. Wir wissen das schon länger. Aber schön, dass
auch Sie es endlich wissen.

Eines kommt noch hinzu: Während der Beratung
des Antrages im Landtag hat die zuständige Mi-
nisterin ihr Familienkonzept verkündet. Hier stellt
sich doch die Frage, wie Sie mit sich umgehen
lassen. Die SPD-Fraktion stellt einen Antrag zur
Familienpolitik, und die Ministerin bringt ein eige-
nes Konzept vor. Sie beraten diesen Antrag, den
Sie selbst gestellt haben, wissen aber anscheinend
nichts von dem Konzept der Ministerin, denn nie-
mand von Ihnen weist darauf hin, dass ja das ganz
tolle allumfassende Konzept bald vorgelegt wird.
Ich finde, so kann man mit sich als Fraktion nicht
umgehen lassen. Das geht doch nicht.

(Beifall bei der CDU)

Wenn wir so weitermachen, dann wird die Land-
tagsarbeit zur Farce. Wir beraten hier Anträge, und
draußen verkündet die Regierung - wie schon in
der Schulpolitik geschehen - ihre eigenen Kon-
zepte. So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen,
geht es nicht.

(Zustimmung bei der CDU - Plaue
[SPD]: Das ist der Unterschied zwi-
schen einer Regierungsfraktion und
einer Oppositionsfraktion! - Mühe
[SPD]: Das ist Arbeitsteilung!)

- Herr Plaue, Sie kommen auch noch dran. - Die
Ministerin sagte, es müsse ein radikales Umdenken
geben. Sehr wohl, Frau Dr. Trauernicht, es muss
ein radikales Umdenken geben. Wen meinen Sie
aber damit? - Ihre Landesregierung, Ihre Fraktion?
Uns können Sie jedenfalls nicht gemeint haben,
denn wir machen Familienpolitik schon solange
ich hier bin, und meine Kollegen vor mir haben das
auch schon getan.

(Beifall bei der CDU)

Frau Ministerin, Sie müssen einmal deutlich sagen,
ob das zutrifft, was Sie in Ihrer letzten Rede gesagt
haben, nämlich dass die SPD schon immer - seit
1990 - die richtige Politik gemacht hat, oder ob das
stimmt, was der ehrenwerte Herr Fraktionsvorsit-
zende gesagt hat, nämlich - das ist dem TIL-online,
der Fraktionszeitung der SPD, zu entnehmen -: Wir
Sozialdemokraten haben die Familien nicht erst
jetzt entdeckt. Die SPD hat bereits im vergangenen
Jahr mit der Umsetzung eines neuen Kurses in der
Familienpolitik begonnen.

(Mühe [SPD]: Bei euch haben doch
die Frauen 50 Jahre lang am Herd ge-
standen!)

Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Die
SPD hat die Familie nicht erst jetzt entdeckt, son-
dern vor einem Jahr. Das ist eine tolle Erkenntnis.

(Plaue [SPD]: Das ist aber eine freie
und unzulässige Interpretation! Sie
müssen nicht nur lesen, sondern auch
nachdenken können!)

- Warum sprechen Sie nicht so, dass man es ver-
steht? Wenn Sie es verklausuliert schreiben, kön-
nen Sie das gleich sagen. Ich habe Sie eben zitiert,
verehrter Herr Kollege. Sie haben wohl einen
dummen Schreiber gehabt, der das nicht richtig
formuliert hat.

(Plaue [SPD]: Kennen Sie die Be-
deutung eines Punktes? - Mit einem
Punkt endet ein Satz, dann fängt der
nächste an!)

Verehrte Ministerin, Niedersachsen ist kein Fami-
lienland. Das sagen uns auch die Verbände. Die
Arbeitsgemeinschaft der Familien hat in einem
Schreiben vom 13. September über mangelhafte
Unterstützung geklagt. 1996 wurden im Haushalt
30 Millionen DM gekürzt. Seitdem liegen diese
Haushaltsmittel konstant bei 230 Millionen DM.
Das bedeutet eine Kürzung, weil natürlich die Ge-
haltssteigerungen nicht inbegriffen sind.

(Mühe [SPD]: Auf eure Haushaltsan-
träge sind wir gespannt!)

Daraufhin musste der Verband der allein erziehen-
den Mütter und Väter seine Arbeitszeiten reduzie-
ren. Das ist die Familienpolitik, die Sie hier im
Landtag mit zu verantworten haben.

(Zustimmung bei der CDU)
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Mir liegen zwei Schreiben einer Selbsthilfegruppe
für Stieffamilien aus Celle vor. Sie wissen, dass es
ein ganz wichtiges Thema ist, wie wir Stieffami-
lien behandeln. Wie kommen diese Familien mit
der neuen Situation klar: meine Kinder, deine Kin-
der, unsere Kinder? - Diese Selbsthilfegruppe
wollte eine Beihilfe haben. Sie haben das jedoch
abgelehnt. Außerdem gibt es einen Trägerverein
für Familien-, Mütter- und Kinderzentren in Gehr-
den. Auch hierfür wurden Mittel abgelehnt. Sie
wissen, dass die Tagessätze für Familienerholung
erhöht werden müssen, weil sie nie angeglichen
worden sind. Viele Familien können es sich, selbst
mit Hilfe des Landes, nicht leisten, in den Urlaub
zu fahren. Warum haben Sie in diesem Bereich
jahrelang nichts getan?

Sie sagen in Ihrem Konzept, Sie wollten Mütter-
zentren stärken. Das fordern wir seit Jahren. Aber,
verehrte Frau Ministerin, auch dazu benötigt man
Geld, und das Geld haben wir in Ihrem Haushalts-
planentwurf nicht gefunden. Stattdessen haben Sie
im Haushaltsplanentwurf allein für den Beitrag
Leben mit Kindern 2 Millionen Euro veranschlagt.
Ich bezweifle, dass dieses Geld für die Lösung der
Probleme, die wir haben, ausreichen wird.

(Zuruf von der SPD: Vorschläge ma-
chen!)

Außerdem möchte die Ministerin Bündnisse für
Kinder gründen. Es ist immer gut, wenn man sich
an einen Tisch setzt und redet. Ich hoffe aber, es
kommt mehr dabei heraus als beim Bündnis für
Arbeit, bei dem nur geredet und sehr wenig getan
wird.

(Mühe [SPD]: So ein Quatsch! Da ist
doch etwas herausgekommen in Be-
zug auf die Jugendarbeitslosigkeit!
Sie sind eine richtige Ignorantin!)

- Entschuldigung! Redet doch einmal mit den Be-
troffenen, die an diesen Gesprächen teilnehmen.
Alle sagen, es wird nur geredet und geredet.

Frau Ministerin, Sie fordern mehr Betreuung für
Kinder. Wir brauchen mehr Ganztagsplätze an den
Schulen und in den Kindergärten. - Hierbei ver-
weisen Sie jedoch zugleich auf die Kommunen, die
sich nicht aus der Verantwortung ziehen sollen.
Meine Damen und Herren, wer hat denn in den
vergangenen Jahren den Kommunen so massiv in
die Taschen gegriffen, dass sie gar nicht mehr in
der Lage sind, sich intensiv um Kinderbetreuung
zu kümmern?

(Plaue [SPD]: Lesen Sie doch ab und
zu mal Zeitung, Frau Pawelski! Sie
kennen doch das Urteil des Staatsge-
richtshofes!)

Wer hat denn im Wahlkampf 1990 versprochen,
alle Betreuungskosten für Kindergärten für die
Kommunen zu übernehmen?

(Plaue [SPD]: Sie müssen Ihren
Quatsch nicht immer vortragen! -
Weitere Zurufe von der SPD)

Sie und ich, Herr Mühe, waren doch im Ausschuss
dabei, als das Stück für Stück reduziert wurde.
Jetzt sind Sie bei schlappen 16 %. Das ist doch
peinlich, was Sie leisten.

(Mühe [SPD]: Reine Geschichtsklitte-
rei! Das war vor der Wende! Das wis-
sen Sie ganz genau! Sie haben 60 %
versprochen!)

- 100 % der Personalkosten sollten aufsteigend bis
zum Jahre 1998 vom Land erstattet werden. Das
stand in Ihrem Gesetzentwurf.

(Mühe [SPD]: Sie haben genauso
60 % gefordert und mussten alles als
Makulatur einpacken, weil Sie genau
wissen, dass das alles nicht finanzier-
bar ist!)

- 60 %? - Ich rede von 16 %.

Verehrte Frau Ministerin, wir alle kennen die Situ-
ation der Familien. Wir alle müssen uns fragen,
warum immer mehr Frauen auf die Mutterrolle
verzichten. Wir alle wissen - das steht ja auch in
Ihren Berichten -, dass ein wichtiger Beitrag die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist. Aber
auch hier muss ich Sie fragen, was die Landesbe-
hörden hier geleistet haben. Ich weiß, dass es eine
Behörde gibt, die LVA, die vorbildlich Familien-
arbeit mit in ihre Arbeit eingebunden hat. Dazu
muss man sagen, dass es Tele-Heimarbeitsplätze
gibt, und zwar auch für Väter. Sie fordern ja die
Mitverantwortung der Väter. Dort sind es Väter,
die sich aufgrund ihrer Arbeit zu Hause an der
Familientätigkeit mit beteiligen. Warum machen
Sie das nicht beispielhaft in den Ministerien? Sie
haben doch die Möglichkeit. Sie brauchen es nur
anzuordnen und umzusetzen. Das tun Sie aber
nicht. Das ist peinlich.

(Ministerin Dr. Trauernicht: Anord-
nen?)
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- Entschuldigung, wenn es seit Jahren freiwillig
nicht geht, dann muss man es doch anordnen. Wir
sehen doch beim NGG, wie lange es dauert, wenn
man sich auf die Freiwilligkeit verlässt und nicht
anordnet. Man kommt dann jahrelang nicht in die
Strümpfe.

(Beifall bei der CDU)

Wenn das Ihre Familienpolitik ist, na dann: Danke
schön!

(Glocke der Präsidentin)

Vizepräsidentin Litfin:

Frau Kollegin Pawelski, die Kollegin Merk möchte
Ihnen eine Frage stellen. Wollen Sie das zulassen?

Frau Pawelski (CDU):

Nein. Sie war lange genug in Niedersachsen in der
Verantwortung und hätte mehr machen können.
Nein, nein.

(Beifall bei der CDU - Plaue [SPD]:
Frau Pawelski, lassen Sie sich ja nicht
von Ihren Scheuklappen abbringen! –
Weitere Zurufe bei der SPD – Glocke
der Präsidentin)

Vizepräsidentin Litfin:

Ich bitte um Ruhe!

Frau Pawelski (CDU):

Aufgrund Ihrer temperamentvollen Zwischenrufe
weiß ich, dass ich den richtigen Ton getroffen ha-
be. Ich weiß, dass es weh tut, wenn man die Wahr-
heit hören muss.

(Beifall bei der CDU)

Frau Ministerin, legen Sie ein vernünftiges Kon-
zept vor! Dann haben Sie uns wohl sicherlich stär-
ker an Ihrer Seite als Ihre eigene Fraktion, die die
Familienpolitik hier seit Jahren verleugnet hat.

(Beifall bei der CDU – Plaue [SPD]:
Jammerschade, Frau Kollegin, dass
Sie ab nächstem Jahr im Bundestag
sitzen! – Zuruf von der SPD: Verfas-
sungsrecht! – Zuruf von der SPD: Ich
schenke ihr einen Lesekurs! – Weitere
Zurufe von der SPD)

Vizepräsidentin Litfin:

Frau Ministerin Trauernicht!

Dr. Trauernicht, Ministerin für Frauen, Ar-
beit und Soziales:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Fa-
milienfreundlichkeit als Markenzeichen für Nie-
dersachsen, die Gründung eines Bündnisses für ein
Leben mit Kindern, Unterstützung von Eltern, die
Berufs- und Familienpflichten unter einen Hut
bringen wollen, eine Ausweitung der Kinder-
betreuungsangebote, Hilfe bei der Erziehung und
Entlastung von Familien in besonderen Situationen
- das sind einige der Bausteine künftiger Familien-
politik, die die Landesregierung kürzlich beschlos-
sen hat. Die erste Beratung hier im Landtag hat
bereits viele Hinweise gegeben. Wir haben uns
zügig an die Arbeit gemacht.

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, die jetzige Vorla-
ge ist erst der Anfang, nicht das Ergebnis der Be-
ratungen, ein erster Einstieg in ein Thema, das die
Landesregierung nicht nur einige Wochen, sondern
in den nächsten Jahren stetig verfolgen wird.

(Beifall bei der SPD – Zuruf von der
CDU: Das wollen wir auch sehen! –
Zuruf von Busemann [CDU])

Die große Mehrheit der Familien meistert ihre
Aufgaben bei der Erziehung bereits heute souverän
und erfolgreich. Sie können deshalb von Politik
und Gesellschaft erwarten, dass sie vor allem mit
ihren Stärken, ihren Erfolgen und ihren Leistungen
gesehen werden. Gleichzeitig verdienen Familien
- das brauchen sie auch - die Unterstützung des
Staates und aller gesellschaftlichen Gruppen, und
zwar von Anfang an.

(Zuruf von der CDU: Das wäre
schön!)

Die gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung
für Familien - für manche mag das abstrakt er-
scheinen, aber das kann ich sehr konkret fühlen -
muss stärker als bisher wahrgenommen werden.
Die Landesregierung wird deshalb am 18. Oktober
mit Kommunen, der Landesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege, mit Familienverbän-
den, den Kirchen, Vertretern aus Wirtschaftsver-
bänden und Gewerkschaften, Medienvertretern und
anderen mehr ein Bündnis für ein Leben mit Kin-
dern schließen. Ich habe alle zuvor gefragt, ob sie
dazu bereit sind, ob sie sich vorstellen könnten,
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dieses Bündnis mit Leben zu füllen, und zu dieser
Thematik nur Zustimmung erfahren. Deswegen
wird es keine Quasselrunde werden, sondern es
wird gemeinsam Verantwortung wahrgenommen

(Frau Vockert [CDU]: Warten wir
ab!)

und es werden gemeinsam Ideen entwickelt wer-
den. Die im Haushalt jährlich vorhandenen 4 Mil-
lionen DM werden sehr hilfreich sein, wenn es um
die Umsetzung der Vorstellungen geht, die in die-
sem Bündnis entwickelt werden.

(Zustimmung bei der SPD)

Zentrale Ziele dieses Bündnisses sind, eine Kultur
der gemeinsamen Verantwortung zu etablieren, die
nicht nur zufällig und manchmal entsteht, sondern
dauerhaft ist, Familien durch gemeinsames Han-
deln der Partner zu stärken und zu unterstützen,
den Stellenwert von Familien in der Öffentlichkeit
zu erhöhen und Familienfreundlichkeit als Mar-
kenzeichen in Niedersachsen auch im Verhältnis
zu anderen Bundesländern zu etablieren. Familien-
freundlichkeit ist im Übrigen auch ein Wirtschafts-
standortfaktor.

(Zustimmung bei der SPD)

Familien sind nach wie vor die häufigste Lebens-
form. Dieses Modell hat auch weiterhin Zukunft,
denn 95 % der unter 25-Jährigen in Deutschland
wünschen sich ein Leben mit Kindern. Dennoch
sagen Prognosen des niedersächsischen statisti-
schen Landesamtes voraus, dass die Zahl der bis
fünf Jahre alten Kinder bis zum Jahr 2015 in Nie-
dersachsen um 25 % zurückgehen wird, wenn es so
bleibt, wie es zurzeit ist. Hier ist - daran gibt es
keinen Zweifel - Politik gefragt. Wir wollen, dass
junge Menschen ihren Kinderwunsch verwirkli-
chen können. Wir alle sind uns darin einig, dass
ein zentrales Haupthindernis für viele Menschen,
aber vor allem für Frauen, die Tatsache ist, dass sie
Beruf und Familie nur schwer bis gar nicht mitein-
ander vereinbaren können. Die steigenden Zahlen
von Partnerschaften ohne Kinder - das sind zurzeit
30 % - belegen dies. In anderen europäischen Län-
dern bekommen Frauen mehr Kinder, weil sie auch
mit Familie berufstätig sein können. Als Beispiel:
Norwegen hat mit durchschnittlich 1,86 Kindern
pro Frau die höchste Geburtenrate und gleichzeitig
mit 75,3 % die höchste Erwerbsbeteiligung von
Frauen, gefolgt von Dänemark und Finnland.
Deutschland nimmt mit durchschnittlich 1,37 Kin-
dern pro Frau und nur 62 % Frauenerwerbsquote

den viertletzten Platz ein. Je höher das Einkommen
und der Bildungsabschuss von Frauen, desto weni-
ger Kinder haben sie.

Also, meine Damen und Herren, es geht künftig
nicht mehr nur um die Wahl zwischen Beruf und
Familie, sondern darum, dass Menschen in einer
wesentlich durch Arbeit geprägten Gesellschaft ein
Leben mit Kindern leben können. Moderne Fami-
lienpolitik muss deshalb die Vereinbarkeit und
nicht die Wahlfreiheit von Erwerbstätigkeit und
Familienarbeit für Mütter wie Väter konsequent
fördern.

Ich habe Zweifel, dass dazu die Möglichkeit ge-
hört, neben der Tätigkeit, neben der Funktion als
Mutter einige wenige Stunden arbeiten zu können.

(Zustimmung von Frau Merk [SPD])

Deswegen finde ich den Ansatz der unterhälftigen
Teilzeitmöglichkeit für Beamte zwar diskussions-
würdig, aber ich habe mich da schon positioniert.
Es geht im Wesentlichen politisch darum, die
Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Arbeit und
Kinder-haben miteinander möglich sind, und nicht
darum, dass Kinder-haben plus ein paar Stunden
Berufstätigkeit möglich sind. Das haben wir schon
längst.

(Frau Pothmer [GRÜNE]: Zeitweise
kann das auch mal der Wunsch sein!)

Das bedeutet auch, dass Väter mehr Verantwor-
tung in der Familie übernehmen müssen. Umfra-
gen unter jungen Frauen zeigen, dass sie das von
ihren Partnern erwarten und dass das bei ihrer Ent-
scheidung neben der Frage der Kindertagesbetreu-
ung eine ganz zentrale Rolle spielt. Sie wollen die
partnerschaftliche Teilung der Familienarbeit. Frau
Pothmer hat das fantastisch auf den Punkt ge-
bracht. Ein altes Lied der Frauenbewegung lautet:
Neue Männer braucht das Land.

(Zustimmung bei den GRÜNEN)

Wir werden noch in diesem Jahr eine Väter-
Kampagne starten - ich denke, dies wäre ein gutes
Motto -, eine Kampagne, bei der wir darauf hin-
wirken wollen, dass Väter mehr Verantwortung bei
der Erziehungs- und Hausarbeit übernehmen. Das
heißt natürlich, dass wir auch an den Rahmenbe-
dingungen für Väter arbeiten müssen.

Eine Anordnung in meinem Ministerium, dass alle
Väter jetzt halbtägig berufstätig sein und auf ihre
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Kinder aufpassen sollen, ist mir natürlich nicht
möglich.

(Zustimmung bei der SPD – Zuruf
von Frau Pothmer [GRÜNE])

Land und Kommunen haben in den letzten zehn
Jahren viel getan - ich sage ausdrücklich auch
„Kommunen“ -, um die Tagesbetreuung für Kinder
auszubauen. Aber wir wissen, es fehlt an Betreu-
ungsmöglichkeiten für Kinder unter drei, für
Schulkinder und an Ganztagesplätzen für die 3- bis
6-Jährigen. Wir haben zurzeit Versorgungsquoten
bei den ganz Kleinen von unter 10 %, und wir
haben 15 % der Kindergartenplätze als Ganztags-
plätze. Der Bedarf wird eher steigen. Da müssen
wir also mit vereinbarten Kräften ran.

Meine Damen und Herren, das Land ist in Vor-
leistung getreten, hat mit der Bildungsoffensive für
Niedersachsen einen riesigen finanziellen und po-
litischen Schritt gemacht. Wir werden die jetzige
Zahl von 130 Ganztagsschulen in fünf Jahren um
weitere 140 Standorte für Schülerinnen und Schü-
ler der Schuljahrgänge 5 bis 10 ausweiten. Wir
haben die Umwandlung aller niedersächsischen
Grundschulen in Verlässliche Grundschulen be-
schlossen. Das ist ein riesiger politischer Erfolg,
der im Übrigen auch die Kommunen entlastet,
denn was dort jetzt schon an Ganztagsbetreuung
bzw. an verlässlicher Betreuung zwischen 8 und
13 Uhr erfolgt, muss nicht mehr durch die Kom-
munen gewährleistet werden. Aufgrund der zu-
rückgehenden Zahl der Kinder zwischen null und
fünf Jahren werden in den Kommunen Ressourcen
freigesetzt. Diese müssen alle für die Ausweitung
der Kindertagesbetreuung vor Ort eingesetzt wer-
den.

Meine Damen und Herren! Ich mache sehr viele
Reisen und gucke mir insbesondere auch den Be-
reich der Jugendhilfe an. Mein Kompliment an die
Kommunen: Mein Eindruck ist, dass der Ausbau
der Kindertagesbetreuung trotz der engen Haus-
haltslage mit sehr viel Verantwortungsgefühl und
Engagement angefasst wird. Dazu gehört, dass
mehr Ganztagsplätze in Kindergärten geschaffen
werden. Dazu gehört die Öffnung der Gruppen für
die unter 3-Jährigen. Dazu gehört das Schaffen von
Nachmittagsangeboten für Grundschulkinder und
vieles andere mehr. Die Kommunen sind auf einem
sehr guten Weg und versuchen, ihrer Verantwor-
tung gerecht zu werden, die im Übrigen - Frau
Pothmer - nicht auf einem Rechtsanspruch im Kin-
der- und Jugendhilfegesetz basiert. Ich finde aber,

wir müssen uns schon jetzt vergegenwärtigen, was
dort steht. Dort steht nämlich: Für Kinder im Alter
unter drei Jahren und für Kinder im schulpflichti-
gen Alter sind nach Bedarf Plätze in Tagesein-
richtungen vorzuhalten. Die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass
ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen
zur Verfügung steht.

(Zurufe von der CDU)

Das ist im Übrigen ein Gesetz, das die Bundesre-
gierung noch unter einer CDU-Regierung auf den
Weg gebracht hat. Insofern haben wir hier bereits
eine Hinwirkungspflicht der öffentlichen Träger.
Es ist eine Bedarfsplanung aufzustellen. Das Land
wird diese Anstrengungen der Kommunen in viel-
fältiger Weise durch Förderung von Diskurspro-
jekten, Vereinbarkeitsplänen, Ideenwettbewerben
etc. unterstützen.

(Jahn [CDU]: Hoffentlich erschlagen
Sie uns nicht!)

Um auch in ländlichen Regionen mit ihren über-
wiegend kleinen und mittleren Betrieben Chancen-
gleichheit im Erwerbsleben zu ermöglichen, wird
das Land

(Busemann [CDU]: Können wir jetzt
zu den Leistungen Ihres Hauses kom-
men?)

innerhalb der nächsten zwei Jahre durch eine ent-
sprechende Anschubfinanzierung zusätzlich sechs
Familienserviceeinrichtungen ermöglichen.

(Zurufe von der CDU)

- Es ist nur eine Anschubfinanzierung erforderlich,
weil sich diese Einrichtungen angesichts ihrer
Qualität irgendwann selbst tragen. Im Landkreis
Leer z. B. werden die Kosten schon zu 70 % durch
die Betriebe und die Eltern selbst aufgebracht.
Dieses Modell, das ich in einem Landkreis gefun-
den habe, ist insofern zukunftsweisend, sodass ich
es von daher vervielfältigen möchte.

(Frau Janssen-Kucz [GRÜNE]: Nur
für Besserverdienende!)

Meine Damen und Herren, Erziehung ist an-
spruchsvoller geworden. Viele Eltern und werden-
de Eltern stehen vor der Frage, wie sie ihre Kinder
erziehen sollen. Um sie dabei von Anfang an zu
unterstützen, plant die Landesgeschäftsstelle des
Deutschen Kinderschutzbundes gemeinsam mit
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dem Land - ich suche noch nach weiteren Partnern
und habe auch schon einige gefunden - ein regel-
mäßiges Angebot in Form von Elternkursen. Wir
wollen erreichen, dass vor Ort für werdende Mütter
und Väter nicht nur Geburtsvorbereitungskurse
eine Selbstverständlichkeit sind, sondern dass auch
Erziehungskurse, die die Erziehungskompetenz
erhöhen - Stichwort „Erziehungsführerschein“ -
zum Zeitgeist gehören. Wir wollen, dass vor Ort
alle mitmachen: die Jugendämter, die Volkshoch-
schulen, die Familienbildungsstätten und viele
andere mehr. Das wird in der nächsten Zeit ein
ganz großer Schwerpunkt unserer Politik sein.

(Vizepräsidentin Goede übernimmt
den Vorsitz)

Vom Land geförderte Familienbildungsstätten,
Freizeiten und Erholungen sowie Mütterzentren
bieten auch in Zukunft Beratung und Unterstüt-
zung. Es ist keinesfalls eine Selbstverständlichkeit,
dass diese Mittel in Zukunft in gleichem Maße zur
Verfügung stehen wie in den letzten Jahren. In
anderen Bundesländern sind diese Mittel erheblich
gekürzt worden. Deshalb freue ich mich, dass wir
hier wieder die gleichen Mittel zur Verfügung
stellen können.

Kommunen, die auf örtlicher Ebene Bündnisse für
ein Leben mit Kindern schließen, können vom
Land Fördermittel für die Einrichtung von Famili-
eninformationszentren bekommen. Meine sehr
geehrten Damen und Herren, es geht nämlich da-
rum, dass wir Infrastrukturen schaffen, die letztlich
dazu führen, dass sich das Thema Familie/Fami-
lienpolitik in einer Kommune nicht mehr wegden-
ken lässt. Es müssen Instanzen geschaffen werden,
die dieses Thema immer wieder in die politische
Erörterung einbringen. Dazu können Familienin-
formationszentren dienen.

Ich bitte um Ihre besondere Aufmerksamkeit für
Familien in besonderen Lebenslagen. Wer ein
schwer krankes oder ein behindertes Kind hat,
meine sehr geehrten Damen und Herren, der
braucht unsere besondere Unterstützung. Ich habe
mir in Niedersachsen viele Einrichtungen angese-
hen und muss sagen: Alle Achtung! Die Einrich-
tungen befinden sich auf höchstem qualitativen
Niveau. Sie sind das, was Familien an Unterstüt-
zung erwarten können, wenn sie sich in einer be-
sonderen Lebenslage befinden. Ich freue mich,
dass ich diese Ausgangssituation vorfinde. Ich
werde aber dennoch nicht nachlassen in dem Be-
mühen, Familien in besonderen Lebenslagen auch

weiterhin zu unterstützen. Wer ein behindertes
oder chronisch krankes Kind hat, der braucht unse-
re Unterstützung. Auch wer arbeitslos ist, wer in
der Familie Gewalt erleidet, wer ein geringes Ein-
kommen hat oder wer aus anderen Gründen hilfs-
bedürftig ist, bedarf dieser Unterstützung. - Meine
sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen
für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Goede:

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldun-
gen liegen mir nicht vor. Darum schließe ich die
Beratungen zu diesem Tagesordnungspunkt.

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen zu-
nächst über den Änderungsantrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen in Drucksache 2698 ab,
und, falls dieser abgelehnt wird, über die Be-
schlussempfehlung des Ausschusses. - Wer dem
Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen in Drucksache 2698 zustimmen will, den
bitte ich um ein Handzeichen. - Wer stimmt dage-
gen? - Möchte sich jemand der Stimme enthalten?
- Das ist nicht der Fall. Damit ist der Änderungs-
antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen abge-
lehnt worden.

Wer der Beschlussempfehlung des Ausschusses für
Gleichberechtigung und Frauenfragen in Drucksa-
che 2671 zustimmen will, den bitte ich ebenfalls
um ein Handzeichen. - Wer stimmt dagegen? -
Möchte sich jemand der Stimme enthalten? - Keine
Stimmenthaltungen. Ich stelle fest, das Erste war
die Mehrheit. Damit sind Sie der Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Gleichberechtigung
und Frauenfragen gefolgt.

Ich rufe jetzt auf

Tagesordnungspunkt 26:
Zweite Beratung:
Erhöhung der Bedarfszuweisungen: Nothil-
fe für Not leidende Kommunen - Antrag der
Fraktion der CDU – Drs. 14/2551 - Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für innere Ver-
waltung - Drs. 14/2673

(Unruhe)

- Ich warte, bis etwas mehr Aufmerksamkeit ein-
gekehrt ist.
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(Anhaltende Unruhe - Glocke der Prä-
sidentin)

Der Antrag der Fraktion der CDU in der Drucksa-
che 2551 wurde in der 81. Sitzung am 15. Ju-
ni 2001 an den Ausschuss für innere Verwaltung
zur federführenden Beratung und zur Berichter-
stattung überwiesen.

Berichterstatter ist Herr Kollege Coenen. Sie neh-
men auch die Redezeit für Ihre Fraktion in An-
spruch. Ich erteile Ihnen das Wort, Herr Kollege
Coenen.

Coenen (CDU), Berichterstatter:

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Den Bericht zur zweiten Beratung des
Antrages betreffend Erhöhung der Bedarfszuwei-
sungen: Nothilfe für Not leidende Kommunen gebe
ich zu Protokoll.

(Zu Protokoll:)

Mit der Beschlussempfehlung in der Drucksache
2673 empfiehlt Ihnen der Ausschuss für innere
Verwaltung mit den Stimmen der Vertreter der
Fraktion der SPD gegen die Stimmen der Vertreter
der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen, den Antrag abzulehnen. Der mit-
beratende Ausschuss für Haushalt und Finanzen
hat sich dieser Beschlussempfehlung mit gleichem
Abstimmungsverhalten angeschlossen.

Ein Vertreter der CDU-Fraktion begründete den
Antrag damit, dass die Landesregierung aufgefor-
dert werden solle, die rechtlichen und haushalts-
rechtlichen Voraussetzungen zur Erhöhung der
Bedarfszuweisungen an die Kommunen um
100 Millionen DM im Haushaltsjahr 2001 zu
schaffen. Zur Finanzierung der Erhöhung der Zu-
weisungsmasse an die Gemeinden solle die bisher
einschließlich des Abschlusses des Haushaltsjahres
2000 aufgelaufene Rücklage vorgesehen werden.
Die Schlüsselmasse solle dabei ausdrücklich nicht
angetastet werden. Diese Erhöhung sei erforder-
lich, weil die Summe der durch die Kommunen in
Anspruch genommenen Kassenkredite seit 1990
auf 2,8 Milliarden DM, nach jüngsten Schätzungen
sogar auf 3,4 Milliarden DM gestiegen sei. Im
Übrigen habe der Niedersächsische Staatsge-
richtshof in seinem Urteil vom 16. Mai 2001 den
Gesetzgeber verpflichtet, ggf. auch unter Einsatz
des Instrumentes der Bedarfszuweisung Vorkeh-
rungen für den Fall zu treffen, dass einzelne Ge-
meinden trotz sparsamster Wirtschaftsführung in

eine finanzielle Lage gerieten, in der ihnen kei-
nerlei Mittel, selbst zu einem Mindestmaß an frei-
williger kommunaler Selbstverwaltung, verblieben.

Vertreter der Fraktion der SPD zeigten sich unter
Bezugnahme auf die seitens der Fraktion der CDU
erhobenen Vorwürfe an einer zuweilen nicht sach-
gerechten Bewilligung von Bedarfszuweisen an
niedersächsische Kommunen verwundert darüber,
dass nunmehr eine Erhöhung der Mittel gefordert
werde. Im Übrigen habe der Niedersächsische
Staatsgerichtshof in seinem bereits genannten Ur-
teil nicht nur herausgestellt, dass das Land ver-
pflichtet sei, den Kommunen finanziell zu helfen.
Er habe vielmehr auch die Kriterien, bei deren
Vorliegen Kommunen einen Anspruch auf finan-
zielle Hilfe durch das Land hätten, festgelegt, und
dabei recht hohe Hürden aufgestellt. Schließlich
bleibe die CDU-Fraktion den Nachweis schuldig,
dass die Kommunen die nunmehr geforderten zu-
sätzlichen 100 Millionen DM an Bedarfzuweisun-
gen benötigten.

Die Vertreterin der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen bezeichnete die von der Fraktion der CDU
beantragte Erhöhung der Zuweisungsmasse an die
Gemeinden und Landkreise um 100 Millionen DM
und deren Finanzierung aus der bis einschließlich
des Haushaltsjahres 2000 aufgelaufenen Rücklage
als schlüssiges Konzept und erachtete diese Not-
hilfe für Not leidende Kommunen angesichts der
drohenden Zahlungsunfähigkeit einiger Gemein-
den als dringend erforderlich. Sie hielt es unter
Hinweis auf eine entsprechende Presseerklärung
der CDU-Landtagsfraktion jedoch für eine aben-
teuerliche Vorstellung, aus der Rücklage nicht nur
die Erhöhung der Bedarfszuweisungsmittel um
100 Millionen DM, sondern auch noch die Ein-
stellung von tausenden von Lehrern und Polizeibe-
amten finanzieren zu wollen.

Ein Vertreter der antragstellenden CDU-Fraktion
stellte schließlich die Frage, ob Bedarfszuweisun-
gen an Investitionen oder an die Durchführung von
Konsolidierungsprogrammen geknüpft werden
sollten, ob es in Niedersachsen bereits Gemeinden
gebe, deren Kassenkreditrahmen erschöpft sei und
denen weitere Kassenkredite nicht mehr genehmigt
werden dürften und ob es eine konkrete Definition
dafür gebe, ab wann eine Kommune sparsamste
Haushaltsführung betreibe.

Ein Vertreter des Innenministeriums erläuterte
alsdann zunächst das niedersächsische Finanzaus-
gleichssystem und stellte dar, dass die Landesre-
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gierung jeweils im Vorfeld der Aufstellung des
Haushaltsplanes überprüfen müsse, ob die Höhe
der Bedarfszuweisungsmittel geändert werden
müsse. Da nach der Einschätzung des Niedersäch-
sischen Innenministeriums nur sehr wenige Kom-
munen die Voraussetzungen erfüllten, die nach
dem Urteil des Staatsgerichtshofs zu einem
Rechtsanspruch auf die Gewährung von Bedarfs-
zuweisungen führten, sei allein aus diesem Grund
eine Erhöhung der Bedarfszuweisungsmittel nicht
erforderlich. Außerdem sei festzustellen, dass,
wenn der Haushaltsgesetzgeber in der Lage wäre,
für den kommunalen Finanzausgleich mehr Mittel
zur Verfügung zu stellen, diese grundsätzlich den
Schlüsselzuweisungen bzw. den Finanzhilfen für
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
zuzuführen wären und nicht den Bedarfszuweisun-
gen.

Zur Frage der Kassenkredite führte er aus, dass
diese dann durch die Kommunalaufsicht genehmigt
werden müssten, wenn sie eine bestimmte Höhe
überschritten. Dies könne nur im Rahmen einer
Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung der
Leistungsfähigkeit der jeweiligen Gemeinde erfol-
gen. Eine abstrakt generelle Regelung, auf deren
Grundlage bei Überschreiten eines bestimmten
Prozentsatzes ein Kassenkredit nicht mehr geneh-
migt werden könne, gebe es nicht. Auf eine ent-
sprechende Nachfrage eines Vertreters der SPD-
Fraktion ergänzte er, dass die zurzeit im Haushalt
2001 vorgesehenen 125 Millionen DM an Bedarfs-
zuweisungen ausreichten, um den Kommen zu hel-
fen, die trotz sparsamster Haushaltsführung nicht
über genügend Mittel zur Bewältigung eines Min-
destmaßes an freiwilligen Aufgaben verfügten.

Damit schließe ich meinen Bericht und bitte Sie,
der Beschlussempfehlung des Ausschusses für in-
nere Verwaltung in der Drucksache 2673 zu folgen
und damit den Antrag der Fraktion der CDU ab-
zulehnen.

Coenen (CDU):

Für meine Fraktion möchte ich jetzt wie folgt
Stellung nehmen: Frau Präsidentin! Meine sehr
verehrten Damen und Herren! Der Landtagspräsi-
dent und der Ministerpräsident beklagen meiner
Meinung nach zu Recht die geringe Wahlbeteili-
gung bei der Kommunalwahl 2001. Wenn ich diese
Klagen höre, muss zumindest darüber nachgedacht
werden, ob die Wählerinnen und Wähler mit ihrer
Wahlenthaltung nicht auch signalisieren wollen:
Die Kommunen im Lande Niedersachsen haben ja

fast keine Gestaltungsmöglichkeiten, weil ihnen
die Finanzmittel fehlen,

(Beifall bei der CDU)

Finanzmittel, die ihnen das Land seit Jahren vor-
enthält, Finanzmittel, die sie für Zukunftsinvestiti-
onen dringend benötigen, Finanzmittel, die sie
brauchen, um den Bürgerinnen und Bürgern der
Kommunen zu signalisieren: Wir haben noch
Gestaltungsmöglichkeiten, wir können die Lebens-
qualität in unseren Kommunen halten und verbes-
sern. - Erst wenn die Wählerschaft erkennt, dass
die Kommunen im Lande Niedersachsen auch
Gestaltungsspielraum haben, um ihre Zukunft für
die Menschen zu gestalten, wird sie wieder ver-
stärkt zur Wahl gehen.

(Beifall bei der CDU)

Um den Not leidenden Kommunen im Lande zu
helfen, hat meine Fraktion den Ihnen vorliegenden
Antrag auf Erhöhung der Bedarfszuweisungen um
100 Milliarden - - - um 100 Millionen

(Plaue [SPD]: Schreiben Sie ruhig
„Milliarden“! Das ist egal! Wird eh
abgelehnt!)

an die Gemeinden und Landkreise im Land Nie-
dersachsen gestellt. Das bedeutet im Jahr 2000
125 Millionen DM und im Jahr 2001  225 Millio-
nen DM. Dies müsste bei allen Politikerinnen und
Politikern, die im Landtag vertreten und in der
Kommunalpolitik tätig sind, quer durch alle Partei-
en Zustimmung finden.

Neben der Finanzausstattung der Kommunen im
Lande bleibt immer noch die bislang unvollständig
angefasste Aufgabe, den Aufgaben- und Standard-
abbau voranzutreiben und ernsthafter als bisher zu
verfolgen.

Nach dem Urteil des Staatsgerichtshofs vom
8. Februar 2001 zum NFAG haben die Kommunen
einen Rechtsanspruch auf Bedarfszuweisungen.
Ich zitiere aus diesem Urteil:

„Indem Artikel 58 NV die von den
Kommunen zu erledigenden Aufga-
ben, zu denen insbesondere auch die
freiwilligen Selbstverwaltungsangele-
genheiten zählen, zum Maßstab für
die Bemessung der Finanzzuweisun-
gen erhebt, wird nämlich ein Bezug
zu der in Artikel 28 Abs. 2 GG, Arti-
kel 57 NV verbürgten allgemeinen
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Selbstverwaltungsgarantie hergestellt,
welche den Kommunen ein auch
subjektiv-individuelles, gerichtlich
durchsetzbares Recht auf eigenver-
antwortliche Aufgabenwahrnehmung
einräumt.

Somit ist der Gesetzgeber gehalten,
Vorkehrungen - gegebenenfalls unter
Einsatz des Instruments der Bedarfs-
zuweisung - für den Fall zu treffen,
dass auch nur eine einzelne Gemeinde
trotz sparsamster Wirtschaftsführung
in eine finanzielle Lage gerät, in der
ihr keinerlei Mittel auch nur für ein
Mindestmaß an freiwilliger kommu-
naler Selbstverwaltung verbleiben.“

Ein besonders interessanter Aspekt aus diesem
Staatsgerichtsurteil ergibt sich hier für die Samt-
gemeinden, deren Mitgliedsgemeinden bekanntlich
ja keine Bedarfszuweisungen mehr bekommen
können. Mein Landtagskollege David McAllister
hat bei der Einbringung unseres Antrages vehe-
ment darauf hingewiesen, dass unsere Fraktion die
Samtgemeinden im Lande erhalten und nicht durch
Finanzstrangulation zu Einheitsgemeinden ver-
schmelzen lassen will.

(Beifall bei der CDU)

Meiner Meinung nach haben die Mitgliedsgemein-
den von Samtgemeinden nach diesen Urteilsaus-
führungen einen Anspruch auf Bedarfszuweisun-
gen. Das Niedersächsische Innenministerium sollte
sich diese Urteilspassage nochmals genau verin-
nerlichen. Der Innenminister ist hier gefordert, und
seine Aussage wäre für das Parlament von Interes-
se.

Eingangs habe ich bereits darauf hingewiesen, dass
die niedersächsischen Kommunen einen Rechtsan-
spruch auf Bedarfszuweisungen haben. Wenn dem
so ist, muss die Politik handeln und Wege be-
schreiten,

(Zuruf von der SPD: Haben wir doch
getan!)

um die Verteilung der Bedarfszuweisungen trans-
parenter zu machen, die Verteilung über und auf
die Bezirksebene zu überdenken, die Verteilung in
die Hände des Parlaments zu legen und eine Geset-
zesinitiative anzudenken, um den Kommunen ei-
nen finanziellen Anspruch zu sichern, damit nicht
wie bisher das Parlament den Finanzausgleich mit

einfacher Mehrheit regelt. Der Landesgesetzgeber
muss den Vorgaben des Staatsgerichtshofs zur
Ausstattung des kommunalen Finanzausgleichs
nachkommen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Hin-
blick auf die Not leidenden Kommunen im Lande
Niedersachsen und die nicht enden wollenden be-
rechtigten Klagen und Hilferufe gibt es nur ein
Mittel: Erhöhung der Bedarfszuweisungen so, wie
wir sie fordern. Alles andere ist Flickwerk.

(Beifall bei der CDU)

Finanzen haben nun einmal die unangenehme Ei-
genschaft, nicht den Gesetzen der Schwerkraft zu
unterliegen; sie bewegen sich immer von unten
nach oben.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Goede:

Herr Kollege Lanclée, bitte schön!

Lanclée (SPD):

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Wie gestern schon der Vorsitzende der
CDU-Fraktion, so hat heute auch wieder der Kol-
lege Coenen die Fakten zu diesem Thema völlig
verdreht.

(Widerspruch bei der CDU)

Ihre Taktik, meine Damen und Herren von der
CDU, nach dem Motto „Operiere mit Halbwahr-
heiten, und behalte die Initiative fest in der Hand“,
dieses Spielchen, geht hier nicht auf.

(Beifall bei der SPD - Möllring
[CDU]: Das ist eine falsche Behaup-
tung!)

Man könnte ja auch so formulieren: Bei dem eben
erlebten Schauspiel ist festzustellen, Herr Coenen,
dass Sie als Charakterdarsteller glatt durchgefallen
sind.

(Widerspruch bei der CDU - Zuruf
von der CDU: Unglaublich! Frau Prä-
sidentin, das müssen Sie rügen! -
Weitere Zurufe - Glocke der Präsi-
dentin)
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- Ich komme hier ja gar nicht zum Zuge, Frau Prä-
sidentin. Ich bitte darum, dass mir das nicht von
der Zeit abgezogen wird.

Nach der Schlappe, die Sie, meine Damen und
Herren von der CDU, in Bückeburg erlebt haben,
wollen Sie das Thema natürlich wieder aufkochen,
obwohl das Urteil - auch das muss hier noch ein-
mal deutlich gesagt werden - für die selbst er-
nannten Fachleute der CDU eine schallende Ohr-
feige darstellt.

(Beifall bei der SPD - Möllring
[CDU]: Sie haben überhaupt nichts
verstanden! Woher wollen Sie das
denn beurteilen können?)

Ich sage Ihnen, es wird Ihnen nicht gelingen, hier
im Landtag und in der Öffentlichkeit den Eindruck
zu erwecken, die Ablehnung Ihres heutigen Ent-
schließungsantrages zu den Bedarfszuweisungen
verstoße erstens gegen das Urteil von Bückeburg,
speziell gegen die Aussagen zum Instrument der
Bedarfszuweisungen, und richte sich zweitens
gegen die kommunale Selbstverwaltung.

(Möllring [CDU]: Natürlich tut sie
das!)

Nein, wir sind uns darin sicher, gerade anders he-
rum wird ein Schuh daraus. Sie haben seit Jahren
versucht, meine sehr verehrten Damen und Herren
von der CDU, einen Keil zwischen Land und Ge-
meinden zu treiben.

(Möllring [CDU]: Nein, das machen
Sie!)

Sie haben versucht, das Klima zu vergiften.

(Möllring [CDU]: Wer vergiftet hier
denn? Sie sind doch der Brunnenver-
gifter!)

Mit dem Bückeburger Urteil stehen Sie mal wieder
mit leeren Händen da. Das ist Ihr Problem, nichts
anderes!

(Beifall bei der SPD)

Mein Kollege Wilfried Adam hat das hier im Juni
treffend so beschrieben: Der Versuch der CDU - so
hat er gesagt -, ein Nach-Bückeburg-Trauma end-
lich zu bewältigen, ist gescheitert.

(Beifall bei der SPD)

Was macht man dagegen, wenn man in der Oppo-
sition ist? - Schnell diesen dürftigen - ich will das
unterstreichen -, nicht sachgerechten Entschlie-
ßungsantrag stricken, Klamauk machen - - -

Vizepräsidentin Goede:

Herr Kollege Lanclée, darf ich Sie kurz unterbre-
chen? Gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Lanclée (SPD):

- nein, nein, um Gottes willen, dann komme ich
mit der Zeit nicht hin -,

(Beifall bei der SPD - Lachen bei der
CDU)

also nichts anderes als Klamauk machen, Schuld-
zuweisungen konstruieren, haltlose Vermutungen
aufstellen, Unterstellungen produzieren - das ma-
chen Sie in diesem Zusammenhang - sowie falsche
Behauptungen hier und draußen im Land aufstel-
len.

(Möllring [CDU]: Nun kommen Sie
mal zu Sache!)

Der Staatsgerichtshof hat eben keine Ungerechtig-
keit in der Verteilung der Einnahmen zwischen
Land und Kommunen festgestellt.

Es geht Ihnen bei diesem Antrag natürlich gar
nicht um die Sache. Das macht allein schon der
Antrag deutlich. Die Regelungen des Finanzaus-
gleichsgesetzes stellen eben keinen unfairen Akt
zwischen Land und Kommunen dar, wie Sie es
gern herbeireden möchten.

(Möllring [CDU]: Fragen Sie doch
einmal die Kommunen!)

Das wird Ihnen - das habe ich ja bereits gesagt -
auch nicht gelingen. Fakt ist, nach den beiden Ur-
teilen, die ergangen sind, haben wir einen Finanz-
ausgleich entwickelt, der den Maßstäben des Ge-
richtshofs zur Verteilungsgerechtigkeit und zur
Verfassungskonformität entspricht. Genau das hat
Bückeburg durch das Urteil im Mai dieses Jahres
bestätigt.

Nun zum vorliegenden Antrag, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren.

(Zuruf von der CDU: Endlich!)

Dieser Antrag macht deutlich, dass Sie das Bücke-
burger Urteil entweder nicht richtig lesen wollen
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oder das Finanzausgleichssystem falsch interpretie-
ren - natürlich um damit Stimmung gegen die Lan-
desregierung zu machen.

(Zuruf von der CDU: Das ist ja un-
glaublich!)

Meine Damen und Herren, es ist festzustellen, dass
erstens Bückeburg keinen generellen Anspruch,
keinen generellen neuen Anspruch - so muss ich
sicherlich formulieren - auf die Gewährung von
Bedarfszuweisungen normiert.

(Zuruf von der CDU: Aber natürlich!)

Bückeburg hat lediglich die Anspruchsvorausset-
zungen für Bedarfszuweisungen präzisiert.

(Möllring [CDU]: Warten Sie es mal
ab!)

Zweitens. Es liegt kein konkreter Nachweis für den
zusätzlichen Bedarf von 100 Millionen DM an
Bedarfszuweisungsmasse für besonders finanz-
schwache Gemeinden vor.

(Lachen bei der CDU - Möllring
[CDU]: Darf ich eine Zwischenfrage
stellen?)

Vizepräsidentin Goede:

Entschuldigung, Herr Kollege Lanclée, Herr Kol-
lege Möllring fragt, ob Sie eine Zwischenfrage
gestatten.

Lanclée (SPD):

Ich weiß gar nicht, warum Herr Möllring so nervös
ist. Dann lassen Sie das doch jetzt, und kommen
Sie hier her, wenn ich fertig bin.

(Möllring [CDU]: Sie sind doch so-
wieso schon fertig!)

Dann sagen Sie dem Land, was Sie für richtig hal-
ten. Das können Sie ja dann auch machen.

Die Vertreter der CDU im Innenausschuss, meine
sehr verehrten Damen und Herren, konnten jeden-
falls den eigenen Antrag - man höre und staune -
nicht begründen.

(Jahn [CDU]: Wer hat das gesagt? Wo
gab es so etwas?)

Drittens. Die Vertreter der CDU waren auch nicht
in der Lage, zu erläutern, an welchen Passagen des

Urteils sie ihre Einschätzung festmachen, es gäbe
nach diesem Urteil einen neuen Anspruch auf Be-
darfszuweisungen. Den gibt es so nicht, wie Sie
ihn darstellen!

(Möllring [CDU]: Das können Sie
doch nachlesen!)

Viertens. Unserer Einschätzung nach reichen die
für 2001 vorgesehenen 125 Millionen DM an Be-
darfszuweisungen aus, um den Bückeburger Vor-
gaben zu entsprechen.

(Möllring [CDU]: Das stimmt hinten
und vorn nicht!)

Fünftens. Wenn das Land in der Lage wäre - auch
das ist im Zusammenhang mit dem CDU-Antrag
wichtig -, für den kommunalen Finanzausgleich
mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, wären diese
Mittel grundsätzlich den Schlüsselzuweisungen
bzw. den Finanzhilfen für Investitionen zuzuführen

(Möllring [CDU]: Woher haben Sie
das denn?)

und nicht etwa den Bedarfszuweisungen.

(Möllring [CDU]: Woher wissen Sie
das denn?)

Das ist der gravierende Unterschied.

Sechstens. Wir als SPD-Fraktion haben hier im
Hause für 2001 die Summe für Bedarfszuweisun-
gen von 100 Millionen DM auf 125 Millionen DM
erhöht - gerade auch im Hinblick auf besonders
strukturschwache Gemeinden. Dabei denke ich
z. B. auch an die Harz-Region. Sie als CDU haben
damals diesem Antrag auf Erhöhung der Mittel auf
125 Millionen DM nicht zugestimmt,

(Schünemann [CDU]: Und warum
nicht? - Weil Sie das von den Schlüs-
selzuweisungen abgezogen haben!
Das ist doch das Problem! Schlimm!)

haben das Gesetz dazu abgelehnt. Schon daran,
meine sehr verehrten Damen und Herren, erkennt
man die Doppelzüngigkeit der CDU, und das ent-
larvt den Antrag, der hier heute vorliegt, als äu-
ßerst unredlich.

(Beifall bei der SPD - Möllring
[CDU]: Alles dummes Zeug, was Sie
hier erzählen! - Zuruf von Frau Han-
sen [CDU])
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- Ja, das müssen Sie sich anhören, Frau Hansen;
das ist nicht zu ändern.

Siebtens. Eine Überprüfung der Frage, ob die
Schlüsselmasse aufgrund konkreter Erfahrungen
der Kommunalaufsichtsbehörden für 2002 und
2003 aufgestockt werden muss, ist eine Sache der
anstehenden Haushaltsplanberatungen. Dahin ge-
hört dieser Antrag auch. Sie wollen hier jedoch
eine Entschließung verabschieden, anstatt einen
konkreten und ordentlichen Antrag in die Haus-
haltsplanberatungen einzubringen.

(Zuruf von der SPD: So sind die im-
mer!)

Vor diesem Hintergrund halten wir als SPD-
Fraktion es für falsch, heute der Forderung nach
einer Erhöhung der Masse für Bedarfszuweisungen
zu entsprechen. Wir werden diesen Antrag ableh-
nen.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Goede:

Meine Damen und Herren, nächster Redner ist
Herr Kollege Klein. Bitte schön!

Klein (GRÜNE):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir
haben an dieser Stelle mehrfach den Vorschlag
gemacht, den Bedarfszuweisungstopf in ein Struk-
turhilfeinstrument umzuwandeln - Bedarfszuwei-
sungen nicht mehr in erster Linie als ein jährlicher
Defizitausgleich, sondern als Aufbauhilfe, als Hilfe
zur Selbsthilfe. Ein Strukturkonzept und nicht das
häufig nichtssagende Haushaltssicherungskonzept
soll Voraussetzung für staatliche Sonderzahlungen
werden. Meine Damen und Herren, unter dieser
Prämisse reicht der bisherige Ansatz nicht aus;
denn nicht nur in der Heimat des Ministerpräsi-
denten gibt es in dieser Hinsicht bedürftige Kom-
munen.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der
CDU)

Deshalb haben wir den Antrag der CDU nach Auf-
stockung unterstützt. Das Land hat ja diesen Weg
in Sachen Harz schon eingeschlagen. Prinzipiell ist
dieser Ansatz richtig und wird auch von uns gefor-
dert.

Etwas nachdenklich hat mich allerdings eine Aus-
kunft im Innenausschuss gemacht. Danach geht
man davon aus, dass dauerhaft Bedarfszuweisun-
gen im Harz erforderlich sind. Wenn das so ist,
meine Damen und Herren, dann läuft da etwas
falsch. Auch eine Überalterung oder ein Bevölke-
rungsrückgang hat seine Ursachen und ist nicht die
eigentliche Ursache, sondern nur ein System von
Strukturmängeln. Das kann und sollte man nicht
als unveränderlich stehen lassen, sondern die Stra-
tegie muss dann darin bestehen, Projekte zu för-
dern, die eine gesunde Bevölkerungsstruktur zum
Ziel haben.

(Möllring [CDU]: Da hat er Recht!)

Meine Damen und Herren, auch Bückeburg III
schafft die Notwendigkeit, den Ansatz zu erhöhen.
Der verfassungsgerichtliche Rechtsanspruch, der
dort begründet ist, wird ja von niemandem in die-
sem Haus bestritten

(Möllring [CDU]: Doch, von Herrn
Lanclée!)

- ich meine, auch in diesem Fall ist es nicht so -,
sondern es ist klar anerkannt, dass ein verfassungs-
gerichtlicher Rechtsanspruch besteht, wenn bei
sparsamster Haushaltsführung kein Mindestmaß an
freiwilligen Aufgaben mehr finanziert werden
kann. Dieses Prinzip hat immer der Gewährung
von Bedarfszuweisungen zugrunde gelegen. Die
schriftliche Fixierung durch den Staatsgerichtshof
als Verschärfung der Kriterien zu interpretieren,
wie es die Landesregierung getan hat, kann ich
nicht nachvollziehen. Das ist allenfalls politisch
motiviert. Einer Landesregierung, die jetzt hingeht
und bei sparsamster Haushaltsführung die unmög-
lichen 100 % fordert, kann ich nur raten, sich an
die eigene Nase zu fassen und mal einen Blick in
die Berichte des Rechnungshofs zu werfen. Es geht
auch nicht an - wie jetzt angedeutet wird -, dass ein
Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben bei 0,1 %
der Möglichkeiten als erfüllt angesehen wird. Wer
so argumentiert, der sieht das Verhältnis zu den
Kommunen als Gegnerschaft, als Konkurrenz um
Finanzmittel. Aber, meine Damen und Herren, so
steht es nicht in der Verfassung. Dort sind die Ver-
antwortung des Landes für die Kommunen und
eine faire Partnerschaft gefordert. Das fordern wir -
nicht mehr, aber auch nicht weniger.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der
CDU)
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Vizepräsidentin Goede:

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldun-
gen liegen mir nicht vor. Ich schließe daher die
Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt.

Wir kommen zur Abstimmung. Wer der Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für innere
Verwaltung in der Drucksache 2673 zustimmen
will und damit den Antrag der Fraktion der CDU
in der Drucksache 2551 ablehnen möchte, den bitte
ich um ein Handzeichen. - Die Gegenprobe! -
Möchte sich jemand der Stimme enthalten? - Keine
Stimmenthaltungen. Ich stelle fest, das Erste war
die Mehrheit. Damit sind Sie der Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für innere Verwaltung
gefolgt.

Ich rufe jetzt den letzten Tagesordnungspunkt auf:

Tagesordnungspunkt 27:
Zweite Beratung:
Niedersächsische Bauwirtschaft stärken:
Bei Vergabe öffentlicher Aufträge auf Qua-
lität, Leistung und Tariftreue setzen - An-
trag der Fraktion der SPD – Drs. 14/2302 -
Beschlussempfehlung des Ausschusses für
Wirtschaft und Verkehr - Drs. 14/2675

Der Antrag der Fraktion der SPD in der Drucksa-
che 2302 wurde in der 75. Sitzung am 16. März
2001 an den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr
zur Beratung und Berichterstattung überwiesen.

Eine Berichterstattung ist nicht vorgesehen. Wir
kommen daher gleich zur Beratung.

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Kollege Wolf. Ich
erteile ihm das Wort. Bitte schön, Herr Wolf!

Wolf (SPD):

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Wir haben uns im März-Plenum mit dieser
Angelegenheit, die ernst genug ist, auseinander
gesetzt. Wir haben zwischendurch Stellungnahmen
gehört, sie nachgelesen und uns selbstverständlich
auch mit Verbänden auseinander gesetzt.

Ich nehme es gleich vorweg: Während der letzten
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Ver-
kehr haben wir den Änderungsantrag der SPD-
Fraktion einvernehmlich angenommen. So wollen
wir ihn heute verabschieden.

Ich werde zu dieser Thematik noch einmal ausfüh-
ren, worum es vom Inhalt her geht, zumal das Ple-
num auch gut besetzt ist, was bei der ersten Bera-
tung nicht der Fall war.

(Dr. Domröse [SPD]: Dem könnten
wir abhelfen!)

- Das glaube ich. - Wettbewerbsverzerrende Wir-
kungen von illegaler Beschäftigung und Lohn-
dumping sind seit Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland zu verzeichnen. Niedersachsen hat
darauf bereits frühzeitig reagiert.

(Frau Körtner [CDU]: Aber ohne Er-
folg!)

- Das kann man nicht sagen. - Auf dem Erlasswege
wurde die Tariftreue zur Bedingung für öffentliche
Auftragsvergaben gemacht, damit ausgeschlossen
wird, dass illegale Beschäftigung oder Lohndum-
ping durch Auftragsvergaben des Landes oder der
Kommunen gefördert werden. Daneben wurden
auch Regelungen zur Bekämpfung von Korruption
und Grundsätze zum Ausschluss unangemessen
hoher oder niedriger Angebote getroffen. Frau
Kollegin Körtner - wenn ich mich nicht verhört
habe - oder jemand anders machte den Zwischen-
ruf, dass das nicht eingehalten worden sei.

(Möllring [CDU]: Das ist ja auch so!)

Ich kann nur sagen, dass ich es als gut empfinde,
dass sich beispielsweise einige Städte, aber auch
Landkreise an diese Regelungen halten. Ich kann
nur Positives aus meinem Landkreis Holzminden
auch in Verbindung mit unseren Gemeinden be-
richten. Ich war bei Ausschreibungen vor einem
Vierteljahr selber betroffen. Wir haben das nied-
rigste Angebot bei einigen Gewerken über das
Rechnungsprüfungsamt prüfen lassen, und zwar
mit Erfolg. Wenn das alle bei der öffentlichen
Hand machen würden, dann würden wir gar nicht
so weit gehen und dann würde das wirklich zum
Erfolg führen, wie wir es mit unserem Antrag auch
wollen.

Vizepräsidentin Goede:

Herr Kollege Wolf, gestatten Sie eine Zwischen-
frage von Herrn Kollegen Möllring?

Wolf (SPD):

Nein, ich möchte das ausführen.
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Vizepräsidentin Goede:

Er gestattet nicht.

Wolf (SPD):

Neben der notwendigen Verantwortung für die
Rahmenbedingungen des Bauhandwerkes ist es
jedoch auch erforderlich, dass die öffentliche Hand
gegenüber privaten Investoren eine Vorbildfunkti-
on erfüllt - das, was ich gerade ausgeführt habe.

(Frau Körtner [CDU]: Das stimmt!)

Das am 1. Januar 1999 in Kraft getretene Vergabe-
rechtsänderungsgesetz hat nach langer Diskussion,
die schließlich vor dem Vermittlungsausschuss
endete, EU-Regelungen zum Vergabe- und Wett-
bewerbsrecht in deutsches Recht umgesetzt. Dieses
Gesetz lässt sowohl bundes- als auch landesge-
setzliche Regelungen zur weiteren Ausgestaltung
des Vergaberechts zu.

Meine Damen und Herren, von niedersächsischen
Kommunen werden jährlich rund 3 Milliarden DM
für öffentliche Baumaßnahmen ausgegeben. Ich
meine, das ist ein großes Paket. Diese Ausgaben
haben eine enorme beschäftigungspolitische Be-
deutung. Skandalös ist jedoch, dass Tarifverträge
missachtet werden, dass wir zunehmend Lohn- und
Sozialdumping feststellen müssen und Arbeitneh-
mer illegal beschäftigt werden.

(Frau Körtner [CDU]: Dagegen
kommt eben keiner an!)

Insbesondere mittelständische Unternehmen und
das Handwerk müssen durch die Einhaltung von
Tarifverträgen und arbeits- sowie sozialpolitischen
Vorschriften vor illegaler Beschäftigung geschützt
werden.

(Möllring [CDU]: Eben hat Herr
Möhrmann gesagt, wir sollen erst
einmal für Deckung sorgen, wenn wir
das durchsetzen wollen!)

In diesem Bereich sind in Niedersachsen 70 % der
Arbeitsplätze und 80 % der Ausbildungsplätze
angesiedelt. Auch das möchte ich noch einmal
deutlich unterstreichen.

(Zustimmung bei der CDU)

Lohn- und Sozialdumping führen zu Wettbewerbs-
verzerrungen, die Arbeitsplätze vernichten. Die
Kommunalpolitik ist insgesamt in der Pflicht, die

schon heute geltenden Gesetze und Erlasse zur
Vergabe von öffentlichen Aufträgen umzusetzen
und die Unternehmen zur Einhaltung von Tarif-
verträgen und Sozialstandards anzuhalten.

(Beifall bei der SPD)

Ich komme nun zu der Beschlussempfehlung zu
unserem Entschließungsantrag. Darin heißt es:

„Beschäftigungspolitische und wirt-
schaftspolitische Maßnahmen des
Landes können solange nicht den er-
wünschten Erfolg für die Gesamt-
konjunktur Niedersachsens entfalten,
wie die Bauwirtschaft mit ihrem er-
heblichen Anteil an der Wertschöp-
fung und Beschäftigung in Nieder-
sachsen in einer rezessiven Phase ver-
bleibt.

Ohne staatliche Steuerung der Verga-
bepraxis ist eine Verbesserung der
Wettbewerbssituation auf dem Bau-
sektor nicht zu erwarten. Dabei ist im
Interesse bundesweit einheitlichen
Vergaberechts grundsätzlich einem
Bundesgesetz der Vorzug zu geben.
Da aber die aktuelle Situation einen
weiteren Aufschub nicht duldet, soll
die zeitnahe Umsetzung auch durch
ein Landesgesetz erfolgen.“

Meine Damen und Herren, worum geht es? - Das
Problem ist, dass sich die niedersächsischen Bau-
unternehmen mit 16 unterschiedlichen Landesge-
setzen auseinander setzen müssen. Darum fordern
wir, dass der Bund - ich sage das so deutlich - in
die Strümpfe kommt und ein bundeseinheitliches
Gesetz und damit eine vernünftige und zukunftsfä-
hige Regelung schafft.

(Beifall bei der SPD und Zustimmung
von Frau Körtner [CDU])

Ministerpräsident Gabriel hat angekündigt, dass
die Landesregierung im Herbst einen Gesetzent-
wurf in den Landtag einbringen wird. Dieser wird
das beinhalten, was ich gerade ausgeführt habe. Ich
glaube, das ist der richtige Weg; damit gehen wir
einen richtigen Schritt. Allerdings wissen wir alle,
wie lange es dauert, bis ein solcher Gesetzentwurf
endlich Gesetz geworden ist.

Die Kommunen, aber auch ihre Tochterunterneh-
men müssen dringend angehalten werden, nicht die
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mittlerweile üblichen Nachverhandlungen zu füh-
ren

(Eppers [CDU]: Aber auch das Land
selbst!)

- auch das Land, ich habe alle Instanzen angespro-
chen - bzw. sich nicht so zu verhalten, wie es die
Privatwirtschaft tut. Der Privatwirtschaft können
wir nicht reinreden, das wissen wir. Aber wir sind
angehalten, mit Steuergeldern so umzugehen, dass
es keine Verwerfungen gibt und die arbeitslosen
Bauarbeiter - ich sage das aus vollem Herzen, weil
ich aus diesem Gewerbe komme - dann nicht auf
der Straße stehen und aus den Sozialkassen des
Bundes, der Länder und der Kommunen bedient
werden müssen. - Recht schönen Dank.

Vizepräsidentin Goede:

Danke schön, Herr Wolf. - Herr Kollege Eppers,
jetzt haben Sie das Wort.

Eppers (CDU):

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Lieber Herr Kollege Wolf, ich glaube, wir
alle hier in diesem Hause sind uns darin einig, dass
sich die Bauwirtschaft insbesondere in Niedersach-
sen in einer sehr schwierigen Situation befindet,
dass dort Feuer unterm Dach ist. In den letzten
Monaten sind zigtausende Arbeitsplätze in der
niedersächsischen, aber auch deutschlandweit in
der Bauwirtschaft verloren gegangen. Insofern
halten wir es für wichtig - das ist ein großes Anlie-
gen unserer Politik -, dass nun endlich bundesein-
heitliche Vergaberichtlinien per Gesetz festgelegt
werden.

An dieser Stelle will ich ausdrücklich kritisieren,
dass es die Bundesregierung mit der SPD-Mehrheit
im Bundestag bislang nicht geschafft hat, ein sol-
ches Gesetz auf den Weg zu bringen, und das,
obwohl wir seit Monaten darüber diskutieren.

(Beifall bei der CDU)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist
auch der Grund, warum wir den Ursprungsantrag
der SPD trotz anfänglicher Bauchschmerzen nun in
einer geänderten Fassung mittragen.

Vizepräsidentin Goede:

Herr Kollege Eppers, gestatten Sie eine Zwischen-
frage des Kollegen Plaue?

Eppers (CDU):

Aber gerne.

Vizepräsidentin Goede:

Bitte schön!

Plaue (SPD):

Herr Kollege Eppers, Sie wissen, dass im Bundes-
rat die CDU- und die CSU-regierten Länder die
Mehrheit haben.

(Eppers [CDU]: Das stimmt ja gar
nicht!)

- Doch. - Was sagen Sie denn dazu, dass der säch-
sische Wirtschaftsminister, ein Parteifreund von
Ihnen, erklärt hat, dass er im Bundesrat mit aller
Kraft gegen eine solche Regelung zu Felde ziehen
würde?

Eppers (CDU):

Lieber Herr Kollege Plaue, zunächst einmal sollte
jeder von der eigenen Haustür kehren.

(Beifall bei der CDU)

Nun zu Ihrer Haustür. Ich schätze den Kollegen
Wolf persönlich sehr. Er kommt vom Fach, und
das, was er hier gesagt hat, meint er auch so. Des-
halb habe ich mich schon gewundert, als mir Kol-
legen aus dem Finanzausschuss berichtet haben,
dass sich Ihre Fraktion dort geweigert hat, den
Landesrechnungshof zu beauftragen, eine Bauauf-
tragsvergabe im Zusammenhang mit der Fach-
hochschule Osnabrück auf Tariftreue überprüfen
zu lassen. Das haben Sie dort mit Ihrer Mehrheit
abgebügelt.

(Beifall bei der CDU - Zuruf von
Wegner [SPD])

Und jetzt stellen Sie sich hierher und fordern Ta-
riftreue und Ordnung am Bau. Aber wenn Sie diese
Ordnung wirklich für notwendig halten - wir tun
das -, dann dürfen Sie nicht immer nur davon re-
den, sondern dann müssen Sie sie dort, wo Sie die
Verantwortung tragen, mit Ihrer Mehrheit durch-
setzen.

(Beifall bei der CDU)

Ich komme zu Ihrem Antrag zurück. Er ist mit der
Beschlussempfehlung deutlich abgeändert worden.
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Damit ist er für uns zustimmungsfähig geworden.
Wir werden zustimmen - weil Berlin versagt hat -,
um Druck auf den Bundesgesetzgeber auszuüben,
zu einer bundeseinheitlichen Regelung zu kom-
men. Ich weiß nicht, lieber Kollege Wolf, ob wir
der Bauwirtschaft tatsächlich einen Gefallen täten,
wenn jetzt jedes Land mit eigenen Richtlinien kä-
me. Aber wir machen das erst einmal mit und ver-
binden damit die Hoffnung, dass der Bund nun
endlich seine Aufgabe erfüllt.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich
komme zu dem ersten Spiegelstrich der Beschluss-
empfehlung. Was dort formuliert ist, tragen wir
mit, weil es keinen Schaden anrichtet. Darin heißt
es:

„Beschäftigungspolitische und wirt-
schaftspolitische Maßnahmen des
Landes können solange nicht den er-
wünschten Erfolg für die Gesamt-
konjunktur Niedersachsens entfalten,
wie die Bauwirtschaft mit ihrem er-
heblichen Anteil an der Wertschöp-
fung und Beschäftigung in Nieder-
sachsen in einer rezessiven Phase ver-
bleibt.“

Meine Damen und Herren, was ist denn das für
eine Formulierung? Wieso hinterfragen Sie eigent-
lich nicht, warum die Bauwirtschaft in der Rezes-
sion ist? Das hat doch Gründe. Ein Grund ist si-
cherlich, dass -  Herr Plaue hat gestern darauf hin-
gewiesen - beim Mietwohnungsbau eine gewisse
Marktsättigung eingetreten ist. Aber es gibt auch
andere Gründe: Das Land Niedersachsen investiert
weniger in Bauerhalt, Tiefbau und Hochbau. Au-
ßerdem setzt die Landesregierung seit Jahren kon-
sequent eine Politik fort, die die Kommunen finan-
ziell ausbluten lässt. Damit fallen diese als Auf-
traggeber für das mittelständische Bauhandwerk
aus.

(Beifall bei der CDU)

Herr Plaue, das lassen wir Ihnen nicht durchgehen.
- Sie brauchen nicht abzuwinken, das ist so.

(Plaue [SPD]: Sie müssen einmal die
Rede nachlesen, die Sie bei der Ein-
bringung des Antrags gehalten haben!
Und dann müssen Sie nachlesen, was
Herr Dinkla im Wirtschaftsausschuss
gesagt hat!)

- Herr Plaue, wenn Sie schon meine Reden zitie-
ren, dann sollten Sie sie vorher besser durchlesen.
Ich habe mich damals mit genau dem gleichen
Tenor eingelassen.

(Plaue [SPD]: Überhaupt nicht!)

In aller Sachlichkeit: Wenn wir der Bauwirtschaft
tatsächlich helfen wollen, dann müssen wir uns
gemeinsam darauf konzentrieren, die öffentlichen
Auftraggeber, die Kommunen - wir reden ja von
öffentlichen Vergaberichtlinien -, in die Lage zu
versetzen, in diesem Bereich stärker zu investieren.
Denn nur dadurch entstehen Arbeitsplätze, entste-
hen Aufträge und entsteht steuerliche Wertschöp-
fung.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe
Freunde, den zweiten Spiegelstrich teilen wir. Aus-
führungen dazu habe ich schon gemacht. In der Tat
brauchen wir einheitliche Vergaberichtlinien. Man
muss sich das einmal vor Ort angucken. Ich kom-
me aus dem ehemaligen Zonengrenzbereich. Dort
haben wir mit einer sehr starken Konkurrenz aus
Sachsen-Anhalt zu kämpfen. Dort gibt es Lohn-
und Tarifdumping, dort haben wir ganz schlimme
Verhältnisse, was die Entlohnung der Arbeitneh-
mer betrifft. Dadurch verschaffen sich einige Un-
ternehmen Wettbewerbsvorteile gegenüber ande-
ren Unternehmen, die seriös arbeiten.

Aus diesem Grund wollen wir diese Vergabericht-
linien. Wir werden den Weg über ein Landesgesetz
unterstützen, erwarten aber, dass der Druck, der
hier heute erzeugt wird, dazu führt, dass noch
rechtzeitig ein bundeseinheitliches Gesetz kommt,
weil das im Interesse aller besser und effizienter
wirken würde. - Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Goede:

Herr Kollege Hagenah, jetzt haben Sie das Wort.

Hagenah (GRÜNE):

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Auch wir unterstützen den vorliegenden
Antrag der SPD. Er bringt das Minimum dessen
zum Ausdruck, was dieses Haus in diesem Bereich
selber tun muss.

Wir bedauern, dass es erst so schlimm hat kommen
müssen; denn seit zwei Jahren behandeln wir einen
Grünen-Antrag zu diesem Thema.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Man muss schon den Eindruck haben, dass wir hier
im Landtag eher eine große Koalition der Symbol-
politik haben,

(Beifall bei den GRÜNEN)

die angesichts der dramatischen Situation im Bau-
bereich zwar immer die Worte Tariftreue und Be-
kämpfung der Schwarzarbeit im Munde führt, sich
aber letztlich um konkrete Handlungen drückt.

(Plaue [SPD]: Sie sollten sich einmal
den Vergabeerlass des Landes anse-
hen!)

- Der ist ja erst auf der Grundlage unseres Antrags
zustande gekommen, ein halbes Jahr danach. Da-
rüber sind wir auch froh. Das ist ein kleiner Bau-
stein unseres umfangreichen Programms ProBau.

(Plaue [SPD]: Nein, der ist vorher da
gewesen!)

Der SPD-Antrag ist sehr allgemein gehalten, Herr
Plaue. Gleichwohl ist er ein Einstieg, weil er zeigt,
dass Sie Ihren Worten jetzt endlich Taten folgen
lassen. Wir haben ja auch schon gemeinsam eine
Podiumsdiskussion mit der Bauwirtschaft bestrit-
ten.

(Plaue [SPD]: Da sahen Sie nicht so
gut aus!)

Aber es fehlt noch an vielen anderen Punkten. Der
einzelne Baustein wird verpuffen, wenn wir nicht
gleichzeitig auch Zeichen in Form der Bekämp-
fung der Schwarzarbeit und des Ankurbelns der
Konjunktur setzen. Da sind Sie bisher viel zu zu-
rückhaltend.

(Plaue [SPD]: Nein, nein!)

Die CDU konkretisiert in ihrer Bauoffensive die
Versprechungen ihres Fraktionsvorsitzenden ja
auch nur mit unbezahlbaren Schrotschüssen aus
der Abschreibungskanone. Das hilft sicherlich
nicht weiter.

Herr Plaue, wir sind sehr verwundert gewesen,
dass unser konkreter Antrag, in dem wir eine Viel-
zahl von Maßnahmen vorgeschlagen hatten, in der
Vorberatung des Wirtschaftsausschusses wieder
vertagt worden ist, also heute nicht auf der Tages-
ordnung und zur Abstimmung steht, obwohl wir
uns bereit erklärt hatten, die Punkte einzeln zur

Abstimmung zu stellen. Wir haben daraus zunächst
einmal den Schluss ziehen müssen, dass es Ihnen
hierbei nicht um die Sache geht, dass es Ihnen nur
um das Symbol geht, endlich das Vergabegesetz
voranzubringen, aber nicht um die vielen Einzel-
schritte, die nötig wären.

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustim-
mung bei der CDU)

Neues Geld können auch wir nicht drucken. Auch
durch uns wird es im Rahmen der Haushaltsplan-
beratungen kaum dazu kommen, dass wir Kon-
junkturprogramme aus Landesmitteln auflegen
können. Aber wir können natürlich dafür sorgen,
dass mehr Geld des Bundes in die niedersächsische
Bauwirtschaft fließt. Dazu haben wir bereits Vor-
schläge in Anträgen formuliert, und wir hoffen,
dass wir im Rahmen der Haushaltsplanberatungen
dazu kommen, diese Vorschläge konkret mit etwas
niedersächsischem Geld zu unterstützen, damit
dann viel Bundesgeld zusätzlich zu den adminis-
trativen Maßnahmen hilft.

Außerdem glaube ich, dass die Vorschläge, die im
Gifhorner Modell und an verschiedenen anderen
Stellen sehr konkret zur Kontrolle der Schwarzar-
beit entwickelt worden sind, endlich umgesetzt
werden müssen. Das, was die Bezirksregierung
Braunschweig angeregt hat -  zur Unterstützung
der Kreise und Gemeinden, entsprechende unklare
Angebote, die erstaunlich niedrig sind, zentral mit
Fachleuten zu überprüfen und den Kommunen
insoweit als Dienstleister zur Verfügung zu ste-
hen -, muss von der Landesregierung ermöglicht
werden. Denn sonst lassen wir die Kommunen mit
dieser Aufgabe allein.

Es kann nicht sein, dass die Kommunen alleine für
die Kontrolle der Schwarzarbeit zuständig sind. In
dem Moment, in dem die Profis aus diesem Ge-
werbe in die Revision gehen und einen Prozess
anstrengen, haben die Kommunen keinerlei Rück-
fluss der Mittel, die sie zur Kontrolle einsetzen.
Dann - das geht den Justizminister an - streicht das
Land die kompletten Bußgelder ein. Dadurch ist
natürlich das Interesse an Kontrolle auf kommu-
naler Ebene entsprechend niedrig. Daher muss es
zu einer vernünftigen Teilung der Einnahmen aus
Bußgeldern kommen. Dann erzeugen wir auch
einen Druck, auf kommunaler Ebene aktiv zu wer-
den.

(Zustimmung von Frau Harms
[GRÜNE])



Niedersächsischer Landtag  -  14. Wahlperiode  -  84. Plenarsitzung am 18. September 2001

8231

Ich hoffe, wir werden in den zukünftigen Beratun-
gen hierzu endlich Ihre Unterstützung finden, so
wie wir Sie heute unterstützen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsidentin Goede:

Frau Ministerin Dr. Knorre, Sie haben das Wort.

Dr. Knorre, Ministerin für Wirtschaft, Tech-
nologie und Verkehr:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich
stelle fest, dass beim Thema Vergabegesetz, bei
allen Unterschieden im Einzelnen, doch grund-
sätzlich Übereinstimmung herrscht. Ich bin mir
sicher, dass dies das richtige Signal nach Berlin ist,
mit einem entsprechenden Bundesgesetz voran zu
machen. Mir liegt nur daran, noch einmal festzu-
halten, dass wir im Land nicht völlig Tabula rasa
haben, wie das vielleicht als Eindruck hängen
geblieben ist. Wir haben heute im Land eine vor-
bildliche Erlasslage.

(Zustimmung von Plaue [SPD])

Das ist so. Sie ist deutlich schärfer als in anderen
Bundesländern. Insofern brauchen wir uns gar
nicht zu verstecken. Allerdings haben wir jetzt
natürlich erkannt, dass wir noch weitermachen
müssen, beispielsweise was Ausführungsbestim-
mungen anbelangt.

(Möllring [CDU]: Dann muss doch
die SPD den Antrag zurückziehen!)

Wir müssen das noch handhabbarer machen. Denn
auch darin sind wir uns einig, dass dies noch ver-
besserungsfähig ist. Wir sind hier im Gespräch mit
der Bauwirtschaft und haben konkrete Schritte
hierzu vereinbart. Im Übrigen nehmen wir natür-
lich die Sorgen der Bauwirtschaft auf und prüfen
auch alle anderen Anliegen, die aus der Branche
kommen, intensiv, so beispielsweise auch im Hin-
blick auf Vertragserfüllungsbürgschaften und
Ähnliches.

Ich erwähne das nur, weil ich deutlich machen
will, dass das Thema Bauwirtschaft natürlich viel
komplexer ist als das Thema Vergabegesetz.

(Eppers [CDU]: Genau das habe ich
doch eben ausgeführt! - Zuruf von
Wulff (Osnabrück) [CDU])

Ich will dies auch deshalb betonen, weil wir aus
Sicht der Landesregierung alle Möglichkeiten aus-
schöpfen, die Bauwirtschaft zu unterstützen.

Eines möchte ich noch klar stellen. Hier wurde
eben der Anschein erweckt, es gebe einen Investi-
tionsstau in Niedersachsen. Es ist genau umgekehrt
der Fall. Wenn Sie sich einmal die Mühe machen,
im Haushaltsplanentwurf alleine den Etat meines
Ressorts anzuschauen, so werden Sie feststellen,
dass bei uns die Investitionsquote bis 2003 auf fast
50 % deutlich nach oben geht.

(Möllring [CDU]: Das ist aber ein Un-
fall! Insgesamt geht sie nach unten! -
Weitere Zurufe von der CDU)

Wir haben planfestgestellte Verkehrsprojekte im
Wert von über einer Milliarde DM, sodass wir
wirklich kontinuierlich durchbauen können.

Ein Drittes, das Sie feststellen werden, ist, dass wir
im Augenblick unsere Investitionstätigkeit aus
allen Mehrjahresprogrammen beschleunigen. Auch
insoweit stellen wir also sicher, dass wir in Nieder-
sachsen unsere Hausaufgaben erledigen, um die
Rahmenbedingungen für die Bauwirtschaft so op-
timal wie möglich zu gestalten.

(Eppers [CDU]: Das, was Sie sagen,
hat mit der Realität nichts zu tun! -
Möllring [CDU]: Planfeststellen und
Bauen ist ein Riesenunterschied!)

In dieser Hinsicht haben wir in Niedersachsen
unsere Rahmenbedingungen eigentlich ganz gut
aufgestellt.

(Eppers [CDU]: Deswegen geht es
den Bauunternehmen hier so prima!)

Insofern: Aus beidem zusammen -  Vergabegesetz
gemeinsam mit allen anderen Punkten - wird ein
vernünftiger Ansatz zur Stärkung der Bauwirt-
schaft. Genau diesen Weg geht die Landesregie-
rung. - Danke schön.

(Beifall bei der SPD - Zustimmung
von Frau Harms [GRÜNE])

Vizepräsidentin Goede:

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dar-
um schließe ich die Beratung.

Wer der Beschlussempfehlung des Ausschusses für
Wirtschaft und Verkehr in der Drucksache 14/2675
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zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen.
- Möchte jemand dagegen stimmen? - Das ist nicht
der Fall. Möchte sich jemand der Stimme enthal-
ten? - Auch das ist nicht der Fall. Dann haben Sie
einstimmig so beschlossen.

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur
Festlegung von Zeit und Tagesordnung des nächs-
ten Tagungsabschnittes. Der nächste Tagungsab-
schnitt ist vom 24. bis zum 26. Oktober 2001 vor-
gesehen. Der Präsident wird den Landtag einberu-
fen und im Einvernehmen mit dem Ältestenrat den
Beginn und die Tagesordnung der Sitzung bestim-
men.

Ich schließe die Sitzung und wünsche Ihnen einen
angenehmen Nachhauseweg.

(Beifall)

Schluss der Sitzung: 16.57 Uhr.

Anlagen zum Stenografischen Bericht

noch:

Tagesordnungspunkt 12:

Mündliche Anfragen - Drs. 14/2667

Anlage 1

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 6 der Abg.
Frau Litfin (GRÜNE):

„Abschlussprüfungen“ im 9. bzw. 10. Schul-
jahr

Die Landesregierung hat mit Erlass des Kul-
tusministeriums vom 22. Juni 1999 vorge-
schrieben, dass im 9. bzw. 10. Schuljahrgang
in allen Schulformen der Sekundarstufe I
fachbezogene Überprüfungen der Schülerleis-
tungsstände durchgeführt werden müssen.

Diese Überprüfungen sind mit einem erhebli-
chen Aufwand verbunden. Es müssen nicht
nur die schriftlichen Prüfungen von einer
zweiten Lehrkraft korrigiert werden, sondern
auch an den mündlichen Prüfungen muss min-
destens eine zweite Lehrkraft teilnehmen. Dies
führt zu Unterrichtsausfällen in erheblichem
Umfang (vom Vorsitzenden des Philologen-
verbandes geschätzt auf 35 000 Unterrichts-
stunden landesweit).

Begründet werden diese Leistungsüberprüfun-
gen damit, dass ein schulformspezifischer an-

gemessener Leistungsstandard gesichert wer-
den soll.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welchen zusätzlichen Zeitaufwand erfordert
die Abnahme der schriftlichen und der münd-
lichen Leistungsüberprüfung pro Schulklasse,
und wie viele Unterrichtsstunden sind dadurch
insgesamt in Niedersachsen in den Jah-
ren 2000 und 2001 ausgefallen?

2. In welcher Weise sind die Ergebnisse der
Leistungsüberprüfungen von den Schulen und
von der Landesregierung ausgewertet worden?

3. In welcher Weise haben diese Auswertun-
gen der Ergebnisse der Leistungsüberprüfun-
gen zu konkreten Konsequenzen zur Qualitäts-
sicherung und -entwicklung der Schulen ge-
führt?

Für die Qualität ihrer Arbeit und für die Wirksam-
keit ihrer Unterrichts- und Erziehungsprozesse ist
jede Schule in hohem Maße selbst verantwortlich.
Zu ihrer vordringlichen Aufgabe gehört deshalb
eine systematische Schulentwicklung, die die Qua-
litätssicherung und –entwicklung sowie die Re-
chenschaftslegung einschließt. Zentrale Bedeutung
für die Qualität hat der Unterricht als Kern schuli-
scher Arbeit. Zur Überprüfung der schuleigenen
Kriterien und Bewertungsmaßstäbe ist ein Ver-
gleich mit einem schulübergreifenden Referenz-
rahmen erforderlich, der einen Vergleich mit ande-
ren Schulen einschließt.

Vor diesem Hintergrund hat das Kultusministerium
die fachbezogenen Leistungsüberprüfungen in den
Abschlussklassen des Sekundarbereichs I der all-
gemein bildenden Schulen zum Schuljahr
1999/2000 eingeführt. Diese Überprüfungen erfol-
gen als

- schriftliche Überprüfung in Mathematik und je
nach Wahl der Schülerin oder des Schülers in
Deutsch oder in einer im 5. oder 7. Schuljahrgang
begonnenen Pflicht- oder Wahlpflichtfremdspra-
che,

- mündliche Überprüfung in einem weiteren Fach
nach Wahl der Schülerin oder des Schülers.

Sie erfolgen auf der Grundlage zentraler und lan-
deseinheitlicher Standards. Die Schulen werden so
angehalten, die Lernergebnisse ihrer Schüler mit
zentralen Anforderungen zu vergleichen. Die
Leistungsüberprüfungen haben somit zwei Funkti-
onen;
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- zum einen die internen Schülerleistungen am
Ende des Sek. I festzustellen und dabei die
Schüler auf Prüfungssituationen vorzubereiten.
Durch gegenseitige Korrekturen und Teilnahme
an mündlichen Prüfungen wird ein interner Ab-
gleich der Anforderungen erzielt.

- Zum anderen sollen die in der Schule erzielten
Anforderungen und erzielten Ergebnisse mit
den zentralen Standards abgeglichen werden.

Die Leistungsüberprüfungen sind somit ein wichti-
ges Instrument, Prozesse der Qualitätssicherung
und -entwicklung in Gang zu setzen.

Dabei müssen die Rückmeldungsverfahren zwi-
schen Schulen und Schulbehörden noch verbessert
werden.

Bei der Klausurplanung der Schule und der Lehr-
kraft wird auf die Terminierung der schriftlichen
Überprüfung in einer der im 2. Schulhalbjahr zu
zensierenden schriftlichen Lernkontrolle in dem
betreffenden Fach besonders geachtet. Zum einen,
weil für diese Lernkontrolle im Vergleich zur übli-
chen Dauer 45 Minuten zusätzlich vorzusehen
sind, zum anderen, weil Korrektur und Bewertung
der Lernkontrolle von der unterrichtenden und
einer weiteren Lehrkraft vorzunehmen sind. Bei
der Klausurplanung kann davon ausgegangen wer-
den, dass - je nach Schulform und Fach - den
Schülerinnen und Schülern die Zeit von zwei, drei
oder vier Unterrichtsstunden zur Anfertigung der
schriftlichen Lernkontrolle gegeben wird.

Die mündliche Überprüfung ist eine Einzelüber-
prüfung, sie kann aber auch als Gruppenprüfung
mit bis zu drei Schülerinnen und Schülern durch-
geführt werden. Ihr geht eine Vorbereitungszeit
von 20 Minuten unter Aufsicht voraus. Bei der
Erstellung des Prüfungsplans kann davon ausge-
gangen werden, dass für jede mündliche Überprü-
fung etwa 45 Minuten benötigt werden
(20 Minuten Vorbereitungszeit, 15 Minuten Prü-
fungsgespräch, 10 Minuten Bearbeitung und Be-
wertung). Zur Vermeidung eines unvertretbar ho-
hen Unterrichtsausfalls sind mündliche Überprü-
fungen auch am Nachmittag durchzuführen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die gestellten
Fragen wie folgt:

Zu 1: Bezüglich der Durchführung von Prüfungen
(z. B. auch bei Abiturprüfungen oder Prüfungen im
berufsbildenden Schulwesen) können von der Lan-
desregierung keine Erhebungen über die zeitliche

Dauer der Prüfungen durchgeführt werden, weil
die Prüfungspläne auf die jeweilige Schul- und
Prüfungssituation bezogen gestaltet werden müs-
sen. Der Schule wird dabei ein entsprechender
Handlungsspielraum eingeräumt, der notwendi-
gerweise zu unterschiedlichen Zeitabläufen führen
muss. Allgemein lässt sich aber feststellen, dass es
wegen der schriftlichen Überprüfungen zu keinem
erheblichen Unterrichtsausfall kommt, sondern
lediglich zu der Inanspruchnahme von einer Unter-
richtsstunde für die zusätzlichen 45 Minuten Ar-
beitszeit bei der Durchführung der schriftlichen
Lernkontrollen. Der Unterrichtsausfall zur Durch-
führung der mündlichen Überprüfungen wird auch
dadurch in vertretbaren Grenzen gehalten, dass
diese Überprüfungen auch bis in den späten
Nachmittag hinein außerhalb der Unterrichtszeit
durchgeführt werden.

Eine Einzelabfrage bei den Schulen im Sinne der
Fragestellerin hält die Landesregierung deshalb für
nicht erforderlich; sie würde zudem zu einem er-
heblichen Arbeits- und Verwaltungsaufwand bei
den Schulen führen, der nicht zu rechtfertigen wä-
re.

Zu 2. und 3: Nach dem Erlass zu den Leistungs-
überprüfungen erfolgt eine regelmäßige Auswer-
tung der schriftlichen Überprüfungsergebnisse
durch die Schulbehörde. Hierzu legt die Schulbe-
hörde für das betreffende Schuljahr vorab das Fach
fest, in dem die Schule die Aufgabenstellungen
und Ergebnisse einreicht. Die Rückmeldung an die
Schule erfolgt im Regelfall mündlich im Rahmen
einer Dienstbesprechung oder Fachkonferenz. Die
schulfachlichen Dezernentinnen und Dezernenten
an Schulbehörden haben außerdem die Möglich-
keit, an den mündlichen Überprüfungen teilzu-
nehmen. Dies wird auch wahrgenommen und dazu
genutzt, im Anschluss an die Überprüfungen eine
Rückmeldung zu Niveau und Ablauf derselben zu
geben.

Für die Rückmeldung an die Schule gelten die
fachaufsichtlichen Bestimmungen für die Schulbe-
hörde nach § 121 NSchG.

Mit Erlass vom 1. November 2000 hat sich die
Landesregierung über die Erkenntnisse und Ergeb-
nisse der Schulbehörden bezüglich des Überprü-
fungsverfahrens im Schuljahr 1999/2000 berichten
lassen; einen vergleichbaren Bericht mit Blick auf
das Schuljahr 2000/2001 wird sie auch in diesem
Jahr erbitten.
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Auf der Grundlage des Berichts für das Schuljahr
1999/2000 ist die Erlassregelung bezüglich der
Teilnahme an den mündlichen Überprüfungen
präzisiert worden. Wie bei anderen Prüfungsver-
fahren auch kann davon ausgegangen werden, dass
die Rückmeldungen der Schulbehörden über die
Aufgabenstellungen, die Verständigung über die
Bewertungsmaßstäbe sowie die Prüfungsdidaktik
positiv beeinflussen und von den Lehrkräften und
den Fachkonferenzen aufgegriffen werden. Da das
Überprüfungsverfahren jedoch erst in zwei Schul-
jahren angewandt worden ist, ist es verfrüht, schon
zum gegenwärtigen Zeitpunkt abgesicherte und
nachprüfbare Aussagen hinsichtlich „konkreter
Konsequenzen zur Qualitätsentwicklung der
Schulen“ zu machen.

Anlage 2

Antwort

der Staatskanzlei auf die Frage 7 der Abg. Frau
Harms (GRÜNE):

Ministerpräsident Gabriels Journalisten-
schelte

Die Nachrichtenagentur AP meldete am
20. Juni 2001, dass der Niedersächsische Mi-
nisterpräsident Sigmar Gabriel künftig auf
„Journalistenschelte verzichten“ wolle und zi-
tiert den Regierungssprecher mit den Worten,
der Ministerpräsident werde „nicht mehr bei
Chefredakteuren anrufen“ und Beschwerden
unterlassen.

Angesichts der in der Meldung angesproche-
nen „Unruhe unter den landespolitischen Kor-
respondenten“ frage ich die Landesregierung:

1. Was waren die Anlässe für die genannten
Beschwerdetelefonate oder -briefe an die Ad-
resse von Chefredakteuren?

2. Bei wem und mit welcher Absicht hat sich
der Ministerpräsident über Medienberichte be-
schwert?

Die Landesregierung und der Ministerpräsident
respektieren selbstverständlich die Aufgaben freier
Medien in unserer Demokratie. Die freie Presse ist
ein konstitutiver Bestandteil unserer freiheitlichen
Grundordnung.

Das schließt nicht aus, dass es naturgemäß auch
unterschiedliche Auffassungen zwischen Reprä-
sentanten der Politik und der Medien gibt. Ich
vermute, dass dies auf alle Parteien dieses Hauses
bereits einmal zugetroffen hat.

Über derartige Fragen hat es auf meine Bitte hin
am Dienstag, dem 20. Juni 2001, ein Gespräch
zwischen dem Vorstand der Landespressekonfe-
renz und mir gegeben. Alle Beteiligten waren nach
diesem Gespräch der Auffassung, dass entstandene
Fragen und Irritationen ausgeräumt wurden.

Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund
der Tatsache, dass sich insbesondere die Fraktion
der Grünen für den Schutz von Telefongesprächen
einsetzt, sehe ich keinen Anlass, die weiteren Fra-
gen zu beantworten.

Anlage 3

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 9 der Abg.
Frau Pothmer (GRÜNE):

Girls´ Day löst Schülerinnen- und Schüler-
Proteste aus

Die Organisation, Gestaltung und Durchfüh-
rung des erstmalig im April 2001 veranstalte-
ten Girls´ Day hat 485 Schülerinnen und
Schüler der Albert-Einstein-Schule (AES) in
Laatzen dazu veranlasst, sich mit einer Pro-
testnote an die Landesschülervertretung zu
wenden. Hierin fordern sie u. a. die bessere
Vorbereitung einer möglichen Wiederholung
im Jahr 2002. Damit kritisieren sie vor allem
die kurzfristige und unprofessionelle Informa-
tionspolitik der Landesregierung, die es vielen
interessierten Schülerinnen unmöglich machte,
sich am Girls´ Day zu beteiligen.

Der Unmut der Schülerinnen und Schüler
richtet sich jedoch auch auf die Beschränkung
der Aktion auf Mädchen. Dementsprechend
stellen sie in ihrem Schreiben die weiter ge-
hende Forderung, den Girls´ Day zu einem all-
gemeinen Praktikumsangebot für Mädchen
und Jungen umzugestalten und dies zudem auf
drei Tage zu verlängern.

In ihrem Protest werden die Schülerinnen und
Schüler des AES in Laatzen sowohl von der
Schulleitung als auch von der Schülervertre-
tung unterstützt.

Ich frage die Landesregierung:

1. Inwiefern teilt sie die Kritik der 485 Schüle-
rinnen und Schüler an der schlechten Vorbe-
reitung des Girls´ Day 2001?

2. Wie verhält sie sich zu der Forderung, den
Girls´ Day zu einem allgemeinen dreitägigen
Praktikumsangebot für Mädchen und Jungen
auszuweiten, unter Berücksichtigung der Leh-
rerinnenaussage, dass mit den Jungen am
Girls´ Day kein Unterricht möglich gewesen
sei?
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3. Hat sie den Schulen Material und Anregun-
gen zur Verfügung gestellt, um mit den Schü-
lern anlässlich des Girls´ Day Fragen der ge-
schlechtsspezifischen Ungleichbehandlung
von Mädchen und Jungen zu erörtern?

Der erste bundesweite Girls‘ Day am
26. April 2001 war eine gemeinsame Aktion des
Bundesministerium für Bildung  und Forschung,
der Initiative D21 und des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes. Der Girls´ Day oder auch „Mäd-
chen-Zukunftstag" soll dazu beitragen, die Mäd-
chen zu motivieren, ihr Selbstvertrauen in ihre
vorhandenen technischen Fähigkeiten frühzeitig
weiterzuentwickeln und sie darin bestärken, diese
Fähigkeiten auch bei der späteren Berufswahl zu
berücksichtigen. Die Mädchen, die diesen Tag am
Arbeitsplatz ihrer Eltern, Verwandten oder Be-
kannten verbringen dürfen, werden in den Blick-
punkt des öffentlichen Interesses gerückt und er-
halten an diesem Tag eine besondere Aufmerk-
samkeit, die sie in einer besonders kritischen Ent-
wicklungsphase stärken soll. Der Girls´ Day sollte
als ein Signal verstanden werden, das Mädchen
Mut machen soll, auch bislang als frauenuntypisch
geltende Berufe zu ergreifen.

Eine sinnvolle Unterrichtsgestaltung ist an diesem
Tag durchaus auch mit den Jungen möglich. Dabei
bieten sich insbesondere Themenkomplexe wie
geschlechtsspezifische Berufsorientierung sowie
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie an,
für die umfangreiche Unterrichtsmaterialien zur
Verfügung stehen.

Auch die niedersächsischen Schülerinnen sollten
die Gelegenheit bekommen, an dem ersten bun-
desweiten Girls´ Day teilzunehmen. Deshalb hat
sich die Landesregierung entschlossen, die Idee
des Girls´ Day auch in Niedersachsen aufzugreifen
und trotz der zugegebenermaßen recht kurzfristi-
gen Ankündigung die Betriebe und Schulen aufzu-
fordern, sich am Girls´ Day zu beteiligen.

Die Schulen sind so schnell wie möglich über die
Bezirksregierungen informiert worden. Da der
Termin für den diesjährigen Girls´ Day in der Wo-
che nach dem Ende der Osterferien lag, mag die
Vorbereitung in einigen Schulen aufgrund dieses
Termins nicht optimal gelaufen sein. Die Schüle-
rinnen, die dennoch an dem Girls´ Day teilgenom-
men haben, haben sich jedoch sehr positiv über
den Verlauf „ihres“ Girls´ Day in den Betrieben
geäußert.

Der zweite Girls´ Day in Deutschland wird am
25. April 2002 stattfinden. Dies ist in der Presseer-
klärung zum Schuljahresanfang am 8. August 2001
und in meinem Brief im Schulverwaltungsblatt den
Schulen mitgeteilt worden. Das Niedersächsische
Kultusministerium unterstützt auch in diesem
Schuljahr die Aktion. Auf Antrag soll die Schule
die Teilnahme ermöglichen und den Aktionstag im
Unterricht vorbereiten. Da es sich um eine schuli-
sche Veranstaltung handelt, ist der Versicherungs-
schutz gewährleistet. Weitere Informationen gibt
es im Internet unter der Adresse www.girls-day.de.

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die einzel-
nen Fragen wie folgt:

Zu 1: Es sind zahlreiche Reaktionen u. a. von
Schülerinnen und Schülern, Betrieben und Eltern
zum Girls´ Day beim Kultusministerium eingegan-
gen. Darunter waren neben kritischen Anmerkun-
gen zur Vorbereitung und Durchführung des dies-
jährigen Girls´ Day auch viele positive Reaktionen
insbesondere von Betrieben und Schülerinnen, die
sich an dem Girls´ Day beteiligt haben, zu ver-
zeichnen. So schreibt z. B. die Kundenniederlas-
sung der Deutschen Telekom AG in Hannover:

„Sehr geehrte Frau Ministerin, Ihre I-
nitiative, den Girls‘ Day in Nieder-
sachsen zu unterstützen, begrüßen wir
ausdrücklich. Es ist ein Schritt in die
richtige Richtung. Auch bei der Deut-
schen Telekom in Hannover sind
Mädchen bei den technischen Ausbil-
dungsberufen nur mit einem Anteil
von 8 Prozent vertreten. ... Ein sehr
positives Medienecho auf die erstma-
lige Durchführung des Girls‘ Day hat
Ihnen und auch der Deutschen Tele-
kom in Hannover Recht gegeben.
Nach dem heutigen Stand werden wir
uns auch 2002 wieder beim Girls‘
Day beteiligen.“

Die gesammelten Erfahrungen konnten für die
Organisation und Durchführung des nächsten
Girls´ Day genutzt werden und werden so zum
Gelingen des zweiten Girls´ Day beitragen.

Zu 2: Für alle Schülerinnen und Schüler wird in
der Regel in der 8. oder 9. Klasse bzw. am Gymna-
sium in der 11. Klasse ein Betriebspraktikum
durchgeführt. Während des Betriebspraktikums
sollen die Schülerinnen und Schüler bei ihrer
- vielleicht schon konkreten - Berufswahlentschei-
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dung unterstützt und durch individuelle Hilfen und
Beratungsangebote auf den Übergang Schule/Beruf
vorbereitet werden.

Zu 3: Die angegebene Internetadresse enthält zahl-
reiche Anregungen über Themen wie Rollener-
wartungen und geschlechtsspezifische Berufsori-
entierung. Darüber hinaus gibt es zur Vertiefung
umfangreiche Hinweise auf verschiedene Unter-
richtsmaterialien und weiterführende Literatur,
zum Teil auch vorgefertigte Arbeitsblätter, auf die
direkt zugegriffen werden kann. Den Schulen steht
also ausreichend Material zur Verfügung, mit dem
sie zum einen den nächsten Girls´ Day rechtzeitig
vorbereiten und zum anderen den Unterricht mit
den Jungen sinnvoll gestalten können.

Anlage 4

Antwort

des Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und
Verkehr auf die Frage 11 der Abg. Frau Jahns
(CDU):

Landesregierung gefährdet Verbraucherbe-
ratungsstellen

Die Landesregierung soll erklärt haben, dass
sie die finanzielle Förderung der Verbraucher-
beratungsstellen des Deutschen Hausfrauen-
bundes im kommenden Jahr auslaufen lassen
werde. Dies bedeutet zum Beispiel für die
Verbraucherberatung in Helmstedt, dass hier
eine Finanzlücke von jährlich 6 000 DM ent-
steht. Bei Wegfall der Förderung lässt sich die
bisherige Arbeit nicht mehr aufrechterhalten.
Dies ist deshalb besonders bedauerlich, weil
die Verbraucher durch die jüngsten Krisen
(BSE, MKS) nach wie vor verunsichert sind
und in zunehmendem Maße Informationen ab-
fragt. Der Landesregierung wird in diesem Zu-
sammenhang Unglaubwürdigkeit vorgewor-
fen, weil sie angekündigt hat, dem Verbrau-
cherschutz künftig einen deutlich höheren
Stellenwert einzuräumen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie begründet sie die Einstellung der För-
derung der Verbraucherberatungsstellen vor
dem Hintergrund einer zunehmenden Nachfra-
ge der Bevölkerung nach Informationen?

2. Wie wirkt sich die Einstellung der Förde-
rung auf die Verbraucherberatungsstellen in
den Landkreisen sowie auf die Verbraucher-
zentralen in den größeren Städten aus?

3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesre-
gierung, die bisherige anerkannte Arbeit der
Verbraucherberatungsstellen auch künftig zu
gewährleisten?

Zur Verbesserung des Beratungsangebots für die
niedersächsischen Verbraucherinnen und Verbrau-
cher hatte das Land Niedersachsen viele Jahre ne-
ben der Verbraucher-Zentrale Niedersachsen
(VZN) auch die Verbraucherarbeit des Deutschen
Hausfrauenbundes – Landesverband Niedersach-
sen e. V. – (DHB) durch Zuwendungen unterstützt.
Die anhaltende schwierige Finanzsituation des
Landes hat in letzter Zeit allerdings zu durchgrei-
fenden Kürzungen auch bei den Landeszuwendun-
gen gezwungen, wobei die Verbraucherorganisati-
onen nicht ganz unberücksichtigt bleiben konnten.
Die Landesregierung sah sich veranlasst, die För-
derung der Verbraucherberatung auf eine Verbrau-
cherorganisation zu konzentrieren und deshalb die
finanzielle Unterstützung der Verbraucherarbeit
des DHB aufzugeben.

Im Zuge der Beratungen des Haushalts 1999/2000
hatte der Niedersächsische Landtag beschlossen,
die Verbraucherberatung des Deutschen Hausfrau-
enbundes - Landesverband Niedersachsen e. V. –
(DHB) im Jahre 1999 noch mit 200 000 DM zu
fördern und danach eine kontinuierliche Rückfüh-
rung der Zuschüsse um jeweils 50 000 DM pro
Jahr bis zum Jahr 2003 vorzusehen, um einen ge-
ordneten Rückbau der Beratungsstellen des DHB
zu ermöglichen. In Ausführung dieses Beschlusses
wird der DHB im Jahre 2002 letztmalig eine Zu-
wendung in Höhe von 50 000 DM erhalten. Die
Schließung von Beratungsstellen des DHB im
nächsten Jahr wird voraussichtlich aus diesem
Grund nicht zu umgehen sein.

Durch die Errichtung des Niedersächsischen Lan-
desamts für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit leistet die Landesregierung u. a. auch
einen wesentlichen Beitrag zum vorsorgenden
Verbraucherschutz im Ernährungsbereich. Die
künftige Verbesserung und Koordinierung der
Lebensmittelüberwachung durch das neue Amt
wird zu einer deutlichen Steigerung der Lebens-
mittelsicherheit führen und damit den Verbrau-
cherschutz stärken.

Zu den Fragen im Einzelnen:

Zu 1: Im Hinblick auf die seit mehreren Jahren
bestehenden Einsparzwänge und auf die daher
notwendigen Bestrebungen, die Anzahl der regel-
mäßigen Landeszuwendungen zu verringern, hatte
die Landesregierung vorgesehen, künftig nur noch
eine Verbraucherorganisation in Niedersachsen –
wie auch in fast allen anderen Bundesländern üb-
lich – finanziell zu fördern. Dieser Auffassung
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hatte sich der Niedersächsische Landtag mit dem
o. g. Beschluss angeschlossen.

Zu 2: Falls er nicht im Einzelfall von anderen
Stellen finanzielle Hilfe zu seiner Verbraucherar-
beit erhält, wird der DHB seine neun Beratungs-
stellen schließen müssen, da er die Mittel für die
Verbraucherberatung nicht aus eigener Kraft auf-
bringen kann. Die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher aus Orten, in denen bisher eine Beratungs-
stelle des DHB besteht, können sich an die nächst-
gelegene Beratungsstelle der Verbraucher-Zentrale
Niedersachsen wenden. Sie betreibt vorwiegend in
mittleren und größeren Orten Niedersachsens Be-
ratungsstellen.

Zu 3: Die Landesregierung sieht angesichts der
dargestellten Sachlage keine Möglichkeit, die bis-
herige Arbeit in den Beratungsstellen des DHB zu
gewährleisten.

Anlage 5

Antwort

des Innenministeriums auf die Frage 12 des
Abg. Coenen (CDU):

Rückführung jugoslawischer Flüchtlinge

Laut Presseberichten ist es ab sofort möglich,
dass jugoslawische Flüchtlinge in ihre Heimat
zurückgeführt werden können, nachdem die
Rückführung dieser Flüchtlinge seit Anfang
der 90er-Jahre ausgesetzt worden war. Die
Bundesregierung hat mit den Vertretern der
jugoslawischen Behörden entsprechende Ge-
spräche geführt.

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landes-
regierung:

1. Wie viele jugoslawische Flüchtlinge sind in
Niedersachsen zur Ausreise verpflichtet, und
welche Maßnahmen will die Landesregierung
ergreifen, damit die jugoslawischen Flüchtlin-
ge zurückgeführt werden?

2. Welche besonderen Anreize zur Rückkehr
der jugoslawischen Flüchtlinge hat sie vorge-
sehen, und wann ist die Rückführungsaktion
abgeschlossen?

3. Werden straffällig gewordene Personen
vordringlich abgeschoben?

Nachdem das Bundesministerium des Innern die
Länder mit Schreiben vom 4. Juli 2001 über die
Möglichkeit der Wiederaufnahme der Rückführun-
gen in die Bundesrepublik Jugoslawien unterrichtet
hatte, hat das Niedersächsische Innenministerium
die Modalitäten der Rückführung mit Erlass vom
26. Juli 2001 – 45.3 – 12235/12-38-2/VORIS 26
100 00 00 00 099 – geregelt. Aus dem beigefügten
Abdruck dieses Erlasses, auf den zur Vermeidung
von Wiederholungen verwiesen wird, ergeben sich
die näheren Einzelheiten.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
namens der Landesregierung wie folgt:

Zu 1: Am 30. Juni 2001 hielten sich ausweislich
des Ausländerzentralregisters insgesamt 12 469
jugoslawische Staatsangehörige geduldet in Nie-
dersachsen auf. Von diesen Personen stammten
nach den statistischen Erhebungen der Ausländer-
behörden 9 272 Personen aus dem Kosovo, für das
besondere Rückführungsregelungen gelten. Die
Zahl der Geduldeten aus Serbien und Montenegro
beläuft sich damit auf 3 197 Personen, wobei vor-
aussichtlich ein noch nicht bezifferbarer Anteil
aufgrund der Bleiberechtsregelung für erwerbstäti-
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ge Flüchtlinge aus der Bundesrepublik Jugosla-
wien (RdErlass MI vom 22. Mai 2001) ein Aufent-
haltsrecht wird erhalten können. Es ist davon aus-
zugehen, dass max. rd. 3 000 Personen ausreise-
pflichtig sind.

Zu 2: Grundsätzlich soll die freiwillige Rückkehr
Vorrang vor Zwangsmaßnahmen haben. Diejeni-
gen Flüchtlinge aus der Bundesrepublik Jugosla-
wien (Serbien und Montenegro), die freiwillig in
ihre Heimat zurückkehren, erhalten finanzielle
Unterstützung im Rahmen der Programme REAG
(Reintegration and Emigration Programme for
Asylum-Seekers in Germany) und GARP (Go-
vernment Assisted Repatriation Programme).
REAG beinhaltet die Übernahme der Reisekosten
und die Gewährung von Reisebeihilfen (Taschen-
geld und Gepäckkosten), GARP die Zahlung einer
Überbrückungshilfe in Höhe von zurzeit 675 DM
pro Erwachsenem und Heranwachsendem, DM
337,50 pro Kind unter zwölf Jahren und bis zu
2.025 DM pro Familie. Die Kosten dieser Pro-
gramme tragen Bund und Länder.

Die Gewährung zusätzlicher Rückkehrhilfen durch
das Land ist gegenwärtig nicht vorgesehen.

Die Rückführung soll so zügig wie möglich erfol-
gen. Ein fester Zeitrahmen kann allerdings bereits
deshalb nicht genannt werden, weil in den meisten
Fällen die Möglichkeit der Rückführung von der
Bereitschaft der jugoslawischen Stellen, die erfor-
derlichen Rückreisepapiere auszustellen, abhängig
ist. Auch ist zu erwarten, dass ein großer Teil der
Ausreisepflichtigen jetzt erneut einen Asylantrag
stellen oder Abschiebungshindernisse geltend ma-
chen wird.

Zu 3: Ja. Straftäter werden vorrangig zurückge-
führt.
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Anlage zu Frage 12:

Bezirksregierungen
mit NA für die Ausländerbehörden
Landeskriminalamt Niedersachsen

Nachrichtlich: Bearbeitet von:

Niedersächsisches Sozialministerium Frau Haunschild
- Ausländerbeauftragte -

Niedersächsisches Justizministerium
Innenminister/ -senatoren der Länder

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl Nr. (05 11) 1 20- Hannover
45.3-12235/ 12-38-2 47 95 26.07.2001
VORIS 26100 00 00 00 099

Wiederaufnahme der Rückführungen in die
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und
Montenegro)

Am 05.07.2001 hatte ich Ihnen die Mitteilung des

Bundesministeriums des Innern vom 04.07.2001

über die Wiederaufnahme der Rückführungen in

die Bundesrepublik Jugoslawien sowie die abge-

stimmte Niederschrift über die deutsch-

jugoslawischen Gespräche zu Fragen der Rückfüh-

rung und Rückübernahme ausreisepflichtiger deut-

scher und jugoslawischer Staatsangehöriger vom

19./ 20.06.2001 zugeleitet.

Zur Durchführung der Vereinbarungen gebe ich folgen-
de Hinweise:

Ausgangslage

Während des von der Europäischen Union mit Wirkung
vom 08.09.1998 verhängten Flugembargos (Flugverbot
für die JAT) konnten jugoslawische Staatsangehörige
nicht in die Bundesrepublik Jugoslawien außerhalb des
Kosovo zurückgeführt werden. Nach dem politischen
Umbruch in der Bundesrepublik Jugoslawien und nach
der Aufnahme diplomatischer Beziehungen hielten
Auswärtiges Amt und Bundesministerium des Innern
eine sofortige Wiederaufnahme von Rückführungen
nicht für angezeigt, obwohl das bilaterale Rücküber-
nahmeabkommen aus dem Jahre 1996 von keiner Seite
aufgekündigt worden war. Vielmehr sollte das Rück-
übernahmeverfahren zunächst mit der jugoslawischen
Seite abgesprochen werden.

Die Innenminister und -senatoren der Länder haben das
Bundesinnenministerium gebeten, darauf hinzuwirken,
dass eine entsprechende Vereinbarung die Rückführung
jugoslawischer Staatsangehöriger aus dem Kosovo,
insbesondere nicht-albanischer Volkszugehöriger, auch
in das übrige Gebiet der Bundesrepublik Jugoslawien
ermögliche.

Am 19./ 20.06.2001 haben in Berlin Verhandlungen mit
der jugoslawischen Seite stattgefunden und zu den in
der „Abgestimmten Niederschrift“ festgelegten Ergeb-
nissen geführt, im Einzelnen wie folgt:

- Ab sofort können wieder Rückführungen in die
Bundesrepublik Jugoslawien auf der Grundlage des
Abkommens aus dem Jahre 1996 mit bestimmten
Modifizierungen durchgeführt werden.

- Für jugoslawische Staatsangehörige mit gültigen
blauen Pässen ist ein Rückübernahmeersuchen ent-
behrlich. Sie können ohne Formalitäten freiwillig
ausreisen und zurückgeführt werden.

- Liegt bereits eine Zusage zur Rückübernahme vor
(sogenannte „Altfälle“ vor Beginn des Flugembar-
gos), wird das zeitaufwendige Überprüfungsverfah-
ren durch das jugoslawische Innenministerium
durch ein auf möglichst 7 Tage verkürztes Prü-
fungsverfahren durch die konsularischen Vertre-
tungen ersetzt.

- Auf die ausschließliche Beförderung der Rückzu-
führenden durch die JAT wird verzichtet. Begleitete
und unbegleitete Rückführungen können durch
deutsche und jugoslawische Luftverkehrsunterneh-
men mit Charter- und Linienflügen erfolgen.

- In einer weiteren Gesprächsrunde im August/ Sep-
tember 2001 in Belgrad soll ein neues Rücküber-
nahmeabkommen abgeschlossen werden, das dem
inzwischen entwickelten europäischen Standard
entspricht und von dem sich die deutsche Seite
weitere Verfahrensbeschleunigungen erhofft. Im
Rahmen dieser Gespräche soll auch der Frage näher
getreten werden, ob Angehörige ethnischer Min-
derheiten aus dem Kosovo auch in das übrige Ge-
biet der Bundesrepublik Jugoslawien zurückgeführt
werden können. Bislang ist dies noch nicht mög-
lich.

Weiteres Vorgehen

Nach wie vor sollte die freiwillige Rückkehr Vorrang
vor Zwangsmaßnahmen haben. Steht die Bereitschaft
zur freiwilligen Rückkehr zur Überzeugung der Auslän-
derbehörde fest, kann in geeigneten Fällen eine ange-
messene Frist zur Regelung persönlicher Angelegen-
heiten gesetzt werden. Die freiwillige Ausreise wird
nach Maßgabe des RdErl. vom 07.12.2000 - Nds. MBl.,
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Seite 288 ff.- bis zum 31.12.2001 abweichend vom
allgemeinen REAG-Programm gefördert; außerdem
werden zusätzliche Rückkehrhilfen nach GARP ge-
währt. Die Rückreise kann mit gültigem blauem Reise-
pass und Rückkehrvignette auch auf dem Landwege
erfolgen (vgl. Bekanntmachung der Vereinbarung über
die Gestattung der Durchreise ausreisepflichtiger ju-
goslawischer Staatsangehöriger vom 17.5.2001 –
BGBl. II, Seite 536 ff.).

Im Zusammenhang mit der Ankündigung der Rückfüh-
rung gemäß § 56 Abs. 6 Satz 2 AuslG sollen die ausrei-
sepflichtigen jugoslawischen Staatsangehörigen nach-
drücklich auf die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise
hingewiesen werden.

Die Duldungen sind – entsprechend dem zu erwarten-
den Zeitbedarf für eine erforderliche Erklärung der
Rückübernahmebereitschaft durch die jugoslawischen
Stellen – angemessen zu verlängern.

Im Hinblick auf den in der Regel langjährig geduldeten
Aufenthalt ist ein Abschiebungstermin grundsätzlich
anzukündigen, soweit nicht im Einzelfall Erkenntnisse
vorliegen, die darauf hindeuten, dass die Betroffenen
sich der Abschiebung entziehen werden.

Eine zeitliche Staffelung der Rückführung ist nicht
vorgesehen, vorrangig sollen jedoch Straftäter und „Alt-
fälle“ zurückgeführt werden.

Vor jeder Abschiebung ist zu prüfen, ob rechtliche oder
tatsächliche Abschiebungshindernisse vorliegen. Soweit
eine Prüfung zielstaatsbezogener Abschiebungshinder-
nisse (§ 53 AuslG) durch das Bundesamt für die Aner-
kennung ausländischer Flüchtlinge nicht erfolgt ist und
auch nicht mehr zu erfolgen hat (Asylverfahren nach
"altem Recht", § 87 Abs. 1 Nr. 1 AsylVfG), obliegt
diese Prüfung den Ausländerbehörden.

Verfahren

Auf ausdrücklichen Wunsch des jugoslawischen Gene-
ralkonsulats in Hamburg nach einem Ansprechpartner je
Bundesland erfolgt die Beschaffung der Rückreisepa-
piere durch die Bezirksregierung Lüneburg.

Im Einzelnen sind folgende Verfahrensschritte vorgese-
hen:

3.1 Freiwillige Rückkehr

Beabsichtigen Personen, die nicht im Besitz eines gülti-
gen (blauen) Reisepasses sind, freiwillig auszureisen,
können sie sich zwecks Ausstellung eines Passes oder
eines Rückreisepapiers (Putni List) selbst an das Ju-
goslawische Generalkonsulat Hamburg wenden und
müssen dort alle verfügbaren Unterlagen (alter Reise-
pass, Personalausweis [Licna carta] oder Führerschein)

vorlegen. Die Anträge werden zur Prüfung nach Belgrad
übersandt. Das Jugoslawische Generalkonsulat Ham-
burg ist bereit, eine Bescheinigung über die erfolgte
Vorsprache und den gestellten Antrag auszuhändigen.
Angaben über die voraussichtliche Dauer der Prüfung
konnten nicht gemacht werden. Eine Putni List für diese
freiwilligen Rückkehrer wird mit relativ kurzer Gültig-
keitsdauer – maximal 30 Tage – ausgestellt.
Eine bereits vorliegende alte Rückübernahmezusage
kann die Ausstellung einer Putni List beschleunigen.
Die Rückübernahmezusage sollte den betroffenen Per-
sonen oder deren Bevollmächtigten jedoch nicht ausge-
händigt, sondern von der Ausländerbehörde dem Gene-
ralkonsulat zugeleitet werden.

3.2 „ Altfälle“

Für Personen, für die bereits eine (alte) Rückübernah-
mezusage vorliegt, sind das seinerzeit nach Belgrad
übersandte Rückübernahmeersuchen, die vorliegende
Rückübernahmezusage sowie pro Person zwei Passbil-
der (für Kinder unter 14 Jahren drei Passbilder) formlos
der

Bezirksregierung Lüneburg, Dezernat 301.20, Auf
der Hude 2, 21339 Lüneburg

vorzulegen. Mitarbeiter der Bezirksregierung Lüneburg
müssen die erforderlichen Unterlagen persönlich beim
Generalkonsulat abgeben und wieder abholen.
Die Ausstellung einer Putni List innerhalb einer Woche
wurde zugesagt.
Eine Putni List ist gemäß Rückübernahmeabkommen
1996 für 6 Monate gültig, eine anschließende Neuaus-
stellung ist möglich.
Für die Ausstellung (bzw. Neuausstellung) wird eine
Gebühr von DM 71,50 pro Person erhoben. Da diese
Gebühr bei Einreichung der Unterlagen in bar zu be-
gleichen ist, werden die Ausländerbehörden gebeten,
diesen Betrag zeitgleich mit der Übersendung der Un-
terlagen an die Bezirksregierung Lüneburg auf das
Konto Nr. 190 015 1056 der Bezirksregierung Lüneburg
bei der NordLB Hannover, BLZ 250 500 00, zu über-
weisen. Als Verwendungszweck ist unbedingt das Wei-
serzeichen 301.20 sowie der volle Name des Betroffe-
nen mit Geburtsdatum (z.B. 301.20/ Culic, Ahmet,
01.01.1968) anzugeben.
Die Bezirksregierung Lüneburg leitet die Putni List
nach Erhalt der jeweiligen Ausländerbehörde zu.

3.3 Neue Fälle

In allen Fällen, in denen noch keine Rückübernahmezu-
sage vorliegt, sind neue Rückübernahmeersuchen über
die Bezirksregierung Lüneburg an das jugoslawische
Bundesministerium des Innern, Abteilung für Grenzpo-
lizei, Ausländer- und Reiseausweise zu richten.

Die Adresse lautet:
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Savezno ministarstvo unutrasnjih poslova
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��
za strance i pulne isprave
Ulica Mihajla Pupina br. 2
11070 Beograd

Die Bezirksregierung Lüneburg leitet die Antwort auf
das Ersuchen der jeweiligen Ausländerbehörde zu.
Kann der Aufenthalt beendet werden, schließt sich
unverzüglich das unter 3.2 beschriebene Verfahren
an.

3.4 Abschiebungsersuchen

Sobald die für die Rückführung erforderlichen Doku-
mente (gültiger blauer Reisepass oder Putni List) vor-
liegen, richtet die Ausländerbehörde ein Abschiebungs-
ersuchen mit den üblichen Unterlagen an das Landes-
kriminalamt Niedersachsen.

3.5 In Deutschland geborene Kinder

Erhebliche Probleme werden sich voraussichtlich bei
der Rückführung in Deutschland geborener und bei den
jugoslawischen Behörden bislang nicht registrierter
Kinder ergeben. Nach Auskunft des jugoslawischen
Generalkonsulats in Hamburg (Konsul Stevanovic)
müssen diese Kinder vor der Ausstellung von Rückrei-
sepapieren registriert werden. Dafür sei zwangsläufig
die Vorsprache der Eltern im Jugoslawischen Gene-
ralkonsulat erforderlich. Vorzulegen seien eine interna-
tionale Geburtsurkunde sowie pro Kind drei Fotos. Für
die verschiedenen Registrierungsvorgänge werde eine
Gebühr pro Kind von insgesamt DM 278,-- erhoben.
Da nicht zu erwarten ist, dass Personen, die zwangswei-
se zurückgeführt werden sollen, zur Erfüllung dieser
Voraussetzungen im Jugoslawischen Generalkonsulat
vorsprechen werden, erscheint es wenig aussichtsreich,
in diesen Fällen die Rückführung einzuleiten.

Ich habe das Bundesministerium des Innern bereits auf
die zu erwartenden Probleme hingewiesen und gebeten,
bei den Verhandlungen über ein neues Rückübernahme-
abkommen darauf hinzuwirken, dass in diesen Fällen
die Übersendung einer internationalen Geburtsurkunde
und der Passbilder durch die Ausländerbehörde für
die Rückübernahme ausreichend ist.

Statistik

Die Bezirksregierung Lüneburg führt ab 01.08.2001
eine nach Ausländerbehörden aufgeschlüsselte Statistik
zu Rücknahmeersuchen und Zusagen nach den Vorga-
ben im Schreiben des Bundesministeriums des Innern
vom 04.07.2001.
Das Landeskriminalamt Niedersachsen meldet ab
01.08.2001 gesondert die Zahl der durchgeführten Ab-

schiebungen in die Bundesrepublik Jugoslawien (nur
Serbien und Montenegro), aufgeschlüsselt nach Rück-
führungen mit Reisepass und mit Putni List.
Die Ausländerbehörden werden gebeten, die Zahl der
freiwilligen Ausreisen (Personen) in die BRJ (Serbien
und Montenegro) ab August 2001 bis zum 10. des Fol-
gemonats über die Bezirksregierungen mitzuteilen und
außerdem anzugeben, für wie viele der ausreisepflichti-
gen Personen ab 01.08.2001 ein Asyl(folge)antrag ge-
stellt worden ist.

Eine Gesamtstatistik wird hier erstellt und den Bezirks-
regierungen nachrichtlich übersandt.

Sonstiges

Anträge, die bereits den übrigen Bezirksregierungen
übersandt worden sind, leiten diese ohne Abgabenach-
richt an die Bezirksregierung Lüneburg weiter.

Für alle Rückführungsfragen und Probleme ist beim
Jugoslawischen Generalkonsulat in Hamburg bis auf
weiteres Herr Konsul Stevanovic zuständig und unter
der Telefon-Nr. 040/ 416 226 11 sowie unter der Fax-
Nr. 040/ 410 47 47 erreichbar. Ich bitte jedoch darum,
von dieser Möglichkeit nur in wirklich dringenden Fäl-
len, die nicht über die Bezirksregierung Lüneburg ge-
klärt werden können, Gebrauch zu machen.

Für Rückführungen in das Kosovo gelten weiterhin die
bisherigen Erlassregelungen. Eine Rückführung Ange-
höriger ethnischer Minderheiten aus dem Kosovo nach
Serbien oder Montenegro ist noch nicht möglich.

Im Auftrage

Gutzmer

Anlage 6

Antwort

der Staatskanzlei auf die Frage 13 des Abg. Pörtner
(CDU):

Zukunft der Landesmedienanstalten

In einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung vom 10. Juli 2001 wird darauf hinge-
wiesen, dass in die „Medienbehörden der
Bundesländer Bewegung gekommen“ sei.
Hartnäckige inhaltliche Kritik an den Behör-
den führe dazu, dass sie näher zusammen-
rückten und nun das Ziel verfolgten, von „rei-
nen Zulassungs- und Aufsichtsorganen für pri-
vaten Rundfunk zu einer umfassenden Me-
dienaufsicht zu werden“.

Hinsichtlich ihrer inhaltlichen Zielvorstellun-
gen sei „ein Konsens angeblich gerade in Ar-
beit“, wird weiter in dem obigen FAZ-Artikel
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mitgeteilt. Zu den grundlegenden Beratungs-
punkten gehörten u. a. die Frage, ob es zur
Einführung einer gemeinsamen zentralen Me-
dienanstalt auf Bundesebene kommen solle
und ob es nicht angebracht sei, eine „Weiter-
entwicklung zur umfassenden Medienkontrol-
le“ bei den Medienanstalten ins Auge zu fas-
sen.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Di-
rektoren der Landesmedienanstalten jüngst be-
schlossen hätten, drei „gemeinsame Stellen für
digitale Übertragung, für Jugendschutz und
Programm und für Recht und Verwaltung“
einzurichten.

Vor dem Hintergrund dieser Sachlage frage
ich die Landesregierung:

1. Lehnt sie weiterhin die Einführung einer
gemeinsamen zentralen Medienanstalt auf
Bundesebene ab?

2. Wo sollen die im Vorspann angedeuteten
„drei gemeinsamen Stellen“ (je eine für digi-
tale Übertragung, Jugendschutz und Pro-
gramm, Recht und Verwaltung) institutionell
und geographisch angesiedelt werden?

3. Was ist darunter zu verstehen, dass die
„Länder und die Anstalten selbst eine Weiter-
entwicklung zur umfassenden Medienkontrol-
le“ (FAZ 10. Juli 2001) der Medienanstalten
als zukünftiges inhaltliches Ziel vorgeben?

In Anbetracht der föderalen Struktur der Medien-
ordnung in Deutschland gibt es stark zersplitterte
und zum Teil unübersichtliche Zuständigkeiten im
Medienbereich. Vor diesem Hintergrund hatten die
Regierungschefs der Länder anlässlich ihrer Jah-
reskonferenz im Oktober 2000 um Prüfung gebe-
ten, ob im Rahmen der Reform der Medienordnung
eine Harmonisierung und Bündelung der Medien-
zuständigkeiten beim Vollzug des Medienrechts im
Bereich der Länder für erforderlich gehalten wird.
Hierzu ist die Arbeitsgruppe Medienaufsicht gebil-
det worden, die unter dem Vorsitz Niedersachsens
nach einem Gespräch mit den Landesmedienan-
stalten Vorschläge für ein Modell der Bündelung
von Zuständigkeiten für bundesweite Angebote im
Medienbereich erarbeitet hat.

Im Kreise der Landesmedienanstalten wird eben-
falls an der Verbesserung der Organisations- und
Entscheidungsstrukturen gearbeitet. Der in der
Anfrage zitierte Zeitungsartikel ist nach einer Sit-
zung der Direktoren der Landesmedienanstalten
erschienen, die sich mit dieser Thematik befasst
haben.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage
namens der Landesregierung wie folgt:

Zu 1: Die Landesregierung hat die Einführung
einer gemeinsamen Medienanstalt aller Länder auf
Bundesebene in der Vergangenheit nicht abgelehnt
und lehnt sie auch weiterhin nicht ab.

Zu 2: Die Landesmedienanstalten arbeiten seit
ihrem Bestehen zur Koordinierung ihrer Aufsicht
über bundesweite Rundfunkveranstalter und zur
Gewährleistung einer Gleichbehandlung dieser
Rundfunkveranstalter in der „Gemeinsamen Stelle
Jugendschutz und Programm“ sowie in der „Ge-
meinsamen Stelle Werbung“ zusammen. Ende des
vergangenen Jahres wurde zur Erreichung der zu-
vor genannten Zielsetzung bei dem Vollzug der
§§ 52 und 53 des Rundfunkstaatsvertrages zusätz-
lich die „Gemeinsame Stelle Digitaler Zugang“
errichtet.

Der Hintergrund des in der Anfrage zitierten Zei-
tungsartikels ist daher nicht eine jüngst beschlos-
sene Errichtung solcher Gemeinsamen Stellen,
sondern deren vor kurzem beschlossene Neuorga-
nisation. Ziel dieser Neuorganisation ist es in erster
Linie, die Entscheidungsabläufe zu beschleunigen
und eine Arbeitsteilung unter den Landesmedien-
anstalten vorzunehmen.

Bei den zu treffenden Entscheidungen sind nicht –
wie bisher – alle Landesmedienanstalten unmittel-
bar beteiligt, sondern nur die jeweiligen Mitglieder
der Gemeinsamen Stelle, aber jede Landesmedien-
anstalt ist andererseits in einer der genannten Ge-
meinsamen Stellen vertreten und damit unmittelbar
an den Entscheidungen dieser Gemeinsamen Stelle
beteiligt. Eine Befassung aller Landesmedienan-
stalten mit einem Sachverhalt findet nur dann statt,
wenn ein festgelegtes Quorum eine solche Ent-
scheidung beantragt. Die Entscheidungen der Ge-
meinsamen Stellen haben aufgrund der bestehen-
den Rechtslage für die jeweils zuständige Landes-
medienanstalt den Charakter einer Empfehlung
und sind im Unterschied zu den Entscheidungen
der Kommission zur Ermittlung der Konzentration
im Medienbereich (KEK) keine Entscheidungen,
die die zuständige Landesmedienanstalt binden
bzw. deren Entscheidungen ersetzen.

Bei den Gemeinsamen Stellen handelt es sich um
unselbständige Arbeitseinheiten, die von den Lan-
desmedienanstalten, die in der jeweiligen Gemein-
samen Stelle Mitglied sind, getragen werden, wo-
bei eine Landesmedienanstalt den Vorsitz führt
und die Funktion einer Geschäftsstelle wahrnimmt.
Den Vorsitz der „Gemeinsamen Stelle Digitaler
Zugang“ führt die Landesmedienanstalt Ber-
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lin/Brandenburg in Berlin, den Vorsitz der „Ge-
meinsamen Stelle Werbung, Recht, Europa und
Verwaltung“ die Landesmedienanstalt Hessen in
Kassel und den Vorsitz der „Gemeinsamen Stelle
Jugendschutz, Programm, Medienkompetenz und
Bürgermedien“, in der die Niedersächsische Lan-
desmedienanstalt Mitglied ist, nachdem sie in den
zurückliegenden vier Jahren den Vorsitz der „Ge-
meinsamen Stelle Werbung“ innehatte, die Bayeri-
sche Landesmedienanstalt in München.

Zu 3: Unter Weiterentwicklung zur umfassenden
Medienkontrolle ist zu verstehen, dass bisher zer-
splitterte Zuständigkeiten unter Berücksichtigung
der fortschreitenden Konvergenz der Medien ge-
bündelt werden. Unter Zugrundelegung der Mög-
lichkeit, den Jugendmedienschutz in der Zustän-
digkeit der Landesmedienanstalten zu konzentrie-
ren, hat die Arbeitsgruppe Medienaufsicht als Zwi-
schenergebnis den Vorschlag eines Modells so
genannter Zentraler Kommissionen erarbeitet.
Dieses Modell baut auf den Erfahrungen mit der
Kommission zur Ermittlung der Konzentration im
Medienbereich (KEK) sowie der Gemeinsamen
Stellen der Landesmedienanstalten auf. Die Zent-
ralen Kommissionen sollen im Rahmen staatsver-
traglich festgelegter, von den Zuständigkeiten der
Landesmedienanstalten abgeleiteter Kompetenzen
als deren Organe für alle Landesmedienanstalten
verbindliche rechtliche Bewertungen und Ent-
scheidungen treffen. Das Modell ähnelt der KEK
und unterscheidet sich von den Gemeinsamen
Stellen der Landesmedienanstalten vor allem da-
durch, dass diese lediglich Empfehlungen geben.

Als Aufgabenbereiche von Zentralen Kommissio-
nen kommen Inhalteaufsicht (vor allem Jugendme-
dienschutz), digitaler Zugang und Medienkonzent-
ration in Betracht. Der Zentralen Kommission
Inhalteaufsicht vorgelagerte Einrichtungen der
freiwilligen Selbstkontrolle könnten entlastend
wirken und auch zu einer umfassenderen sachver-
ständigen Beurteilung führen. Die letzte Entschei-
dung müsste aber bei der Zentralen Kommission
bleiben.

Die Aufgabe der Zentralen Kommissionen sollte es
sein, konkrete Sachverhalte rechtlich zu beurteilen
und fallbezogene Entscheidungen zu treffen. Die
Aufgabe der Gremien in den Landesmedienanstal-
ten sollte es weiterhin sein, programmbegleitende
Wertungen vorzunehmen und inhaltliche Bewer-
tungsgrundlagen (wie z. B. Jugendschutzrichtli-
nien) zu schaffen. Das Initiativrecht der Gremien,
mögliche Verstöße aufzugreifen und einer Beur-

teilung durch die Zentrale Kommission zuzufüh-
ren, bliebe unbenommen.

Das vorgeschlagene Modell und sich daraus erge-
bende Fragen werden Gegenstand der Ministerprä-
sidentenkonferenz bei den Beratungen zur Reform
der Medienordnung sein.

Anlage 7

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 14 der Abg.
Frau Trost (CDU):

n-21-Förderanträge:

Hohe Erwartungen, gute Beurteilung . . .
doch wo bleibt das Geld?

Im Rahmen des n-21-Förderprogramms wur-
den auch die niedersächsischen Grundschulen
aufgefordert, sich um eine Förderung im Rah-
men der durch den Verein n-21 festgelegten
Förderrichtlinien zu bewerben.

Aus der Stadt Osnabrück haben sich insgesamt
fünf Grundschulen in der Kategorie 2.1: Ein-
steiger-Schulen (bis 10 000 DM Zuwendung)
beworben, die nach Informationen aus dem
Internet vom 1. Juni 2001 auch als förderfähig
beurteilt wurden.

Bei den so eingestuften Grundschulen handelt
es sich um folgende Schulen:

Rosenplatzschule,

Overbergschule,

Franz-Hecker-Schule,

Grundschule Widukindland,

Stüveschule.

Nach Auskunft der Stadt, die bei diesen Schu-
len auch der Schulträger ist, erhalten jedoch
nicht alle aufgeführten Schulen einen Förder-
beitrag aus dem n-21-Programm.

In der letzten Zeit wurde zwar in den Medien
mehrfach darauf hingewiesen, dass die finan-
zielle Ausstattung des n-21-Programms bei
weitem nicht den Erwartungen entspricht, je-
doch wurde seitens des Kultusministeriums
wiederholt betont, dass alle Einsteiger-Schulen
auf jeden Fall gefördert werden würden.

Mehrere dieser Schulen hatten jedoch bei Be-
ginn der Ferien am 27. Juni 2001 noch keine
Nachricht seitens der Bezirksregierung, ob ei-
ne Förderung gemäß ihrem Antrag mit Beginn
des neuen Schuljahres erfolgen wird.
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Da den Schulleitern ebenfalls die Internet-
Information über die positiv beurteilten Schu-
len im Rahmen des n-21-Förderprogramms
vorlagen, sind sie selbstverständlich davon
ausgegangen, dass einer Förderung nichts
mehr im Wege stehen würde.

Die Stadt Osnabrück hat die Finanzierung sei-
tens des Schulträgers in ihrem Etat in der je-
weils benötigten Höhe in den entsprechenden
Ausschüssen beschlossen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche der positiv bewerteten Osnabrücker
Einsteiger-Schulen werden im Rahmen des n-
21-Förderprogramms in welcher Höhe zu wel-
chem Zeitpunkt Zuwendungen erhalten?

2. Welche der positiv bewerteten Osnabrücker
Einsteiger-Schulen werden im Rahmen des n-
21-Förderprogramms keine Zuwendungen er-
halten, und wie wird das begründet?

3. Falls auch andere Einsteiger-Schulen in
Niedersachsen, die positiv beurteilt wurden,
keine Zuwendungen erhalten, mit welcher Be-
gründung erfolgt dies, und nach welchen Kri-
terien wird die Reihenfolge der Förderungs-
zuteilungen vorgenommen?

Bereits seit März 2001 wurde im Internet unter der
Adresse www.n-21.de bekannt gegeben, dass alle
Einsteiger-Schulen der n-21-Förderrunde 2001
gefördert werden. Anders lautende Mitteilungen
gibt es vonseiten des Kultusministeriums nicht. Bei
insgesamt 901 Anträgen war eine intensive Prü-
fung und zuwendungsrechtliche Bearbeitung nicht
schneller möglich. Die finanzielle Ausstattung des
Aktionsprogramms n-21 ist seit Beginn der Maß-
nahme bekannt und wurde in den Medien, aber
auch von den Schulen sehr positiv aufgenommen.
Dies zeigt auch die sehr gute Resonanz der Schu-
len. In drei Jahren stehen für die sechs Aktionen
„Lehrerzimmer online“, „Schulen online“, „Lehr-
kräfte online“, „Unterricht online“, „Familie onli-
ne“ und „Ausbildung online“ 75 Mio. DM Lan-
desmittel zur Verfügung.

Bereits im Jahr 2001 wurden für die erste Förder-
runde zur Realisierung von Medienkonzepten
(„Schulen online“) 12,7 Mio. DM Landesmittel
bereitgestellt, davon 2,74 Mio. DM für die Einstei-
gerschulen. Ende 2001 wird jede Schule in Nieder-
sachsen mit einem Internetarbeitsplatz für Lehr-
kräfte ausgestattet sein. Das Investitionsvolumen
beläuft sich hierfür auf ca. 13 Mio. DM.

Ca. 2 Mio. DM fließen 2001 in die Lernortverbün-
de LOVE-IT, ca. 1 Mio. DM in umfassende Quali-

fizierungsmaßnahmen für Lehrkräfte allgemein
bildender und berufsbildender Schulen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die gestellten
Fragen wie folgt:

Zu 1: Alle fünf Einsteigerschulen in Osnabrück
haben ihre Zuwendungsbescheide erhalten:

GS Widukindland: 29.06.2001,
Zuwendung 10.000 DM

Rosenplatzschule: 29.06.2001,
Zuwendung 10.000 DM

Franz-Hecker-Schule: 29.06.2001,
 Zuwendung 10.000 DM

Overbergschule: 22.08.2001,
 Zuwendung 10.000 DM

Stüveschule: 22.08.2001,
 Zuwendung 10.000 DM

Die Verzögerung bei der Erteilung der Zuwen-
dungsbescheide für die Overbergschule und die
Stüveschule ergab sich durch Unstimmigkeiten in
den Finanzierungsplänen der Anträge der beiden
Schulen, die von den Schulen bzw. dem Schulträ-
ger erst nach den Sommerferien korrigiert wurden.

Zu 2: Siehe Vorbemerkungen.

Zu 3: Siehe Vorbemerkungen.

Anlage 8

Antwort

des Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und
Verkehr auf die Frage 15 des Abg. Ontijd (CDU):

Zukunft der Borssumer Schleuse in Emden

Die Borssumer Schleuse verbindet den Ems-
Seiten-Kanal mit dem Binnenhafen in Emden.
Obwohl die Schleuse von Freizeitskippern
ständig genutzt wird, um auf diesem Wege in
den Dollart bzw. in die Ems zu gelangen, soll
die Schleuse auf Betreiben des Niedersächsi-
schen Hafenamtes Emden nicht mehr betrie-
ben werden. Die Skipper müssten dann einen
großen Umweg über das weiter südlich gele-
gene Oldersum in Kauf nehmen. Wenngleich
in den Sommermonaten das so genannte
Sammelschleusen in diesem Jahr noch zuge-
lassen worden ist, bleibt die Zukunft der
Schleuse ungeklärt.

Für den sich immer besser entwickelnden
Sportboot-Tourismus auf Ostfrieslands Was-
serstraßen - auch im grenzübergreifenden Sinn
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- ist damit der Negativtrend vorprogrammiert.
Dabei ist der Tourismus in allen Variationen
ein wichtiges wirtschaftliches Standbein der
gesamten Region.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Gründe liegen seitens des Nieder-
sächsischen Hafenamtes vor, die Schleuse zu
schließen, und handelt es sich dabei vorwie-
gend um Kostengründe im Zusammenhang mit
der Budgetierung, weil Emden im Vergleich
zu anderen niedersächsischen Häfen mehrere
Schleusen zu unterhalten hat?

2. Besteht die Absicht, die Trägerschaft zu än-
dern, und ist diesbezüglich die Übertragung
der Schleuse auf das Niedersächsische Lan-
desamt für Wasserbau und Küstenschutz
(NLWK) oder das Wasser- und Schiff-
fahrtsamt (WSA) vorgesehen?

3. Welche Vorstellungen bestehen hinsichtlich
der künftigen Unterhaltungsmaßnahmen für
die Schleuse selbst sowie hinsichtlich der
Kosten/Gebühren für Schleusungen und damit
zum Bewirtschaften und Erhalt der Borssumer
Schleuse?

Das Niedersächsische Hafenamt Ems–Dollart
plant, die Borssumer Schleuse wegen fehlender
Nutzung durch die gewerbliche Wirtschaft zu
schließen. Die Schleuse hat ihre Bedeutung für die
Binnenschifffahrt verloren (1999 ein Binnenschiff,
2000 kein Binnenschiff) und ist damit für Hafen-
zwecke und auch für die Wasserwirtschaft (Hoch-
wasserschutz und Entwässerung) entbehrlich. Sie
dient in heutiger Zeit ausschließlich der Sport-
schifffahrt. Ein Weiterbetrieb auf Dauer wäre nur
möglich, wenn die Schleuse in den nächsten Jahren
mit einem Millionenaufwand saniert würde.

Um der Sportschifffahrt den Übergang zu erleich-
tern und Lösungsmöglichkeiten vor Ort auszuloten,
wurde eine Übergangsregelung getroffen. Das
Hafenamt wird die Borssumer Schleuse noch bis
zum 30. September d. J. in einem technisch und
wirtschaftlich vertretbaren Zustand betreiben. Für
die Zeit danach soll eine für den Sportboottouris-
mus annehmbare Lösung gesucht werden.

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Anfra-
ge wie folgt:

Zu 1: Die Borssumer Schleuse wird wegen Un-
wirtschaftlichkeit, fehlender Nutzung durch die
gewerbliche Schifffahrt und damit fehlendem Ha-
fenbezug insoweit geschlossen. Die Entscheidung
für die Schließung wurde unabhängig von der
Budgetierung getroffen.

Zu 2: Zurzeit werden verschiedene Lösungsmög-
lichkeiten für eine künftige Trägerschaft der Bors-
sumer Schleuse geprüft. Ergebnisse hierzu liegen
noch nicht vor.

Zu 3: Die künftige Unterhaltung und die Bewirt-
schaftung der Borssumer Schleuse läge mögli-
cherweise in der Verantwortung eines möglichen
neuen Trägers. Von daher kann hier keine Aussage
getroffen werden.

Anlage 9

Antwort

des Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und
Verkehr auf die Frage 16 des Abg. Wenzel (GRÜ-
NE):

Radwegebau in Niedersachsen

In letzter Zeit konnten der Presse mehrfach
Meldungen zum Thema Radwegebau ent-
nommen werden. Dabei reichten die Meldun-
gen von der Aussage, dass das Land Nieder-
sachsen die Finanzierung von Radwegen stark
reduzieren wolle (Niederelbe-Zeitung
16.06.2001), bis hin zu der Meldung, dass sich
das Land in den nächsten vier Jahren gar nicht
mehr am Radwegebau beteiligen wolle (Deis-
ter-Weser-Zeitung 13.06.2001). Im Gegensatz
hierzu erklärte Wirtschaftsministerin Knorre
kürzlich, dass verbindliche Verpflichtungen
eingelöst würden. Dadurch belaufe sich die
Förderung pro Jahr für 2002 und 2003 auf ca.
10 Mio. DM anstelle von 17 Mio. DM in 2001.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche finanziellen Mittel will die Landes-
regierung in den nächsten vier Jahren nach der
Prioritätenliste für Radwege an Landesstraßen
sowie unter Mitfinanzierung der Gemeinden
als sog. Gemeinschaftsradwege (50/50-
Finanzierung) zur Verfügung stellen?

2. Welche finanziellen Mittel aus Geldern des
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes
(GVFG) will die Landesregierung den Kom-
munen in den nächsten vier Jahren für den Bau
von Radwegen zur Verfügung stellen?

3. Wie viele Kilometer Radwege werden auf-
grund der Mittel nach 1. und 2. in den nächs-
ten vier Jahren voraussichtlich gebaut werden?

Die Landesregierung hat am 19. Juni 2001 den
Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2002
und 2003 sowie die Fortschreibung der Mittelfris-
tigen Planung 2001 – 2005 beschlossen. Dabei
wurde der Haushaltsansatz beim Radwegebau auf
ca. 5,2 Millionen Euro pro Jahr bis 2005 festgelegt.
Mit diesem Ansatz ist das Ministerium für Wirt-
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schaft, Technologie und Verkehr in der Lage, be-
stehende Verpflichtungen und Verträge einhalten
zu können:

- Die in den Vorjahren begonnenen Radwege
werden zu Ende gebaut.

- Neue Gemeinschaftsradwege, bei denen sich
Kommunen und Land bereits zu einer Mitfi-
nanzierung verpflichtet haben und bei denen
Kommunen aufgrund von Zusagen des Landes
bereits Kosten entstanden sind, können begon-
nen werden.

- Neue Radwege an Landesstraßen, die zu
100 % vom Land zu finanzieren sind, werden
nicht begonnen.

Darüber hinaus werden ab sofort grundsätzlich
keine weiteren Planungsaufträge an Landesstraßen
erteilt; bereits eingeleitete Planfeststellungsverfah-
ren werden jedoch mit der gebotenen, meist nach-
rangigen Dringlichkeit zu Ende geführt. Vor Ver-
abschiedung des Haushalts 2004/2005 wird ge-
prüft, ob neue Planungsaufträge zugelassen werden
können.

Der Bereich GVFG ist im Übrigen von diesen Ein-
schränkungen nicht betroffen.

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die einzel-
nen Fragen wie folgt:

Zu 1: Gemäß dem Haushaltsplanentwurf
2002/2003 und der mittelfristigen Finanzplanung
stehen in den nächsten vier Jahren 5,192 Millionen
Euro pro Jahr für den Radwegebau an Landesstra-
ßen zur Verfügung.

Zu 2: Aus Mitteln des GVFG stehen in den nächs-
ten vier Jahren insgesamt 27,33 Millionen Euro zur
Verfügung. Diese Angabe beruht auf dem derzeiti-
gen Planungsstand für die Jahre 2002 bis 2005. Ob
die Vorhaben wie beabsichtigt verwirklicht wer-
den, hängt nicht zuletzt von der Baureife im Ziel-
jahr und damit auch von dem Antragsteller ab.

Zu 3: In den nächsten vier Jahren werden voraus-
sichtlich ca. 360 km Radwege gebaut.

Anlage 10

Antwort

des Justizministeriums auf die Frage 17 des Abg.
Gansäuer (CDU):

Verhängung von Bewährungsstrafen durch
das Amtsgericht Neustadt am Rübenberge
gegen Mitglieder einer organisierten Ein-
brecherbande

In der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung
vom 8. August 2001 wurde darüber berichtet,
dass das Amtsgericht Neustadt am Rübenberge
zwei Mitglieder einer organisierten Einbre-
cherbande zu Bewährungsstrafen verurteilt
hat, obwohl die Polizei von der „schlimmsten
Einbruchsserie der vergangenen Jahre“ ge-
sprochen hat, weil die Angeklagten mindestens
100 Einbrüche in der Region Hannover began-
gen und dabei mindestens eine Million DM
erbeutet hatten. Nach der Urteilsverkündung
mussten die Angeklagten aufgrund des milden
Urteils aus der Untersuchungshaft entlassen
werden. Dem Bericht der Hannoverschen All-
gemeinen Zeitung zufolge kommentierte ein
Polizist aus Hannover das Urteil mit der Be-
merkung, dass der Ermittlungserfolg der Poli-
zei in den Händen der Justiz „zu einer Farce“
geworden sei, da im Prozess wichtige Zeugen
nicht gehört worden seien und der Staatsan-
walt wahrscheinlich die Akte nicht gelesen ha-
be. Der zuständige Amtsrichter erklärte im
Übrigen: „Die Justiz ist einfach überlastet. Ich
kann nicht mehr als arbeiten.“ Die HAZ
schreibt dazu: „Solche Vorfälle verhöhnen die
Opfer genauso wie die Polizei.“

Ich frage daher die Landesregierung:

1. Wie beurteilt sie das oben genannte Urteil
des Amtsgerichts Neustadt am Rübenberge,
insbesondere das vom Gericht festgesetzte
Strafmaß im Hinblick auf das Rechtsempfin-
den der Bürger, und sind ihr vergleichbare
Urteile von Gerichten in Niedersachsen in
ähnlichen Fällen bekannt?

2. Trifft es zu, dass dieses Urteil nur denkbar
war, weil die Mitarbeiter des Amtsgerichtes
völlig überlastet waren?

a) Wenn ja: Wie will die Landesregierung Ab-
hilfe schaffen?

b) Wenn nein: Welche Konsequenzen ergeben
sich aus diesem Vorgang?

3. Inwieweit besteht zwischen der seitens des
Neustädter Amtsrichters zur Begründung der
nicht rechtzeitigen Verhandlung angeführten
Arbeitsbelastung und den seitens der Landes-
regierung in den vergangenen Jahren vorge-
nommenen Kürzungen im Justizhaushalt ein
Zusammenhang?

Die der mündlichen Anfrage zugrunde liegende
Berichterstattung der Hannoverschen Allgemeinen
Zeitung vom 8. August 2001 gibt den tatsächlichen
Sachverhalt nur unvollständig wieder und ist dar-
über hinaus in wesentlichen Teilen unzutreffend.
Soweit sich diese Berichterstattung zudem auf
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Informationen und Kommentierungen seitens der
Polizei stützt, hat das Niedersächsische Innenmi-
nisterium hierzu ausdrücklich bemerkt, dass es
seitens der Polizeidirektion Hannover hinsichtlich
des Urteilsspruches des Amtsgerichts Neustadt
a. Rbge. unter Hinweis auf die Pressehoheit der
Justiz weder eine Stellungnahme des Dezernates
Öffentlichkeitsarbeit noch der ermittlungsbeteilig-
ten Beamten/innen der Polizeiinspektion Ost gege-
ben habe. Die Quelle der veröffentlichten „polizei-
lichen Verlautbarungen“ sei der Polizeidirektion
Hannover nicht bekannt.

So sind entgegen den Behauptungen der Hanno-
verschen Allgemeinen Zeitung Gegenstand der
gegen die ursprünglich drei Angeklagten gerichte-
ten Anklageschrift nicht „mindestens
100 Einbrüche in der Region Hannover mit einer
Schadenssumme von mindestens 1 Mio DM gewe-
sen". Vielmehr umfasste die Anklageschrift be-
züglich des Angeklagten Zlatko B. elf Straftaten,
davon drei Straftaten wegen Verstößen gegen das
Ausländergesetz, Einreise in das Bundesgebiet mit
einem gefälschten Reisepass sowie wegen uner-
laubten Aufenthalts in der Bundesrepublik ohne
Pass und ohne Ausweisersatz. In zwei Fällen wur-
de ihm darüber hinaus vorgeworfen, gemein-
schaftlich mit dem ebenfalls angeklagten Dra-
gan B. zwei Wohnungseinbruchdiebstähle began-
gen zu haben. Darüber hinaus war er angeklagt,
sich entweder als Dieb oder als Hehler in sechs
Fällen zusammen mit dem dritten Angeklagten
Alexander D. strafbar gemacht zu haben. Für kei-
nen der Fälle gab es Tatzeugen, sondern lediglich
aus Straftaten stammende Gegenstände, die in
einer hannoverschen Wohnung gefunden worden
waren, zu der neben den Angeklagten Zlatko B.
und Dragan B. auch zahlreiche andere Personen
Zutritt hatten.

Zlatko B. hat die beiden Einbruchdiebstähle und
die Hehlerei der aufgeführten Gegenstände mit
einem vom Gericht geschätzten Gesamtschaden in
Höhe von maximal 25 000 DM in der Hauptver-
handlung eingeräumt. Die Tatzeugen für diese
Einbruchdiebstähle brauchten daher ebenso wenig
gehört zu werden wie Geschädigte, die - ohne Tat-
zeugen zu sein - lediglich einzelne Gegenstände
identifizieren konnten.

Zlatko B. ist vom Amtsgericht Neustadt wegen
gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchdiebstahls
in zwei Fällen und Hehlerei in fünf Fällen sowie
Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Aus-
ländergesetz zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von

einem Jahr und sieben Monaten verurteilt worden,
nachdem auf Antrag der Staatsanwaltschaft in drei
Fällen der Vorwurf der Hehlerei gemäß § 154
StPO eingestellt worden war. Die Vollstreckung
der Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt worden.

Bei der Strafzumessung bezüglich der Angeklagten
Zlatko B. und Dragan B. dürfte insbesondere dem
Umstand, dass die Angeklagten geständig waren,
erhebliche strafmildernde Wirkung zugekommen
sein.

Der Mitangeklagte Dragan B. hat neben den beiden
bereits erwähnten Einbruchdiebstählen noch einge-
räumt, Gegenstände, die sich in seiner Wohnung
befanden, von Dritten in Kenntnis der deliktischen
Herkunft dieser Gegenstände angekauft zu haben.
Er ist deshalb wegen gemeinschaftlichen Woh-
nungseinbruchs in zwei Fällen und Hehlerei in drei
Fällen, wobei der Gesamtschaden unter
15 000 DM gelegen haben dürfte, zu einer Gesamt-
freiheitsstrafe von einem Jahr und 3 Monaten ver-
urteilt worden. Auch die Vollstreckung dieser Stra-
fe ist zur Bewährung ausgesetzt worden.

Der dritte Mitangeklagte Alexander D. ist zur
Hauptverhandlung nicht erschienen. Ihm werden
Diebstahl oder wahlweise Hehlerei in sechs Fällen
sowie zwei Verstöße gegen das Ausländergesetz
vorgeworfen. Auch bei ihm war vor dem Haupt-
verhandlungstermin eine Außervollzugsetzung des
Haftbefehls aus Gründen der Verhältnismäßigkeit
zu vertreten, da er als Nichtvorbestrafter mit einer
nicht erheblichen Strafe zu rechnen hatte und ihm
keine Straftat mit einem erhöhten Mindeststraf-
rahmen vorgeworfen worden ist. Der Haftbefehl ist
nunmehr wieder in Vollzug gesetzt worden. Die
eingezahlte Sicherheitsleistung in Höhe von
5 000 DM ist zugunsten des Landes Niedersachsen
für verfallen erklärt worden. Nach diesem Ange-
klagten wird gefahndet.

Zur Berichterstattung der Hannoverschen Allge-
meinen Zeitung hat der zuständige Amtsrichter im
Übrigen wörtlich bemerkt:

„Ein Vertreter der Hannoverschen
Allgemeinen Zeitung ist während der
beiden Hauptverhandlungstage nicht
anwesend gewesen. So wurde mir
nach der Hauptverhandlung durch den
zum damaligen Zeitpunkt amtieren-
den Pressesprecher des Amtsgerichts
Neustadt .... ein Gespräch mit einem
Vertreter der HAZ vermittelt. Ich habe
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Herrn Wilke (Anmerkung des Verfas-
sers: gemeint ist der HAZ-Reporter
Stefan Wittke) gegenüber auf seine
Eingangsbemerkung, „in dieser Sache
sei wohl Einiges schief gelaufen“ le-
diglich mitgeteilt, dass ich anderer
Auffassung sei und ihn auf die Recht-
sprechung des BGH sowie auf die
Praxis aller Strafgerichte verwiesen,
im Fall von geständigen Einlassungen
der Angeklagten, die Verfahrensdauer
im Interesse der generellen Belastung
der Justiz abzukürzen. Ich habe auf
keinen Fall mitgeteilt, die Justiz sei ü-
berlastet, ich könne nicht mehr als ar-
beiten.“

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Münd-
liche Anfrage wie folgt:

Zu 1: Mit Rücksicht auf die verfassungsrechtlich
garantierte Unabhängigkeit der Rechtsprechung
sehe ich von einer Stellungnahme zu dem Urteil
des Amtsgerichts Neustadt a. Rbge. ab.

Zu 2: Nein. Es besteht darüber hinaus kein Anlass,
Konsequenzen aus dem genannten Vorgang zu
ziehen.

Zu 3: Ein Zusammenhang zwischen dem in der
Mündlichen Anfrage behaupteten Sachverhalt und
den seitens der Landesregierung in den vergange-
nen Jahren vorgenommenen Kürzungen im Justiz-
haushalt besteht nicht.

Anlage 11

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 18 des Abg.
Busemann (CDU):

Lehrereinstellungen zum Schuljahresbeginn
2001/2002

Auch in diesem Schuljahr können offensicht-
lich zahlreiche ausgeschriebene Lehrerstellen
insbesondere in ländlichen Regionen nicht mit
den gewünschten Bewerberinnen und Bewer-
bern besetzt werden. Stellen bleiben z. T. un-
besetzt, andere werden mit Bewerbern anderer
Fächerkombinationen, anderer Lehramtsquali-
fikation oder aber mit externen Bewerberinnen
und Bewerbern ohne Lehramtsqualifikation
besetzt.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele und welche Lehrerstellen an wel-
chen allgemein- und berufsbildenden Schulen

konnten zum Stichtag Schuljahresbeginn
2001/2002 nicht besetzt werden?

2. Welche Lehrerstellen an welchen allgemein-
und berufsbildenden Schulen konnten zum
Schuljahresbeginn 2001/2002 nicht mit der
gewünschten Fächerkombination oder der ge-
wünschten Lehramtsausbildung besetzt wer-
den?

3. Welche Stellen an welchen allgemein- und
berufsbildenden Schulen wurden zum Schul-
jahresbeginn 2001/2002 mit externen Bewer-
berinnen und Bewerbern ohne Lehramtsquali-
fikation besetzt?

Zum Schuljahresbeginn lagen Bewerbungen von
7 765 Lehrkräften vor, die sich für den Schuldienst
in Niedersachsen bewerben wollten. Davon kamen
2 082 von Personen aus anderen Ländern, mithin
30,6 %, von denen 353 eingestellt werden konnten.

Insgesamt hatten die Bezirksregierungen zum
Schuljahresbeginn über 2 400 Lehrkräfte neu in
den Schuldienst einzustellen, was wie in den bei-
den Vorjahren zu einer sehr hohen Arbeitsbelas-
tung führte. Diese haben die Bezirksregierungen
mit großem Einsatz bewältigt, damit möglichst
viele der neuen Lehrkräfte unmittelbar nach den
Sommerferien mit dem Unterricht der Schülerin-
nen und Schüler beginnen konnten.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen
Fragen wie folgt:

Zu 1: Zum Schuljahresbeginn 2001/02 waren an
den allgemein bildenden Schulen 85 Lehrerstellen
nicht besetzt, da das Auswahlverfahren noch nicht
abgeschlossen werden konnte. Das sind 4,2 % der
zu besetzten Stellen. Fast zwei Drittel der Stellen
entfielen auf die Bezirksregierung Lüneburg, was
auf das vergleichsweise geringe Bewerberangebot
in diesem Bezirk zurückgeführt wird. In der Be-
zirksregierung Hannover waren nur 1 % und in der
Bezirksregierungen Weser-Ems nur 2 % der Stel-
len noch unbesetzt.
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BezirksregierungenLehramt

Braunschweig Hannover Lüneburg Weser-Ems

insgesamt

GHS 2 0 44 7 53
RS 4 1 5 1 11
SOS 5 3 3 1 12
GY 3 1 2 3 9

insgesamt 14 5 54 12 85

Nach dem Stand vom 5. September 2001 hat sich
die Zahl der unbesetzten Stellen an den allgemein
bildenden Schulen auf 42 halbiert. Ein Teil dieser
Stellen kann mangels geeigneter Bewerbungen erst
am 1. November 2001 mit neuen Absolventinnen
und Absolventen des Vorbereitungsdienstes besetzt
werden.

Im Bereich der berufsbildenden Schulen standen
zum Schuljahresbeginn 2001/2002 neben dem
Sonderkontingent von 40 Stellen für IT-Fachkräfte
insgesamt 205 Stellen für die Besetzung mit Lehr-
kräften des höheren Dienstes zur Verfügung. Da-
von konnten 13 Stellen nicht besetzt werden. Das
sind 5,3 % der Stellen. Von den unbesetzten Stel-
len entfielen sieben auf den Bereich der Bezirksre-
gierung Braunschweig und sechs auf den Bereich

der Bezirksregierung Lüneburg. Die Bewerbersitu-
ation gestaltete sich in den Regierungsbezirken
Braunschweig und Lüneburg schlechter, da die
Bewerberinnen und Bewerber oftmals örtliche
Präferenzen geltend machten und andere Einsatz-
orte nicht akzeptierten. Die nicht besetzten Stellen
werden aber noch im laufenden Haushaltsjahr neu
ausgeschrieben und besetzt. In den Bezirken Han-
nover und Weser-Ems konnten alle Stellen besetzt
werden. Eine genaue Übersicht stellt das Kultus-
ministerium auf Wunsch gern zur Verfügung.

Zu 2: An den allgemein bildenden Schulen wurden
138 mit zwei Fächern bekannt gegebene Stellen
mit Lehrkräften besetzt, die nur in einem der bei-
den Fächer ausgebildet waren; das sind 6,3 % aller
Neueinstellungen.

BezirksregierungenLehramt
Braunschweig Hannover Lüneburg Weser-Ems

insgesamt

GHS 5 18 24 38 85
RS 3 7 9 23 42
GY 0 4 4 3 11
BBS 0 0 0 0 0

insgesamt 8 29 37 64 138

Mitgezählt wurden das 3. Fach bei den Lehrämtern
an Grund- und Hauptschulen und an Realschulen
und das Bezugsfach beim Fach Sachunterricht.

Beim Lehramt an Sonderschulen wurde nur die
jeweils bekannt gegebene Fachrichtung mit den
Fachrichtungen der Lehrkräfte verglichen; eine
Lehrkraft, die neben der Fachrichtung auch noch
eine Ausbildung in den gewünschten allgemeinen
Fächern hat, ist in der Regel nicht zu finden.

68 Stellen an den allgemein bildenden Schulen
wurden umgewidmet, da die gewünschte Fächer-
kombination nicht gefunden wurde.



Niedersächsischer Landtag  -  14. Wahlperiode  -  84. Plenarsitzung am 18. September 2001

8250

BezirksregierungenLehramt
Braunschweig Hannover Lüneburg Weser-Ems

insgesamt

GHS 1 7 3 28 39
RS 1 2 0 7 10
SOS 0 1 4 6 11
GY 1 1 1 2 5
BBS 0 0 0 0 0

insgesamt 3 11 8 43 65

Mit einer anderen Lehramtsausbildung wurden
75 Stellen besetzt, davon

- 14 mit dem Lehramt an Grund- und Haupt-
schulen an Sonderschulen

- 4 mit dem Lehramt an Realschulen an Haupt-
schulen und

- 57 mit dem Lehramt an Gymnasien an Real-
schulen und Hauptschule.

Die vier Stellen mit dem Lehramt an Realschulen
und 51 der 57 Stellen mit dem Lehramt an Gym-
nasien wurden mit den passenden Fächern besetzt.

BezirksregierungenLehramt
Braunschweig Hannover Lüneburg Weser-Ems

insgesamt

GHS für SOS 0 0 0 14 14
RS für GHS 0 1 3 0 4
Gy für GHS 1 3 11 1 16
Gy für RS 8 11 17 5 41

insgesamt 9 15 31 20 75

Dazu kommen

- 3 Stellen beim Lehramt an Grund- und Haupt-
schulen, die mit Lehrkräfte mit dem Lehramt an
Gymnasien und nur einem passenden Fach be-
setzt worden sind, und

- 3 Stellen beim Lehramt an Realschulen, von
denen zwei mit einem passenden Fach und eine
mit anderen Fächern besetzt worden sind.

An den berufsbildenden Schulen konnten 20 der
ausgeschriebenen Stellen nicht in der ausge-
schriebenen beruflichen Fachrichtung besetzt
werden. Die Bezirksregierungen haben die Stellen
in einer anderen beruflichen Fachrichtung besetzt,
wenn hierfür ein Unterrichtsbedarf bestand.

Zu 3: An den allgemein bildende Schulen wurden
zum Schuljahresbeginn elf Stellen mit Lehrkräften
besetzt, die keine Lehramtsausbildung haben, und
zwar neun auf Stellen für das Lehramt an Grund-

und Hauptschulen an Hauptschulen und an einer
KGS und zwei auf Stellen für das Lehramt an
Realschulen.

An den berufsbildende Schulen wurden zum
Schuljahresbeginn 2001/2002 auf 17 der 205
Stellen Bewerberinnen und Bewerber ohne Lehr-
amtsbefähigung als Lehrkräfte eingestellt.

Die so besetzten Stellen sind alternativ für Be-
werberinnen und Bewerber ohne Lehramtsbefähi-
gung ausgeschrieben worden. Eine alternative
Einstellung war nur möglich, wenn keine geeig-
neten Lehramtsabsolventinnen und -absolventen
zur Verfügung standen.

Neben Lehrkräften mit der Befähigung für das
Lehramt an berufsbildenden Schulen konnten, wie
schon in der Vergangenheit, nachrangig nach § 12
der Besonderen Niedersächsischen Laufbahnver-
ordnung (Bes. NLVO) Bewerberinnen und Be-
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werber in das Beamtenverhältnis auf Probe einge-
stellt werden, die ein Studium der Agrarwissen-
schaften, Chemie, Informatik, Ingenieurwissen-
schaften, Mathematik, Medizin, Pädagogik,
Pharmazie, Physik oder Psychologie in einem
Studiengang an einer Hochschule - ausgenommen
sind Fachhochschulen - durch Prüfung (mit Aus-
nahme einer Lehramtsprüfung) abgeschlossen und
danach eine der Vorbildung entsprechende prakti-
sche hauptberufliche Tätigkeit von vier Jahren
ausgeübt haben.

Außerdem konnten zum Einstellungstermin
6. August 2001 zur Deckung eines dringenden
Unterrichtsbedarfs in den beruflichen Mangel-
fachrichtungen Drucktechnik und Farbtechnik-
und Raumgestaltung, für die geeignete Laufbahn-
bewerberinnen und -bewerber nicht zur Verfü-
gung standen bzw. zur Deckung des Unterrichts-
bedarfs im IT-Bereich auch Hochschulabsolven-
tinnen und -absolventen eingestellt werden, die
über einschlägige Kenntnisse und Erfahrungen in
der beruflichen Mangelfachrichtung oder ein-
schlägige Kenntnisse und Erfahrungen im IT-
Bereich verfügen.

Anlage 12

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 19 des Abg.
Wiesensee (CDU):

Mangelhafte Unterrichtsversorgung an der
Grundschule Golzwarden, Stadt Brake

Elternvertreter der 2. Klasse der Grundschule
Golzwarden machen darauf aufmerksam, dass
trotz eines - vorliegenden - wiederholten
Briefwechsels mit der Bezirksregierung We-
ser-Ems die 2. Klasse der Grundschule
Golzwarden zum Schuljahresbeginn immer
noch nicht über eine Klassenlehrkraft verfügt.
Vor dem Hintergrund einer in Mutter-
schutz/Erziehungsurlaub gegangenen Lehr-
kraft hat es offensichtlich immer nur Zwi-
schenlösungen gegeben, ohne dass eine im
Sinne der Kinder erforderliche Kontinuität im
Unterricht hergestellt worden wäre. Darüber
hinaus machen die Eltern darauf aufmerksam,
dass lediglich eine Vertretungskraft mit ange-
fangenem Lehramtsstudium ohne schulprakti-
sche Erfahrung eingesetzt wird.

Ich frage die Landesregierung:

1. Warum hat trotz wiederholten Briefwech-
sels mit der zuständigen Bezirksregierung die
2. Klasse der Grundschule Golzwarden im-
mer noch keine Klassenlehrkraft erhalten?

2. Warum nimmt die Landesregierung damit
schlechtere Bildungschancen für die betroffe-
nen Schülerinnen und Schüler billigend in
Kauf, weil die gerade für Grundschülerinnen
und Grundschüler erforderliche kontinuierli-
che Unterrichtung durch eine sie betreuende
Lehrkraft nicht sichergestellt werden kann?

3. Warum setzt sie entgegen ihren eigenen
Vorgaben als Vertretungskraft jemand mit
angefangenem Lehramtsstudium ohne jegli-
che schulpraktische Erfahrung ein?

Nach dem Bericht der für die Verlässliche Grund-
schule Golzwarden zuständigen Bezirksregierung
Weser-Ems verfügt die Schule zum Beginn des
Schuljahres 2001/2002 bei 96 Lehrer-Soll-
Stunden über 95 Lehrer-Ist-Stunden. Zur Abde-
ckung des Pflichtunterrichts gemäß den Stunden-
tafeln werden 92 Lehrer-Ist-Stunden benötigt, so
dass noch 3 Lehrer-Ist-Stunden für weitere päda-
gogische Maßnahmen zur Verfügung stehen.

Die Bezirksregierung Weser-Ems hat weiterhin
berichtet, dass sich eine zu Beginn des Schuljah-
res 2000/2001 in der damaligen 1. Klasse einge-
setzte Lehrkraft seit dem 1. Februar 2001 im
Mutterschutz mit anschließendem Erziehungsur-
laub (Elternzeit) befindet. Hierfür wurde im
2. Schulhalbjahr eine Lehrkraft an die Grund-
schule Golzwarden abgeordnet, die auch die Lei-
tung der 1. Klasse übernahm. Diese Abordnung
musste zum Schuljahresende auslaufen, da die
Lehrkraft an ihrer Stammschule benötigt wurde.

Eine weitere an der Schule tätige „Feuerwehr“-
Lehrkraft, die für die Leitung der nunmehrigen
2. Klasse vorgesehen war, hatte sich zum Termin
6. August 2001 für die Einstellung in den nieder-
sächsischen Schuldienst beworben und ein Ange-
bot auf Einstellung als „Springer“-Lehrkraft er-
halten, das sie annahm.

Die daraufhin für das Schuljahr 2001/2002 neu
eingestellte „Feuerwehr“-Lehrkraft hat am
20. August 2001 ihren Dienst angetreten und leitet
die Klasse. Zwischenzeitlich, d. h. vom 9. bis zum
17. August 2001 (sieben Unterrichtstage), hatte
eine Vertretungslehrkraft den Unterricht in der
2. Klasse zum größten Teil übernommen.

Die ursprüngliche erste Klassenlehrerin der jetzi-
gen 2. Klasse wird voraussichtlich zum
1. Februar 2002 ihren Dienst wieder aufnehmen
und dann die Klasse auerhaft übernehmen, sodass
die Kinder bis zum Ende der 4. Klasse, d. h. dann
noch zweieinhalb Jahre, voraussichtlich keinen
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weiteren Wechsel der Bezugsperson haben wer-
den.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzel-
nen Fragen wie folgt:

Zu 1: Die 2. Klasse verfügt, wie vorstehend dar-
gelegt, über eine Klassenlehrkraft.

Zu 2: Ein Wechsel der Bezugspersonen lässt sich,
wenn Lehrkräfte ausfallen, nicht vermeiden; eben-
so wenig, dass Lehrkräfte längerfristig durch
Krankheit, Schwangerschaft oder aus anderen
Gründen ausfallen. Eine Verschlechterung der
Bildungschancen der betroffenen Schülerinnen
und Schüler ist durch einen Wechsel der Bezugs-
personen nicht zwangsläufig gegeben, zumal bei
einer Klassenstärke von 22 Kindern im
2. Jahrgang von ansonsten guten Lernbedingun-
gen ausgegangen werden kann.

Zu 3: Die Vertretungskraft wird nicht entgegen
der Vorgaben eingesetzt.

Anlage 13

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 20 des Abg.
McAllister (CDU):

Mangelhafte Unterrichtsversorgung an der
Johann-Heinrich-Voß-Realschule in Ot-
terndorf (Landkreis Cuxhaven)

Besorgte Elternvertreter der Johann-Heinrich-
Voß-Realschule in Otterndorf (Landkreis
Cuxhaven) machen auf die mangelhafte Un-
terrichtsversorgung zum Schuljahresbeginn
an dieser Schule aufmerksam. Die Unter-
richtsversorgung an der Johann-Heinrich-
Voß-Realschule ist völlig unzureichend. Zum
neuen Schuljahr beträgt die Unterrichtsver-
sorgung nur noch 92 %, ebenso bei der
HS/OS im gleichen Schulzentrum. Der Pla-
nungswert für die Realschulen beträgt jedoch
97,1 % (vgl. Schulverwaltungsblatt
Mai 2001). Damit liegt die Johann-Heinrich-
Voß-Realschule deutlich unter dem ohnehin
unzureichenden Planungswert der Landesre-
gierung.

Der plötzliche Tod der Fachleiterin für Eng-
lisch und Religion führt dazu, dass der Unter-
richt der vier verwaisten Englischklassen nun
unter den verbliebenen Fachlehrkräften auf-
geteilt werden muss. Der Englischunterricht
muss in allen Klassen auf drei Stunden ge-
kürzt werden, sieben von zwölf Klassen wer-
den fachfremd auf Neigungsfachbasis unter-
richtet, Naturwissenschaften und Religion
werden stark gekürzt unterrichtet.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche konkreten Maßnahmen zum
Schuljahresbeginn 2001/2002 will sie ergrei-
fen, um die Unterrichtsversorgung kurzfristig
zu verbessern?

2. Welche konkreten langfristigen Maßnah-
men will sie unternehmen, um die Unter-
richtsversorgung an dieser Schule spürbar zu
verbessern?

3. Warum vernachlässigt die Landesregierung
die Bildungschancen der betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler in Otterndorf, indem sie
zulässt, dass die Unterrichtsversorgung der
Johann-Heinrich-Voß-Realschule viel
schlechter ist als in den städtischen Ballungs-
zentren?

Nach dem Bericht der für die Johann-Heinrich-
Voß-Realschule zuständigen Bezirksregierung
Lüneburg verfügt die Schule zurzeit bei 395,0
Lehrer-Soll-Stunden über 373,5 Lehrer-Ist-
Stunden. Zur Abdeckung des Pflichtunterrichts
gemäß den Stundentafeln und für den Wahlbe-
reich in Fremdsprachen werden 366,0 Lehrer-Ist-
Stunden benötigt, so dass noch 7,5 Lehrer-Ist-
Stunden für weitere pädagogische Maßnahmen
zur Verfügung stehen.

Die durchschnittliche Klassenfrequenz an der
Schule liegt mit 26,1 noch unter dem mittleren
Bandbreitenwert für die Realschulen (24 – 30).

Es trifft zu, dass die Unterrichtsversorgung an der
Schule zum Beginn des Schuljahres 2001/2002
durch den plötzlichen Tod einer Lehrkraft neu
geregelt werden musste. Diese Lehrkraft war ins-
besondere für die Erteilung des Unterrichts im
Fach Englisch vorgesehen. Die Bezirksregierung
hat nach Bekanntwerden dieser Situation mit zwei
Maßnahmen reagiert:

- Abordnungen vom benachbarten Gymnasium
im Umfang von sechs Stunden,

- Auswahl einer Ersatzlehrkraft, die über die
Lehrbefähigung für das Fach Englisch ver-
fügt. Diese Lehrkraft hat sich am
3. September 2001 bereiterklärt, die Unter-
richtstätigkeit mit 16 Stunden an der Johann-
Heinrich-Voß-Realschule aufzunehmen.

Die Schule ist damit in der Lage, den Unterricht
im Fach Englisch vollständig zu erteilen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzel-
nen Fragen wie folgt:
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Zu 1: Hierzu verweise ich auf meine Ausführun-
gen in den Vorbemerkungen.

Zu 2: Der Bezirksregierung Lüneburg ist die Situ-
ation der Johann-Heinrich-Voß-Realschule in
Otterndorf bekannt. Sie ist aufgefordert, zum
1. Februar 2002 diese Schule bei der Zuweisung
von Lehrerstunden entsprechend zu berücksichti-
gen.

Zu 3: Die Unterrichtsversorgung der Realschulen
im Landkreis Cuxhaven liegt im Rahmen der be-
zirks- und landesweiten Unterrichtsversorgung.
Ein Unterschied in der Unterrichtsversorgung
zwischen ländlichen Gebieten und städtischen
Ballungsräumen besteht nicht. Die Bildungschan-
cen der betroffenen Schülerinnen und Schüler
werden nicht vernachlässigt.

Anlage 14

Antwort

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten auf die Frage 21 des Abg. Althus-
mann (CDU):

Förderung von Beiträgen zu Wasser- und
Bodenverbänden

Ziel der Förderung nach den Richtlinien für
die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnah-
men im Land Niedersachsen ist die Reduzie-
rung der Beiträge, die private Grundeigentü-
mer von Waldflächen für Aufgaben nach dem
Wasserverbandsgesetz zu zahlen haben. Da-
bei sollen vornehmlich Waldflächen, die im
Privatbesitz sind, von Beiträgen entlastet
werden. Antragsberechtigt sind vor allem pri-
vate Grundeigentümer wie Wasser- und Bo-
denverbände.

Im Amt Neuhaus werden die Aufgaben des
örtlichen Wasser- und Bodenverbandes von
der Gemeinde wahrgenommen. Diese Rege-
lung ist nach der Rückgliederung des Amtes
Neuhaus nach Niedersachsen wegen der un-
geklärten Eigentumsverhältnisse erfolgt. Da
eine Gemeinde nach der o. a. Richtlinie somit
nicht antragsberechtigt ist, besteht auch keine
Möglichkeit der Förderung für den Bereich
des Amtes Neuhaus. Inzwischen sind die Ei-
gentumsverhältnisse aber geklärt. Es besteht
somit kein sachlicher Grund mehr dafür, dass
die Aufgaben des Wasser- und Bodenverban-
des noch von der Gemeinde wahrgenommen
werden. Die Tatsache, dass das Amt Neuhaus
von der Förderung ausgeschlossen ist, wird
deshalb von etlichen Bürgerinnen und Bür-
gern im Amt Neuhaus als eine nicht hin-
nehmbare Ungleichbehandlung beklagt.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie bewertet sie den Vorwurf von Bürge-
rinnen und Bürgern im Amt Neuhaus, dass
der Ausschluss der Förderung eine unzumut-
bare Ungleichbehandlung darstellt?

2. Warum hat man bei der Abfassung der o. a.
Richtlinien die unstreitig gegebene Besonder-
heit im Amt Neuhaus nicht angemessen be-
rücksichtigt?

3. Auf welche Weise gedenkt die Landesre-
gierung die Ungleichbehandlung des Amtes
Neuhaus gegenüber allen anderen Wasser-
und Bodenverbänden Niedersachsens aufzu-
heben, um eine entsprechende Förderung im
Amt Neuhaus zu ermöglichen?

Zur Entlastung der Privatwaldbesitzer von den
Beiträgen an Wasser- und Bodenverbände ge-
währt das Land Niedersachsen einen Zuschuss in
Höhe des 10 DM/ha Waldfläche übersteigenden
Beitrages.

Die Bewirtschaftung von Wald setzt in der Regel
keine Entwässerung der Flächen voraus. Entwäs-
serungen stellen sich vielfach sogar aus waldöko-
logischer Sicht als standortschädlich dar. Da Wald
für die Allgemeinheit einen hohen Wert besitzt, ist
zur Entlastung der Waldflächen diese Förderung
eingeführt worden.

Um mit vertretbarem Verwaltungsaufwand eine
Mindestförderhöhe von nur 100 DM je Begüns-
tigtem und 200 DM je Antrag zu rechtfertigen,
sollen im Regelfall die Wasser- und Bodenver-
bände als Antragsteller im Namen der betroffenen
Waldbesitzer auftreten.

Im speziellen Fall des Amtes Neuhaus bilden
nicht die Grundeigentümer als Mitglieder einen
Verband, sondern die beiden Gemeinden Blecke-
de und Amt Neuhaus einen Wasser- und Boden-
verband und zusätzlich einen Deichverband.

Die Gemeinden sehen sich nicht in der Lage, die
Beitragsermäßigung für die betroffenen Grundbe-
sitzer durchzuführen und die 10 DM je ha über-
steigenden Beiträge als Fördermittel des Landes
von der Bewilligungsbehörde einzuwerben.

Für diesen Fall sieht die Förderrichtlinie vor, dass
Grundeigentümer begünstigter Flächen, soweit
sich die Förderungsberechtigung erst durch die
Addition der Beiträge aus gleichzeitiger Mitglied-
schaft in mehreren voneinander unabhängigen
Verbänden ergibt und eine gemeinsame Abrech-
nung und Antragstellung durch einen der betei-
ligten Verbände nicht möglich ist, eigene Anträge
stellen können.
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Über diese Möglichkeit hat das betreuende Forst-
amt der Landwirtschaftskammer in Lüneburg
sämtliche Mitglieder der Forstbetriebsgemein-
schaft Amt Neuhaus mit Schreiben vom
20. Juni 2001 informiert.

Die Unterstellung, das Amt Neuhaus sei von der
Förderung ausgeschlossen, trifft also nicht zu.

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt:

Zu 1: Eine Ungleichbehandlung des Amtes Neu-
haus besteht, wie in der Einführung dargelegt,
nicht.

Zu 2: Die Richtlinie ermöglicht sowohl eine För-
derung über die Verbandsschiene als auch die
Antragstellung durch die Grundbesitzer selbst.
Damit ist eine angemessene Berücksichtigung von
Besonderheiten, auch der im Amt Neuhaus, ge-
währleistet.

Die mangelnde Bereitschaft der Kommunen und
der durch sie gebildeten Verbände, die o. a. För-
dermöglichkeiten auszuschöpfen, hat die Forstbe-
triebsgemeinschaft Amt Neuhaus veranlasst, bei
der Bewilligungsbehörde eine Abwicklung über
sie statt über den Verband zu hinterfragen. Unter
Berücksichtigung der dortigen Strukturen sind wir
als weitere Hilfe diesem Wunsch nachgekommen
und haben im Juni dieses Jahres zugestimmt, dass
abweichend von der Richtlinie die Forstbetriebs-
gemeinschaft Amt Neuhaus für ihre Mitglieder die
Zuwendung zur Entlastung der Waldflächen im
Privatbesitz von Beiträgen an die Wasser- und
Bodenverbände beantragen und an die Waldbesit-
zer auszahlen kann. Soweit in meinem Hause
bekannt, will die FBG keinen Gebrauch davon
machen, da die nicht in ihr organisierten Waldbe-
sitzer damit nicht erreicht werden.

Zu 3: Entfällt, siehe Antwort zu 1. und 2.

Anlage 15

Antwort

des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur auf
die Frage 22 der Abg. Frau Mundlos und Abg.
Biestmann (CDU):

Massiver Protest von Hochschule Vechta
und Hochschulrat gegen neuen Erlass des
Wissenschaftsministeriums

Die SPD-Mehrheitsfraktion hat mit Zustim-
mung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
die parlamentarisch-politische Initiative der

CDU-Landtagsfraktion, den Entschließungs-
antrag „Zukunftssicherung und Weiterent-
wicklung für die Hochschule Vechta“ mit
konkreten Zukunftsperspektiven zu einer
Landtagsentschließung „Hochschule Vechta“
umgemünzt. Diese umstrittene Landtagsent-
schließung wird offensichtlich vom nieder-
sächsischen Wissenschaftsministerium dazu
genutzt, die von Betroffenen als „Politik der
Nadelstiche“ empfundene Politik gegen die
Hochschule Vechta fortzusetzen. So haben
sowohl die Hochschule Vechta als auch der
Hochschulrat massiv gegen den neuen Erlass
des Wissenschaftsministeriums protestiert,
der noch hinter der Landtagsentschließung
zurückbleibt. So macht die Hochschule darauf
aufmerksam, dass „der Erlass .... als eine
Abwälzung der Verantwortung des Ministeri-
ums auf die Hochschule Vechta, die diese a-
ber gar nicht übernehmen kann, missverstan-
den werden kann.“

Wir fragen die Landesregierung:

1. Warum hat sie bis heute nicht die ausste-
henden 24 Stellen im wissenschaftlichen Be-
reich, die schrittweise seit 1993 binnen fünf
Jahren hätten zur Verfügung stehen sollen,
eingerichtet und auch nicht die zugesagten
Mittel zur Schwerpunktbildung in der Leh-
rerausbildung im Umfang von etwa 6 BAT-
Stellen der Hochschule zur Verfügung ge-
stellt und ist damit nicht dem Landtagsbe-
schluss gefolgt, die im Konkordat zugesi-
cherten Ressourcen der Hochschule Vechta
auch uneingeschränkt zur Verfügung zu stel-
len?

2. Wie soll die Hochschule Vechta von sich
heraus und ohne Eingriffs- oder Zugriffs-
möglichkeiten auf andere Hochschulen mit
diesen in Fragen der Lehrerbildung und ande-
ren Schwerpunkten Abstimmungen herbei-
führen, gerade auch vor dem Hintergrund,
dass die Landtagsentschließung ausdrücklich
die Landesregierung auffordert, „die Hoch-
schule bei dieser Arbeit sowie bei den not-
wendigen Kooperationen mit anderen Hoch-
schulen aktiv zu unterstützen“?

3. Wenn nach Aussage von Hochschule und
Hochschulrat das geforderte neue Konzept bis
zum Jahre 2005 haushaltstechnisch und in-
haltlich überhaupt noch nicht umgesetzt wer-
den kann, warum will die Landesregierung
dann bereits 2005 den Wissenschaftsrat um
eine erneute Stellungnahme bitten und setzt
sich damit dem Vorwurf aus, ein mögliches
neues negatives Votum des Wissenschaftsra-
tes zu einer Abwicklung der Hochschule
Vechta nutzen zu wollen?

Nach § 77 Abs. 1 Satz 2 Ziffern 1, 2 und 5 NHG
gehören „Planung und Organisation“ von Lehre
und Forschung sowie „die Aufstellung und Fort-
schreibung der Entwicklungsplanung“ zu den
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Selbstverwaltungsangelegenheiten der Hoch-
schulen. Insofern kann von einer „Abwälzung der
Verantwortung des Ministeriums auf die Hoch-
schule Vechta“ per Erlass vom 22. Mai 2001, der
auf der Grundlage der Landtagsentschließung
vom 18. April 2001 (LT-Drs. 14/2405) erging,
nicht die Rede sein. Dass die Hochschule Vechta
ihre eigene Entwicklungsplanung „gar nicht über-
nehmen kann“, ist insoweit nicht nachvollziehbar,
zumal der Hochschule die Eckpunkte für ihre
Entwicklung durch die Stellungnahme des Wis-
senschaftsrats vom 22. Januar 1999 und die Emp-
fehlungen der Wissenschaftlichen Kommission
vom 3. März und 19. September 1999 vorge-
zeichnet wurden. Hinzu kommt, dass die Landes-
regierung aufgrund der Landtagsentschließung
vom 18. April 2001 gehalten ist, die Hochschule
bei ihrer Arbeit „aktiv zu unterstützen“. Dies ge-
schah im Übrigen bereits in einem frühen Stadium
der Planungen in Form einer ersten, ganztägigen
Unterredung von Vertretern des Wissenschaftsmi-
nisteriums mit der Leitung der Hochschule am
14. August 2001 in Vechta.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die drei
Fragen wie folgt:

Zu 1: Die Hochschule Vechta hat in ihren Haus-
haltsanmeldungen der vergangenen Jahre auch
Stellen für den Aufbau oder die weitere Entwick-
lung solcher Bereiche gefordert, die nicht im Ein-
klang mit der Stellungnahme des Wissenschafts-
rates und den Empfehlungen der Wissenschaftli-
chen Kommission stehen. Die Zuweisung solcher
Stellen wurde daher ausgesetzt mit dem Hinweis,
dass zunächst ein Gesamtkonzept über die weitere
Entwicklung der Hochschule vorzulegen ist, das
die Aussagen der beiden Beratungsgremien be-
rücksichtigt.

Zu 2: Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
Im Übrigen ist es gängige Praxis, dass die Hoch-
schulen untereinander Abstimmungen über ihr
Lehrangebot herbeiführen. Im vorliegenden Fall
wird dies vom Wissenschaftsministerium zudem
tatkräftig unterstützt, was durch vielfach geführte
Verhandlungen, Gespräche und Briefwechsel seit
1999 zum Ausdruck kommt.

Zu 3: Sollte sich der Zeitraum der Umsetzung
eines von der Hochschule Vechta im Zusammen-
wirken mit dem Hochschulrat vorgelegten Kon-
zepts als zu knapp bemessen erweisen, wird auch
eine spätere Befassung des Wissenschaftsrats im
Hinblick auf eine Aufnahme der Hochschule

Vechta in das Hochschulverzeichnis zum Hoch-
schulbauförderungsgesetz möglich sein können.
Insofern handelt es sich bei dem angegebenen
Termin um eine landesinterne Festlegung.

Anlage 16

Antwort

des Finanzministeriums auf die Frage 23 des Abg.
Rolfes (CDU):

Ministerpräsident Gabriel und die Kosten-
entlastung der Kommunen: Wo kämpft er
denn?

In einem Interview mit der Nordsee-Zeitung
hat Ministerpräsident Gabriel erklärt: „Ge-
genüber dem Bund kämpfen wir dafür, dass
unsere Städte und Gemeinden von Kosten
entlastet werden, etwa der Sozialhilfe, die
vielerorts den größten Einzelposten im
Kommunalhaushalt ausmacht.“ (Nordsee-
Zeitung vom 16.08.2001)

Demgegenüber hat das Niedersächsische Fi-
nanzministerium in einer Aufstellung vom
02.11.2000 festgestellt, dass die niedersächsi-
schen Kommunen durch eine Vielzahl von
Entscheidungen der SPD-geführten Bundes-
regierung seit 1998, denen Ministerpräsident
Gabriel auch im Bundesrat zugestimmt hat,
nicht entlastet, sondern massiv belastet wur-
den. Hierzu zählen die verschiedenen Steuer-
rechtsänderungen seit 1998, das Gesetz zur
Einführung einer Entfernungspauschale und
zur Zahlung eines einmaligen Heizkostenzu-
schusses sowie die Auswirkungen des so ge-
nannten Zukunftsprogramms 2000. Unter an-
derem haben der Wegfall der Anrechenbar-
keit des Kindergeldes auf Sozialhilfe sowie
der Wegfall der originären Arbeitslosenhilfe
zu erheblichen Mehrausgaben der Kommunen
in der Sozialhilfe geführt.

Dem Niedersächsischen Landtag sind bisher
parlamentarische Initiativen des Niedersäch-
sischen Ministerpräsidenten im Bundesrat mit
dem Ziel, die niedersächsischen Städte und
Gemeinden von Kosten, etwa bei der Sozial-
hilfe, zu entlasten, nicht bekannt, obwohl der
Niedersächsische Ministerpräsident ansonsten
öffentlich keine Gelegenheit auslässt, seine
„Segensreiche Politik“ für Niedersachsen zu
preisen.

Deshalb ist es für das Parlament von hohem
Interesse zu wissen, mit welchen echten par-
lamentarischen Anträgen der Niedersächsi-
sche Ministerpräsident mit dem Bund über
die Kostenentlastung der niedersächsischen
Kommunen kämpft.

Ich frage die Landesregierung:
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1. Welchen Gesetzen und Programmen des
Bundes hat die Niedersächsische Landesre-
gierung im Bundesrat zugestimmt, die zu ei-
ner Kostenbelastung unserer Städte und Ge-
meinden geführt haben?

2. Mit welchen parlamentarischen Initiativen
der Landesregierung im Bundesrat kämpft der
Niedersächsische Ministerpräsident Gabriel
gegenüber dem Bund dafür, „dass unsere
Städte und Gemeinden von Kosten entlastet
werden, etwa der Sozialhilfe“?

Der Abgeordnete Rolfes (CDU) bezieht sich auf
einen Artikel der Nordseezeitung vom
16. August 2001. Ministerpräsident Gabriel hatte
auf die Frage der Redaktion „Die Gemeinden
erwarten von Ihnen mehr finanzielle Unterstüt-
zung. Aber die Kassen sind leer und die Ver-
schuldung ist hoch. Da ist also vorläufig gar
nichts drin, oder?“ wie folgt geantwortet:

„Wir befinden uns in einer schwieri-
gen Haushaltslage. Selbst wenn wir
wollten, könnten wir keine Geschen-
ke verteilen. Was das Land im Rah-
men des kommunalen Finanzaus-
gleichs tun kann, leistet es. Gegen-
über dem Bund kämpfen wir dafür,
dass unsere Städte und Gemeinden
von Kosten entlastet werden, etwa
bei der Sozialhilfe, die vielerorts den
größten Einzelposten im Kommunal-
haushalt ausmacht.“

Der Staatsgerichtshof hat in seiner Entscheidung
vom 16. Mai 2001 bestätigt, dass das Land den
Grundsatz der Verteilungssymmetrie beachtet.
Dies soll auch weiterhin Maßstab der Finanzver-
teilung zwischen Land und Kommunen sein.

Zur neuen Finanzpolitik des Bundes gehören der
Schuldenabbau für solide Staatsfinanzen und
mehr Generationengerechtigkeit, ein tragfähiges
und gerechtes Abgabensystem und eine soziale
und finanzierbare Ausgestaltung der Sozialversi-
cherungssysteme. Die Landesregierung lässt kei-
nen Zweifel daran, dass sie diese Politik des Bun-
des unterstützt und dabei gleichzeitig auch die
Interessen der Kommunen und des Lands wahrt.

Mit dem im letzten Jahr – teilweise nach schwie-
rigsten Verhandlungen im Vermittlungsausschuss
– verabschiedeten Steuersenkungsgesetz des Bun-
des werden die Steuerzahler beispielsweise schon
im Jahr 2001 gegenüber geltendem Recht um rd.
45 Mrd. DM entlastet. Das Steuersenkungsgesetz
ist die größte Steuerentlastung in der Geschichte

der Bundesrepublik Deutschland. Arbeitnehmer,
mittelständische Unternehmen und Großindustrie
werden ab 2005 jährlich insgesamt rund 65 Mrd.
DM weniger Steuern zahlen. Dabei ist darauf
hinzuweisen, dass eine Zustimmung zu den aufge-
führten Gesetzen, insbesondere zu den außeror-
dentlich ausfallwirksamen Steuerentlastungs- und
Steuersenkungsgesetzen, geboten war, um drin-
gend erforderliche Entlastungen für die deutsche
Wirtschaft umzusetzen und so den Standort
Deutschland nicht nur zu sichern, sondern wieder
attraktiver zu machen. Es darf auch nicht überse-
hen werden, dass die Entlastungen beim Einkom-
mensteuertarif und auch bei der Körperschaftsteu-
er zu einem großen Teil - wenn auch in anderer
Form – bisherigen Forderungen der CDU entspre-
chen. Die Zustimmung zu diesen Steuergesetzen
war groß.

Auch die kommunalen Spitzenverbände haben die
Steuersenkungsgesetze unterstützt. Die Kommu-
nen haben sich auch ausdrücklich dazu bereit er-
klärt, ihren Anteil an den Finanzierungslasten zu
tragen. Denn Steuerentlastungen fallen nicht vom
Himmel, sie müssen finanziert werden. Unions-
politiker vergessen das häufig, wenn sie – wie in
den letzten Tagen wiederholt – immer niedrigere
Steuersätze und größerer Steuerentlastungen for-
dern. Wenn ein Vorziehen der Einkommensteu-
ertarifstufe 2005 auf das Jahr 2003 oder noch
besser auf 2002 angemahnt wird und andererseits
die aus solchen Maßnahmen zwangsläufig resul-
tierenden Belastungen für die Kommunalhaus-
halte beklagt werden, kann solch widersprüchli-
ches Verhalten nur als unseriös bezeichnet wer-
den.

Demgegenüber hat sich Niedersachsen angesichts
der schwierigen Haushaltslage von Land und
Kommunen dafür eingesetzt, die Einnahmeminde-
rungen der Haushalte in Grenzen zu halten und
die Auswirkungen gleichmäßig zu verteilen.

Mit einem Anteil von 8,9 % am Finanzierungs-
volumen der Nettoentlastung sind nunmehr die
Kommunen im Durchschnitt der Jahre 2001 bis
2006 an der Steuerreform nur unterproportional
beteiligt. Der Anteil der Steuereinnahmen der
Kommunen an allen Steuereinnahmen betrug im
Jahr 2000 rd. 12,2 %. Insgesamt werden die
Kommunen trotz erhöhter Gewerbesteuerumlage
damit geringer belastet, als es ihrem Anteil am
Steueraufkommen entspricht.
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Die vom Abgeordneten zitierte Antwort des Nie-
dersächsischen Finanzministeriums vom
2. November 2000 enthält darüber hinaus keine
Feststellung, dass die niedersächsischen Kommu-
nen durch eine Vielzahl von Entscheidungen der
SPD-geführten Bundesregierung seit 1998, denen
Ministerpräsident Gabriel auch im Bundesrat zu-
gestimmt hat, nicht entlastet, sondern massiv be-
lastet wurden.

Ebenso unzutreffend ist die Behauptung, die An-
rechenbarkeit des Kindergeldes auf die Sozialhilfe
sei weggefallen. Die zum 1. Januar 1999 vorge-
nommene Kindergelderhöhung für das 1. und
2. Kind von 220 auf 250 DM entlastet die Sozial-
haushalte der Kommunen pro Jahr um rd.
360 Mio. DM. Die seit dem 1. Januar 2000 gel-
tende Kindergelderhöhung von 250 DM auf
270 DM ist im Sozialhilferecht anrechnungsfrei
gestellt worden und entlastet die Kommunen
nicht. Doch die im Entwurf eines Zweiten Geset-
zes zur Familienförderung vorgesehene erneute
Erhöhung des Kindergeldes auf rd. 300 DM wird
die entlastende Wirkung auf dann jährlich insge-
samt 720 Mio. DM verdoppeln.

Der Heizkostenzuschuss zur Abfederung von
Mehrbelastungen durch gestiegene Ölpreise in
Höhe von 1,4 Mrd. DM kann bei den Haushalten
von Sozialhilfeempfängern zu Einnahmen von ca.
450 Mio. DM führen, die den Kommunen in vol-
ler Höhe als Entlastung zugute kommen.

Hinzu kommt die aktive Arbeitsmarktpolitik des
Bundes, die sich positiv auf die Sozialhilfehaus-
halte der Kommunen auswirkt. So meldet das
Landesamt für Statistik gerade rückläufige Zahlen
bei den Sozialhilfeempfängern in Niedersachsen.
Ende des Jahres 2000 haben demnach 310 400
Personen Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem
Bundessozialhilfegesetz erhalten und damit 2,5 %
weniger als im Vorjahr. Die örtlichen Sozialhilfe-
träger, die kreisfreien Städte und Landkreise. ha-
ben im Jahr 2000 insgesamt 1,793 Mrd. DM Hilfe
zum Lebensunterhalt aufgewendet. Dies sind
3,4 % oder 63 Mio. DM weniger als im Vorjahr.
Seit 1998 hat sich diese Zahl um 6,7 % vermin-
dert.

Schließlich werden die bislang erzielten Regelun-
gen zur Neugestaltung des Länderfinanzaus-
gleichs zur Einnahmeverbesserung des Landes
führen, was mittelbar über den kommunalen Fi-
nanzausgleich auch den Kommunen zugute kom-
men wird. In dieser mehrjährigen und intensiv

geführten Debatte war es gerade die Niedersächsi-
sche Landesregierung, die überzogenen wettbe-
werbsföderalistischen Forderungen einiger Ge-
berländer und ihren absehbaren nachteiligen Fol-
gen auch für die niedersächsischen Kommunen
klar entgegentrat. Erst mit dem Treffen der Regie-
rungschefs der Länder Brandenburg, Bremen,
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-
Pfalz, Sachsen–Anhalt, Schleswig-Holstein und
Niedersachsen mit dem Bundeskanzler am
5. Mai 2001 konnte die Basis für einen tragfähi-
gen Kompromiss gefunden werden.

Die Auseinandersetzungen um eine Neugestaltung
des bundesstaatlichen Finanzausgleichs haben
allerdings keinen Raum für Arbeiten an einer seit
Jahren geforderten Gemeindefinanzreform gelas-
sen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Die Landesregierung hat seit 1998 folgen-
den wesentlichen bzw. größeren Steuerände-
rungsgesetzen des Bundes zugestimmt:

- Steueränderungsgesetz 1998

- Steuerentlastungsgesetz 1999

- Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002

- Steuerbereinigungsgesetz 1999

- Erstes Gesetz zur Familienförderung

- Gesetz zur weiteren Förderung von Stiftungen

- Steuersenkungsgesetz

- Steuersenkungsergänzungsgesetz

- Gesetz zur Änderung des Investitionszulagen-
gesetzes 1999

- Gesetz zur Einführung einer Entfernungspau-
schale

- Altersvermögensgesetz

- Zweites Gesetz zur Familienförderung

- Neuregelung des Länderfinanzausgleichs

Zu 2: Zur Wahrnehmung niedersächsischer Inte-
ressen ist es nicht zwingend erforderlich, dass die
Landesregierung auf Bundesebene parlamentari-
sche Initiativen ergreift, denn anders als zu Zeiten
der Kohl-Regierung kann sich Niedersachsen
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bereits im Vorfeld der Gesetzesverabschiedung
mit seinen Vorstellungen einbringen.

Anlage 17

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 24 der Abg.
Frau Vogelsang (CDU):

Ausschreibung von Lehrerstellen, die
durch Altersteilzeit frei werden

In Niedersachsen gibt es eine Vielzahl von
Lehrkräften, darunter Schulleiter und deren
Stellvertreter/innen, die sich entschlossen ha-
ben, ihren beruflichen Werdegang durch Al-
tersteilzeit (en bloc) zu beenden. Nunmehr ist
von verschiedenen Schulen die Klage laut
geworden, dass in den Fällen, wo Schulleiter
bzw. deren Stellvertreter im Rahmen der Al-
tersteilzeitarbeit zunächst bestimmte Monate
weiterhin voll arbeiten und dann den zweiten
Teil des Teilzeitblocks ohne Unterrichtsver-
pflichtung anhängen, um somit vorzeitig in
den Ruhestand gehen, deren Stellen bis zum
Beginn des Rentenalters als „besetzt“ geführt
und nicht neu ausgeschrieben werden. Bei
diesem Hintergrund frage ich die Niedersäch-
sische Landesregierung:

1. Treffen die vorgenannten Aussagen zu,
wenn ja, wie viele Fälle sind in den letzten
zwei Jahren davon betroffen?

2. Teilt die Landesregierung die Ansicht, dass
es den Schülerinnen und Schülern sowie den
Schulen selbst gegenüber unverantwortlich
ist, eine Stelle als „besetzt“ zu führen, obwohl
bekannt ist, dass der bisherige bzw. vorherige
Stelleninhaber mit Ablauf der Block-
Teilzeitarbeit aus dem Erwerbsleben aus-
scheidet?

3. Ist die Landesregierung bereit, in solchen
Fällen die Ausschreibung von Schulleiter-
bzw. Stellvertreterpositionen zu einem Zeit-
punkt vorzunehmen, der sicherstellt, dass mit
Eintritt des zweiten Abschnittes der Block-
Altersteilzeit - also dem quasi Eintritt in den
Ruhestand - gewährleistet ist, dass die Stelle
nicht wieder unbesetzt bleibt?

Die haushaltsrechtliche Umsetzung der Altersteil-
zeit (einschl. der Wiederbesetzung von Planstellen
für Beamtinnen und Beamte) ist in Nr. 6 Abs. 1
der „Allgemeinen Bestimmungen zu den persönli-
chen Verwaltungsausgaben für das Haushaltsjahr
2001“ (Anlage 2 des Haushaltsgesetzes) geregelt.
Danach sind die Planstellen während der Arbeits-
phase im Blockmodell zu 50 v. H. gesperrt. Diese
während der Arbeitsphase gesperrten Anteile
werden den in der Freistellungsphase zur Verfü-

gung stehenden Anteilen hinzugerechnet. Glei-
ches gilt beim Blockmodell für das Beschäfti-
gungsvolumen und das Personalkostenbudget. Der
zu gewährende Altersteilzeitzuschlag ist durch
personalwirtschaftliche Maßnahmen (z. B. Wie-
derbesetzungen/Beförderungen) oder Einsparun-
gen, die sich aus einer Ersatzeinstellung (z. B.
geringere Bezüge wegen jüngeren Lebensalters)
ergeben, zu kompensieren.

Nach Nr. 2 des Runderlasses des MF vom
20. Juli 2000 (Nds. MBl., Seite 427) zur haus-
haltsrechtlichen Umsetzung der Altersteilzeit
werden im Lehrerbereich Ersatzeinstellungen nur
in dem Umfang vorgenommen, wie aus den Be-
zügeeinsparungen der altersteilzeitbeschäftigten
Lehrkräfte Haushaltsmittel bzw. Stellenanteile frei
werden. Dies ist im Einzelfall nötigenfalls von
den stellenbewirtschaftenden Dienststellen nach-
zuweisen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt.

Zu 1: Nein. Nach Auskunft der zuständigen Be-
zirksregierungen beruhten – soweit nicht besonde-
re personalwirtschaftliche Gründe vorlagen –
spätere Wiederbesetzungen der Planstellen von
Schulleiterinnen bzw. Schulleitern nach Beginn
der Freistellungsphase im Blockmodell auf der
notwendigen Kompensierung des Altersteilzeitzu-
schlages aus dem Personalkostenbudget.

Zu 2: Entfällt.

Zu 3: Siehe Vorbemerkungen.

Anlage 18

Antwort

des Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und
Verkehr auf die Frage 25 des Abg. Dinkla (CDU):

Maulkorberlass im Wirtschaftsministeri-
um: Rückfall ins Zeitalter des Absolutis-
mus statt moderner Personalführung?

Die grundlegende Umorganisation und Zu-
weisung neuer Dienstposten im Wirtschafts-
ministerium hat verständlicherweise auch zu
Unruhe und Kritik durch Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter geführt.

Auf diese auch im Biergarten in privater
Runde geäußerten Bedenken soll die Wirt-
schaftsministerin, nachdem ihr die Kritik zu
Ohren gekommen ist, mit einem „Maulkorb-
erlass“ reagiert haben.



Niedersächsischer Landtag  -  14. Wahlperiode  -  84. Plenarsitzung am 18. September 2001

8259

Danach ist den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Wirtschaftsministeriums verboten
worden, öffentlich die Umorganisation und
die Zuordnung neuer Dienstposten im Wirt-
schaftsministerium zu kritisieren. Bei Zuwi-
derhandeln sollen den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern disziplinarische Maßnahmen an-
gedroht worden sein.

Dies widerspricht sämtlichen Grundsätzen der
modernen Personalführung, führt zur Demo-
tivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und verhindert die auch von der Landesregie-
rung öffentlich immer wieder geforderte Kri-
tikfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter.

Ich frage die Landesregierung:

1. In welcher Form und mit welchem Inhalt
ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Wirtschaftsministeriums mitgeteilt worden,
dass öffentlich geäußerte Kritik an der Umor-
ganisation des Wirtschaftsministeriums ver-
boten ist und Zuwiderhandeln disziplinarische
Maßnahmen zur Folge hat?

2. Mit welchen Grundsätzen der modernen
Personalführung in Verwaltung und Unter-
nehmen hält die Landesregierung dieses Ver-
halten der Wirtschaftsministerin für verein-
bar?

3. Welche Kritikpunkte der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind dem Wirtschaftsministe-
rium im Einzelnen bekannt?

Die in den Vorbemerkungen der Anfrage geäu-
ßerte Kritik hat keine Grundlage. Der zum
1. Mai d. J. in Kraft gesetzten Neuorganisation,
die Frau Staatssekretärin Dr. Grote dem Aus-
schuss für Wirtschaft und Verkehr des Nieders.
Landtages am 7. Juni 2001 vorgestellt hat, ist eine
breite Beteiligung der Angehörigen des Ministeri-
ums vorangegangen:

Am 12./13. März. d. J. hat ein zweitägiger Work-
shop mit allen Abteilungs- und Referatsleitern
sowie dem Personalrat stattgefunden. In diesem
Workshop sind gemeinsam Einzelheiten zur Neu-
organisation festgelegt worden. Anschließend
haben sämtliche Referatsleiter ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter unterrichtet.

Im Monat Juni habe ich gemeinsam mit meiner
Staatssekretärin Frau Dr. Grote in vier getrennten
Treffen mit den Angehörigen der Abteilungen 1,
3 und 4 und im Monat August mit der Abteilung 2
eine Bestandsaufnahme zur Umsetzung der Neu-
organisation vorgenommen. Diese Treffen waren
von mir mit der Absicht initiiert worden, den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern eine Plattform für

ihre Kritik zu bieten und ggf. aufgrund der in den
ersten Monaten gemachten Erfahrungen Änderun-
gen vorzunehmen. Nach meiner Auffassung ent-
spricht diese Vorgehensweise den in der Anfrage
erwähnten „Grundsätzen der modernen Personal-
führung“.

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: In der Besprechung mit meinen Abtei-
lungsleitern am 30. Juli 2001 habe ich zur Sprache
gebracht, dass mir in der Öffentlichkeit geäußerte
Kritik einzelner Mitarbeiter an der Neuorganisati-
on des Ministeriums bekannt geworden ist. Ich
habe die Abteilungsleiter gebeten, dieses Verhal-
ten in den einzelnen Abteilungen mit dem Ziel
anzusprechen, Kritik nach außen auch zur Ver-
meidung eventueller personalrechtlicher Konse-
quenzen einzustellen.

Zu 2: Nach meiner Auffassung gebietet es der
Grundsatz der Loyalität, dass Kritik in den aus-
drücklich für diesen Zweck anerkannten internen
Zusammenkünften und nicht in externen Kreisen
vorgetragen wird.

Zu 3: Umgekehrt gebietet die Loyalität, die ich
meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schul-
de, dass ich die von ihnen intern geäußerte Kritik
nicht öffentlich mache.

Anlage 19

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 26 des Abg.
Schwarzenholz (fraktionslos):

Vorgehensweise der niedersächsischen
Kultusministerin gegen Leitung und El-
ternschaft der Wilhelm-Bracke-
Gesamtschule in Braunschweig

Die Elternschaft der Wilhelm-Bracke-
Gesamtschule in Braunschweig hat mit einem
Aktionstag am 25. Juni 2001 gegen die unge-
nügende Unterrichtsversorgung an dieser
Schule protestiert. Im Rahmen dieser Aktion
der Elternschaft wurden u. a. eine symboli-
sche Aussperrung der Lehrer durch die Eltern
vorgenommen und der Unterricht durch die
Eltern selbst erteilt. Mit der fantasievollen
Form dieser Aktion knüpfen die Eltern, die
zum Teil früher selbst einmal Schüler dieser
Schule waren, an demokratische Traditionen
dieser Schule an. Die früheren Lehrkräfte die-
ser Schule, zu denen auch die heutige Kul-
tusministerin gehört, hatten ihren Kindern ein
aktives demokratisches Selbstbewusstsein
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vermittelt, das auch die Bereitschaft zu derar-
tigen friedlichen Aktionen beinhaltete. Bei
dieser Aktion der Eltern waren auch die
Schülerinnen und Schüler einbezogen. Die
Schulleitung und die Lehrer „beugten“ sich
der symbolischen Macht der Eltern und ließen
die Aktion zu.

Die Kultusministerin reagierte auf diesen
Vorfall mit Anfragen an die Schulleitung, der
laut Presseberichten von ihr vorgeworfen
wird, eine „offensichtlich rechtswidrige“ Ak-
tion zugelassen zu haben. Mit detailgenauen
Anfragen wurden Schulleitung und Lehrer-
schaft überzogen, deren Beantwortung mehr
als 200 Lehrerstunden verschlungen haben
soll. Mit einer Art interner Betriebsprüfung
soll im neuen Schuljahr die Schule durch Be-
amte des Kultusministeriums vor Ort über-
prüft werden. Die Art und Weise der Vorge-
hensweise, die mit massiven Vorwürfen ge-
gen den bisherigen Schulleiter verbunden ist,
hat nicht nur in der Schule zu dem Vorwurf
gegen die Kultusministerin geführt, dass diese
hier eine Einschüchterungskampagne durch-
führe. Verstärkt wurden diese Eindrücke noch
dadurch, dass Schreiben der Elternvertreter
der Schule durch das Ministerium unbeant-
wortet blieben.

Ich frage daher die Landesregierung:

1. Ist sie bereit, die von den Eltern und Schü-
lern der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule
durchgeführte Aktion am 25. Juni 2001 als
eine in einem demokratischen Rechtsstaat
verständliche und akzeptable Aktion zu tole-
rieren?

2. Ist sie bereit, zu einer nicht auf Konfronta-
tion, sondern auf Gespräch und Dialog ge-
richteten Klärung der Meinungsunterscheide
über die Unterrichtsversorgung an der Schule
zurückzukehren?

3. Wird sie auf jede Form von disziplinari-
schen Maßnahmen im Zusammenhang mit
den Aktionstag am 25. Juni 2001 verzichten?

Es trifft zu, dass die Elternschaft der Wilhelm-
Bracke-Gesamtschule am 25. Juni 2001 eine Pro-
testaktion wegen einer angeblich ungenügenden
Unterrichtsversorgung der Schule veranstaltet hat.
Diese Aktion gestaltete sich so, dass an dem be-
sagten Morgen 48 Eltern zur Entlastung der dorti-
gen Lehrkräfte die Beaufsichtigung der Schüle-
rinnen und Schüler übernommen bzw. selbst Un-
terricht erteilt haben. Der - zwischenzeitlich we-
gen Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand
versetzte – Schulleiter hatte sich dem Elternbe-
gehren nicht widersetzt, sondern den Eltern ge-
mäß § 62 Abs. 2 Niedersächsisches Schulgesetz
(NSchG) die Aufsicht über die Schülerinnen und
Schüler übertragen und es den betroffenen Lehr-

kräften überlassen, ihrer Unterrichtspflicht nach-
zukommen; davon hat lediglich ein Lehrer
Gebrauch gemacht.

Wegen der Vorwürfe der Eltern gegen die Lan-
desregierung war es für das Kultusministerium
folgerichtig und zwingend, diesen nachzugehen
und von der Schulleitung einen schnellen Bericht
über

- die Prognose der zukünftigen Unterrichtsver-
sorgung für das Schuljahr 2001/2002,

- den Nachweis über den Einsatz der im zwei-
ten Halbjahr 2000/2001 der Schule zugewie-
senen Lehrer-Ist-Stunden im Hinblick auf
Pflichtunterricht, Wahl- und Wahlpflichtun-
terricht, Arbeitsgemeinschaften, Förderunter-
richt und Gruppeneinteilung sowie

- eine Auflistung der längerfristigen Erkran-
kungen im Schuljahr 2000/2001

zu verlangen. Inwiefern für die Ermittlung bzw.
Übermittlung dieser Daten 200 Lehrerstunden
verbraucht sein sollen, ist nicht nachvollziehbar,
zumal

- die Daten des vermeintlichen Unterrichtsaus-
falls wiederholt Gegenstand von Gesprächen
zwischen Schulelternrat und Schulleitung ge-
wesen sind, sodass diese Daten von der
Schule erhoben waren und demzufolge vorla-
gen und

- die Daten über die Mehr- und Minderstunden
der Lehrkräfte in dieser Schule jederzeit eben-
so vorliegen mussten wie die Daten zur Ver-
wendung der Lehrer-Ist-Stunden.

Für die Beantwortung der angeführten Schreiben
der Elternvertreter der Schule an das Kultusmi-
nisterium bezüglich der Unterrichtsversorgung
waren die von der Schule vorzulegenden Daten
zwingend erforderlich. Solange diese nicht vorla-
gen, konnte eine Stellungnahme nicht ergehen.

Von einer Einschüchterungskampagne des Kul-
tusministeriums kann nach dem gegebenen Ge-
schehensablauf nicht die Rede sein. Vielmehr ist
hier vonseiten der Schulaufsicht den Elternbe-
schwerden nachgegangen worden. Dieses war
umso mehr geboten, als an dieser Schule aufgrund
der zugewiesenen Lehrerkapazitäten nach Er-
kenntnis der Schulaufsicht kein Unterrichtsstun-
dendefizit bestehen konnte.
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Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die ein-
zelnen Fragen wie folgt:

Zu 1: Die Landesregierung toleriert keine Aktion,
die mit der geltenden Rechtsordnung nicht über-
einstimmt, und zwar auch dann nicht, wenn sie als
"eine fantasievolle Form“ dargestellt wird. Aktio-
nen, die der Rechtsordnung widersprechen, kön-
nen für sich auch nicht das Attribut demokratisch
in Anspruch nehmen.

Nach Artikel 7 Abs. 1 Grundgesetz, Artikel 4
Abs. 2 Satz 2 Niedersächsische Verfassung steht
das gesamte Schulwesen unter der Aufsicht des
Staates. Das beinhaltet die Dienst- und die Fach-
aufsicht gegenüber den Schulen. Besteht aufgrund
konkreter Vorfälle die Annahme, dass Lehrkräfte
ihren beamtenrechtlichen sowie schulrechtlichen
Pflichten nicht nachgekommen sind, besteht eine
Verpflichtung des Staates zum Eingreifen. Ein
Verzicht auf diese Aufsichtsfunktion zugunsten
einer Autonomie der einzelnen Schule ist mit den
verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht zu verein-
baren.

Die „Protestaktion“ der Elternschaft steht im Wi-
derspruch zu dem Regelungsgehalt des § 62
Abs. 2 und zu der zwingenden Bestimmung des
§ 50 Abs. 2 NSchG. Wie sich aus § 50 Abs. 2
NSchG ergibt, ist es Personen, die nicht in einem
unmittelbaren Dienstverhältnis zum Land Nieder-
sachsen stehen, untersagt, regulären Unterricht an
öffentlichen Schulen zu erteilen. Dies gilt auch für
Erziehungsberechtigte und von ihnen beauftragte
Dritte. Zwar können nach § 62 Abs. 2 Satz 1
NSchG geeignete Erziehungsberechtigte mit der
Wahrnehmung von Aufsichtspflichten betraut
werden. Damit ist u. a. die Möglichkeit eröffnet,
Eltern in das Unterrichtsgeschehen mit einzube-
ziehen, wenn die Lehrkraft dies für sinnvoll er-
achtet. Die Delegation der Aufsichtspflicht gibt
den Lehrkräften damit die Möglichkeit, sich unter
bestimmten Bedingungen bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben von anderen Personen unterstüt-
zen zu lassen. Die Verantwortung für die Vorbe-
reitung und die Organisation des Unterrichts ver-
bleibt aber weiterhin bei den Lehrkräften; das
setzt voraus, dass sie im Unterricht anwesend
sind.

Zu 2: Die Frage geht insoweit ins Leere. Die Lan-
desregierung wird alle Fragen im Zusammenhang
mit der Unterrichtsversorgung an der Wilhelm-
Bracke–Gesamtschule, Braunschweig, klären und
einer sachgerechten Lösung zuführen. Inzwischen

hat ein Besuch von Schulaufsichtsbeamten in der
Schule stattgefunden und auch ein anschließendes
Gespräch mit dem Schulelternrat. Ein Bericht
wird in Kürze vorliegen.

Zu 3: Nach § 26 Niedersächsische Disziplinarord-
nung (NDO) ist zwingend ein disziplinarisches
Vorermittlungsverfahren einzuleiten, wenn Tatsa-
chen bekannt werden, die den Verdacht eines
Dienstvergehens rechtfertigen. Die Frage, ob das
hier der Fall ist, lässt sich bei gegebenem Aufklä-
rungsstand noch nicht abschließend beantworten.

Anlage 20

Antwort

des Umweltministeriums auf die Frage 27 der
Abg. Frau Zachow und Abg. Klare (CDU):

Life-Umwelt-Antrag für das Vorhaben
„Retentionsoptimiertes Feuchtgebietsma-
nagement (ReoFema) zur nachhaltigen Sa-
nierung von Gewässern, zum Erhalt der
Böden im Einzugsgebiet und zur Nutzung
nachwachsender Rohstoffe;

hier :  Großschilfpolder am Dümmer

Im Einzugsgebiet des Dümmers werden pro
Jahr 45 460 t Mineralsalze ausgewaschen.
Der im Rahmen der Dümmersanierung vor-
geschlagene Großschilfpolder wäre eine
künstliche Niere, die den Austrag der Mine-
ralsalze in Richtung Dümmer und Nordsee
verhindern und sich zugleich harmonisch ins
Landschaftsbild einpassen würde. Ein Groß-
schilfpolder wäre damit das, was in früheren
Zeiten die großen Niedermoor- und Feucht-
gebiete waren, nämlich ein Rückhaltebecken
für Mineralsalze, die ansonsten im Dümmer
das unkontrollierte Wachstum der Algen ver-
ursachen, an deren Ende die Verschlammung
des Dümmers steht.

1998 hat das Land Niedersachsen bei der Eu-
ropäischen Union einen Antrag auf Förderung
der Fortführung der Forschung am Versuchs-
schilfpolder mit dem Ziel gestellt, eine um-
setzungsreife Planung für einen Großschilf-
polder mit möglichst geringen laufenden Be-
triebskosten zu erstellen. Nach Einschätzung
vieler Fachleute hätte dieser Antrag besser
auf die Förderrichtlinien der EU abgestimmt
sein und von der Landesregierung engagierter
unterstützt werden müssen.

Dass es sich lohnt, am Dümmer auf allen Fel-
dern aktiv zu bleiben, zeigen viele Erfolge
aus der Vergangenheit. Es ist für die Öffent-
lichkeit wichtig, dass auf dem Feld der See-
sanierung das Projekt Großschilfpolder von
der Politik die notwendige Beachtung erfährt.
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Wir fragen die Landesregierung:

1. Warum hat sie nicht, wie angekündigt, den
Antrag überarbeitet, um ihn ein weiteres Mal
in Brüssel zur Entscheidung vorzulegen?

2. Warum wird bis heute durch Mitglieder der
Landesregierung in der Öffentlichkeit der
Eindruck erweckt, dass der Bau und der lau-
fende Betrieb eines Großschilfpolders zu teu-
er seien, obwohl anerkannte Fachleute diese
Darstellungen der Mitglieder der Landesre-
gierung als Spekulationen bezeichnen?

3. Welche gutachterlichen Finanzierungs-
überlegungen und Finanzierungsszenarien für
den Bau und den laufenden Betrieb eines
Großschilfpolders am Dümmer liegen der
Landesregierung überhaupt vor?

Bei dem angesprochenen LIFE-Antrag handelt es
sich um den Antrag des damaligen Staatlichen
Amtes für Wasser- und Abfall Sulingen vom
4. Dezember 1997, den die EU-Kommission nicht
gefördert hat. Nach der Verordnung (EWG)
Nr. 1973/92 zur Schaffung eines Finanzierungsin-
struments für die Umwelt (LIFE) – LIFE II –
Verordnung – in der Fassung der Verordnung
(EG) Nr.1404/96 des Rates vom 15. Juli 1996
konnten bis zum 31. Dezember 1999 Maßnahmen
mit Demonstrations- oder Anstoßcharakter mit
dem Ziel, die Einbeziehung von Umweltaspekten
in die Raumordnungspolitik und die Flächennut-
zungsplanung zu fördern und damit einen Beitrag
zu einer umweltverträglichen Entwicklung zu
leisten, gefördert werden.

Die Kommission hat sich gegen eine Förderung
des Antrages entschieden, weil der Versuchspol-
der nicht geeignet war, um die Wirkungsweise
und Leistungsfähigkeit einer Großschilfpolderan-
lage bei der Nährstoffretention zu demonstrieren.
Außerdem war aufgrund des zu geringen Neuig-
keitswertes (Innovationsqualität) der Demonstra-
tionscharakter des Projektes nur niedrig anzuset-
zen. Nach Einschätzung des zuständigen Kom-
missionssachbearbeiters hätte eine erneute An-
tragstellung positiver beurteilt werden können,
wenn das Projekt mit einer neuen innovativen
Idee verbunden würde. Dafür bestand kein realis-
tischer Ansatz.

Vom laufenden Programm für die Sanierung des
Dümmergebietes sind neben dem weiteren Erwerb
von Flächen für die Wiedervernässung vor allem
die Umleitung des Bornbaches noch umzusetzen.
Der aus dem Jahre 2000 vorliegende Bericht über
Phosphat- und Stickstoffeinträge in den Dümmer
bestätigt, dass von der für das Algenwachstum

wesentlichen Phosphatfracht von im Mittel 30 t/a
bis zu 58 % aus dem Bornbachgebiet stammen.
Bei den mittleren jährlichen Gesamtstickstoff-
frachten von 700 t/a beträgt der Anteil aus dem
Bornbachgebiet bis zu 19 %. Die Bornbachum-
leitung ist daher die wirksamste Maßnahme zur
Verringerung der Nährstoffzufuhren in den
Dümmer.

Der Bau eines Großschilfpolders, der bisher nicht
Teil der Dümmersanierung ist, wird von der Lan-
desregierung nicht mehr vorrangig verfolgt, weil
hinsichtlich des Betriebes und der Unterhaltung
solcher Anlagen wirtschaftliche Lösungsvorschlä-
ge nicht vorgelegt werden konnten. Die Über-
nahme der Baulastträgerschaft durch einen Dritten
wird daher schwer zu erhalten sein, und auch die
Umsetzung des Vorhabens selbst dürfte wegen
des erheblichen Flächenbedarfs zu großen Prob-
lemen führen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzel-
nen Fragen wie folgt :

Zu 1: Nachdem den Landesdienststellen die
Gründe der Ablehnung mitgeteilt worden sind,
wurde von einer erneuten Antragstellung wegen
nur unzureichend erfüllbarer Förderungsanforde-
rungen unter Berücksichtigung der inzwischen
vorgenommenen Auswertungen des Vorentwurfes
„Schilfpolderanlage – Obere Hunte“ abgesehen.

Zu 2 und 3: Im Juni 1997 hat das damalige Staat-
liche Amt für Wasser und Abfall in Sulingen den
Vorentwurf „Schilfpolderanlage – Obere Hunte“
vorgelegt. Für die untersuchten elf Lösungsvari-
anten für zwei verschiedene Standorte von jeweils
200 Hektar wurden die Investitionskosten mit
jeweils etwa 30 Millionen DM veranschlagt. Für
die jährlichen Unterhaltungskosten wurden Beträ-
ge um 0,5 Millionen DM ermittelt, sodass gegen-
über den bisher für die Dümmerentschlammung
aufzuwendenden Unterhaltungsmitteln keine
Kostenreduzierung zu erreichen wäre. Von aner-
kannten Fachleuten liegen bisher auch keine Äu-
ßerungen vor, die diese Planungsergebnisse in
Zweifel stellen.

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse sieht die
Landesregierung Möglichkeiten der weiteren
Verminderung von Nährstoffzufuhren in den
Dümmer vor allem in dezentralen Lösungen. An
den Nebengewässern im Einzugsgebiet der oberen
Hunte ist denkbar, durch Gewässeraufweitungen
durchströmte Schilfzonen anzulegen, in denen
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sich Nährstoffe binden lassen. Im Rahmen anste-
hender Maßnahmen zur naturnahen Gewässer-
gestaltung im dortigen Raum sollen entsprechende
Überlegungen zur Nährstoffreduzierung in die
Planungen einbezogen werden. Im Übrigen lässt
der in den letzten beiden Jahren beobachtete Zu-
sammenbruch der Algenpopulationen, der große
Sichttiefen über Monate ermöglichte, eine Erwei-
terung des Dümmersanierungsprogramms um
einen Großschilfpolder überflüssig erscheinen.

Anlage 21

Antwort

des Finanzministeriums auf die Frage 28 des Abg.
Golibrzuch (GRÜNE):

Rücklagenbildung beim Niedersächsischen
Sparkassen- und Giroverband

Der Niedersächsische Sparkassen- und Giro-
verband (NSGV) erhebt von seinen Mit-
gliedsinstituten eine Umlage. Mit diesen Ein-
nahmen sollen eigentlich nur die laufenden
Verwaltungskosten des Verbandes gedeckt
werden. Tatsächlich hat der NSGV in den zu-
rückliegenden Jahrzehnten aus diesen Mitteln
eine nicht unerhebliche Rücklage angespart,
die offenbar steuerfrei bleibt.

Gegenwärtig drohen den Sparkassen in Nie-
dersachsen gewaltige finanzielle Belastungen.
Zum einen müssen die Vorgaben der EU-
Kommission umgesetzt und eine Aufstockung
des vorhandenen Sicherungsfonds vorge-
nommen werden. Zum anderen will die Nie-
dersächsische Landesregierung offenbar um
jeden Preis eine Beteiligung der Gewährträ-
ger der NORD/LB an der notwendigen Kapi-
tal-erhöhung der Berliner Bankgesellschaft
durchsetzen; da der NSGV nicht über ent-
sprechende liquide Mittel verfügt, müssten
dafür die Mitgliedsinstitute zur Kasse gebeten
werden. In dieser Situation stellt sich die Fra-
ge, ob die beim Verband angehäufte Rückla-
ge nicht wenigstens zur Aufstockung des Si-
cherungsfonds eingesetzt werden kann, um
die Sparkassen in Niedersachsen finanziell zu
entlasten.

Ich frage die Landesregierung:

1. Auf welchen Betrag beläuft sich die vom
NSGV angesparte Rücklage?

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Zu-
lässigkeit einer solchen Rücklagenbildung
und deren steuerliche Behandlung?

3. Welche Möglichkeiten sieht sie, die vom
NSGV erhobene Umlage auf den Betrag der
tatsächlich beim Verband anfallenden Ver-
waltungskosten zu begrenzen?

Grundlagen der Finanzverfassung des Niedersäch-
sischen Sparkassen- und Giroverbandes (NSGV)
sind die Verbandssatzung sowie die Niedersächsi-
sche Landeshaushaltsordnung. Neben dem nach
Verbandssatzung geforderten Haushaltswerk er-
stellt der NSGV zum Ende jeden Kalenderjahres
eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung nach kaufmännischer Buchführung. Auf der
Passivseite der NSGV-Bilanz finden sich zwei
Rücklagenpositionen:

- die „Sicherheitsrücklage“ und

- die „Sonstigen Rücklagen“.

Die Sicherheitsrücklage beträgt zum
31. Dezember 2000 45,1 Mio. �����������	�
���
�
aus den Beteiligungserträgen, die der NSGV aus
seinen Tochterunternehmen (z. B. NORD/LB,
LBS, dvg, DEKA usw.) erzielt. Die Sicherheits-
rücklage ist laut Verbandssatzung aus diesen Er-
trägen noch so lange aufzufüllen, bis sie 10 % des
Stammkapitals des NSGV beträgt. Es fehlen dem-
nach noch 5,7 Mio. �

Der Zweck der Sicherheitsrücklage ergibt sich aus
den Verpflichtungen, die der NSGV gegenüber
seinen Tochterunternehmen hat. Zum einen sind
dies Haftungsverpflichtungen aus der Gewährträ-
gerhaftung für die NORD/LB und die Landes-
bausparkasse. Zum anderen ergeben sich aus den
Beteiligungen Verpflichtungen z. B. im Rahmen
von Kapitalerhöhungen oder eventueller Nach-
schusspflichten.

Die „Sonstigen Rücklagen“, die zum
31. Dezember 2000 36 Mio. � ����	���� 
���
zweckgebundene Passivpositionen für regionale
und überregionale Projekte der Finanzgruppe wie
z. B. betriebswirtschaftliche Projekte, Wirtschafts-
förderung und Datenverarbeitung. Darüber hinaus
beinhalten die Sonstigen Rücklagen Reserven für
Inventar und Instandhaltungsmaßnahmen sowie
für Einzelprojekte wie den Neubau auf dem
Grundstück am Warmbüchenkamp. Sie sind nach
kaufmännischen Gesichtspunkten gebildet wor-
den. Zur Finanzierung dieser Projekte sind Umla-
gen von den Mitgliedssparkassen aufgebracht
worden.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Die Sicherheitsrücklage des NSGV beträgt
45,1 Mio. � ���� ���� ���
��	��� ������	��
36 Mio. ��������	�������
����������������t-
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gliedssparkassen ist die Einsichtnahme der Ab-
schlussunterlagen über den NSGV jederzeit mög-
lich, sodass über diese Positionen stets ausrei-
chend Transparenz herrscht.

Zu 2: Die Rücklagenbildung des NSGV basiert
auf der von dem Niedersächsischen Finanzminis-
terium als oberster Sparkassenaufsichtsbehörde
genehmigten Satzung. Sie ist angemessen und
zulässig.

Die steuerliche Behandlung der Rücklagen des
NSGV folgt aus der im Körperschaftsteuergesetz
geregelten Steuerfreiheit der Körperschaften des
öffentlichen Rechts.

Zu 3: Die Höhe der Sicherheitsrücklage machte es
in den letzten Jahren nicht notwendig, sie aus
Mitteln der Verbandsumlage zu dotieren. Aus
diesem Grunde gibt es keine Veranlassung, im
Zusammenhang mit der Sicherheitsrücklage eine
Begrenzung der Verbandsumlage anzustreben.

Die Frage der Höhe der Sicherheitsrücklage
könnte jedoch mit dem sukzessiven Auslaufen der
Gewährträgerhaftung für die NORD/LB und die
LBS Nord ab 18. Juli 2005 diskutiert werden.
Eventuell können in Zukunft Bestandteile der
Sicherheitsrücklage für den Ausbau der Sicher-
heitsreserve der Sparkassen verfügbar gemacht
werden. Die Entscheidung darüber obliegt den
zuständigen Gremien der niedersächsischen Spar-
kassenorganisation.

Anlage 22

Antwort

des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur auf
die Frage 29 der Abg. Frau Mundlos (CDU):

Landesregierung wirbt für den Lehrer-
beruf -

Universität Hannover weist drei von vier
Bewerbern für das Lehramtsstudium
mangels Ausbildungskapazitäten ab

Die Hannoversche Allgemeine Zeitung vom
15. August 2001 meldet: „Die Universität
verzeichnet eine große Nachfrage nach Stu-
dienplätzen. Für das Lehramt an Grund-,
Haupt- und Realschulen haben sich zum
kommenden Wintersemester 1 132 Kandida-
ten beworben - auf 280 freie Plätze. Auch das
Lehramtsstudium für Gymnasien steht hoch
im Kurs. Für die 245 vorhandenen Plätze sind
586 Bewerbungen eingegangen.“ Demnach
musste die Universität Hannover mangels
entsprechender Ausbildungskapazitäten drei

von vier Bewerberinnen und Bewerbern für
das Lehramtsstudium abweisen.

Gleichzeitig wirbt die Landesregierung mit
großformatigen Informationsbroschüren und
vollmundigen Worten landesweit für den
Lehrerberuf.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie war das Verhältnis von zur Verfügung
stehenden Studienplätzen im Lehramtsstudi-
um und Bewerbungen zum Beginn des Win-
tersemesters 2001/2002 in den einzelnen nie-
dersächsischen Lehrer ausbildenden Hoch-
schulen, differenziert nach Lehrämtern und
Studienfächern?

2. Welche zusätzlichen Kapazitäten sind zum
Beginn des Wintersemesters 2001/2002 in
welchen Lehrer ausbildenden Studiengängen
für welche Studienfächer mit wie vielen zu-
sätzlichen Studienplätzen unter Einsatz wel-
cher und wie vieler zusätzlicher Stellen ge-
schaffen worden?

3. Wie will die Landesregierung auf der einen
Seite glaubwürdig für den Lehrerberuf wer-
ben, wenn auf der anderen Seite nach wie vor
in den Lehrer ausbildenden Fächern wegen
Zulassungsbeschränkungen in erheblichem
Maße Studienbewerberinnen und -bewerber
abgewiesen werden?

Das Zulassungsverfahren zum Studium in den
zulassungsbeschränkten Lehramtsstudiengängen
wird in Niedersachsen durch die jeweilige Hoch-
schule durchgeführt, da keine zentrale Stelle für
diese Studiengänge eingerichtet ist. Daher melden
sich Studierwillige (anders als bei den ZVS-
Verfahren) an zwei bis drei oder mehr Hochschu-
len an, um sicher zu gehen, das Studium an einem
Standort antreten zu können. Dabei ist die Nach-
frage an einigen Hochschulen - so auch Hannover
- besonders hoch. Da die Nachrückverfahren für
die Studienanfänger/innen noch nicht abgeschlos-
sen sind, können momentan noch keine verlässli-
chen Aussagen darüber gemacht werden, ob die
zur Verfügung stehenden Studienplätze alle belegt
werden.

Im Studiengang für das Lehramt an Gymnasien
standen im vergangenen Studienjahr 2 269 Plätze
zur Verfügung, von denen 1 997 belegt wurden
(Die Zahl der Studienanfänger/innen entspricht in
etwa der Hälfte der belegten Plätze in den Unter-
richtsfächern). In Anbetracht der zu erwartenden
höheren Nachfrage infolge der Werbemaßnahmen
durch die Landesregierung wurde die Anfänger-
kapazität für das Lehramt an Grund-, Haupt- und
Realschulen um mehr als 300 Plätze auf 2 338
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erhöht. In den Unterrichtfächern für das Lehramt
an Gymnasien wurde die Kapazität auf 2 629
Plätze ausgeweitet.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Es wird auf die beigefügte Tabelle 1 ver-
wiesen, in der nur die zulassungsbeschränkten
Teilstudiengänge aufgeführt sind, da nur hierfür
Bewerbungszahlen vorliegen.

Zu 2: Zum Vergleich der zur Verfügung stehen-
den Studienanfängerplätze im Studiengang für das
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen siehe
Tabelle 2. Für das Studium des Lehramtes für
Sonderpädagogik wurde die Aufnahmekapazität
von 195 auf 223 Studienplätze erweitert. Dabei
wurden an der Uni Hannover 12 und an der Uni
Oldenburg 16 neue Studienplätze geschaffen.

Tabelle 2

Hochschule Studienjahr
2000/01

Studienjahr
2001/02

TU Braunschweig 338 360
Uni Hannover 260 280
Uni Hildesheim 330 331
Uni Lüneburg 257 259
Uni Oldenburg 370 410
Uni Osnabrück 270 315
HS Vechta 200 200
Summe 2.025 2.155

Den Hochschulen wurden insgesamt
14,5 zusätzliche Stellen für die Lehramtsausbil-
dung im Studienjahr 2001/02 zu Verfügung ge-

stellt. Im Einzelnen wurden die Lehramtsstudien-
gänge wie folgt verstärkt:

Uni Oldenburg 5 Stellen BAT IIa ab 09/01 bis
09/06 LGHR und LfSo
Uni Osnabrück 3 Stellen BAT IIa ab 09/01 bis
09/06 LGHR
TU Braunschweig 2,5 Stellen BAT IIa ab
09/01 bis 09/06 LGHR
Uni Hannover 4 Stellen BAT IIa ab 09/01 bis
09/06 LGHR und LfSo.

Zu 3: Die in der Frage aufgestellte Behauptung,
dass wegen der Zulassungsbeschränkungen Stu-
dienbewerberinnen und –bewerber in erheblichem
Maße abgewiesen werden, ist ausweislich der
vorliegenden Daten nicht richtig.
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Anlage 23

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 30 der Abg.
Frau Jahns und Frau Vockert (CDU):

Aktionsprogramm für die Zusammenarbeit
von Schule und Sportverein in Niedersach-
sen

Auf einer Veranstaltung in Bramstedt (Land-
kreis Cuxhaven) am 20. August 2001 hat der
Niedersächsische Ministerpräsident auf eine
Frage zum „Aktionsprogramm für die Zu-
sammenarbeit von Schule und Sportverein in
Niedersachsen“ dargestellt, dass er es sich vor-
stellen könne, sowohl den Schießsport als auch
das Boxen mit in das Programm aufzunehmen.
„Vielleicht kommt da noch etwas“, so der
Niedersächsische Ministerpräsident.

Ich frage die Landesregierung:

1. Trifft diese Aussage zu?

2. Wird die Landesregierung ihre bisherige
Verweigerungshaltung gegenüber den ge-
nannten Sportarten in Bezug auf die Beteili-
gung des „Aktionsprogramms für die Zusam-
menarbeit von Schule und Sportverein in Nie-
dersachsen“ aufgeben?

3. Zu welchem Zeitpunkt ist damit zu rechnen,
dass der Schießsport und auch das Boxen mit
in das „Aktionsprogramm für die Zusammen-
arbeit von Schule und Sportverein in Nieder-
sachsen“ aufgenommen werden?

Das „Aktionsprogramm für die Zusammenarbeit
von Schule und Sportverein in Niedersachsen“
wurde im Dezember 1995 zwischen dem Landes-
sportbund Niedersachsen und dem Niedersächsi-
schen Kultusministerium vereinbart. Mit dem
„Aktionsprogramm“ wird im Rahmen der Öffnung
von Schule eine Zusammenarbeit von Schulen und
Sportvereinen mit dem Ziel angestrebt, Kinder und
Jugendliche entsprechend ihren Neigungen, Wün-
schen und Fähigkeiten über den Sportunterricht
hinaus an sportliche Betätigungen heranzuführen
sowie vorhandene Kompetenzen der Sportlehr-
kräfte und der Übungsleiterinnen und Übungsleiter
gegenseitig nutzbar zu machen. Bei der Zusam-
menarbeit können Einrichtungen der Jugendarbeit,
der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kin-
der- und Jugendschutzes einbezogen werden.

Das „Aktionsprogramm“ schafft insbesondere die
Möglichkeit, Kooperationsgruppen einzurichten.
Veranstaltungen der Kooperationsgruppen sind

schulische Veranstaltungen, die Teilnahme ist für
Schülerinnen und Schüler freiwillig. Die Veran-
staltungen unterliegen als Teil des Schulsports
einschlägigen rechtlichen und organisatorischen
Rahmenbedingungen, wie sie im Erlass „Grundsät-
ze und Bestimmungen für den Schulsport“ vom
15. Mai 1998, zuletzt geändert durch Erlass vom
15. März 1999, vorliegen. Kooperationsgruppen
können von schulischen Lehrkräften oder auch von
Übungsleiterinnen und -leitern, die mindestens die
erste Lizenzstufe gem. Rahmenrichtlinien des
Deutschen Sportbundes nachweisen müssen, ge-
leitet werden.

Das mit dem Landessportbund Niedersachsen ge-
schlossene „Aktionsprogramm“ beinhaltet keinen
Automatismus, nach dem die Durchführung von
im Landessportbund organisierten Sportarten in
der Schule ermöglicht wird. Grundlage für die
Berücksichtigung aller Sportarten und Bewegungs-
formen in der Schule bilden vielmehr allgemeine
pädagogische, schulpolitische und sportfachliche
Erwägungen. Diese Betrachtungen können im Er-
gebnis und im Detail von den Entscheidungen des
Landessportbundes Niedersachsen über die Auf-
nahme bestimmter Sportfachverbände abweichen.

Es bestehen allgemeine Bedenken gegen den Um-
gang mit Waffen im Rahmen schulischer Veran-
staltungen. Die Bedenken gründen auf der von
Schülerinnen und Schülern nicht immer trenn-
scharf erfassten und bewusst verarbeiteten Unter-
scheidung zwischen dem sportbezogenen Umgang
mit und der Gewaltanwendung durch Waffen. Der
Einsatz von Waffen im Rahmen schulischer Ver-
anstaltungen - auch wenn er in sportlichem Zu-
sammenhang erfolgt - beinhaltet die latente Gefahr
einer unspezifischen Betrachtung seitens der
Schülerinnen und Schüler. Betroffen können hier-
von insbesondere die Kinder und Jugendlichen
sein, die einen vonseiten der Sportschützenverbän-
de intendierten verantwortlichen Umgang mit dem
Sportgerät Schusswaffe nicht gelernt haben. Dies
wird grundsätzlich auch durch den vielfach in Me-
dien vermittelten Zusammenhang zwischen Gewalt
und dem mit subjektiven Machtvorstellungen ver-
bundenen Schusswaffengebrauch begünstigt. Ver-
wiesen wird an dieser Stelle auf den Erlass des MK
vom 29. Juni 1977, der Lehrkräfte verpflichtet,
Schülerinnen und Schüler zu Beginn eines jeden
Schuljahres darauf hinzuweisen, dass Waffen im
Sinne des Bundeswaffengesetzes nicht mit in die
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Schule oder zu Schulveranstaltungen gebracht
werden dürfen.

Sportschießen setzt eine Verantwortungsfähigkeit
voraus. Das deutsche Waffenrecht erlaubt die Aus-
übung des Schießsports für Kinder ab dem
12. Lebensjahr für Luftdruck-, Federdruck- und
CO2-Waffen. Das Schießen mit Kleinkaliberwaffen
ist ab dem 14. Lebensjahr erlaubt. Die Schule kann
grundsätzlich nicht überprüfen und Gewähr leisten,
ob einzelne Kinder in diesem Alter die erforderli-
che Fähigkeit besitzen. Dies kann auch nicht im
Rahmen der Zusammenarbeit von Schule und
Sportverein den in den Sportvereinen tätigen Ü-
bungsleiterinnen und Übungsleitern überantwortet
werden.

Im Rahmen des Schulsports können auch be-
stimmte Kampfformen angeboten und durchge-
führt werden. Dazu zählen z. B. das Ringen und
die Sportart Judo. Die Schülerinnen und Schüler
können beim sportlichen Kämpfen lernen, den
eigenen Körper und den des Partners oder der
Partnerin zu achten. Sie lernen beim sportlichen
Kämpfen auch, ihre Emotionen zu beherrschen und
die Regeln einzuhalten. Kämpfen kann im Schul-
sport deshalb sinnvoll nur durchgeführt werden,
wenn dem Prinzip der Fairness ein sehr hoher
Stellenwert eingeräumt wird. Das schließt die
Achtung der Unversehrtheit des Partners oder der
Partnerin ein.

Das Boxen gehört nicht zu den Sportarten in Nie-
dersachsen, die im Schulsport angeboten und
durchgeführt werden. Dem Boxen liegt eine
Kampfidee zugrunde, die eine Schädigung des
Gegners oder Partners durch Schläge auf den Kör-
per, insbesondere auf den Kopf, nicht nur billigend
in Kauf nimmt, sondern direkt mit dem Ziel ver-
knüpft, dessen Niederschlag herbeizuführen. Die
Grundsätze für den Schulsport in Niedersachsen
führen dazu aus, dass nur solche Kampfsportarten
aufgegriffen und in der Schule eingesetzt werden
können, die eine körperliche Schädigung des Geg-
ners ausschließen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die gestellten
Fragen wie folgt:

Zu 1: Ja.

Zu 2: Der Ministerpräsident hat auf Wunsch des
Landessportbundes das Kultusministerium um eine
Prüfung der bisherigen Regelungen gebeten. Die
erneuten Abwägungen haben ergeben, dass an der
jetzigen Praxis festgehalten werden soll.

Zu 3: Entfällt.

Anlage 24

Antwort

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten auf die Frage 31 der Abg. Frau Hansen
und Abg. Ehlen (CDU):

Bereitstellung von Planstellen für das Lan-
desamt für Verbraucherschutz

Das Landesamt für Verbraucherschutz hat am
1. Juli 2001 in Oldenburg seine Arbeit aufge-
nommen. Minister Bartels hat am
15. Juni 2001 im Landtag erklärt, dass er die
für das neue Amt erforderlichen Planstellen
aus seinem Zuständigkeitsbereich beschaffen
könne. Die erforderlichen Stellen sollten im
Einzelplan 10 eingespart werden, sodass die
Stellenausstattung des Landesamtes vom
Landwirtschaftsministerium aus eigener Kraft
vorgenommen werden sollte.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie sehen im Einzelnen der Stellenplan und
die bisherige Stellenbesetzung im Landesamt
aus?

2. Welche konkreten Stellen sind davon (Fra-
ge 1) im Einzelplan 10 eingespart und in das
Landesamt überführt worden?

3. Wie bewertet sie Befürchtungen einiger Be-
diensteter, dass für den Aufbau des Lan-
desamtes letztlich doch noch Planstellen aus
den Untersuchungsämtern bzw. bisherigen
Fachdienststellen des Verbraucherschutzes ab-
gezogen werden?

Zum 1. Juli 2001 wurde das Landesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit
Dienstsitz in Oldenburg gegründet. Damit die neu-
en Anforderungen an den Verbraucherschutz und
die Lebensmittelsicherheit in Niedersachsen sach-
gerecht erfüllt werden können, sieht die Landesre-
gierung u. a. den Einsatz von mehr Personal vor.
Es ist für das neue Landesamt außerordentlich
wichtig, dass der zusätzliche Personalbedarf, der
sich im Haushaltsplanentwurf niederschlägt, ge-
deckt wird. Ich bin daher selbstverständlich gerne
bereit, den Stellenplan des Landesamtes kurz zu
erläutern.

Im Einzelnen beantworte ich die Fragen wie folgt:

Zu 1: Der Entwurf des Stellenplanes des LAVES
(Kap. 09 41) setzt sich zum weitaus überwiegen-
den Teil, d. h. zu mehr als 92 %, aus den Stellen
der bisherigen Untersuchungsämter (bisher eben-
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falls Kap. 09 41) sowie den Stellen, die aus Kap.
03 05 und 09 40 im Zuge der Verlagerung von
Aufgaben der Bezirksregierungen an das Lan-
desamt umgesetzt wurden, zusammen.

Es ist darüber hinaus vorgesehen, sieben Planstel-
len des höheren Dienstes, davon je eine Stelle der
BesGr. B 4 und B 2 für die Amtsleitung, sieben
Stellen des gehobenen Dienstes und fünf Stellen
für Verwaltungsangestellte und Arbeiter neu einzu-
richten. Zur Besetzung der Stellen wurden diese
z. T. öffentlich ausgeschrieben. Das Auswahlver-
fahren unter den Bewerberinnen und Bewerbern
läuft derzeit und wird schnellstmöglich zum Ab-
schluss gebracht. Einstellungen erfolgen vor dem
Vorliegen des verabschiedeten Haushaltsplanes auf
überplanmäßig eingerichteten Angestelltenstellen.

Weitere 18 Stellen überwiegend des mittleren
Dienstes werden zur Deckung des Mehrbedarfes
im Bereich der BSE-Diagnostik eingerichtet.

Insgesamt verfügt die Verwaltung des Landes im
Bereich Verbraucherschutz und Lebensmittel-
überwachung – das sind die Kapitel 09 40 und
09 41 zusammen - damit über 542 Planstellen und
Stellen und damit über 37 neu ausgebrachte Stellen
mehr, als im Haushaltsplan für das laufende HJ
vorgesehen sind.

Weitere Einzelheiten bitte ich dem Haushaltsplan-
entwurf für die HJ 2002 und 2003 zu entnehmen.

Zu 2: Aus dem Einzelplan 10, dem Haushalt der
Landesforstverwaltung, wurden keine konkreten
Stellen zur Verlagerung an das Landesamt einge-
spart. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
wurde jedoch, zusätzlich zu den bereits eingeplan-
ten Personalverminderungen, aus den Personal-
kostenbudgets im Einzelplan 10 im Haushaltsjahr
2002 insgesamt ein weiterer Betrag in Höhe von
1,05 Millionen Euro eingespart.

Zu 3: In das Landesamt wurden die bisherigen
Untersuchungsämter unter Beibehaltung ihrer
Standorte und ihrer Aufgaben als Institute integ-
riert. In organisationsrechtlicher Sicht sind die
bisherigen Untersuchungsämter damit Teil des
Landesamtes, wie beispielsweise ein Dezernat Teil
der Bezirksregierung ist. Die Planstellen und Stel-
len aller Institute und Dezernate des Landesamtes
sind im Kap. 09 41 ausgebracht und nicht vonein-
ander getrennt ausgewiesen.

Es ist derzeit nicht vorgesehen, über die zum
1. Juli 2001 vorgenommenen Umsetzungen hinaus

weiteres Personal aus den Instituten in die zentra-
len Dezernate des LAVES umzusetzen.

Anlage 24

Antwort

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten auf die Frage 31 der Abg. Frau Hansen
und Abg. Ehlen (CDU):

Bereitstellung von Planstellen für das Lan-
desamt für Verbraucherschutz

Das Landesamt für Verbraucherschutz hat am
1. Juli 2001 in Oldenburg seine Arbeit aufge-
nommen. Minister Bartels hat am
15. Juni 2001 im Landtag erklärt, dass er die
für das neue Amt erforderlichen Planstellen
aus seinem Zuständigkeitsbereich beschaffen
könne. Die erforderlichen Stellen sollten im
Einzelplan 10 eingespart werden, sodass die
Stellenausstattung des Landesamtes vom
Landwirtschaftsministerium aus eigener Kraft
vorgenommen werden sollte.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie sehen im Einzelnen der Stellenplan und
die bisherige Stellenbesetzung im Landesamt
aus?

2. Welche konkreten Stellen sind davon (Fra-
ge 1) im Einzelplan 10 eingespart und in das
Landesamt überführt worden?

3. Wie bewertet sie Befürchtungen einiger Be-
diensteter, dass für den Aufbau des Lan-
desamtes letztlich doch noch Planstellen aus
den Untersuchungsämtern bzw. bisherigen
Fachdienststellen des Verbraucherschutzes ab-
gezogen werden?

Zum 1. Juli 2001 wurde das Landesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit
Dienstsitz in Oldenburg gegründet. Damit die neu-
en Anforderungen an den Verbraucherschutz und
die Lebensmittelsicherheit in Niedersachsen sach-
gerecht erfüllt werden können, sieht die Landesre-
gierung u. a. den Einsatz von mehr Personal vor.
Es ist für das neue Landesamt außerordentlich
wichtig, dass der zusätzliche Personalbedarf, der
sich im Haushaltsplanentwurf niederschlägt, ge-
deckt wird. Ich bin daher selbstverständlich gerne
bereit, den Stellenplan des Landesamtes kurz zu
erläutern.

Im Einzelnen beantworte ich die Fragen wie folgt:

Zu 1: Der Entwurf des Stellenplanes des LAVES
(Kap. 09 41) setzt sich zum weitaus überwiegen-
den Teil, d. h. zu mehr als 92 %, aus den Stellen
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der bisherigen Untersuchungsämter (bisher eben-
falls Kap. 09 41) sowie den Stellen, die aus Kap.
03 05 und 09 40 im Zuge der Verlagerung von
Aufgaben der Bezirksregierungen an das Lan-
desamt umgesetzt wurden, zusammen.

Es ist darüber hinaus vorgesehen, sieben Planstel-
len des höheren Dienstes, davon je eine Stelle der
BesGr. B 4 und B 2 für die Amtsleitung, sieben
Stellen des gehobenen Dienstes und fünf Stellen
für Verwaltungsangestellte und Arbeiter neu einzu-
richten. Zur Besetzung der Stellen wurden diese
z. T. öffentlich ausgeschrieben. Das Auswahlver-
fahren unter den Bewerberinnen und Bewerbern
läuft derzeit und wird schnellstmöglich zum Ab-
schluss gebracht. Einstellungen erfolgen vor dem
Vorliegen des verabschiedeten Haushaltsplanes auf
überplanmäßig eingerichteten Angestelltenstellen.

Weitere 18 Stellen überwiegend des mittleren
Dienstes werden zur Deckung des Mehrbedarfes
im Bereich der BSE-Diagnostik eingerichtet.

Insgesamt verfügt die Verwaltung des Landes im
Bereich Verbraucherschutz und Lebensmittel-
überwachung – das sind die Kapitel 09 40 und
09 41 zusammen - damit über 542 Planstellen und
Stellen und damit über 37 neu ausgebrachte Stellen
mehr, als im Haushaltsplan für das laufende HJ
vorgesehen sind.

Weitere Einzelheiten bitte ich dem Haushaltsplan-
entwurf für die HJ 2002 und 2003 zu entnehmen.

Zu 2: Aus dem Einzelplan 10, dem Haushalt der
Landesforstverwaltung, wurden keine konkreten
Stellen zur Verlagerung an das Landesamt einge-
spart. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
wurde jedoch, zusätzlich zu den bereits eingeplan-
ten Personalverminderungen, aus den Personal-
kostenbudgets im Einzelplan 10 im Haushaltsjahr
2002 insgesamt ein weiterer Betrag in Höhe von
1,05 Millionen Euro eingespart.

Zu 3: In das Landesamt wurden die bisherigen
Untersuchungsämter unter Beibehaltung ihrer
Standorte und ihrer Aufgaben als Institute integ-
riert. In organisationsrechtlicher Sicht sind die
bisherigen Untersuchungsämter damit Teil des
Landesamtes, wie beispielsweise ein Dezernat Teil
der Bezirksregierung ist. Die Planstellen und Stel-
len aller Institute und Dezernate des Landesamtes
sind im Kap. 09 41 ausgebracht und nicht vonein-
ander getrennt ausgewiesen.

Es ist derzeit nicht vorgesehen, über die zum
1. Juli 2001 vorgenommenen Umsetzungen hinaus
weiteres Personal aus den Instituten in die zentra-
len Dezernate des LAVES umzusetzen.

Anlage 25

Antwort

des Ministeriums für Frauen, Arbeit und Soziales
auf die Frage 32 des Abg. Dr. Stumpf (CDU):

„Family-Card“ noch in diesem Jahr

Wie in der Hannoverschen Allgemeinen Zei-
tung vom 6. Januar 2001 nachzulesen war, hat
die Niedersächsische Sozialministerin in Stade
mitgeteilt, dass sie „noch in diesem Jahr eine
‚Family-Card‘ einführen will, die Familien ü-
ber einen Landeszuschuss Vergünstigungen
etwa bei Veranstaltungen, im Nahverkehr und
bei Einkäufen ermöglichen soll.“

Ich frage die Landesregierung:

1. Wann genau ist mit der Einführung der
„Family-Card“ in Niedersachsen zu rechnen?

2. Mit welchem Landeszuschuss in welcher
Höhe und unter welchen Bedingungen können
die Familien rechnen?

3. Wie viel Landesmittel wird die Landesre-
gierung insgesamt für die „Family-Card“ zur
Verfügung stellen?

Familienpolitik ist ein Schwerpunkt der Nieder-
sächsischen Landesregierung. Ziel ist es, Familien
mit Kindern zu stärken und Familienfreundlichkeit
noch stärker zu einem „Markenzeichen“ des Lan-
des Niedersachsen werden zu lassen. Im Rahmen
dieser Zielsetzung soll die Familienkarte zur Sen-
sibilisierung und Stärkung eines gemeinsamen
Verantwortungsgefühls von Land, Kommunen,
Wirtschaft und Verbänden für die Belange und
Bedürfnisse und zur finanziellen Entlastung von
Familien beitragen.

Nach vorbereitenden Arbeiten des zuständigen
Referates in meinem Haus wurde am 28. Mai die-
ses Jahres ein Workshop unter Beteiligung von
infrage kommenden Partnern sowie von Experten
aus Österreich durchgeführt. Die Idee der Famili-
enkarte, die besondere Leistungen für Familien mit
minderjährigen Kindern vorsieht, wurde mit gro-
ßem Interesse aufgenommen.

Dabei hat sich herausgestellt, dass die ursprüngli-
chen Überlegungen der Fachabteilung, die Einfüh-
rung der Familienkarte zunächst modellhaft regio-
nal zu begrenzen, keine Aussicht auf nachhaltigen
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Erfolg versprechen. Wesentlich für das Gelingen
einer Familienkarte ist vielmehr eine flächende-
ckende Einführung für alle in Betracht kommenden
Familien mit Kindern in Niedersachsen und ein
möglichst geringer bürokratischer Aufwand. Fer-
ner müssen zahlreiche Partner auch aus der Wirt-
schaft gewonnen werden, die diese Initiative offen-
siv mittragen.

Eine landesweite Einführung erfordert entspre-
chend mehr Zeit und bedarf einer gründlichen
Vorbereitung und Akquisition.

Der Workshop hat weiter zu dem Ergebnis geführt,
dass es für die Akzeptanz der Familienkarte för-
derlich ist, wenn ein Dritter – und nicht das Land –
unmittelbar Träger der Karte ist. Die Verhandlun-
gen über einen geeigneten Träger werden in der
nächsten Zeit intensiv geführt.

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die einzel-
nen Fragen namens der Landesregierung wie folgt:

Zu 1: Angestrebt wird Ende 2002.

Zu 2 und 3: Aussagen hierzu können noch nicht
getroffen werden, da – wie bereits ausgeführt – die
Ausgestaltung der Familienkarte im Einzelnen
noch mit den verschiedenen Partnern zu entwi-
ckeln sein wird.

Anlage 26

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 33 der Abg.
Frau Vockert (CDU):

Bildungsauftrag für Kindertagesstätten

Im Handelsblatt vom 3. August 2001 hat Bun-
desbildungsministerin Bulmahn (SPD) u. a.
ausgeführt: „Der Kindergarten muss einen kla-
ren Bildungsauftrag erhalten. Dafür ist auch
eine Reform der Erzieherinnenausbildung nö-
tig.“

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche konkreten inhaltlichen Vorgaben
machen der Bund und das Land Niedersachsen
in Bezug auf den Bildungsauftrag von Kin-
dertagesstätten?

2. Welche konkreten inhaltlichen Vorgaben in
Bezug auf die Ausbildung von Erzieherinnen
und Erziehern machen die einschlägigen Vor-
gaben des Bundes und des Landes Niedersach-
sen unter besonderer Berücksichtigung eines
möglichen Bildungsauftrages von Kinderta-
gesstätten?

3. Aus welchen Jahren stammen diese Vorga-
ben jeweils im Einzelnen, inwieweit ist mit
welchem Sachstand eine Überarbeitung ge-
plant?

Der Bildungsauftrag für Kindertagestätten ist so-
wohl bundesgesetzlich im SGB VIII im § 22 (1)
und (2) als auch im Niedersächsischen Gesetz über
Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in der
Fassung vom 4. August geregelt. Unter § 2 finden
sich dazu folgende Ausführungen: „Tageseinrich-
tungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreu-
ung von Kindern. Sie haben einen eigenen Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag.“ Im Mittelpunkt steht
die Förderung des Kindes zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit. Tageseinrichtungen für Kinder sollen insbe-
sondere

- die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken,

- sie in sozial verantwortliches Handeln einfüh-
ren,.

- ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln,
die eine eigenständige Lebensbewältigung im
Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des ein-
zelnen Kindes fördern,

- die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie
fördern,

- den natürlichen Wissensdrang und die Freude
am Lernen pflegen,

um nur die für den Bildungsauftrag besonders re-
levanten Punkte zu nennen.

Die Ausbildung der Fachkräfte dient dazu, sie zur
Umsetzung dieser Vorgaben zu befähigen. In Nie-
dersachsen sind bereits die notwendigen Schritte
zu einer Reform der Erzieherinnenausbildung un-
ternommen worden:

Aufgrund der erweiterten Einsatzmöglichkeiten für
Erzieherinnen und Erzieher nicht nur allein in Kin-
dertagesstätten ist die Rahmenvereinbarung der
Kultusministerkonferenz zur Ausbildung und Prü-
fung von Erziehern/Erzieherinnen überarbeitet
worden (Beschluss vom 28. Januar 2000).

Die Erzieher-/Erzieherinnenausbildung ist eine
Breitbandausbildung, die es ermöglicht, in allen
sozialpädagogischen Einrichtungen selbständig
und eigenverantwortlich als Fachkräfte tätig zu
werden.
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In der neuen Rahmenvereinbarung sind die Ziele
der Ausbildung wie folgt definiert worden:

Kinder und Jugendliche zu erziehen, zu bilden und
zu betreuen erfordert Fachkräfte (Beschluss der
Jugendministerkonferenz von 1998),

- die das Kind und den Jugendlichen in seiner
Personalität und Subjektstellung sehen,

- die Kompetenzen, Entwicklungsmöglichkeiten
und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen
in den verschiedenen Altersgruppen erkennen
und entsprechende pädagogische Angebote
planen, durchführen, dokumentieren und aus-
werten können,

- die als Personen über ein hohes pädagogisches
Ethos, menschliche Integrität sowie gute sozi-
ale und persönliche Kompetenzen und Hand-
lungsstrategien zur Gestaltung der Gruppensi-
tuation verfügen,

- die im Team kooperationsfähig sind,

- die aufgrund didaktisch-methodischer Fähig-
keiten die Chancen von ganzheitlichem und an
den Lebensrealitäten der Kinder und Jugendli-
chen orientiertem Lernen erkennen und nutzen
können,

- die in der Lage sind, sich im Kontakt mit Kin-
dern und Jugendlichen wie auch mit Erwach-
senen einzufühlen, sich selbst zu behaupten
und Vermittlungs- und Aushandlungsprozesse
zu organisieren,

- die als Rüstzeug für die Erfüllung der famili-
energänzenden und –unterstützenden Funktion
über entsprechende Kommunikationsfähigkeit
verfügen,

- die aufgrund ihrer Kenntnisse von sozialen und
gesellschaftlichen Zusammenhängen die Lage
von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern er-
fassen und die Unterstützung in Konfliktsitua-
tionen leisten können,

- die Kooperationsstrukturen mit anderen Ein-
richtungen im Gemeinwesen entwickeln und
aufrechterhalten können,

- die in der Lage sind, betriebswirtschaftliche
Zusammenhänge zu erkennen sowie den An-
forderungen einer zunehmenden Wettbewerbs-
situation der Einrichtungen und Dienste und

einer stärkeren Dienstleistungsorientierung zu
entsprechen.

Auf der Grundlage dieser neuen Qualifikationsbe-
schreibung hat das Land seine Rahmenrichtlinien
gestaltet und ist damit auch auf dem neuesten
Stand fachwissenschaftlicher Erkenntnisse bei der
Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Die Träger der Einrichtungen sorgen dafür,
dass die gesetzlichen Vorgaben entsprechend ihren
spezifischen Profilen in der praktischen Arbeit
umgesetzt werden. Hierbei werden sie u. a. durch
ein Modellvorhaben des Bundes „Nationale Qua-
litätsinitiative im System der Tageseinrichtungen
für Kinder" unterstützt, das in verschiedenen Teil-
projekten die Erarbeitung von pädagogischen
Qualitätskriterien für die Arbeit zum Ziel hat.
Auch Niedersachsen ist daran beteiligt. Die Teiler-
gebnisse werden laufend in die Praxis zurückver-
mittelt. Es ist zu erwarten, dass mit Abschluss des
Modellvorhabens Ergebnisse in Form von Emp-
fehlungen vorliegen, die geeignet sind, den Bil-
dungsauftrag des Kindergartens noch weiter zu
klären, ohne dass hieraus ein starres Curriculum
abgeleitet werden könnte und sollte. Dies entsprä-
che auch nicht dem Stand der Fachdiskussion.

Weiter hat sich das Forum Bildung, eingerichtet
von der Bund-Länder-Kommission für Bildungs-
planung und Forschungsförderung, u. a. in der
Expertengruppe „Förderung von Chancengleich-
heit“ mit Bildung in der frühen Kindheit befasst.
Die Bedeutung dieses Lebensabschnitts für den
Aufbau von Lernkompetenzen wird in dem Bericht
unterstrichen. Vorschläge zu einem zeitgemäßen
Bildungsbegriff, der die gesetzlichen Vorgaben
aufgreift und theoretisch untermauert, wurden e-
benfalls in dieser Expertengruppe beraten.

Zu 2: Für die Erzieherausbildung ist allein die Zu-
ständigkeit des Landes gegeben. Die inhaltlichen
Vorgaben sind enthalten in den „Rahmenrichtli-
nien für die Unterrichtsfächer Pädago-
gik/Psychologie mit Übungen, Sozialpädagogik
mit Übungen und sozialpädagogische Medien der
Fachschule – Sozialpädagogik“. Ziel der Ausbil-
dung ist die Befähigung, Erziehungs-, Bildungs-
und Betreuungsaufgaben zu übernehmen und in
allen sozialpädagogischen Bereichen als Erzieher
oder Erzieherin selbständig und eigenverantwort-
lich tätig zu sein. Die Ausbildung soll eine berufli-
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che Handlungskompetenz vermitteln, die Fach-,
Methoden- und Sozialkompetenz verknüpft.

ZU 3: Die niedersächsische Erzieherausbildung an
Fachschulen – Sozialpädagogik – baut auf der
zweijährigen Berufsfachschule – Sozialassisten-
tin/Sozialassistent - auf. Die Rahmenrichtlinien für
diesen Bildungsgang vom November 1996 werden
derzeit von einer Kommission überarbeitet; der
Entwurf wird in Kürze in die Anhörung gegeben
werden können.

Die Rahmenrichtlinien für die zweijährige Fach-
schule – Sozialpädagogik – stammen vom Septem-
ber 1998. Eine Lehrergruppe erarbeitet derzeit
Vorschläge für Lernfelder, die den Lehrkräften des
Landes zur Gestaltung eines handlungsorientierten
Unterrichts in Kürze zur Verfügung gestellt wer-
den.

Anlage 27

Antwort

des Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales
auf die Frage 34 des Abg. Hagenah (GRÜNE):

Niedersächsische Schulen am RWE-
Powerline-System

Wie einer Pressemeldung der Hannoverschen
Allgemeinen Zeitung vom 10. August 2001 zu
entnehmen war, hat das Energieunternehmen
RWE Plus AG den Internetanschluss für nie-
dersächsische Schulen in Bersenbrück (Kreis
Osnabrück) und Osnabrück über das RWE-
Powerline-System gesponsert. Bisher wurde
diese Technik nur in wenigen Versuchsnetzen
in der BRD erprobt. Weder nationale noch in-
ternationale Expertengremien wie die Strah-
lenschutzkommission oder die Internationale
Kommission zum Schutz vor nichtionisieren-
der Strahlung (ICNPR) haben bisher eine Ab-
schätzung der Auswirkungen vorgenommen
oder entsprechende Empfehlungen zum Um-
gang mit der Powerline-Kommunikation abge-
geben. Angesichts dieser schwachen Datenla-
ge ist die Inbetriebnahme von neuen Ver-
suchsnetzen gerade an Schulen als bedenklich
einzuschätzen, weil gerade Kindern und Ju-
gendlichen gegenüber die Prinzipien der Vor-
sorge im Gesundheitsschutz besonders hoch zu
bewerten sind.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Erkenntnisse liegen der Landesre-
gierung über die Auswirkungen der Powerline-
Kommunikation auf die menschliche Gesund-
heit vor?

2. Welche Gründe sprechen nach Ansicht der
Landesregierung dafür, eine bisher kaum er-

probte Technik wie das Powerline-System, ü-
ber deren mögliche negative Auswirkungen
auf die Gesundheit der Menschen wenig be-
kannt ist, ausgerechnet in Schulen einzuset-
zen?

3. Welche Erkenntnisse liegen der Landesre-
gierung vor bezüglich negativer  Einflüsse von
Powerline auf den existierenden Kurzwellen-
funkverkehr und die Sicherheit der bestehen-
den Funkdienste (Rettungsdienste, Polizei,
Flugverkehr)?

Die hier angesprochene Technologie der Powerli-
ne-Communication (PLC) dient der Anbindung
von Computern an das Internet. Das Funktions-
prinzip von PLC stellt sich wie folgt dar: Die Sig-
nale aus dem Telekommunikationsnetz werden
hinter der Trafostation als Hochfrequenzsignal auf
das Niederspannungsnetz moduliert. Von dort
werden sie, wie der Strom, zum Haus transportiert.
Ein Powerline-Koppler schaltet die Signale auf die
hausinternen Stromleitungen. Mit Hilfe spezieller
Modems können sie anschließend ausgekoppelt
und an die an das Hausnetz angeschlossenen Com-
puter weitergeleitet werden. Da das System auch in
umgekehrter Richtung funktioniert, ist mittels PLC
der Weg per Steckdose ins Internet frei; es können
damit aber auch billige Intranet-Lösungen realisiert
werden, weil die Verlegung spezieller Netzwerk-
kabel entfällt.

Als bundesweit erster Anbieter ging der RWE-
Konzern (Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswer-
ke) am 1. Juli 2001 in den Markt. Im letzten Jahr
wurde ein Modellversuch mit ca. 200 Haushalten
in Essen begonnen, weitere Feldversuche wurden
nach Herstellerangaben in 16 Ländern bzw. Regio-
nen (z. B. Brasilien, Hongkong) durchgeführt.
Auch Schulen (z. B. in Essen) sind in den deut-
schen Modellversuch einbezogen. Bis Ende des
Jahres sollen weitere Städte im Rhein-Ruhrgebiet
hinzukommen. Darüber hinaus soll PLC in Koope-
ration mit den örtlichen Stadtwerken auch in ande-
ren Städten wie Berlin oder Leipzig angeboten
werden.

Die Niedersächsische Landesregierung ist der Auf-
fassung, dass bei jeder neuen Technologie selbst-
verständlich Nutzen und Risiken gegeneinander
abgewogen werden müssen. Wenn Risiken oder
wissenschaftlich fundierte Bedenken bestehen,
sind Land und Bund gefordert,. zu prüfen, ob und
wie die Nutzung der Technologie unter Einhaltung
bestimmter Grenz- oder Vorsorgewerte möglich
ist.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Auswirkungen von PLC auf die menschliche
Gesundheit sind bisher aus den Feldversuchen
nicht bekannt geworden.

Zu 2: Die Landesregierung steht neuen Informati-
onstechnologien prinzipiell aufgeschlossen gegen-
über. Das Ziel, die heranwachsenden Generationen
mit Informationstechnologien wie dem Internet
vertraut zu machen, bedarf großer Anstrengungen
seitens des Landes. Das Ziel der Chancengleichheit
aller Schülerinnen und Schüler kann nur durch
umfassende technische Einbindung aller Schulen
erreicht werden, da bei weitem nicht alle Schüle-
rinnen und Schüler das Internet zu Hause nutzen
können. Daher wird die Internetanbindung der
Schulen insbesondere auch durch das Aktionspro-
gramm n-21 der Landesregierung gefördert.

Mit keiner anderen Technologie könnten Schulen
derzeit so rasch, komplett und ohne jede teure
Baumaßnahme an das Internet angeschlossen wer-
den wie mit PLC. Das gleiche gilt für die Vernet-
zung von Klassenräumen. Von daher ist es konse-
quent, die neue Technologie zunächst in Modell-
versuchen einer kritischen Bewertung zu unterzie-
hen.

Zu 3: Am 8. Mai 2001 ist die Frequenzbereichs-
zuweisungsplanverordnung in Kraft getreten. Die-
se Rechtsverordnung des Bundes enthält u. a. die
Nutzungsbestimmung 30 (NB 30), die Grenzwerte
für die Störfeldstärken von Frequenznutzungen in
und längs von Leitern (z. B. Powerline) vor-
schreibt. Diese Grenzwerte wurden so gewählt,
dass einerseits Frequenznutzungen im Freiraum
unter normalen Betriebsbedingungen nicht unan-
gemessen gestört werden, andererseits durch zu
niedrige Grenzwerte neue Verfahren der Tele-
kommunikation nicht von vornherein verhindert
werden.

Die Regelung stellt sicher, dass Störungen von
Funkanwendungen durch Frequenznutzungen in
Kabelanlagen verhindert werden. Die freizügige
Nutzung von Frequenzen in und längs von Leitern
ist erlaubt, wenn in dem betreffenden Frequenzbe-
reich keine sicherheitsrelevanten Funkdienste be-
trieben werden und bestimmte Grenzwerte der
Störstrahlung eingehalten werden.

Anlage 28

Antwort

der Staatskanzlei auf die Frage 35 des Abg. Schü-
nemann (CDU):

Ministerpräsident Gabriel bezeichnet Ver-
anstaltung der SPD mit dem DGB-
Landesvorsitzenden Tölle als „skurril“ und
„lebensfeindlich“

Wie der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung
vom 20. August 2001 und der Nordwest-
Zeitung vom 22. August 2001 zu entnehmen
ist, hatte die Landes-SPD am Samstag, den
18. August 2001 Betriebsräte zu einer Veran-
staltung geladen, auf der der DGB-
Landesvorsitzende Hartmut Tölle und Minis-
terpräsident Gabriel gesprochen haben.

Ministerpräsident Gabriel habe laut HAZ (s. o.)
die Veranstaltung „gesprengt“, indem er sie als
„skurril“ bezeichnete. Die Veranstaltung der
SPD am Sonnabendnachmittag sei ein „Aus-
weis von Lebensfeindlichkeit“ und „nervt ihre
Mitglieder“. Der Vortrag des laut Gabriel
(NWZ s. o.) „langen, klassenkämpferischen
Grußwortes“ von DGB-Chef Tölle grenze an
„parteischädigendes Verhalten“. Der „unge-
duldige“ (HAZ s. o.) Ministerpräsident habe
wegen seiner „persönlichen Attacken“ (NWZ
s. o.) den DGB-Chef „sprachlos“ (HAZ s. o.)
zurückgelassen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Trifft es zu, dass der Termin der Veranstal-
tung auf Wunsch der Staatskanzlei bzw. des
Büros Gabriels so ungünstig zustande kam?

2. Liegt der Umgang des Ministerpräsidenten
mit dem DGB-Vorsitzenden Tölle in dessen
Kritik an den bildungspolitischen Vorhaben
Gabriels und an dem mangelnden Engagement
der Landesregierung im Bündnis für Arbeit
begründet?

3. Aus welchen Gründen hat der Ministerprä-
sident das Grußwort des DGB-Vorsitzenden
als „an parteischädigendes Verhalten gren-
zend“ (NWZ s. o.) bezeichnet; sieht die Lan-
desregierung im DGB-Vorsitzenden in erster
Linie einen der Parteidisziplin unterworfenen
Parteigenossen?

Die Anfrage beantworte ich namens
der Landesregierung zusammenge-
fasst wie folgt:

Zu 1 bis 3: Bei dem genannten Ter-
min handelte es sich um eine von der
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitneh-
merfragen in der Sozialdemokrati-
schen Partei Deutschlands (SPD) or-
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ganisierte Veranstaltung, zu der Herr
Ministerpräsident Gabriel ebenso wie
der Vorsitzende des
DGB-Landesbezirks Niedersachsen,
Herr Tölle, als Redner eingeladen wa-
ren. Der Veranstaltungstermin war
weit im Vorfeld von den Veranstal-
tern u. a. mit dem Persönlichen Büro
des Ministerpräsidenten abgestimmt
worden. Angesichts des sehr hoch-
sommerlichen Wetters an diesem Tag
hat Herr Ministerpräsident Gabriel in
einer launigen Rede die Schwierig-
keiten thematisiert, diese Veranstal-
tung unter solchen Witterungsbedin-
gungen in der beabsichtigten Weise
durchzuführen. Eine persönliche Kri-
tik an den Anwesenden war damit
nicht verbunden.

Anlage 29

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 36 des Abg.
Frau Schwarz (CDU):

Werbeschreiben der Bezirksregierung We-
ser-Ems für den Niedersächsischen Sekun-
darstufentag 2001 zum Thema „Haupt-
schule und Realschule in einem Boot“

Die Bezirksregierung Weser-Ems, Außenstelle
Osnabrück, wirbt in einem Schreiben vom
27. August 2001 „an alle allgemein bildenden
Schulen im Regierungsbezirk Weser-Ems“ für
eine Veranstaltung wie folgt: „Der Verband
Bildung und Erziehung führt am
6. September 2001 in Oldenburg den Nieder-
sächsischen Sekundarstufentag 2001 mit dem
Titel ‚Hauptschule und Realschule in einem
Boot‘ durch. Ich weise empfehlend auf dieses
Angebot hin. Lehrkräften kann auf Antrag
Sonderurlaub gewährt werden, wenn dienstli-
che Gründe nicht entgegenstehen. Entspre-
chende Anträge bitte ich wohlwollend zu prü-
fen.“

Dies Schreiben verwundert insofern nicht, als
„Hauptschule und Realschule in einem Boot“
den bildungspolitischen Zielsetzungen der
Landesregierung entspricht. Unterzeichnet ist
das Schreiben vom Schulabteilungsleiter Hans
Kaiser, ehemals SPD-MdL, bearbeitet von der
Regierungsschuldirektorin Baethge, einer
SPD-Unterbezirksvorsitzenden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Auf welche Veranstaltungen welcher ande-
ren Lehrerverbände hat die Bezirksregierung
Weser-Ems mit entsprechenden Schreiben an

alle allgemein bildenden Schulen mit aus-
drücklicher Empfehlung und der Anregung,
Anträge auf Sonderurlaub wohlwollend zu
prüfen, in den Kalenderjahren 2000 und 2001
hingewiesen?

2. Sind die übrigen Bezirksregierungen sowohl
in Bezug auf die genannte Veranstaltung als
auch in Bezug auf Veranstaltungen anderer
Lehrerverbände in den Kalenderjahren 2000
und 2001 entsprechend vorgegangen?

3. Will sie bestreiten, dass für Veranstaltungen
von Lehrerverbänden mit Schreiben an alle
allgemein bildenden Schulen mit entsprechen-
den Empfehlungen und Bitten um wohlwol-
lende Prüfungen nur dann geworben wird,
wenn es den bildungspolitischen Zielsetzungen
der Landesregierung - in unmittelbarem zeitli-
chem Zusammenhang mit der Kommunalwahl
- entspricht?

Seit Jahren ist es im Regierungsbezirk Weser-Ems
üblich, dass vonseiten der Schulabteilung auf pä-
dagogische Veranstaltungen empfehlend hingewie-
sen wird. Dabei werden bestimmte Berufsverbände
oder Bildungsträger nicht bevorzugt. Der Ort der in
der Anfrage genannten Veranstaltung, eine Kon-
kordatsschule, und die bei dieser Veranstaltung
auftretenden Referenten boten wegen ihrer Unab-
hängigkeit durchaus die Gewähr, dass zum Thema
Sekundarschule ein breites Meinungsspektrum
dargestellt wurde. Unter anderem erhielt auch der
schulpolitische Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion die Gelegenheit, sich zu äußern.
Der Hauptvortrag wurde von einer Professorin der
Universität Oldenburg gehalten. Insofern war auch
von dieser Seite eine wissenschaftlich unabhängige
Sicht auf das Thema gewährleistet.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die gestellten
Fragen wie folgt:

Zu 1: Emsland-Grundschultag am 1. Februar 2000
(GEW); Osnabrücker Grundschultag am 2. März
2000 (GEW); Forum Schule 2000 am 5. April
2000 (GEW).

Zu 2: Nein.

Zu 3: Ja.

Anlage 30

Antwort

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten auf die Frage 37 des Abg. Klein
(GRÜNE):
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Testung von Schlachtrindern in Nieder-
sachsen auf BSE

Seit Dezember 2000 besteht aufgrund einer
Bundesverordnung die Pflicht, ursprünglich
alle über 30 Monate alten, derzeit alle über
24 Monate alten Schlachtrinder einem BSE-
Schnelltest zu unterziehen. Während einer Ü-
bergangszeit, in der staatliche Untersuchungs-
kapazitäten in Niedersachsen noch nicht aus-
reichend vorhanden waren, wurden Tests -
entgegen den Vorschriften des Runderlasses
vom 20. Oktober 1992 (Nds. MBl. S. 1594) -
von privaten Laboreinrichtungen auch außer-
halb Niedersachsens anerkannt. Trotz seit
spätestens März dieses Jahres ausreichend
vorhandener staatlicher Untersuchungskapa-
zitäten kommt es zur Inanspruchnahme priva-
ter Untersuchungseinrichtungen durch nieder-
sächsische Rinder schlachtende Betriebe. Die
Gründe sind wahrscheinlich in deren kunden-
freundlichen Bedingungen und den relativ
niedrigen Untersuchungskosten zu suchen.
Allerdings ist die Gesetzeslage so eindeutig,
dass nur Ergebnisse von staatlichen Untersu-
chungsämtern anerkannt werden dürften.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie gedenkt sie die beschriebene Diskre-
panz zwischen Gesetzeslage und Praxis bei
Durchführung von BSE-Schnelltests zu besei-
tigen?

2. Wie viele private Labors aus welchen Bun-
desländern wurden von niedersächsischen
Rinder schlachtenden Betrieben für BSE-
Schnelltests zurzeit des ungenügenden Aus-
baus staatlicher Untersuchungskapazitäten in
Anspruch genommen, und wie viele sind es
derzeit noch?

3. Sind nach Meinung der Landesregierung
auch Qualitätsunterschiede die Gründe dafür,
dass private Labors BSE-Schnelltests billiger
durchführen als staatliche Untersuchungsäm-
ter?

Mit der "Verordnung zur fleischhygienerechtlichen
Untersuchung von geschlachteten Rindern auf
BSE" vom 1. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1659),
die am 6. Dezember 2000 in Kraft getreten ist,
wurde die Untersuchung von Rindern im Alter von
über 30 Monaten mit anerkannten Tests im Rah-
men der Fleischuntersuchung vorgeschrieben. Die
Altersgrenze von 30 Monaten ist mit der "Ersten
Verordnung zur Änderung der Verordnung zur
fleischhygienerechtlichen Untersuchung von ge-
schlachteten Rindern auf BSE" vom
25. Januar 2001 (BGBl. I S. 164), die am
31. Januar 2001 in Kraft trat, auf 24 Monate her-
abgesetzt worden.

Nach § 3 der Basisverordnung hat die zuständige
Behörde auf Antrag entsprechende Untersuchun-
gen im Rahmen betriebseigener Kontrollen bei
Rindern, die nicht der amtlichen Untersuchung zu
unterziehen sind, zu genehmigen, wenn die Labor-
untersuchung in einem von der zuständigen Behör-
de (entsprechend § 11 c Abs. 5 der Fleischhygiene-
Verordnung) anerkannten Labor durchgeführt
wird.

Da zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Unter-
suchungspflicht bei über 30 Monate alten ge-
schlachteten Rindern hinreichende Untersuchungs-
kapazitäten der staatlichen Untersuchungseinrich-
tungen noch nicht zur Verfügung standen, bei pri-
vaten Labors aber bereits entsprechende Kapazitä-
ten vorhanden waren, hat das niedersächsische
Landwirtschaftsministerium mit Runderlass vom
4. Dezember 2000 bis zum Vorliegen der erforder-
lichen amtlichen Untersuchungskapazität die An-
erkennung von Schnelltestergebnissen im Rahmen
betriebseigener Kontrollen bei untersuchungs-
pflichtigen geschlachteten Rindern zugestanden,
um Schlachtungen der betreffenden Rinder in Nie-
dersachsen weiterhin zu ermöglichen.

Von dieser Möglichkeit machten insbesondere die
Schlachtbetriebe im Einzugsbereich des Staatli-
chen Veterinäruntersuchungsamtes Oldenburg mit
Außenstelle Stade (ab 1. Juli 2001: LAVES Vete-
rinärinstitut Oldenburg mit Außenstelle Stade)
Gebrauch, weil die dortige Untersuchungskapazität
durch die im Rahmen des TSE-Monitoring bei
auffälligen, gefallenen bzw. aus besonderem An-
lass geschlachteten Rindern durchzuführenden
Untersuchungen abgedeckt war. Die Tests an Ma-
terial von obligatorisch zu untersuchenden ge-
schlachteten Rindern im Einzugsbereich des Staat-
lichen Veterinäruntersuchungsamtes Hannover (ab
1. Juli 2001: LAVES Veterinärinstitut Hannover)
und des Tierärztlichen Instituts der Universität
Göttingen (das den staatlichen Untersuchungsein-
richtungen gleichgestellt ist) wurden bereits in
diesen Einrichtungen durchgeführt.

Da die Mehrzahl der obligatorisch zu untersuchen-
den Proben im Einzugsbereich des LAVES Veteri-
närinstitut Oldenburg mit Außenstelle Stade anfällt
(ca. 4 000 Proben pro Woche) war es erforderlich,
die Kapazitäten erheblich auszubauen und organi-
satorische Maßnahmen zu treffen, um die Umsteu-
erung dieser Proben in den amtlichen Untersu-
chungsbereich schnellstmöglich zu bewerkstelli-
gen. Mit den Landwirtschaftskammern Weser-Ems
und Hannover wurden deshalb Verwaltungsverein-



Niedersächsischer Landtag  -  14. Wahlperiode  -  84. Plenarsitzung am 18. September 2001

8278

barungen getroffen, um deren Untersuchungsein-
richtungen (Institutszentrum der Landwirtschafts-
kammer Weser-Ems, Ahlemer Institut) in die
Durchführung amtlicher Untersuchungen einbin-
den zu können.

Die vorbereitenden Maßnahmen waren im Juli
2001 abgeschlossen. Die amtlichen Untersu-
chungseinrichtungen sind seitdem in der Lage, die
in Niedersachsen anfallenden obligatorischen Pro-
ben (max. ca. 7 000 Proben pro Woche) zu unter-
suchen (LAVES Veterinärinstitut Oldenburg mit
Außenstelle Stade = ca. 2 500 Proben pro Woche;
LAVES Veterinärinstitut Hannover = ca. 2 000
Proben pro Woche; Tierärztliches Institut der Uni-
versität Göttingen = ca. 1 000 Proben pro Woche;
Ahlemer Institut der Landwirtschaftskammer Han-
nover = ca. 1 000 Proben pro Woche; Institutszent-
rum der Landwirtschaftskammer Weser-Ems = ca.
500 Proben pro Woche).

Zur sachgerechten Organisation der Probenlogistik
und insbesondere wegen der Notwendigkeit, auf-
grund der Vermarktungsstrukturen im Rindfleisch-
bereich die Mehrzahl der Proben in der Nacht zu
untersuchen und entsprechend Nachtschichten
einzurichten, ergab sich zusätzlicher Zeitbedarf bis
zum Abschluss der Umsteuerung.

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Frage
im Namen der Landesregierung wie folgt:

Zu 1: Ab 1. September 2001 werden in Nieder-
sachsen die nach dem Fleischhygienerecht obliga-
torisch zu untersuchenden Proben von über
24 Monate alten Rindern in amtlichen Untersu-
chungseinrichtungen untersucht.

Zu 2: Nach vorliegender Kenntnis sind vor der
Umsteuerung in den amtlichen Untersuchungsbe-
reich von aus niedersächsischen rinderschlachten-
den Betrieben fünf anerkannte private Labors (vier
davon in anderen Bundesländern) in Anspruch
genommen worden.

Zu 3: Hierzu liegen der Landesregierung keine
Erkenntnisse vor.

Anlage 31

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 38 des Abg.
Heinemann (CDU):

Mangelhafte Unterrichtsversorgung an der
Hauptschule Eicklingen, Landkreis Celle,
zum Schuljahresbeginn

Der Schülerrat der Hauptschule Eicklingen
macht auf die völlig unzureichende Unter-
richtsversorgung an dieser Schule zum Schul-
jahresbeginn aufmerksam:

– Eine Lehrerstelle ist zum Schuljahresbeginn
nicht besetzt worden, so dass die Klasse 7 b ü-
ber keinen Klassenlehrer verfügt.

– Eine Lehrkraft ist seit April dauerhaft er-
krankt.

– Seit einigen Tagen ist mit Verdacht auf
Schlaganfall eine weitere Lehrkraft erkrankt,
die Klassenlehrer in der Klasse 9 b ist.

– Jede Hauptschulklasse war in den zurücklie-
genden zwei Wochen einen ganzen Tag wegen
Unterrichtsausfalls zu Hause.

– Die Klasse 7 b hat nur noch
23 Wochenstunden, die auch noch von den
verbleibenden fünf Hauptschullehrkräften
vertreten werden.

– Förder- und Differenzierungskurse in den
9. Klassen wurden aufgelöst, in den 8. Klassen
wurden diese gar nicht erst gebildet.

Schüler und Eltern sind erbost und verbittert,
dass die Landesregierung diese völlig unzurei-
chenden Rahmenbedingungen hinnimmt, und
befürchten zu Recht eine unzureichende Vor-
bereitung auf das Berufsleben.

Ich frage die Landesregierung:

1. Warum hat sie die völlig unzureichende
Unterrichtsversorgung an der Hauptschule
Eicklingen billigend in Kauf genommen, statt
wirksam gegenzusteuern?

2. Warum nimmt sie auf diese Weise eine
deutliche Verschlechterung der Bildungschan-
cen der betroffenen Schülerinnen und Schüler
und eine weitere Benachteiligung der Haupt-
schule billigend in Kauf?

3. Welche konkreten, wann und wie wirksa-
men Maßnahmen hat sie ergriffen, damit die
Hauptschule Eicklingen wenigstens im ange-
peilten Landesdurchschnitt von 97 % versorgt
wird und so über eine wenigstens hinreichende
Unterrichtsversorgung verfügt?

Nach dem Bericht der für die Grund- und Haupt-
schule Eicklingen zuständigen Bezirksregierung
Lüneburg verfügte die Schule zum Schuljahresbe-
ginn bei 561,0 Lehrer-Soll-Stunden über
553,0 Lehrer-Ist-Stunden. Allerdings waren in
diesen Lehrer-Ist-Stunden noch die von einer län-
gerfristig erkrankten Lehrkraft zu erteilenden
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Stunden (23,5 Std.) enthalten. Da abzusehen war,
dass diese Lehrkraft zum Schuljahresbeginn ihren
Dienst nicht wieder würde aufnehmen können,
hatte die Bezirksregierung Lüneburg vorsorglich
eine Stelle für diese Schule ausgeschrieben, um so
die Unterrichtsversorgung sicherzustellen.

Diese Stelle konnte wegen des geringen Angebotes
an geeigneten Bewerbern im Fach Englisch erst
nach Schuljahresbeginn einem Bewerber mit dem
Lehramt an Gymnasien angeboten werden. Dieser
Bewerber hat nun am 4. September 2001 das
schriftliche Angebot aus finanziellen Gründen –
obwohl es eine Vollzeitstelle war - abgelehnt. Die
Nachbesetzung dieser Stelle erfolgt umgehend
nach Umwidmung auf die Fächerkombination
Sport/Geschichte durch einen geeigneten Bewerber
mit dem Lehramt an Gymnasien.

Zur Abdeckung des Pflichtunterrichts gemäß den
Stundentafeln werden 496,0 Lehrer-Ist-Stunden
benötigt, so dass nach Besetzung der zurzeit noch
vakanten Stelle noch 57,0 Lehrer-Ist-Stunden für
weitere pädagogische Maßnahmen zur Verfügung
stehen werden.

Für eine nach Schuljahresbeginn erkrankte Lehr-
kraft ist umgehend eine „Feuerwehr-Lehrkraft“
ausgewählt worden, die am dem
3. September 2001 den Dienst aufgenommen hat.

Die Schule hat im Grundschulbereich eine Außen-
stelle. Dies führt zu einer etwas ungewöhnlichen
Klassenbildung, die durch die Bezirksregierung
Lüneburg noch zu überprüfen sein wird, denn so-
wohl im 1. als auch im 2. Jahrgang wird an jeweils
einem der beiden Standorte die „Teilergrenze“ nur
um ein Kind bzw. zwei Kinder überschritten. Es
wurden daher 14 statt der eigentlich nur notwendi-
gen 12 Klassen gebildet. Die Bezirksregierung
Lüneburg ist gebeten worden, die Frage der Not-
wendigkeit und Berechtigung dieser Klassenbil-
dung zu überprüfen.

Die durchschnittliche Klassenfrequenz an der
Schule liegt derzeit im Grundschulbereich mit 20,1
gerade am unteren Bandbreitenwert für diese
Schulform (20 - 28), sodass damit von guten Lern-
bedingungen auszugehen ist.

Der Klassenlehrer der Klasse 9b ist zu Beginn des
Schuljahres wegen Krankheit an insgesamt elf
Unterrichtstagen ausgefallen. Er hat seinen Dienst
inzwischen wieder aufgenommen. Dieser kurzfris-
tige Ausfall konnte schulintern teilweise durch
Vertretung und Mehrarbeit aufgefangen werden.

Die Schüler der Hauptschulklassen sind aus diesem
Grund in der ersten Schulwoche je einen Tag zu
Hause geblieben. Eine solche Maßnahme, die die
Schule in eigener Verantwortung getroffen hat, ist
nicht zulässig. Hier hätten weitere schulinterne
Ausgleichsmaßnahmen erfolgen müssen. Obwohl
die neue Stelle aus den oben dargestellten Gründen
noch nicht besetzt wurde, hätte die Schule den
vollen Pflichtunterricht in allen Hauptschulklassen
erteilen können. Die Schulleitung hatte jedoch in
Erwartung der baldigen Stellenbesetzung die zu-
sätzlich vorhandenen Lehrer-Ist-Stunden für Lern-
gruppenbildungen unterhalb der Klassengröße bei
Arbeitsgemeinschaften und Wahlpflichtbereichs-
kursen usw. verwandt. Die Bezirksregierung Lü-
neburg ist aufgefordert worden, darauf zu achten,
dass ein sachgerechter Ausgleich der Unterrichts-
versorgung vorgenommen wird.

Es trifft zu, dass in der Klasse 7b zur Zeit nur
23 Pflichtstunden und zwei Stunden für Arbeits-
gemeinschaften erteilt werden. Da die Schule auch
jetzt schon, d. h. vor dem Unterrichtsbeginn der
noch einzustellenden Lehrkraft, über genügend
Lehrer-Ist-Stunden verfügt, um den Pflichtunter-
richt gemäß den Stundentafeln voll erteilen zu
können, ist die Kürzung des Pflichtunterrichts in
der Klasse 7b nicht nachvollziehbar, sondern eine
schulinterne Entscheidung, die nicht auf eine ins-
gesamt unzureichende Versorgung mit Lehrerstun-
den zurückzuführen ist. Die Bezirksregierung Lü-
neburg ist aufgefordert worden, diesen erlasswidri-
gen Zustand durch Rücksprache mit der Schullei-
tung zu beseitigen.

Im Übrigen berichtet die Bezirksregierung, dass in
der Hauptschule sieben und nicht - wie in der
Kleinen Anfrage behauptet – nur fünf Lehrkräfte
unterrichten. Die Funktion des Klassenlehrers hat
seit Schuljahresbeginn der Schulleiter übernom-
men; er erteilt in dieser Klasse neun Stunden Un-
terricht, davon fünf Stunden zusätzlich zu seiner
regulären Unterrichtsverpflichtung.

Fachleistungskurse sind in der Hauptschule nicht
ab dem 8. sondern erst ab dem 9. Jahrgang einzu-
richten. Es trifft zu, dass wegen der oben beschrie-
benen Ausfälle vorübergehend im 9. Jahrgang ein
zusätzlicher Englischkurs aufgeteilt wurde. Die
Schule hatte für zwei Klassen mit insgesamt
49 Schülerinnen und Schülern drei Kurse – mit
einer durchschnittlichen Frequenz von nur 16,3 -
eingerichtet.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen
Fragen wie folgt:

Zu 1: Die Bezirksregierung Lüneburg hat die vor-
handenen Möglichkeiten ausgeschöpft, um die
Grund- und Hauptschule Eicklingen schon zum
Schuljahresbeginn bedarfsgerecht mit Lehrerstun-
den zu versorgen. Im Übrigen verweise ich hierzu
auf meine Ausführungen in den Vorbemerkungen.

Zu 2: Die Bildungschancen der betroffenen Schü-
lerinnen und Schüler werden nicht vernachlässigt.
Sofern Probleme in der gleichmäßigen Versorgung
der einzelnen Klassen im Bereich der Hauptschule
noch bestehen oder bestanden haben, wird die Be-
zirksregierung Lüneburg diese Mängel abstellen
müssen.

Zu 3: Nach dem in Kürze erfolgenden Dienstantritt
der noch neu an die Schule kommenden Lehrkraft
wird die Grund- und Hauptschule Eicklingen über
eine mindestens dem Landesdurchschnitt entspre-
chende Versorgung verfügen. Voraussichtlich wird
die Versorgung sogar noch über dem zu erwarten-
den Landesdurchschnitt liegen.

Anlage 32

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 39 der Abg.
Hagenah und Golibrzuch (GRÜNE):

Nichtanerkennung der an der Fachschule
für Sozialwesen in Papenburg erworbenen
Fachhochschulreife in anderen Bundeslän-
dern

Dem Schreiben betroffener Eltern einer Ab-
solventin der Fachschule für Sozialwesen in
Papenburg an die Kultusministerin Renate
Jürgens-Pieper zufolge ist es offensichtlich
nicht möglich, mit der an dieser Schule erwor-
benen Fachhochschulreife einen Studienplatz
an einer Fachhochschule in Hamburg oder
Nordrhein-Westfalen zu erhalten. Offensicht-
lich wurden wichtige Zusatzfächer für die An-
erkennung der Fachhochschulreife durch ande-
re Bundesländer in Papenburg von 1998 bis
2000 nicht unterrichtet. Nach Aussage der El-
tern wurde die Schülerin zu keiner Zeit dar-
über informiert, dass damit ihre Fachhoch-
schulreife nur eingeschränkt gültig ist. Statt-
dessen wurde erklärt, dass ein zusätzlicher
Unterricht zur Erlangung der Fachhochschul-
reife nicht notwendig sei.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele Schülerinnen und Schüler, die die
Fachhochschulreife an der Fachschule für So-
zialwesen in Papenburg erworben haben, sind

durch die Nichtanerkennung durch andere
Bundesländer in ihren Studienmöglichkeiten
eingeschränkt?

2. Wie wird die Landesregierung sicherstellen,
dass diese Schülerinnen und Schülern die ih-
nen in Aussicht gestellten Studienmöglichkei-
ten auch tatsächlich erhalten und einen Stu-
dienplatz bekommen?

3. Welche ähnlichen Fälle gibt es, in denen der
Erwerb der Fachhochschulreife an einer nie-
dersächsischen Schule keine Gültigkeit in an-
deren Bundesländern hat?

Die gegenseitige Anerkennung der Fachhochschul-
reife zwischen den Ländern ist in der Vergangen-
heit immer wieder Konfliktgegenstand der Kul-
tusministerkonferenz gewesen. Im Zuge der Um-
setzung des Prinzips der Gleichwertigkeit allge-
meiner und beruflicher Bildung gab es Bestrebun-
gen, die bestehenden Standards zum Erwerb der
Fachhochschulreife an Fachschulen mit zweijähri-
ger Ausbildungsdauer gravierend zu ändern. In
mehreren Sitzungen wurde der Entwurf einer Ü-
bereinkunft entwickelt, nach der 14 Kultusminister
und -senatoren übereinkamen, die in diesen Län-
dern erworbenen Abschlusszeugnisse von Fach-
schulen als Fachhochschulreife gegenseitig anzu-
erkennen. Das besondere hieran war die pauschale
Anerkennung ohne verpflichtende Zusatzangebote
und Zusatzprüfungen.

Niedersachsen hat bei der Fassung der „Verord-
nung über berufsbildende Schulen“ (BbS-VO) vom
28. Juni 1996 (Nds. GVBl. S. 295) seine Regelun-
gen daher an den seinerzeitigen Vereinbarungs-
entwurf angepasst, weil der Grundsatz der Gleich-
wertigkeit allgemeiner und beruflicher Bildung
auch in zahlreichen anderen Abschlussregelungen
der Verordnung als Leitidee umgesetzt worden ist.
Die Fachhochschulreife wurde den Absolventinnen
und Absolventen der zweijährigen Fachschulen –
auch der für Sozialpädagogik – ohne verpflichten-
de Zusatzangebote und Zusatzprüfungen zuer-
kannt.

Noch vor dem Inkrafttreten der 14-Länder-
Vereinbarung bemühten sich die beiden bisher
nicht beigetretenen Länder um neue Verhandlun-
gen, um eine bundesweit einheitliche Regelung zu
erreichen. Nach schwierigen Verhandlungen ließen
sich die 14 Länder schließlich auf einen Kompro-
miss ein, in dem die grundsätzliche Gleichwertig-
keit allgemeiner und beruflicher Bildung zumin-
dest in Teilen relativiert wurde. Im Jahr 1998 wur-
de eine neue KMK-Vereinbarung beschlossen, die
weitere Standards enthielt. Die Anpassung der
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BbS-VO und der Ergänzenden Bestimmungen zur
BbS-VO an diese KMK-Vereinbarung erfolgte
zum 1. August 2000. In der Zwischenzeit befand
man sich in der Situation, dass die besagten Fach-
schulabschlüsse zwar für die Zuerkennung der
Fachhochschulreife in Niedersachsen sorgten, eine
Anerkennung in den anderen Ländern formal je-
doch nicht mehr erfolgte, weil die 14-Länder-
Vereinbarung nicht in Kraft gesetzt worden war.
Eine Reihe von Ländern erklärte sich jedoch bereit,
die Anerkennung im Wege von Einzelfallprüfun-
gen vorzunehmen.

Die Stundentafeln in den „Ergänzenden Bestim-
mungen zur Verordnung über berufsbildende
Schulen“ (EB-BbS-VO) nennen die Unterrichtsfä-
cher sowie die Zahl der zu erteilenden Unterrichts-
stunden für die verschiedenen Bildungsgänge; also
die Standards. Die Stundentafel für die Fachschule
– Sozialpädagogik (EB-BbS-VO vom
28. Juni 1996 [Nds. MBl. S. 1091]) führte keine
Unterrichtsfächer aus dem mathematisch-
naturwissenschaftlichen Bereich. Dies lag insbe-
sondere an den Wünschen von Schulen für Sozial-
pädagogik, die im Hinblick auf den angestrebten
Abschluss zur Erzieherin und zum Erzieher mög-
lichst viel Fachunterricht erteilen wollten. Die
Unterrichtsfächer aus dem mathematisch-
naturwissenschaftlichen Bereich wurden von ihnen
eher als problematisch angesehen, da das Erlangen
der Fachhochschulreife sekundär wäre und der
Abschluss zur Erzieherin und zum Erzieher im
Vordergrund stünde. Aufgrund der hierüber ge-
führten Diskussionen ist die Situation ab 1998 an
den Schulen bekannt gewesen. Die Schulen hätten
die Schülerinnen und Schüler entsprechend infor-
mieren müssen.

Das Niedersächsische Kultusministerium wird sich
im nordrhein-westfälischen Kultusministerium
darum bemühen, für die betroffene Absolventin
der Fachschule für Sozialwesen aus Papenburg die
Zulassung zum Fachhochschulstudium an der
Fachhochschule in Köln im Wege einer Einzelge-
nehmigung zu erreichen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen
Fragen wie folgt:

Zu 1: Dem Niedersächsischen Kultusministerium
liegen hierzu keine Zahlen vor.

Zu 2: Da den Absolventinnen und Absolventen der
Fachschule Sozialpädagogik die Fachhochschulrei-
fe für Niedersachsen bescheinigt wurde, ist die

Aufnahme eines derartigen Studiums in Nieder-
sachsen möglich.

Zu 3: Für die gegenseitige Anerkennung des schu-
lischen Teils der Fachhochschulreife in der gymna-
sialen Oberstufe, im Abendgymnasium und im
Kolleg mit Leistungen aus der Kursstufe gibt es
keine bundesweite Anerkennung, sondern eine
Übereinkunft zwischen elf Ländern.

Die niedersächsischen Bescheinigungen/Zeugnisse
über den Erwerb des schulischen Teils der Fach-
hochschulreife bzw. der Fachhochschulreife in der
gymnasialen Oberstufe bei Versetzung in die Kurs-
stufe werden derzeit nur von sechs anderen Län-
dern anerkannt.

Anlage 33

Antwort

des Umweltministeriums auf die Frage 40 der Abg.
Frau Zachow (CDU):

Zuschüsse des Landes für Ortskläranlagen

Im Jahre 1995 hat die Stadt Einbeck ihr Ab-
wasserbeseitigungskonzept geändert und nicht
mehr den Zentralanschluss aller
31 Ortschaften der Stadt an die Zentralkläran-
lage verfolgt. Vielmehr wurde den noch nicht
angeschlossenen 13 Ortschaften zugestanden,
Ortskläranlagen bzw. Grundstückskläranlagen
bauen zu können. Von diesen 13 Ortschaften
haben sich acht Orte für den Bau von Ortsklär-
anlagen entschlossen. Fünf dieser Ortschaften
haben eigene Abwassergenossenschaften ge-
gründet und die Ortskläranlagen in eigener
Regie gebaut. In zwei Ortschaften hat die
Stadtentwässerung (Eigenbetrieb der Stadt
Einbeck) den Bau übernommen. Vor Beginn
aller Bauvorhaben sind Anträge auf Bezu-
schussung der einzelnen Bauvorhaben gestellt
worden. Die Anträge wurden bei den genos-
senschaftlich gebauten Anlagen von Lande-
seite unter Hinweis auf die Haushaltslage ab-
gelehnt. Nur bei den beiden Ortskläranlagen,
die von der Stadtentwässerung gebaut werden,
hat das Land Zuschüsse in Höhe von
195 000 DM bzw. 165 000 DM bewilligt. Die-
ser Sachverhalt hat zu einem erheblichen Un-
mut bei vielen Bürgerinnen und Bürgern ge-
führt.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche sachlichen Erwägungen liegen der
Entscheidung zugrunde, die beiden Ortsklär-
anlagen der Stadtentwässerung zu fördern?

2. Wie bewertet sie den Vorwurf etlicher Bür-
gerinnen und Bürger, dass hier eine Ungleich-
behandlung zwischen den genossenschaftlich
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gebauten Anlagen und den von der Stadtent-
wässerung gebauten Anlagen vorliegt?

3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesre-
gierung, diese Ungleichbehandlung zu korri-
gieren?

Die Kommunen investieren alljährlich große
Summen für den Ausbau von Kläranlagen und die
Ergänzung von Kanalisationsnetzen. Entsprechend
hoch ist der Finanzierungsbedarf. Ein Anspruch
auf Förderung durch das Land besteht jedoch nicht.
Das Land fördert grundsätzlich nur Maßnahmen,
die besonders hilfreich für den Gewässerschutz
sind. In Anbetracht der Tatsache, dass Fördermittel
nur aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe zur
Verfügung stehen, können aber auch hier nur prio-
ritäre Maßnahmen gefördert werden. Der Schwer-
punkt der Förderung beschränkte sich deshalb in
den vergangenen Jahren auf Maßnahmen, bei de-
nen die zumutbaren Belastungen für die Bürger
deutlich überschritten wurden oder auf Kläranla-
gen mit einer weitergehenden Abwasserreinigung
(3. Reinigungsstufe). Diese 3. Reinigungsstufe ist
regelmäßig erforderlich, um leistungsschwache
Vorfluter vor nachteiligen Auswirkungen einer
Abwassereinleitung zu schützen.

Die Entscheidung, welche Maßnahme gefördert
werden soll, trifft grundsätzlich die Bezirksregie-
rung als Bewilligungsbehörde. Ihrer Entscheidung
liegen die Finanzierungsrichtlinien des Landes
zugrunde.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Die Ortschaften Naensen und Wenzen liegen
an leistungsschwachen Vorflutern. Zur Feststel-
lung der Leistungsfähigkeit des Vorfluters wurde
eine gewässerkundliche Bewertung vorgenommen.
Diese forderte für die Ortskläranlagen beider Ort-
schaften eine weitergehende Abwasserreinigung,
die mit erhöhten Investitions- und Betriebskosten
verbunden ist. Diese zusätzliche Reinigungsstufe
und die damit verbundene Reinigung des Abwas-
sers, die über den gesetzlich geforderten Stand
hinaus geht, war die Begründung für eine Förde-
rung der Maßnahmen.

Zu 2: Eine Entscheidung über die Förderung von
Abwassermaßnahmen trifft die Bezirksregierung
anhand der Förderrichtlinie. Alle Anträge wurden
nach den gleichen Kriterien geprüft und beurteilt.
Maßgebliches Kriterium für eine evtl. Förderung
sind die zumutbaren Kosten für den Kanalbau so-
wie die Aufwendungen und die zu erwartende

Reinigungsleistung für die Kläranlage. Die genos-
senschaftlichen Kläranlagen verfügen lediglich
über eine Grundreinigung zur Erfüllung der ge-
setzlichen Mindestanforderungen und unterschei-
den sich insofern erheblich von dem hohen Stan-
dard der zwei geförderten Anlagen. Eine weiterge-
hende Abwasserreinigung zum Schutz des Vorflu-
ters wurde - trotz extrem hoher Restbelastung für
den Vorfluter - von den Genossenschaften nicht
geplant. Insofern waren auch die Investitionskosten
geringer.

Vor diesem Gesamthintergrund bestand für eine
Förderung dieser Anlagen seitens des Landes kein
Vorrang. Eine Ungleichbehandlung liegt nicht vor.

Zu 3: Entfällt.

Anlage 34

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 41 der Abg.
Frau Litfin (GRÜNE):

Ausbildung für den Unterricht in den
Fachbereichen Welt- und Umweltkunde an
den Orientierungsstufen und geschichtlich-
soziale Weltkunde an den Haupt- und Real-
schulen

Die Fächer Erdkunde, Geschichte und Sozial-
kunde sind an der Orientierungsstufe zum
Fachbereich Welt- und Umweltkunde und an
den Haupt- und Realschulen zum Fachbereich
geschichtlich-soziale Weltkunde zusammenge-
fasst. Es ist sinnvoll, dass an den Schulen der
Unterricht im gesamten Fachbereich jeweils
von einer Lehrkraft erteilt wird, weil den Leh-
rerinnen und Lehrern dann in den einzelnen
Klassen eine größere Wochenstundenzahl zur
Verfügung steht und z. B. die Durchführung
von Unterrichtsprojekten erleichtert wird.

Die Ausbildung an den Hochschulen und in
den Ausbildungsseminaren erfolgt jedoch in
den Fächern Erdkunde, Geschichte und Sozi-
alkunde. Die Lehrkräfte werden also nur für
ein bzw. maximal zwei der in den o. g. Fach-
bereichen zusammengefassten Fächern ausge-
bildet. Von Referendarinnen und Referendaren
wird deshalb beklagt, dass sie für ihre künftige
Unterrichtstätigkeit nicht für die gesamte
Breite des Fachbereiches ausreichend vorbe-
reitet werden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie will sie sicherstellen, dass der Unter-
richt in allen in Fachbereichen zusammenge-
fassten Fächern auch fachlich ausreichend
qualifiziert ist?
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2. Ist es geplant, auch in der Ausbildung an
den Hochschulen und in den Ausbildungsse-
minaren für das Lehramt an Grund-, Haupt-
und Realschulen die Fächer Erdkunde, Ge-
schichte und Sozialkunde zu einem Fachbe-
reich zusammenzufassen? Wenn ja, wann?

3. Wenn nein, ist es zumindest geplant vor-
zugeben, dass die Ausbildung in zweien der
drei zu den Fachbereichen zusammengefassten
Fächer erfolgt?

Fächerverbindungsvorschriften in Prüfungsverord-
nungen können nicht widerspruchsfrei festgelegt
werden. Zum einen bietet es sich aus fachlicher
Sicht an, die Wahl affiner Fächer – wie z. B. Ge-
schichte/Politik, Geschichte/Erdkunde, Erdkun-
de/Politik oder Physik/Chemie – zuzulassen, aus
schulischer Sicht aber muss immer auch die künf-
tige Einsetzbarkeit im Unterricht bedacht werden.
Beide Prinzipien konkurrieren miteinander, und die
unterschiedlichen Ansprüche lassen sich nicht
immer in Einklang bringen.

Grundsätzlich sollte jede Lehrkraft – gerade in den
in der Anfrage genannten Schulformen (Orientie-
rungsstufen, Hauptschulen, Realschulen sowie in
den entsprechenden Jahrgangsstufen und Schul-
zweigen der Gesamtschulen) - auch Klassenlehrer-
funktion übernehmen können. Darüber hinaus
sollte eine Lehrkraft an einer Schule voll einsetz-
bar sein. Beides ist bei der Wahl der Fächerverbin-
dung Erdkunde/Geschichte, Erdkunde/Politik oder
Politik/Geschichte nicht möglich. Eine Klassenleh-
rerin oder ein Klassenlehrer soll in der Orientie-
rungsstufe mindestens acht Stunden in der Woche
in der eigenen Klasse erteilen, in den Jahrgängen 7
bis 10 mindestens 6 bis 8 Unterrichtsstunden.

Die genannten Fächer werden für die Orientie-
rungsstufe in dem Fachbereich Welt- und Umwelt-
kunde mit wöchentlich drei Stunden, in den Jahr-
gängen 7 bis 10 des Sekundarbereichs I im Fachbe-
reich geschichtlich-soziale Weltkunde mit insge-
samt 10 bis 13 Stunden verteilt auf vier Jahre aus-
gewiesen.

Daraus ergibt sich, dass eine solche Fächerverbin-
dung aus fachlicher Sicht durchaus sinnvoll wäre,
aus pädagogischen und schulorganisatorischen
Gründen dagegen nicht. Sie ist deshalb in der Prü-
fungsverordnung auch nicht vorgesehen. Eine
Ausnahme von dieser Regel wird allerdings zurzeit
auf Antrag (beim Lehramt Grund-, Haupt- und
Realschule) und künftig regelmäßig zugelassen:
nämlich die Verbindung zweier naturwissenschaft-
licher Fächer. Dies ist notwendig, um Studierende

für ein Lehramt in einem dieser Mangelfächer zu
gewinnen.

In diesem Zusammenhang besteht nicht die Ab-
sicht, Fächer eines Fachbereichs zu einem einzigen
Studienfach zusammenzufassen. Der Anteil des
einzelnen Faches wäre jeweils unzureichend. Ein
solches Fach würde auch in den meisten anderen
Ländern der Bundesrepublik Deutschland keine
Anerkennung finden. Es wird aber im Studium der
Fächer, die einem Fachbereich zuzuordnen sind,
der Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an einer
fächerübergreifenden Lehrveranstaltung verlangt.
U. a. ist dies die Grundlage für die Auseinander-
setzung mit Inhalten und Sichtweisen der benach-
barten Fächer.

Im Vorbereitungsdienst gelten als wesentliche
Grundsätze der Ausbildung die „Praxisorientie-
rung“, „Situationsorientierung“ und „Teilnehmer-
orientierung“. Das heißt, dass die Ausbildenden die
konkrete Unterrichtssituation der Anwärterinnen
und Anwärter zu berücksichtigen haben. Anwärte-
rinnen und Anwärter, die in der Orientierungsstufe
im Bereich Welt- und Umweltkunde eingesetzt
sind und z. B. im Fach Erdkunde die Erste Staats-
prüfung abgelegt haben, werden im Vorberei-
tungsdienst immer auch Aspekte der übrigen Fä-
cher des Fachbereichs vermittelt bekommen. Im
Übrigen sind Auszubildende - wie die später ein-
gestellten Lehrkräfte - innerhalb der Schule auch in
entsprechende Fachkonferenzen eingebunden,
sodass in der konkreten Arbeitssituation Hilfen für
fachfremdes Unterrichten gegeben werden.

Es sei noch angemerkt, dass Lehrkräfte gerade der
in Rede stehenden Schulformen im Laufe ihres
Berufslebens wohl immer auch in anderen als den
Studienfächern unterrichten werden. Dies ist auch
ausdrücklich im Niedersächsischen Schulgesetz
geregelt. Nach § 51 NSchG „... haben die Lehr-
kräfte Unterricht in anderen Fächern und Schul-
formen zu erteilen, wenn es ihnen nach Vorbildung
oder bisheriger Tätigkeit zugemutet werden kann
und für den geordneten Betrieb der Schule erfor-
derlich ist“. Das Einarbeiten in Inhalte und Ziel-
vorstellungen anderer - in der Regel verwandter -
Fächer ist aufgrund der vorausgegangenen wissen-
schaftlichen und praktischen Ausbildung grund-
sätzlich möglich und zumutbar.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Siehe Vorbemerkung.
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Zu 2: Nein.

Zu 3: Siehe Vorbemerkung.

Anlage 35

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 42 des Abg.
Klare (CDU):

Statt Kostenneutralität Gewinn: Landesre-
gierung macht Profit durch Altersteilzeit
für Lehrkräfte

Wie aus der Antwort der Landesregierung auf
meine gemeinsam mit meinem Fraktionskolle-
gen David McAllister gestellte Anfrage deut-
lich wird, haben nur 2 281 Lehrkräfte von der
Altersteilzeit bis zum 31. Dezember 2000
Gebrauch gemacht. Dies entspricht 16,5 % von
13 800 möglichen Lehrkräften. Die Landesre-
gierung ist bei ihrer Kalkulation jedoch von
einer wesentlich höheren Inanspruchnahme
ausgegangen, dass 25 % der Betroffenen ent-
sprechend 3 450 Lehrkräften in Altersteilzeit
gehen. Auf dieser Basis waren als Gegenfi-
nanzierung den Lehrkräften zwei Altersent-
lastungsstunden ab dem 55. Lebens-jahr ge-
strichen worden. In den entsprechenden Vor-
gesprächen mit den Lehrerverbänden, vgl. da-
zu beispielsweise die Meldungen des rund-
blick vom 4. November 1999, hat die Landes-
regierung nicht ausgeschlossen, dass auch die
zweite Entlastungsstunde zur Disposition ste-
hen könne, wenn der 25 %-Anteil überschrit-
ten wird. Gleichzeitig hat die Landesregierung
aber auch verdeutlicht, „dass die vorgesehene
Streichung der ersten Entlastungsstunde ab
dem 55. Lebensjahr bei der Gegenfinanzierung
teilweise zurückgenommen werden könnte,
wenn weniger als 25 % der älteren Lehrkräfte
die Altersteilzeit in Anspruch nehmen“. Dies
ist eindeutig der Fall, sodass den Worten jetzt
Taten folgen müssen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Lehrerstunden wurden dadurch
erwirtschaftet, dass im Gegenzug zur Reduzie-
rung der Altersermäßigung statt wie kalkuliert
3 450 nur 2 281 Lehrkräfte Altersteilzeit in
Anspruch genommen haben?

2. Wie viele Lehrkräfte in bezug auf die mög-
lichen Betroffenen haben zum August 2001
einen Antrag auf Altersteilzeit gestellt (sowohl
absolute Zahlen als auch prozentual entspre-
chend den einführenden Bemerkungen)?

3. Wann und wie wird die Landesregierung
Wort halten und die Streichung der ersten
Entlastungsstunde ab dem 55. Lebensjahr zu-
rücknehmen angesichts der Tatsache, dass
nicht 25 % sondern lediglich 16,5 % der Lehr-
kräfte von der Maßnahme Gebrauch gemacht

haben und Altersteilzeit für Lehrkräfte für die
Landesregierung deshalb nicht kostenneutral
ist, sondern einen Gewinn zulasten der Lehr-
kräfte bedeutet?

Die Unterstellung, dass die Landesregierung Profit
durch die Altersteilzeitregelung macht, wird zu-
rückgewiesen. Öffentliche Verwaltungen können
grundsätzlich keinen Profit machen; sie verursa-
chen Kosten, die aus den Profiten anderer finan-
ziert werden. Die Landesregierung macht auch
keinen Gewinn bei der Altersteilzeitregelung, denn
es wird kein Geld eingespart, sondern die gewon-
nenen Lehrerstunden werden zunächst für den
Unterricht der Schülerinnen und Schüler eingesetzt
und in den nächsten Jahren wieder entzogen.

Im Hinblick auf die lange Geltungsdauer der Al-
tersteilzeitregelung lagen den Gesprächen, die
seitens der Landesregierung im Rahmen der Ein-
führung einer solchen Regelung für Lehrkräfte mit
den Lehrerverbänden geführt wurden, Berechnun-
gen über die voraussichtlichen Auswirkungen einer
Inanspruchnahme der Altersteilzeit in den Jahren
2000 bis 2008 zugrunde. Bei diesen auch den Leh-
rerverbänden zur Verfügung gestellten Berechnun-
gen war von einem prognostizierten Grad der Inan-
spruchnahme von 25 v. H. der antragsberechtigten
Lehrkräfte ausgegangen worden. Da die dadurch
zu erwartende Deckungslücke in der Unterrichts-
versorgung durch die vorgesehenen Ersatzeinstel-
lungen nicht vollständig geschlossen werden
konnte, wurde zur Sicherung der Unterrichtsver-
sorgung die Altersermäßigung der Lehrkräfte auf
den derzeitigen Umfang herabgesetzt.

Nach der Modellrechnung auf der Basis der 25-%-
Annahme werden in den ersten Runden Über-
schüsse an Lehrerstunden erwartet und danach
Defizite. Über den Gesamtzeitraum ergibt sich ein
kleines Gesamtdefizit für die Unterrichtsversor-
gung. Dieses erschien hinnehmbar angesichts der
positiven Wirkung, die die Altersteilzeit gegenüber
der Altersermäßigung entfalten kann. Die Entlas-
tung kann individuell gewährt werden, und sie
wirkt einstellungsfördernd für arbeitslose Lehr-
kräfte. Da die defizitären Runden für die Unter-
richtsversorgung noch erwartet werden, verbietet
es sich, jetzt schon eine Veränderung in der Rege-
lung für die Altersermäßigung vorzunehmen.

Eine Rückkehr zur Altersermäßigung müsste eine
Abkehr von der Altersteilzeitregelung nach sich
ziehen. Die Landesregierung wird Veränderungen
in enger Abstimmung mit der Gewerkschaftsseite
entscheiden.
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An der Herabsetzung in diesem Umfang wurde
festgehalten, obwohl nach den Gesprächen mit den
Lehrerverbänden im Zuge der parlamentarischen
Beratungen des Gesetzes über Altersteilzeit im
Dienstrecht die Einbeziehung auch der Teilzeitbe-
schäftigten in die Altersteilzeitregelung beschlos-
sen und damit der Kreis der Antragsberechtigten
erheblich ausgeweitet wurde. Das Festhalten an der
Reduzierung der Altersermäßigung in dem in den
Gesprächen mit den Lehrerverbänden genannten
Umfang war vertretbar, weil über etwaige Konse-
quenzen für die Altersermäßigungsregelung ohne-
hin erneut gesprochen werden sollte, sobald die
tatsächlichen Daten für die ersten drei Termine zur
Beantragung der Altersteilzeit im Schulbereich
(1. August 2000, 1. Februar und 1. August 2001)
vorliegen würden.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen
Fragen wie folgt:

Zu 1: Da die Lehrkräfte bisher in einem etwas
geringeren als dem prognostizierten Umfang von
der Altersteilzeit Gebrauch gemacht haben, hat
sich zum 1. August 2000 für die Unterrichtsversor-
gung ein Stundengewinn von rund 6 300 Stunden
ergeben. Dieser Stundengewinn für die Unter-
richtsversorgung hat sich zum 1. August 2001
durch den inzwischen gestiegenen Grad der Inan-
spruchnahme der Altersteilzeit auf rund 2 500
Stunden reduziert.

Zu 2: Zum 1. August 2001 ist fast 900 Lehrkräften
Altersteilzeit neu bewilligt worden. Für die Be-
rechnung des sich danach ergebenen Grades der
Inanspruchnahme ist allerdings die Zahl der Lehr-
kräfte maßgebend, die sich zu diesem Termin ins-
gesamt in Altersteilzeit befunden haben. Dies sind
rund 3 100 Lehrkräfte und damit rund 19 v. H. der
Antragsberechtigten.

Zu 3: Wie sich aus der Vorbemerkung ergibt, ist
der Entscheidung über den Umfang des im Zu-
sammenhang mit der Altersteilzeit erforderlichen
Eingriffs in die Altersermäßigung nicht nur das
Antragsverhalten zu einem einzigen Termin
zugrunde zu legen. Unter Berücksichtigung der
Altersteilzeitanträge zum 1. August 2000,
1. Februar und 1. August 2001 machen inzwischen
bereits rund 19 v. H. der Antragsberechtigten von
der Altersteilzeit Gebrauch. Angesichts dieser ge-
stiegenen Inanspruchnahme der Altersteilzeit kann
davon ausgegangen werden, dass in diesem Rah-
men voraussichtlich schon zum 1. Februar 2002, in
größerem Umfang aber spätestens zum 1. August

2002 eine Deckungslücke in der Unterrichtsver-
sorgung eintreten wird. Letzteres ist deshalb zu
erwarten, weil zum 1. August 2002 das Einstiegs-
alter vom vollendeten 57. auf das vollendete
56. Lebensjahr gesenkt wird und damit im Ver-
gleich zum Vorjahr Lehrkräfte zweier weiterer
Jahrgänge Altersteilzeit beantragen können. Auf-
grund dieser zu erwartenden Entwicklung besteht
zurzeit kein Raum für eine Erhöhung der Alters-
ermäßigung.

Anlage 36

Antwort

des Innenministeriums auf die Frage 43 des Abg.
Coenen (CDU):

Fördermittel für niedersächsische Kommu-
nen aus dem EU-Städtepartnerschaftsfonds

Der Presse war zu entnehmen, dass die Anträ-
ge zahlreicher deutscher Kommunen und Part-
nerschaftsvereine auf Fördermittel aus dem
EU-Städtepartnerschaftsfonds von der EU-
Kommission teilweise wegen minimaler Form-
fehler abgelehnt wurden. Die Ablehnung er-
folgte mitunter bereits dann, wenn eine Unter-
schrift oder das Fehlen einer Bankanschrift o-
der der Kontonummer festzustellen war, ohne
dass den Antragstellern die Gelegenheit gege-
ben wurde, derartige kleine Unzulänglichkei-
ten nachträglich zu korrigieren und eine ord-
nungsgemäße Bearbeitung des Antrages zu
ermöglichen.

Ich frage daher die Landesregierung:

1. Welche Kommunen und Partnerschaftsver-
eine in Niedersachsen sind von der oben dar-
gestellten Entscheidungspraxis der EU-
Kommission betroffen?

2. Wie beurteilt die Landesregierung das oben
geschilderte bürokratische und von den Betrof-
fenen als kommunalfeindlich empfundene
Verfahren der Kommission?

3. Welche Maßnahmen wird sie zur Verbesse-
rung der Entscheidungspraxis bei der Gewäh-
rung von Fördermitteln aus dem EU-
Städtepartnerschaftsfonds unternehmen?

Zu 1: Die Anträge auf Fördermittel aus dem EU-
Städtepartnerschaftsfonds sind unmittelbar der
Generaldirektion X „Bildung und Kultur“, Referat
„Dialog mit dem Bürger – Partnerschaften mit der
Bürgergesellschaft – Städtepartnerschaften“, vor-
zulegen. Verwaltungsstellen des Landes sind damit
nicht befasst und werden auch von den An-
tragstellern im Land nicht informiert. Ob und aus
welchen Gründen Anträge niedersächsischer
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Kommunen und Partnerschaftsvereine abgelehnt
wurden, ist der Landesregierung nicht bekannt;
Pressemeldungen des in der Frage genannten In-
halts liegen ihr nicht vor.

Zu 2: Nach mündlicher Auskunft der Generaldi-
rektion werden materielle und formelle Fehler der
Anträge gleich behandelt und führen angesichts der
großen Zahl der Anträge, deren Volumen die zur
Verfügung stehenden Mittel bei weitem übersteigt,
zur sofortigen Ablehnung. Da eine solche Ableh-
nung anderen Antragstellern, die für ihre Anträge
mehr Mühe aufgewandt haben, zugute kommt, die
Mittel also dem kommunalen Bereich nicht verlo-
ren gehen, kann die Praxis nicht als kommunal-
feindlich charakterisiert werden. Die Antragsteller
haben es in der Hand, durch sorgfältige Erarbei-
tung der Anträge Nachteile gegenüber Mitbewer-
bern zu vermeiden. In der Aufforderung zur Ein-
reichung von Vorschlägen für die Unterstützung
von Städtepartnerschaften hat die Kommission
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur Anträge
zugelassen werden, die alle geforderten Antrags-
unterlagen enthalten, fristgerecht eingereicht wer-
den, ordnungsgemäß ausgefüllt sind und bestimmte
Begleitunterlagen enthalten; auch die förmlichen
Anforderungen an die Anträge selbst sind eindeu-
tig.

Zu 3: Die Landesregierung sieht nach ihrem der-
zeitigen Kenntnisstand keine Veranlassung, der
EU-Kommission eine Änderung ihrer Entschei-
dungspraxis vorzuschlagen, zumal Einflussnahmen
dieser Art ohnehin zunächst Sache der Bundesre-
gierung wären.

Anlage 37

Antwort

des Umweltministeriums auf die Frage 44 des Abg.
Ontijd (CDU):

Kostenabwälzung auf Unterhaltungsver-
bände (UHV) durch so genannten individu-
ellen mittleren Kostenaufwand (Änderung
der §§ 104 und 105 NWG)

Nachdem der Niedersächsische Umweltmi-
nister von seiner Absicht Abstand genommen
hat, sämtliche in der Anlage zu § 105 NWG
aufgeführten Gewässer zweiter Ordnung (bis
auf Seen, Meere und Talsperren sowie Außen-
tiefs) auf die Unterhaltungsverbände (UHV)
im Lande zu übertragen, plant er jetzt mit der
Zielangabe von mehr Beitragsgerechtigkeit
und Konsolidierung des Haushaltes die Aus-
weitung der Zahl der Gewässer zweiter Ord-
nung von derzeit 23 um 32 auf künftig

55 Gewässer. Das Umweltministerium will
damit die Erhöhung der Zuschussquote für die
Schöpfwerkskosten nach § 104 NWG auf
70 % sowie die Auswirkungen der Kostenbei-
träge als zuschussfähige Aufwendungen finan-
zieren, um auf diese Weise doch noch eine
Einsparung von 2 Mio. DM im Landesetat zu
erreichen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Gesichtspunkte haben zu der ur-
sprünglichen Absicht des Umweltministers ge-
führt, die Gewässer zweiter Ordnung auf die
UHV zu übertragen, wobei eine stufenweise
Kostenbeteiligung der Verbände vorgesehen
war?

2. Wie bewertet der Umweltminister den Vor-
wurf, ihm sei bei seiner ursprünglichen Pla-
nung nicht bekannt gewesen, dass Nebenanla-
gen, wie Gewässerrandstreifen, Bauwerke
(Schöpfwerke, Schleusen, Wehre), Dei-
che/Verwallungen, nicht dem Wasserabfluß
gemäß § 98 NWG zuzuordnen und deshalb
auch nicht zur Übertragung geeignet sind?

3. Wie bewertet die Landesregierung die Be-
fürchtungen etlicher UHV, wonach mit der
jetzt geplanten Einführung einer Kostenbetei-
ligung der Verbände durch den so genannten
individuellen mittleren Kostenaufwand auf-
grund der völlig unterschiedlichen Strukturen
der Verbandsgebiete in keiner Weise eine
Beitragsgerechtigkeit erreicht wird?

Nach den Regelungen des Niedersächsischen Was-
sergesetzes sind die Gewässer erster und dritter
Ordnung von den jeweiligen Eigentümern zu un-
terhalten. Die Unterhaltung der Gewässer zweiter
Ordnung obliegt unabhängig vom Eigentum
grundsätzlich den flächendeckend in Niedersach-
sen vorhandenen 114 Unterhaltungsverbänden.

In Niedersachsen sind mehr als 28 000 km Gewäs-
ser zweiter Ordnung vorhanden. Davon werden
90 Gewässer mit einer Länge von rd. 1 000 km
vom Land Niedersachsen unterhalten. Dieses sind
rd. 3 % der Gesamtgewässerstrecke zweiter Ord-
nung. Zu 23 dieser vom Land unterhaltenen Ge-
wässer zahlen die Unterhaltungsverbände einen
Kostenbeitrag von derzeit jährlich rd.
1,3 Millionen DM.

Neben der Entlastung der Unterhaltungsverbände
durch die Übernahme von Gewässern zweiter Ord-
nung mit und ohne Kostenbeteiligung der Verbän-
de fördert das Land die Gewässerunterhaltung
durch Zuschüsse an die Verbände zu den Unter-
haltungsaufwendungen. Übersteigt die Belastung
aus der Gewässerunterhaltung einen festgelegten
Sockelbetrag (30 DM/ha), bezuschusst das Land
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die den Sockelbetrag überschreitenden Aufwen-
dungen zu 50 %. Im Jahre 2000 wurden
17 Verbände mit insgesamt rd. 2,8 Millionen DM
Landeszuschüssen gefördert.

Die sich aus der Gewässerunterhaltung ergebende
Belastung der Verbandsflächen schwankt derzeit
zwischen 1 DM/ha und 100 DM/ha. Infolge der
Landeszuschüsse wird diese Spanne auf
1 DM/ha bis 64 DM/ha gesenkt.

Ziel der geplanten Änderungen der §§ 104 und 105
ist es, die besonders hoch belasteten Unterhal-
tungsverbände weiter zu entlasten und damit für
mehr Beitragsgerechtigkeit zu sorgen. Die Mittel
hierfür werden durch Kostenbeiträge von nunmehr
allen 38 Unterhaltungsverbänden, in deren Gebiet
vom Land zu unterhaltende Gewässer zweiter Ord-
nung liegen, erbracht. Dieses gilt auch für den zu
erwirtschaftenden Beitrag zur Konsolidierung des
Landeshaushaltes. Die betroffenen
38 Unterhaltungsverbände decken etwa die Hälfte
der Fläche des Landes ab. Deren Belastung durch
die Gewässerunterhaltung liegt teilweise weit unter
dem Sockelbetrag. Zur Gewässerunterhaltung
durch das Land haben sie bisher mit keinem oder
nur einem sehr geringen Kostenbeitrag beigetra-
gen.

Mehr Beitragsgerechtigkeit wird also durch die
Hebung von Kostenbeiträgen von fast allen betrof-
fenen Verbänden erreicht. Damit erfolgt auch eine
Gleichbehandlung dieser Verbände mit den bisher
zu Kostenbeiträgen herangezogenen
23 Verbänden.

Durch die Gewährung eines zusätzlichen Zuschus-
ses von 20 % für die über dem Sockelbetrag lie-
genden Schöpfwerkskostenanteile werden die Ver-
bände entlastet, die derzeit über dem Sockelbetrag
von 30 DM hinaus belastet sind. Auch dieses ist
eine Maßnahme zu mehr Beitragsgerechtigkeit, um
gerade diese Spitzenbelastungen zu kappen.

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Die Unterhaltung von Gewässern hat keinen
hoheitlichen Charakter und muss deshalb nicht
zwangsläufig vom Land erledigt werden, zumal die
Unterhaltungspflicht für die Gewässer zweiter
Ordnung dem Grunde nach den Unterhaltungsver-
bänden (§ 100 Abs. 1 NWG) obliegt. Diese unter-
halten rd. 97 % der Gewässerstrecken zweiter Ord-
nung, die verbleibenden rd. 3 % Gewässerstrecken
zweiter Ordnung werden vom Land teilweise mit

Kostenbeiträgen der Unterhaltungsverbände als
Teil der Förderung der Gewässerunterhaltung be-
treut. Eine weitere Förderung erfolgt mit dem In-
strument der Zuschussgewährung nach § 194
NWG.

Vor diesem Hintergrund ist ein Modell zur Ent-
flechtung der Zuständigkeiten zwischen Unterhal-
tungsverbänden und dem Land entwickelt worden,
mit dem gleichzeitig die unterschiedliche Behand-
lung der Verbände mit Kostenbeiträgen an das
Land und der Verbände ohne Kostenbeiträge für
die Gewässerunterhaltung abgebaut werden sollte.

Die stufenweise Kostenbeteiligung bis zur voll-
ständigen Übertragung der Gewässer auf die Ver-
bände sollte den Übergang erleichtern.

Zu 2: Ein derartiger Vorwurf ist der Landesregie-
rung nicht bekannt.

Zu 3: Die Befürchtung wird nicht geteilt.

Anlage 38

Antwort

des Umweltministeriums auf die Frage 45 der Abg.
Frau Harms (GRÜNE):

Export von Atommüll?

Obwohl ein sicherheitsorientiertes neues Ge-
samtkonzept für die Zwischen- und Endlage-
rung radioaktiver Abfälle in Deutschland im-
mer noch fehlt, gilt bisher in der Bundesrepu-
blik das Prinzip der nationalen Verantwortung
für die Entsorgung von radioaktiven Abfällen,
auch und vor allem für die Endlagerung. In ei-
nem Interview mit der Neuen Presse vom
7. August 2001 äußert Umweltminister Jüttner
nun neue Vorstellungen. Er spekuliert auf ein
baldiges „europäisches Entsorgungskonzept,
mit dem dann der deutsche Atommüll sicher
endgelagert werden kann“. Möglich werden
soll dies durch ein zusammengewachsenes Eu-
ropa, „wo nicht Deutschland, sondern die
Staaten der Europäischen Union den nationa-
len Rahmen bilden“.

Ich frage die Landesregierung:

1. Auf welche Planungen und Überlegungen
von EU-Mitgliedstaaten oder der EU-
Kommission zu einem „europäischen Entsor-
gungskonzept“ stützt sich der Minister?

2. Unter welchen rechtlichen Voraussetzungen
und in welchem zeitlichen Rahmen können
„die Staaten der Europäischen Union den nati-
onalen Rahmen“ für die Entsorgung von A-
tommüll bilden?
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3. In welchem Zusammenhang stehen die Äu-
ßerungen des Ministers zum Auftrag des
BMU-Arbeitskreises Auswahlverfahren End-
lagerstandorte, der ein Verfahren und Kriterien
für die Auswahl von Endlagerstandorten für
radioaktive Abfälle entwickeln soll?

Die Erarbeitung eines sicherheitsorientierten neuen
Gesamtkonzepts für die Zwischen- und Endlage-
rung radioaktiver Abfälle ist Aufgabe des Bundes.
Dieser hat die Aufstellung eines nationalen Entsor-
gungsplanes in Angriff genommen. Unter Feder-
führung des Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit (BMU) ist im
Frühjahr 2001 eine Bund-Länder-
Koordinierungsgruppe eingerichtet worden. Ziel ist
es, ein zwischen Bund und Ländern weitgehend
abgestimmtes Entsorgungskonzept zu erstellen.
Seit Februar 1999 arbeitet der „Arbeitskreis Aus-
wahlverfahren Endlagerstandorte (AkEnd)“ an
einem nachvollziehbaren und transparenten Aus-
wahlverfahren zur Suche von Endlagerstandorten
für radioaktive Abfälle in Deutschland.

Niedersachsen beteiligt sich an der Koordinie-
rungsgruppe und nimmt an den Workshops des
AkEnd teil. Die Landesregierung hat wiederholt
erklärt, dass das Land bereit ist, gesamtstaatliche
Verantwortung im Rahmen einer nationalen Ent-
sorgungsplanung zu übernehmen.

Darüber hinaus verfolgt Niedersachsen die Überle-
gungen und Aktivitäten zur Entsorgung radioakti-
ver Abfälle auf EU-Ebene mit großem Interesse.
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft
hat zur Umsetzung des
6. Forschungsrahmenprogramms jüngst einen Vor-
schlag für ein spezifisches Programm 2002 – 2006
für Forschung und Ausbildung auf dem Gebiet der
Kernenergie vorgelegt. Trotz unterschiedlicher
Zielvorstellungen in der Frage des Ausstiegs aus
der Nutzung der Atomenergie ist ein Schwerpunkt
des Programms, die Erarbeitung einer soliden
technischen Grundlage für den Nachweis der si-
cheren Entsorgung hoch radioaktiver Abfälle in
geologischen Formationen und die Entwicklung
einer gemeinsamen europäischen Sichtweise für
die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der
Abfallbeseitigung, uneingeschränkt zu unterstüt-
zen. Im Mittelpunkt der Forschung stehen auch
Modelle für die Eignung und Sicherheitsbewertung
von Endlagerstandorten, Methodiken zum Nach-
weis der Langzeitsicherheit und die Auseinander-
setzung mit Bedenken der Öffentlichkeit gegen-
über der Abfallentsorgung.

Niedersachsen begrüßt diese Entwicklung. Die
Landesregierung setzt sich für eine Intensivierung
des Erfahrungsaustauschs mit den Staaten und
Regionen der Gemeinschaft, insbesondere mit
unseren skandinavischen Nachbarn, ein. Im Juni
1999 hat sich der Umweltausschuss des Landtages
vor Ort über die schwedischen Projekte zur Zwi-
schen- und Endlagerung radioaktiver Abfälle un-
terrichtet. Von besonderem Interesse waren die
Informationspolitik der staatlichen Institutionen
und der Betreiber sowie die intensive Einbindung
lokaler Gremien in die Entsorgungsplanung und
-realisierung.

Ich beabsichtige, mir demnächst einen persönli-
chen Eindruck von dem finnischen Endlagerkon-
zept zu verschaffen. Bei meiner Reise dorthin vom
10. bis 12. Oktober 2001 werden mich auch Land-
tagsabgeordnete begleiten. Finnland verfügt – ähn-
lich wie Schweden – über jahrzehntelange Erfah-
rungen mit der Endlagerung im kristallinen Ge-
stein, eine Option, die auch in der hiesigen Debatte
an Bedeutung gewinnt. Dies zeigt, dass die Dis-
kussion über die Endlagerung radioaktiver Abfälle
über die Grenzen Deutschlands hinweg in Gang
gekommen ist.

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Die Aussagen stützen sich auf geplante spe-
zifische Programme der EURATOM im Bereich
der Forschung und Ausbildung auf dem Gebiet der
Kernenergie. Diese sehen bezüglich der Behand-
lung und Entsorgung radioaktiver Abfälle den
Ausbau der Grundkenntnisse, die Entwicklung und
Erprobung von Technologien sowie neuer und
verbesserter Instrumente im Zusammenhang mit
der Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Die Landes-
regierung vertritt die Auffassung, dass Ziel dieser
Aktivitäten die gemeinsame Bearbeitung wichtiger
Fragestellungen sowie die gemeinsame Bewertung
von Ergebnissen sein sollte, um auf pragmatische
Weise eine internationale Annäherung von Sicher-
heitskonzepten und –anforderungen zu erreichen.
Auf der Grundlage dieser Arbeiten muss die Erör-
terung eines Endlagerkonzepts auch im europäi-
schen Rahmen in Angriff genommen werden.

Zu 2: Da die Endlagerung radioaktiver Abfälle als
staatliche Aufgabe nicht den bestehenden Freizü-
gigkeitsregelungen für Dienstleistungen im EWG-
Vertrag unterfällt, bedürfte ein europäisches End-
lagerkonzept der Anpassung der EWG-Verträge
und der jeweiligen nationalen Rechtssetzung. Dies
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dürfte umso eher gelingen, je überzeugender die
Erfüllung der sachlichen Voraussetzungen und die
Vorteile einer EU-weiten Lösung aufgezeigt wer-
den können.

Die erwähnte Erörterung eines europäischen End-
lagerkonzepts kann indes ohne Zeitdruck erfolgen.
Wegen der erforderlichen Abklingzeiten genügt es,
wenn ein Endlager für hochradioaktive Abfälle erst
in einigen Jahrzehnten zur Verfügung steht. Bei
einer Standortsuche auf europäischer Ebene wäre
selbstverständlich das deutsche Staatsgebiet einge-
schlossen, da auch hier eignungshöffige geologi-
sche Strukturen für die Endlagerung radioaktiver
Abfälle gegeben sein könnten.

Zu 3: Im Auftrag des BMU-Arbeitskreises Aus-
wahlverfahren Endlagerstandorte (AkEnd) wurden
aktuell auch Formen der Einbeziehung der Öffent-
lichkeit in Mitgliedsländern der EU untersucht, die
sich zum Teil grundlegend von den in Deutschland
bislang geübten und bekannten Abläufen unter-
scheiden. Das Niedersächsische Umweltministeri-
um hat am ersten Workshop des AkEnd am
15. und 16. September 2000 teilgenommen und
beteiligt sich auch am zweiten Workshop des A-
kEnd am 28. und 29. September 2001. Hier soll die
Beteiligung der Öffentlichkeit vor Festlegung und
während der Durchführung eines Auswahlverfah-
rens besonders eingehend diskutiert werden.

Anlage 39

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 46 des Abg.
Busemann (CDU):

Auswirkungen des Lehrerarbeitszeitkontos

In der jüngsten Ausgabe des Schulverwal-
tungsblattes 7/2001, Seite 244, führt die Lan-
desregierung u. a. aus: „Mit dem Rückgang
der Schülerzahlen ab dem Jahr 2005 und den
zeitgleich steigenden Pensionierungszahlen
werden wir diese finanzielle Belastung wieder
kontinuierlich zurückfahren. Die Rückerstat-
tung der Arbeitszeitkonten für Lehrkräfte wird
dabei zu berücksichtigen sein.“

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Vollzeitlehrereinheiten an wel-
chen Schulformen sind seit Beginn des Ar-
beitszeitkontos jahrgangsweise, differenziert
bis einschließlich des Jahres 2001, erwirt-
schaftet worden?

2. Welchen Anteil (sowohl in Unterrichtsstun-
den als auch prozentual) an der Sicherung der
Unterrichtsversorgung haben die Arbeitszeit-
konten für Lehrkräfte jahrgangsweise seit ihrer
Einführung, von welchem entsprechenden
Beitrag geht die Landesregierung in den fol-
genden Jahren jahrgangsweise aus?

3. Von welcher Rückerstattung geht die Lan-
desregierung ab welchem Jahr jahrgangsweise
mit wie vielen Vollzeitlehrereinheiten und an
welchen Schulformen aus?

Das Arbeitszeitkonto bietet eine gute Möglichkeit,
sowohl auf den sich ändernden Unterrichtsbedarf
durch die zunehmenden und dann wieder abneh-
menden Schülerzahlen zu reagieren als auch den
Lehrkräften eine bessere Verteilung der Arbeits-
belastung auf die Berufsjahre zu ermöglichen.

Dies vorausgeschickt, werden die einzelnen Fragen
wie folgt beantwortet:

Zu 1: Seit 1998 hat sich das Arbeitszeitkonto in
Vollzeitlehrer-Einheiten wie folgt entwickelt:

Schulformen

  Termin GS,OS,
HS, RS

SOS IGS, KGS GY insgesamt

  9/98 717 110 99 0 926

  9/99 920 224 177 0 1.321

  8/00 919 223 173 206 1.521

  8/01 916 220 165 385 1.686

Im 1. Schulhalbjahr 2001/02 werden durch das
Arbeitszeitkonto Unterrichtsstunden im Umfang
von 1 686 Vollzeitlehrer-Einheiten erteilt.

Zu 2: Der Anteil der durch das Arbeitszeitkonto
erteilten Stunden an der Gesamtzahl der Lehrer-
Soll-Stunden hat sich mit der schrittweisen Einfüh-
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rung seit 1998 von 1,9 % auf 3,3 % im Jahr 2001 erhöht.

Termin
Lehrer-Soll-Stun-den
der allgemein bilden-

den Schulen

Stunden
AZKO

Anteil

9/98 1.288.015,8 25.049,5 1,9%

9/99 1.304.972,8 35.558,0 2,7%

8/00 1.321.382,6 40.239,0 3,0%

8/01 1.340.900,0 44.099,0 3,3%

In den nächsten Jahren geht das Volumen des Ar-
beitszeitkontos aufgrund der Altersstruktur der
Lehrkräfte langsam auf rd. 3 % zurück. Ursache ist
die große Zahl von Lehrkräften, die die Alters-
grenze für das Arbeitszeitkonto von 50 Jahren
erreichen; deren Zahl ist noch größer als die der
jüngeren Lehrkräfte, die neu in den Schuldienst
eingestellt werden.

Zu 3: Der Ausgleich der zusätzlich erteilten Stun-
den erfolgt grundsätzlich in einem der Ansparpha-
se entsprechendem Zeitraum, und zwar ab 2009 an
den Grundschulen, Orientierungsstufen, Haupt-
schulen, Realschulen, Sonderschulen und Gesamt-
schulen und ab 2011 an den Gymnasien.

Sofern eine Lehrkraft das 55. Lebensjahr vollendet
hat, wird dies bereits ab 2004 an den Grundschu-
len, Orientierungsstufen, Hauptschulen, Realschu-
len, Sonderschulen und Gesamtschulen und ab
2006 an den Gymnasien möglich sein.

Wenn die Lehrkräfte den Ausgleich möglichst früh
vornehmen wollen, werden im Zeitraum von 2004
bis 2024 im Jahresdurchschnitt Lehrerstunden im
Umfang von 700 Vollzeitlehrer-Einheiten ausge-
glichen werden. Der Ausgleichsbedarf wird zu-
nächst schrittweise zunehmen und im 2. Jahrzehnt
bei ca. 1 000 Vollzeitlehrer-Einheiten liegen, bis er
dann wieder zurückgeht. Die im Umfang des Aus-
gleichsbedarfs nicht erteilten Unterrichtsstunden
werden dadurch kompensiert, dass gleichzeitig
Schülerzahlen stärker zurückgehen.

Es ist vorgesehen, dass die einzelnen Lehrkräfte in
einem quantitativ vorzugebenen Rahmen selbst
entscheiden können, wann und wie schnell der
Ausgleich erfolgen soll. Eventuell wird ein Teil der
jüngeren Lehrkräfte den Ausgleich auf das Ende
ihrer Berufslaufbahn hinausschieben, sodass deren
Stunden erst im 3. Jahrzehnt ausgeglichen werden.

In welchem Umfang die Lehrkräfte in den einzel-
nen Jahren und Schulformen den Ausgleich vor-
nehmen werden, kann also nicht vorausgeschätzt
werden.

Anlage 40

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 47 der Abg.
Frau Vogelsang (CDU):

Schaffung und Finanzierung neuer Ganz-
tagsschulen

Anfang Mai kündete Ministerpräsident Gabriel
pressewirksam an, dass die Zahl der Ganztags-
schulen in den nächsten fünf Jahren auf 270
verdoppelt werden solle. Im Erlass vom
15. Mai ist die Rede von „ganztägigen Ein-
richtungen“, die an drei oder vier Tagen ge-
führt werden und vom Land kontinuierlich ge-
fördert werden sollen. Hierfür sei in der Kabi-
nettssitzung ein Programm beschlossen.

Dem Programm für Fortbildung und Qualifi-
zierung „Bildungsoffensive für Niedersach-
sen“ ist die Rede von Ganztagsschulen mit ei-
nem Budget an Lehrstellen und Finanzmitteln.

Bis heute kann seitens der Bezirksregierung
Weser-Ems nicht klargestellt werden, wie das
Programm des Landeskabinetts konkret umge-
setzt werden soll. Den Landkreisen und kreis-
freien Städten wie auch den Schulen ist es un-
möglich, Planungen zu betreiben, wenn nicht
klar ist, nach welchen Regeln dieses gesche-
hen soll.

Vor diesem Hintergrund frage die Landesre-
gierung:

1. Welche Erlasse gelten für Ganztagsschulen,
und welche Formen von Ganztagsschulen sind
überhaupt zulässig?

2. Soll dem künftigen Angebot ein schulpäda-
gogisches oder ein sozialpädagogisches Kon-
zept zugrunde liegen?
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3. Müssen jüngste Aussagen der Landesregie-
rung so verstanden werden, dass gar nicht an
die Anhebung der Zahlen von Ganztagsschu-
len gedacht ist, sondern an eine Förderung von
Ganztagsangeboten?

Wie die Landesregierung bereits mitgeteilt hat
(vgl. die Presseinformation der Nds. Staatskanzlei
Nr. 119 vom 15. Mai 2001, dort Ziff. V), ist der
„Aufbau eines flächendeckenden Netzes von
270 Standorten mit Ganztagsangeboten in den
38 Landkreisen und neun kreisfreien Städten in
Niedersachsen in den kommenden fünf Jahren“
vorgesehen. Dabei sollen an jedem dieser Stand-
orte mindestens zwei Schulen zu einem gemeinsa-
men Ganztagsangebot verbunden werden.

Zur Finanzierung der zusätzlichen Aufwendungen
im personellen Bereich sind im Rahmen der Bil-
dungsoffensive für Niedersachsen innerhalb dieser
fünf Jahre insgesamt 70 Millionen DM vorgese-
hen. Dies betrifft die zusätzlichen Unterrichtsstun-
den der am Nachmittag eingesetzten Lehrkräfte
und ein Budget zur Gestaltung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.

Mit diesen Rahmendaten ist bereits deutlich ge-
macht worden, dass mit den zusätzlichen Angebo-
ten die Arbeit der Ganztagsschulen auf einer ver-
änderten Grundlage einsetzen soll. Deshalb ist
auch geplant, den Erlass zur „Arbeit in der öffent-
lichen Ganztagsschule“ vom 23. Juli 1993, SVBl.
S. 235 ff., zu überarbeiten.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen
Fragen wie folgt:

Zu 1: Es gilt gegenwärtig der Grundsatzerlass „Die
Arbeit in der öffentlichen Ganztagsschule“ vom
23. Juli 1993, der vorsieht, dass eine Ganztags-
schule „insgesamt oder in einzelnen Schulstufen
als

- offene Ganztagsschule,

- gebundene Ganztagsschule oder

- teilweise offene Ganztagsschule geführt werden“

kann.

Die „Beschäftigung von pädagogischen Mitarbei-
tern an Ganztagsschulen“ ist im gleichnamigen
Erlass vom 11. November 1983 geregelt.

Zu 2: Der Erlass sieht auch vor, dass sich jede
Ganztagsschule zur Grundlage ihrer Arbeit ein
pädagogisches Konzept gibt, das die Ziele der

Ganztagsschule im Hinblick auf die örtlichen Ge-
gebenheiten einschließlich der Möglichkeiten einer
Zusammenarbeit mit außerschulischen Trägern
konkretisiert, die zentralen pädagogischen Leitli-
nien, Strukturen und Angebote der Schule be-
schreibt und die sozialpädagogische Arbeit der
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
darstellt. Die Ganztagsschule bietet gegenüber
einer Halbtagsschule erweiterte Möglichkeiten
einer pädagogischen Gestaltung des Unterrichts
wie der für alle Schülerinnen und Schüler, ermög-
licht gleichzeitig aber auch sozialpädagogische
Schwerpunktsetzungen. Auch die künftigen Kon-
zepte sollen schul- und sozialpädagogische Ele-
mente verknüpfen.

Zu 3: Nein.

Anlage 41

Antwort

des Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und
Verkehr auf die Frage 48 des Abg. Golibrzuch
(GRÜNE):

Landeszuschuss für den Ausbau der Schul-
straße in Ostrhauderfehn

Anlieger der Schulstraße in der Gemeinde Ost-
rhauderfehn wehren sich gegen den geplanten
Ausbau des ehemaligen Wirtschaftsweges.
Nach Einschätzung der betroffenen Bürger
sind die von der Verwaltung verfolgten Aus-
baupläne „überdimensioniert“. Der Fraktions-
vorsitzende der SPD im örtlichen Gemeinderat
behauptet sogar, bei Auftragsvergabe sei den
Ratsabgeordneten nicht der volle Umfang der
Arbeiten bekannt gewesen. Erst im Nachhinein
habe der Verwaltungschef die Notwendigkeit
einer Stahlspundwand für 800 000 Mark und
die Erweiterung des Rad- und Fußweges um
50 cm eingestanden.

Für die Anlieger stellt sich die Frage, ob das
Land den in Aussicht gestellten Zuschuss aus
GVFG-Mitteln den steigenden Ausbaukosten
anpasst. Auch bestreiten die betroffenen Bür-
ger, dass es sich - wie von der Gemeinde Ost-
rhauderfehn behauptet - bei der Schulstraße
um eine „verkehrswichtige innerörtliche Stra-
ße“ handelt. Die Schulstraße sei vielmehr eine
Anliegerstraße mit gesperrtem Durchgangs-
verkehr - erst mit Beginn der Ausbauarbeiten
sei die entsprechende Beschilderung entfernt
worden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Auf welchen Betrag beläuft sich die für den
projektierten Ausbau der Schulstraße notwen-
dige Investitionssumme?
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2. Welchen maximalen Zuschussbetrag (pro-
zentual oder absolut) wird das Land der Ge-
meinde Ostrhauderfehn im vorliegenden Fall
als Zuschuss gewähren?

3. Welche Auswirkungen hat es auf die Zu-
schussvergabe des Landes, wenn eine „ver-
kehrswichtige innerörtliche Straße“ zum Zeit-
punkt der Antragstellung tatsächlich als Anlie-
gerstraße mit gesperrtem Durchgangsverkehr
ausgewiesen ist?

Bei der Schulstraße in der Gemeinde Ostrhauder-
fehn handelt es sich um eine Straße, die infolge der
Verkehrsuntersuchung eines privaten Ingenieurbü-
ros im Generalverkehrsplan der Gemeinde als
„verkehrswichtige innerörtliche Straße“ ausgewie-
sen wurde und die damit eine Verbindung zwi-
schen der B 438 und der Kreisstraße 47 herstellen
soll.

Eine Einflussnahme der Landesregierung bei der
Entscheidung über die Einstufung von Gemeinde-
straßen ist nicht möglich, da es sich hierbei um
eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises der
Gemeinde handelt.

Die Einstufung der Schulstraße zur verkehrswich-
tigen Straße ist allerdings eine entscheidende Vor-
aussetzung zur Erlangung von Fördermitteln nach
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
(GVFG). Als verkehrswichtig eingestufte Straßen
haben dabei gewisse Mindeststandards zu erfüllen,
um dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen ge-
recht zu werden. So ist eine Fahrbahnbreite von
mindestens 5,50 m vorzusehen, damit ein gefahrlo-
ser Begegnungsverkehr von Großfahrzeugen ge-
währleistet ist. Ebenso sollten gemeinsame Rad-
und Gehwege mit Begegnungsverkehr innerorts
zur Sicherheit der Nutzer eine lichte Breite von
2,50 m haben, wobei neben der befestigten Fläche
von 2,00 m rechts und links jeweils 0,25 m unbe-
festigte Sicherheitsstreifen vorzusehen sind.

Um diesen Mindestanforderungen zu genügen und
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch eine
Trennung der Verkehrsarten Fußgänger/Radfahrer
und Kfz-Verkehr muss die zurzeit 4,00 m breite
und wegen ihres mangelhaften Fahrbahnaufbaus
stark verdrückte Straße verkehrsgerecht ausgebaut
werden.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen
Fragen wie folgt:

Zu 1: Die Investitionssumme beläuft sich auf der-
zeit 8,041 Millionen DM. Die zuwendungsfähigen
Kosten betragen derzeit 6,364 Millionen DM.

Zu 2: 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Zu 3: Keine.

Anlage 42

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 49 des Abg.
McAllister (CDU):

Angebliche „Bildungsoffensive“ der Landes-
regierung - Einstellungsstopp und Stellenstrei-
chungen bei Schulassistenten

Das Land Niedersachsen ist laut Schulgesetz
zur Übernahme der persönlichen Kosten für
die Schulassistentinnen und Schulassistenten
verpflichtet. Doch trotz einer angeblichen
„Bildungsoffensive“ der Landesregierung hat
nach vorliegenden Schreiben der Bezirksregie-
rungen die Landesregierung für den Bereich
der Schulassistenten nicht nur einen Einstel-
lungsstopp verhängt, sondern dort auch erheb-
liche Stelleneinsparungen geplant.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Schulassistentenstellen gibt es,
wie viele sind vom Einstellungsstopp betrof-
fen, welche Stelleneinsparungen sind in die-
sem Bereich geplant?

2. Wie glaubwürdig ist eine angebliche „Bil-
dungsoffensive“ der Landesregierung, wenn
im Bereich der Schulassistenten nicht nur ein
Einstellungsstopp verhängt wird, sondern auch
erhebliche Stelleneinsparungen geplant sind?

3. Wie sollen Schulen angesichts immer weiter
steigender Belastungen, u. a. durch Verlage-
rung von Aufgaben der Bezirksregierungen
auf die Schulen, diese bewältigen, wenn die
Landesregierung ihnen die notwendige Unter-
stützung durch Schulassistentinnen und Schul-
assistenten mittels Einstellungsstopp und er-
heblicher Stelleneinsparungen verweigert?

Aufgrund einer Zielvereinbarung im Rahmen der
Staatsmodernisierung und der Personalkostenein-
sparung sowie zur Finanzierung der Bildungsof-
fensive sind auch die Stellen für Schulassistentin-
nen und Schulassistenten in den Personalabbau
einbezogen worden.

Dies vorausgeschickt, beantwortet die Landesre-
gierung die einzelnen Fragen wie folgt:

Zu 1: Gemäß Haushaltsplan 2001 und dem Haus-
haltsplanentwurf 2002/2003 entwickelt sich wegen
der Einsparauflage die Zahl der Stellen für Schul-
assistentinnen und Schulassistenten wie folgt:
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Jahr Stellen
2000 690
2001 653
2002 644
2003 634

Damit sollen bis 2003  56 Stellen eingespart wer-
den; das entspricht einer Abnahme um 8,1 %.

Um das Einsparziel (Stellen und Beschäftigungs-
volumen) zu erreichen, ist es im Grundsatz, d. h.
vorbehaltlich unumgänglicher Ausnahmen, erfor-
derlich, bis auf weiteres die frei werdenden Stellen
nicht wieder zu besetzen. Um die Vorgabe realisie-
ren zu können, wurde vorsorglich eine Wiederset-
zungssperre für diesen Personenkreis erlassen.

Zu 2: Im Rahmen der Bildungsoffensive werden
nach dem Vorschlag der Landesregierung für den
Bildungsbereich u. a. 2 100 zusätzliche Stellen und
darüber hinaus Mittel im Umfang von weiteren
1 000 Stellen zur Verfügung gestellt. Insgesamt
wird die Landesregierung seit dem Jahr 2000 in
nur drei Jahren den Bildungshaushalt um mehr als
310 Millionen DM steigern.

Im Interesse der Unterrichtsversorgung der Schu-
len soll nach dem Willen der Landesregierung der
Lehrerbereich von den im Landesinteresse liegen-
den allgemeinen Personalabbaumaßnahmen ausge-
nommen werden. Wie im übrigen in der Landes-
verwaltung müssen demgegenüber im Ministeri-
um, in der Schulverwaltung, beim NLI, beim Nie-
dersächsischen Landesprüfungsamt und bei der
Landeszentrale für politische Bildung nach der
zwischen dem Kultusministerium und dem Beauf-
tragten für die Staatsmodernisierung geschlossenen
Zielvereinbarung 105 Stellen abgebaut werden.
Auch die in Kapitel 07 07 veranschlagten Stellen
der Schulassistentinnen und Schulassistenten sind
davon nicht ausgenommen und – wie oben darge-
stellt - mit 8,1 % betroffen.

Zu 3: Die von den Bezirksregierungen auf die
Schulen verlagerten Aufgaben gehören nicht zu
den Tätigkeiten, die von Schulassistentinnen und
Schulassistenten zu erledigen sind.

Anlage 43

Antwort

des Ministeriums für Frauen, Arbeit und Soziales
auf die Frage 50 des Abg. Pörtner (CDU):

Interventionsprogramm als zeitlich befriste-
te Maßnahme zur Inobhutnahme von Kin-
dern, die durch mehrfaches oder schwer
rechtswidriges Verhalten auffällig gewor-
den sind

Durch Beschluss des Niedersächsischen
Landtages vom 22. Januar 1998 wurde die
„Verstärkung von Präventions- und Interventi-
onsmaßnahmen“ gefordert (Drs. 13/3618).
Hiermit verbunden war auch ein „Interventi-
onsprogramm“ als „zeitlich befristete Maß-
nahme zur Inobhutnahme von Kindern, die
durch mehrfaches oder schwer rechtswidriges
Verhalten auffällig geworden sind“. In den
Landeshaushalt sind für dieses Programm
852 800 DM eingestellt worden. Diese Mittel
sind veranschlagt für Zuwendungen an Träger
von Einrichtungen für ein pädagogisches In-
tensivprogramm in Verbindung mit einer indi-
viduell gesicherten Heimunterbringung krimi-
nalitätsgefährdeter Kinder bis 14 Jahre für ca.
20 bis 30 Heimplätze landesweit.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viel Mittel sind aus dem Haushaltsan-
satz inzwischen an welche Träger ausgezahlt
worden?

2. Sollten bisher noch keine Mittel abgeflossen
sein: Ist die Landesregierung bereit, in eigener
Regie das beschlossene Interventionspro-
gramm umzusetzen?

3. Wann und durch welche Maßnahmen wird
die Landesregierung sicherstellen, dass der
Beschluss des Niedersächsischen Landtages
vom 22. Januar 1998 umgesetzt wird?

Zu 1: Aus dem Haushaltsansatz für das Interventi-
onsprogramm sind in den Haushaltsjahren
2000/2001 keine Mittel an Träger von Einrichtun-
gen gezahlt worden.

Zu 2 und 3: Die Eckpunkte des Interventionspro-
gramms wurden am 30. November 1999 vom Ka-
binett verabschiedet. In der Folgezeit hat die Be-
zirksregierung Hannover - Landesjugendamt - alle
Träger von stationären Einrichtungen der Hilfen
zur Erziehung aufgefordert, sich am Interventions-
programm zu beteiligen. Von den mehr als
300 Trägern in Niedersachsen hat - trotz aller Be-
mühungen, Gespräche und Verhandlungen - letzt-
lich nur ein einziger Träger seine Bereitschaft er-
klärt, Plätze im Rahmen des Interventionspro-
gramms einzurichten, jedoch beschränkt auf zwei.
Alle anderen Träger, die ursprünglich ihr Interesse
an der Beteiligung an dem Modellversuch signali-
siert hatten, haben aus unterschiedlichen Gründen
im Verlauf interner Entscheidungsverfahren ihre
ursprünglich geäußerte Bereitschaft zurückgezo-
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gen, sodass von der Durchführung eines Modell-
versuchs abgerückt werden musste.

Parallel zu dieser Entwicklung ist festzustellen,
dass während der langen Beratungs- und Planungs-
zeit des Interventionsprogramms dem Landesju-
gendamt oder dem Ministerium als oberster Lan-
desjugendbehörde nur sehr vereinzelt Fälle aus den
Kommunen bekannt geworden sind, die der poten-
ziellen Zielgruppe des Interventionsprogramms
zuzurechnen sind. Diese wenigen Fälle waren re-
gelmäßig Bestandteil einer regionalen Pressebe-
richterstattung; eine Rechtfertigung für die Ein-
richtung von 20 bis 30 Plätzen war hieraus jedoch
nicht abzuleiten.

Aufgrund dieser Situation hat die Landesregierung
die Mittel für das Interventionsprogramm im
Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2002 und 2003
nicht mehr vorgesehen.

Das Subsidiaritätsprinzip sieht den Vorrang der
freien Träger vor; eine Einrichtung in Trägerschaft
des Landes ist bei einer kaum feststellbaren Be-
darfslage in der derzeitigen Situation aus fachpoli-
tischen Erwägungen nicht zu vertreten. Im Übrigen
ist es bei diesem begrenzten Personenkreis im Ein-
zelfall bundesweit durchaus üblich, auf Einrich-
tungen in anderen Bundesländern zurückzugreifen.

Niedersachsen verfügt über ein äußerst differen-
ziertes Netz von ambulanten, teilstationären und
stationären Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre
Familien. Es gehört zu den Aufgaben dieser Trä-
ger, mit Kindern zu arbeiten, die schon in sehr
jungen Jahren durch delinquentes Verhalten aufge-
fallen und bei denen zugespitzte Krisen zu bewäl-
tigen sind. Die zuständigen kommunalen Träger
vereinbaren zur Absicherung des pädagogischen
Bedarfs im Einzelfall Entgelte, die eine dichte und
intensive Einzelbetreuung ermöglichen. Es gibt
keinen Anlass zu der Annahme, dass die freien
Träger der Wohlfahrtspflege diese Aufgabe nicht
mit großem Engagement und großer Professiona-
lität der einzelnen Betreuerinnen und Betreuer
wahrnehmen.

Anlage 44

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 51 der Abg.
Frau Jahns und Frau Vockert (CDU):

Sozialpädagogische Angebote an Haupt-
schulen - trotz abgeschlossenen Auswahl-

verfahrens nach SPD-Intervention weitere
Förderzusagen

Die Landesregierung hat mit Presseerklärung
vom 24. Juli 2001 den Abschluss des Aus-
wahlverfahrens in Bezug auf das Landespro-
gramm für die Einrichtung sozialpädagogi-
scher Angebote im Rahmen regionaler Kon-
zepte an Hauptschulen vorgestellt. Demnach
„werden 180 Schulen mit knapp
30 Millionen Mark in den Haushaltsjah-
ren 2001 bis 2002 gefördert. (...) Insgesamt
289 Schulen hatten einen Antrag auf Förde-
rung gestellt.“ Doch obwohl das Auswahlver-
fahren bereits abgeschlossen war, haben SPD-
Abgeordnete offensichtlich nachträglich inter-
veniert und durchgesetzt, dass weitere Schulen
aus ihrer Region in das Förderprogramm auf-
genommen werden. So berichtet die Hanno-
versche Allgemeine Zeitung in ihrer Ausgabe
vom 24. August: „Das Land hat kurzfristig
zwei weitere Schulen in Hannover in sein För-
derprogramm für Hauptschulen aufgenommen.
Das teilte Walter Meinhold, Chef des SPD-
Unterbezirks Hannover, gestern auf einer Pres-
sekonferenz mit. (...) In Hannover hatten sich
13 Hauptschulen beworben, von denen die Be-
zirksregierung vier abgelehnt hatte. ‚Das war
nicht nachzuvollziehen‘, sagte Meinhold.“
Somit werden in Hannover 11 von
13 Hauptschulen, die sich beworben haben,
landesseitig gefördert, andere Städte, die ein
Gesamtkonzept vorgelegt hatten, wurden da-
gegen abschlägig beschieden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele und welche Schulen sind nach-
träglich in das Förderprogramm aufgenommen
worden, obwohl laut der vom Kultusministeri-
um verbreiteten Presseerklärung nebst Schul-
liste das Auswahlverfahren schon abgeschlos-
sen war?

2. An welchen dieser nachträglich ausgewähl-
ten Schulen, wie am Beispiel der beiden han-
noverschen Hauptschulen und des SPD-
Landtagsabgeordneten Meinhold deutlich
wird, haben Abgeordnete der Regierungsfrak-
tion nachträglich interveniert und so eine ihnen
genehme Förderung erreicht?

3. Wie ist es mit dem Wahrheitsgebot und der
notwendigen Objektivität und Verlässlichkeit
von Auswahlverfahren der Landesregierung
vereinbar, wenn durch nachträgliche Interven-
tion von Abgeordneten der Regierungsfraktion
plötzlich noch weitere Schulen gefördert wer-
den?

Die Auswahlentscheidung über die Teilnahme von
Hauptschulen ist am 24. Juli veröffentlicht worden.
Insgesamt sind 170 Anträge von Schulträgern ge-
nehmigt worden, dabei sind 180 Schulen in die
Bezuschussung einbezogen worden.
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Dass die Anzahl der Schulen die genehmigten
Anträge übersteigt, hängt damit zusammen, dass in
einigen Regionen die Schulen gemeinsam einen
Antrag gestellt haben und die Zuwendungsmittel
untereinander aufteilen.

Am 14. August lag eine genaue Aufstellung über
Restmittel vor, die daraus entstanden sind, dass
einzelne Schulen die Zuwendungen nicht in voller
Höhe ausgeschöpft haben. Ein Schulträger hat
seinen Antrag zurückgezogen. Es konnten dadurch
für acht Schulen Nachgenehmigungen ausgespro-
chen werden, sodass nun insgesamt 187 Schulen
gefördert werden.

Die Genehmigungen und die Nachgenehmigungen
wurden nach folgenden Kriterien entschieden:

- Erfüllung der Voraussetzungen der Zuwen-
dungsrichtlinie,

- Gemeinsames Konzept zur Zusammenarbeit
mit anderen Hauptschulen in der Region
(Sammelanträge),

- Bereitstellung eines möglichst flächendecken-
den Angebotes mit regionaler Ausgewogen-
heit,

- Berücksichtigung der Größe von Schulen;
Wirksamkeit des Betreuungsangebotes für eine
möglichst große Schülergruppe,

- Berücksichtigung von Schulen mit besonderer
pädagogischer Zielsetzung.

Dass sich Abgeordnete, aber auch Repräsentanten
von Schulträgern für eine Genehmigung einsetzen,
ist bei solchen Programmen die Regel. Entschieden
wird nach schulfachlichen Kriterien.

Zu Frage  : Es sind acht Schulen nachträglich in
das Förderprogramm aufgenommen worden.

Zu Frage 2: Anfragen und Beschwerden sind u. a.
von acht Schulträgern, zwei SPD- und einem
CDU-Landtagsabgeordneten nach der Genehmi-
gung eingegangen.

Zu Frage 3: Die Objektivität und Verlässlichkeit
sind gegeben.

Anlage 45

Antwort

des Finanzministeriums auf die Frage 52 des Abg.
Rolfes (CDU):

Arbeitet Ministerpräsident Gabriel mit fal-
schen Bauzahlen? Unkenntnis oder Ab-
sicht?

In der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung
vom 28. August 2001 wird der Niedersächsi-
sche Ministerpräsident Gabriel wie folgt zi-
tiert: „‚Neben dem verbesserten Schutz vor
unlauterem Wettbewerb werde das Land auch
im kommenden Haushalt die Quote für Bauin-
vestitionen erhalten‘, versicherte Gabriel.“

Demgegenüber weist der jetzt von Minister-
präsident Gabriel herausgegebene Haushalts-
planentwurf für das Jahr 2002 einen völlig an-
deren Sachverhalt aus: Betrugen die Bauaus-
gaben im Jahre 2001  564,4 Millionen DM,
sinken sie für das Haushaltsjahr 2002 um 12 %
(67,8 Millionen DM) auf 496,6 Millionen DM.
Dadurch verringert sich die Quote der Bauaus-
gaben von 1,3 % in diesem Jahr auf nur noch
1,2 % im nächsten Jahr.

Weiter wird der Ministerpräsident zitiert: „Sie
(die Quote für Bauinvestitionen) beträgt nach
seinen Worten 9,7 Prozent.“

Demgegenüber weist der Haushaltsplanent-
wurf 2002 des Niedersächsischen Ministerprä-
sidenten Gabriel aus, dass die Quote der Bau-
ausgaben nur 1,2 % beträgt. Möglicherweise
hat der Ministerpräsident diese Quote ver-
wechselt mit der Quote der Gesamtinvestitio-
nen. Sie ist mit 9,7 % auf dem niedrigsten
Stand in der Geschichte des Landes Nieder-
sachsen.

Weiter heißt es wörtlich in der HAZ: „In die-
sem Jahr habe man die Bauinvestitionen noch
um 11,5 Prozent auf derzeit 860 Mio. DM ge-
steigert.“

Demgegenüber weist der von Ministerpräsi-
dent Gabriel aufgestellte und von ihm im
Landtag mit beschlossene Haushaltsplan 2001
aus, dass die Bauausgaben im Jahre 2000
770,8 Millionen DM betrugen. Sie sinken in
diesem Jahr um 26,8 % (206,4 Millionen DM)
auf nur noch 564,4 Millionen DM.

Damit vermitteln die offensichtlich von Mi-
nisterpräsident Gabriel verbreiteten Zahlen
und Quoten im HAZ-Artikel ein völlig falsches
Bild über die Bauausgaben des Landes, für die
die Landesregierung verantwortlich ist.

Falsche Informationen der Öffentlichkeit
durch die Politik, besonders durch die Landes-
regierung und insbesondere durch den Minis-
terpräsidenten, führen zu Glaubwürdigkeits-
verlust und zur Politikverdrossenheit.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche der im Vorspann genannten Zahlen
und Quoten für die Bauausgaben des Landes
sind richtig?
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2. Wer ist für die falschen Zahlen und Quoten
im Artikel der HAZ vom 28. August 2001 ver-
antwortlich: der Ministerpräsident oder der
Redakteur?

3. Wie wird die Landesregierung die falschen
Zahlen und Quoten im HAZ-Artikel korrigie-
ren, da sie einen völlig falschen Eindruck über
die Politik der SPD-Landesregierung der Öf-
fentlichkeit vermitteln?

Die Anfrage des Abgeordneten Rolfes zielt aus-
schließlich auf die Bauinvestitionen ab und verengt
den Blick dabei auf eine rein haushaltssystemati-
sche Betrachtung. Dabei werden nur Bauausgaben
erfasst, die in der Hauptgruppe 7 veranschlagt
werden.

In der Hauptgruppe 7 (Bauausgaben) sind im
Haushaltsplan 2001 Ausgaben in Höhe von
564,4 Millionen DM ausgewiesen. Gegenüber dem
Haushaltsjahr 2000, in dem 770,8 Millionen DM
ausgewiesen waren, ergibt sich folglich eine Min-
derung in Höhe von 26,8 % (206,4 Millionen DM).
Dieser Minderbetrag ist allerdings nicht mit einem
entsprechenden tatsächlichen Rückgang der Inves-
titionsausgaben gleichzusetzen. Aufgrund einer
haushaltsrechtlich geänderten Darstellung von
Investitionsausgaben für Bauausgaben in Hoch-
schulen und Universitäten sind Haushaltsansätze in
Höhe von rd. 85 Millionen DM ab dem Haus-
haltsjahr 2001 in der Hauptgruppe 8 (Investitions-
ausgaben) bei den Zuführungstiteln an LHO-
Betriebe veranschlagt. Darüber hinaus sind im
Einzelplan 20 (Hochbau) Investitionsausgaben in
Höhe von rd. 10 Millionen DM zugunsten der
Bauunterhaltung verlagert worden, wodurch sich
das Auftragsvolumen für die Bauwirtschaft nicht
ändert.

Durch weitere Auftragsvergaben in Höhe von
rd. 200 Millionen DM, die im Zusammenhang mit
dem Beginn der Realisierung von Investorenmo-
dellen für den Fachbereich Physik bei der Uni
Göttingen und für das Transplantations- und For-
schungszentrum bei der Medizinischen Hochschule
Hannover zu erwarten sind, ergibt sich für das
Bauinvestitionsvolumen des Landes im Haus-
haltsjahr 2001 eine Steigerung gegenüber dem
Vorjahr in Höhe von rd. 88,5 Millionen DM =
rd. 11,5 %.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen
Fragen wie folgt:

Zu 1: Im Haushaltsjahr 2000 wurden Bauausgaben
in Höhe von 770,8 Millionen DM im Haushalts-

plan veranschlagt. Dem steht im Haushaltplan für
das Jahr 2001 - wie oben erläutert - ein Bauinves-
titionsvolumen in Höhe von rd. 860 Millionen DM
gegenüber. Die Steigerung der Bauausgaben in
2001 beträgt somit rd. 11,5 % gegenüber dem
Vorjahr.

Die in der Anfrage genannte Quote in Höhe von
1,2 % ist folglich mit Blick auf die Perspektiven
der niedersächsischen Bauwirtschaft irreführend,
da ihr rein haushaltssystematische Berechnungen
zugrunde liegen und sie insofern nur einen Teil der
Ausgaben für Bauleistungen berücksichtigt. Im
Gegensatz zum Haushaltsjahr 2000 erfolgte die
Veranschlagung der Ausgaben für Bauinvestitio-
nen ab dem Haushaltsjahr 2001 aus haushaltstech-
nischen Gründen nicht mehr ausschließlich in der
Hauptgruppe 7 der Haushaltssystematik. Vielmehr
wurden Mittel in erheblichem Umfang (rd.
295 Millionen DM) in der Hauptgruppe 8 und bei
den Bauunterhaltungstiteln des Einzelplanes 20
veranschlagt. Eine ausschließliche Betrachtung der
in der Hauptgruppe 7 veranschlagten Bauausgaben
ist folglich nicht aussagekräftig.

Der Anteil der Gesamtinvestitionen, die in den
Hauptgruppen 7 und 8 veranschlagt sind, beträgt
im laufenden Haushaltsjahr 9,7 % der bereinigten
Ausgaben. Auch diese Quote basiert auf einer rein
haushaltssystematischen Betrachtungsweise.

Zu 2: In dem Artikel der HAZ vom 28. August
2001 werden – wie bereits dargelegt – zur Höhe
und zur Steigerung der im Jahre 2002 geplanten
Bauausgaben zutreffende Zahlen genannt. Die
Quote für Bauinvestitionen ist jedoch mit der In-
vestitionsquote verwechselt worden.

Zu 3: Da in dem Presseartikel die Quote der Ge-
samtinvestitionen begrifflich mit der Quote für
Bauinvestitionen lediglich verwechselt wurde, ist
nach Ansicht der Landesregierung kein falscher
Eindruck von der Politik der Landesregierung ent-
standen. Alle genannten absoluten Zahlen sind
zutreffend dargestellt. Insofern sieht die Landesre-
gierung keinen Handlungsbedarf.

Anlage 46

Antwort

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten auf die Frage 53 des Abg. Klein
(GRÜNE):

Tiertransporte trotz MKS?
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Im Frühjahr dieses Jahres herrschte in ver-
schiedenen EU-Mitgliedstaaten die Maul- und
Klauenseuche (MKS), darunter in den an die
Bundesrepublik angrenzenden Nachbarstaaten
Niederlande und Frankreich. Die zuständigen
deutschen Behörden ergriffen zur Seuchenvor-
sorge die strengsten Auflagen. Die Einschrän-
kungen reichten vom Verbot, Tiere zu trans-
portieren, bis zur Auflage, Tiere nur mit Son-
dergenehmigungen direkt vom Betrieb zum
Schlachthof oder von landwirtschaftlichem
Betrieb zu landwirtschaftlichem Betrieb zu
transportieren.

Es wird, insbesondere in den südlichen Bun-
desländern, häufiger die Frage aufgeworfen,
ob die strengen MKS-Vorbeugeauflagen, die
unter den Bundesländern und gegenüber den
westlichen Nachbarländern bestanden, von
Niedersachsen auch gegenüber den seuchen-
freien östlichen Nachbarländern praktiziert
wurden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Schlacht-, Zucht- und Nutzrinder
wurden in der Zeit vom 27. Februar bis
21. April dieses Jahres, also zur Zeit der
strengsten MKS-Vorsorge, aus den ehemali-
gen Ostblockländern direkt nach Niedersach-
sen importiert bzw. von dort über andere Bun-
desländer hierher verbracht, aufgegliedert nach
Kälbern, Färsen, Bullen und Kühen sowie
nach Ländern?

2. Wurden diese Tiere in Sammeltransporten
von den jeweiligen Ländern nach Niedersach-
sen transportiert und nach ihrer Ankunft in
Niedersachsen auf verschiedene landwirt-
schaftliche Betriebe verteilt, und wurde dies
gegebenenfalls den zuständigen Veterinärbe-
hörden mitgeteilt?

3. Sollten Sammeltransporte und eine Vertei-
lung der Tiere in Niedersachsen erfolgt sein:
Wie beurteilt die Landesregierung diese Praxis
angesichts der zu dieser Zeit in der Bundesre-
publik geltenden MKS-Verordnung?

Im Frühjahr diesen Jahres war Deutschland durch
die Ausbrüche von MKS in den Niederlanden und
Frankreich akut von der Gefahr des Übergreifens
der MKS auf Deutschland bedroht. Daher hat
Deutschland strenge Regelungen getroffen, die
eine Verschleppung der Seuche verhindern sollten.
Dazu gehörten u. a.

- massive Transporteinschränkungen im Tier-
verkehr,

- Untersagung von Veranstaltungen, bei denen
entweder Landwirte oder andere mit der
Landwirtschaft befasste Personenkreise aus
größeren Einzugsgebieten zusammenkamen,

- Untersagung von Auktionen und Tiermärkten
und Reglementierung von anderen Veranstal-
tungen, z. B. Reitturniere.

In Deutschland unterlagen innerdeutsche Tier-
transporte, soweit sie erlaubt waren, einer Erlaub-
nispflicht unter dem Vorbehalt der Zustimmung
der Empfangsbehörde. Dies führte zwar einerseits
zu einem sehr hohen Verwaltungsaufwand, hatte
aber andererseits zur Folge, dass Transporte auf
das notwendigste Maß beschränkt wurden und die
Behörden einen genauen Überblick über den aktu-
ellen Tierverkehr hatten.

Die Maßnahmen waren abgestimmt auf den geo-
grafischen Bereich, der besonders gefährdet war,
und dienten dazu, aktuell erlassene EU-
Bestimmungen umzusetzen.

Im normalen Importgeschehen unterliegen Importe
aus Drittländern entweder einer Genehmigungs-
pflicht oder sind genehmigungsfrei, sofern die
Drittländer für den Import bestimmter Tiere oder
Waren in einer EU-Entscheidung gelistet sind. Die
Listung von Drittländern ist an bestimmte Voraus-
setzungen hinsichtlich des Gesundheitsstatus der
Tierpopulation, der Qualität der Überwachung und
der tierseuchenrechtlichen und arzneimittelrechtli-
chen Vorschriften gebunden. Hier wird der EU-
Status angestrebt.

Jede Sendung von Tieren muss von einem Veteri-
närzertifikat begleitet sein, welches die Einhaltung
der veterinärrechtlichen Vorschriften bestätigt.
Neben anderen Voraussetzungen ist die Einfuhr
von Rindern nur möglich, wenn das Herkunftsland
zwölf Monate frei von MKS u. a. Tierseuchen war,
die Rinder mindestens 30 Tage in dem Bestand
gehalten wurden und bei der klinischen Untersu-
chung gesund waren.

Jede Drittlandsendung darf nur über eine zugelas-
sene Grenzkotrollstelle eingeführt werden und
unterliegt dort einer Einfuhruntersuchung. Hier-
über erhält der Verfügungsberechtigte der Sendung
eine Bescheinigung. Jede abgefertigte Sendung
wird von der Grenzkontrollstelle per sog. Animo-
meldung der zuständigen Veterinärbehörde vor Ort
gemeldet. Führt die Einfuhruntersuchung zu dem
Ergebnis, dass die Einfuhrvorschriften nicht erfüllt
sind, ist die Sendung zurückzuweisen oder es sind,
sofern dies nicht möglich ist, andere Maßnahmen
zu ergreifen, die eine Seuchengefahr ausschließen
(z. B. Schlachtung und unschädliche Beseitigung).
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Innergemeinschaftlich verbrachte Nutztiere müs-
sen von einem Veterinärzertifikat begleitet werden,
welches die Einhaltung der veterinärrechtlichen
Vorschriften innerhalb der EU bestätigt. Eine Ein-
fuhruntersuchung findet nicht statt. Die Meldung
per Animo von der für den Abfertigungsort zu-
ständigen Behörde an die für den Empfangsort
zuständigen Behörde ist Pflicht.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage
wie folgt:

Zu 1: In der Zeit vom 27. Februar bis 21. April
wurden elf Transporte aus den Ländern Polen,
Rumänien und der Tschechoslowakei mit insge-
samt 651 Nutzrindern und 80 Bullen direkt nach
Niedersachsen verbracht.

Zu 2: Siehe Ausführungen zu 1. Die Veterinärbe-
hörden wurden über jede Sendung nach der Abfer-
tigung an der Grenzkontrollstelle von dieser per
Animomeldung informiert. Dies ist, wie oben dar-
gelegt, das normale Verfahren. Sofern ein Sam-
meltransport mehrere Bestimmungsbetriebe an-
fährt, wird jede Behörde aller Bestimmungsorte
informiert.

Zu 3: Das oben geschilderte Verfahren macht auch
Sammeltransporte für die jeweils zuständigen Be-
hörden transparent. Da zum fraglichen Zeitraum in
den Ländern Polen, Rumänien und Tschechoslo-
wakei keine MKS-Gefahr bestand, bestand auch
kein Grund, die Importe zu verbieten.

Anlage 47

Antwort

des Innenministeriums auf die Frage 54 der Abg.
Frau Zachow (CDU):

Straftaten im Zusammenhang mit De-
monstrationen gegen CASTOR-Transport

In der Ausgabe vom 10. April 2001 des rund-
blicks wird berichtet, dass Innenminister Bart-
ling die Forderungen seines bayerischen
Amtskollegen, die am Widerstand gegen die
CASTOR-Transporte und die damit verbunde-
nen Straftaten beteiligten Organisationen
schadensersatzpflichtig zu machen, mit großer
Sympathie begleitet. Bartling, so weiter, unter-
stütze auch die Prüfungen der Finanzbehörden
von Hamburg und Bremen, die für Greenpeace
bzw. Robin Wood zuständig sind, mit dem
Ziel, beiden Organisationen die Gemeinnüt-
zigkeit abzuerkennen. Dementsprechend sollen
auch Ermittlungsergebnisse der niedersächsi-
schen Polizei, die während des Polizeieinsat-
zes Ende März im Wendland zusammengetra-

gen wurden, den Behörden der beiden Hanse-
städte zur Verfügung gestellt werden. Dabei
sei der Minister durchaus der Auffassung, dass
sich Schadensersatzforderungen nicht unbe-
dingt nur gegen Personen, sondern auch gegen
Organisationen richten können. Immerhin sei
Robin Wood verantwortlich für einen ganzen
Tag Verzögerung des Transportes mit enor-
men Kosten für die niedersächsische Landes-
kasse.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Strafverfahren sind im Zusam-
menhang mit dem CASTOR-Transport Ende
März 2001 eingeleitet, abgeschlossen und an-
hängig?

2. Welche Ermittlungsergebnisse der nieder-
sächsischen Polizei sind im Einzelnen inzwi-
schen den Behörden der beiden Hansestädte
zur Verfügung gestellt worden?

3. Welche Schadensersatzforderungen sind im
Einzelnen gegen Personen und gegen Organi-
sationen geltend gemacht worden?

Die Anfrage bezieht sich auf die Ausgabe des
„rundblicks“ vom 10. April 2001, in der berichtet
wird, dass sich Innenminister Bartling und sein
bayerischer Amtskollege dafür ausgesprochen
hätten, die am Widerstand gegen die CASTOR-
Transporte und die damit verbundenen Straftaten
beteiligten Organisationen schadenersatzpflichtig
zu machen. Innenminister Bartling unterstütze
auch die Prüfungen der Finanzbehörden von Ham-
burg und Bremen, die für Greenpeace bzw. Robin
Wood zuständig seien, mit dem Ziel, beiden Orga-
nisationen die Gemeinnützigkeit abzuerkennen.
Dabei sei der Minister durchaus der Auffassung,
dass sich Schadenersatzforderungen nicht unbe-
dingt nur gegen Personen, sondern auch gegen
Organisationen richten könnten.

Zu der von Innenminister Bartling angesprochenen
Aberkennung der Gemeinnützigkeit ist anzumer-
ken, dass sich nicht nur der Innenminister und sein
bayerischer Amtskollege für die Aberkennung der
Gemeinnützigkeit ausgesprochen haben; auch der
Bremer Finanzsenator, Hartmut Perschau, und die
Hamburger Finanzbehörde haben die Auffassung
von Innenminister Bartling unterstützt und ange-
boten, durch die zuständigen Finanzämter entspre-
chende Prüfverfahren durchführen zu lassen.

Voraussetzung für die steuerliche Gemeinnützig-
keit eines Vereins ist u. a., dass dessen Tätigkeit
sich im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung
bewegt. Straftaten von Mitgliedern, welche diese
auf Veranlassung oder mit Unterstützung des Ver-



Niedersächsischer Landtag  -  14. Wahlperiode  -  84. Plenarsitzung am 18. September 2001

8299

eins vollbringen, sind bei der Entscheidung über
die Anerkennung als gemeinnützige Körperschaft
für diesen Status schädlich zu berücksichtigen.

Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat darauf
verwiesen, dass Körperschaften nur dann als ge-
meinnützig behandelt werden können, wenn sie
sich bei ihrer Betätigung im Rahmen der verfas-
sungsmäßigen Ordnung bewegen. Aktionen, die so
genannte Regelverletzungen mit einbeziehen, hal-
ten sich nicht in diesem Rahmen. Die zuständigen
Finanzämter können ihre – im Zuge der regelmä-
ßig durchzuführenden Überprüfung – zu treffende
Entscheidung jedoch nicht aufgrund von Pressebe-
richten treffen. Sie benötigen hierfür vielmehr
beweiskräftige Belege, welche ggf. in Finanzge-
richtsverfahren eingebracht werden können.

Gemäß § 88 der Abgabenordnung (AO) ermittelt
die zuständige Finanzbehörde von Amts wegen.
Nach § 93 AO kann sie entsprechend Auskünfte –
auch von Behörden – einholen.

Die Bezirksregierung Lüneburg hat zur Durchfüh-
rung der Ermittlungsverfahren im Zusammenhang
mit dem CASTOR-Transport bei der Polizeiin-
spektion Lüchow-Dannenberg eine Ermittlungs-
gruppe eingerichtet, die in enger Absprache mit der
zuständigen Staatsanwaltschaft Lüneburg die Er-
mittlungen führt, auch gegen Mitglieder von Robin
Wood und Greenpeace.

Schadenersatzforderungen wegen Körperverlet-
zungen oder Sachschäden sind rechtlich von den
Kosten für den polizeilichen Einsatz, z. B. Vergü-
tung für Mehrarbeit usw., zu unterscheiden. Letzt-
genannte Aufwendungen sind nach eingehender
Prüfung durch den Bund und die Länder als zivil-
rechtliche Schadenersatzforderung nicht durch-
setzbar.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage
namens der Landesregierung wie folgt:

Zu 1: Nach Angaben der Bezirksregierung Lüne-
burg hat die Polizei mit Stand vom 10. September
2001  914 Ermittlungsvorgänge abgearbeitet und
der Staatsanwaltschaft Lüneburg übersandt. Weite-
re 221 Ermittlungsvorgänge sind noch in der poli-
zeilichen Bearbeitung. Von den insgesamt 1 135
erfassten Vorgängen sind 405 Fälle Ordnungswid-
rigkeiten, die direkt an die Verwaltungsbehörde
abgegeben worden sind.

Bei der für den Bereich Lüchow-Dannenberg zu-
ständigen Staatsanwaltschaft Lüneburg sind bis

zum 7. September 2001  399 Verfahren eingegan-
gen und eingetragen. Im Einzelnen handelt es sich
um 244 Ermittlungsverfahren gegen bekannte und
147 Verfahren gegen unbekannte Täter. Acht Ver-
fahren wurden als allgemeine Registersachen ge-
führt. Ca. 110 weitere Verfahren befinden sich
noch auf dem Weg von der Polizei zur Staatsan-
waltschaft oder sind dort noch nicht eingetragen
worden.

Von den bei der Staatsanwaltschaft geführten Er-
mittlungsverfahren gegen Unbekannt sind elf noch
offen. Von den Ermittlungsverfahren gegen be-
kannte Täter sind 19 durch Anklage, acht durch
Strafbefehle und fünf durch Verfahrensverbindung
erledigt worden. Eingestellt worden sind
73 Verfahren, davon zwei vorläufig. An andere
Staatsanwaltschaften wurden neun Verfahren ab-
gegeben, noch offen sind 128.

Von den bei Gericht anhängigen Verfahren sind -
soweit derzeit feststellbar - bisher drei abgeschlos-
sen. Ein Strafbefehl wegen Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte ist rechtskräftig geworden.
In zwei weiteren Fällen erfolgte eine Verfah-
renseinstellung gemäß § 153a StPO.

Zu 2: Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion
Lüchow-Dannenberg hat zwei Ermittlungsverfah-
ren gegen „Robin-Wood-Aktivisten“ und fünf
Ermittlungsverfahren gegen „Greenpeace-
Aktivisten“ eingeleitet. Die Tatvorwürfe richten
sich gegen die „Robin-Wood-Aktivisten“ wegen
Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahn-
verkehr, Nötigung, Störung öffentlicher Betriebe
und Verstöße gegen die Eisenbahnbetriebsordnung
(EBO) als Ordnungswidrigkeit. In den Verfahren
gegen „Greenpeace-Aktivisten“ wird wegen Ver-
anstaltung einer nicht angemeldeten Versammlung,
schweren Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung,
Störung öffentlicher Betriebe, fahrlässiger Körper-
verletzung und Freiheitsberaubung, Hausfriedens-
bruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
und wegen Verstoßes gegen die EBO als Ord-
nungswidrigkeit ermittelt.

Das Innenministerium hat die zuständigen Finanz-
ämter in Bremen und Hamburg mit Schreiben vom
6. Juli 2001 über die von der Polizeiinspektion
Lüchow-Dannenberg geführten Ermittlungen und
den aktuellen Sachstand unterrichtet, des Weiteren
auf Presseveröffentlichungen und Quellen im In-
ternet hingewiesen. Bezüglich der Ermittlungsver-
fahren hat das Innenministerium angeregt, dass die
Finanzämter Bremen und Hamburg ggf. unmittel-



Niedersächsischer Landtag  -  14. Wahlperiode  -  84. Plenarsitzung am 18. September 2001

8300

bar mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg Kontakt
aufnehmen.

Zu 3: Siehe Vorbemerkung.


